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        Die neue Entgeltordnung zum TV-L, die künftige Entgeltordnung zum TVöD und die aktuelle Rechtsprechung stellen die Weichen für eine erfolgreiche Personalarbeit.
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            	Betriebs-Berater (Zeitschrift)
          


          
            	BBG

            	Bundesbeamtengesetz
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            	Betriebsverfassungsgesetz
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            	BT-K
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            	BVerwG
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            	bzgl.
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            	ders.
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            	dies.

            	dieselben
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            	DöD
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            	ggf.
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            	Hess. LAG
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            	Informationstechnologie
          


          
            	i. V. m.

            	in Verbindung mit
          


          
            	KAVO.NRW
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            	LAG BW

            	Landesarbeitsgericht Baden-Württemberg
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            	LPVG BW

            	Landespersonalvertretungsgesetz Baden-Württemberg
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            	Personalvertretungsgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern
          


          
            	LPVG NRW

            	Personalvertretungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen
          


          
            	[Ls]

            	Leitsatz
          


          
            	MAVO

            	Mitarbeitervertretungsordnung
          


          
            	MTArb

            	Manteltarifvertrag für Arbeiterinnen und Arbeiter des Bundes und der Länder
          


          
            	MTArb-KF

            	Manteltarifvertrag für Arbeiterinnen und Arbeiter in kirchlicher Fassung
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            	NZA-RR
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            	[O]

            	Orientierungssatz
          


          
            	o. g.

            	oben genannt
          


          
            	OVG

            	Oberverwaltungsgericht
          


          
            	OVG Rh-Pf

            	Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz
          


          
            	PersR

            	Der Personalrat (Zeitschrift)
          


          
            	PersV

            	Die Personalvertretung (Zeitschrift)
          


          
            	PN
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            	Rdnr.
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            	Seite
          


          
            	SchlSt.EKD
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            	s. o.

            	siehe oben
          


          
            	sog.

            	sogenannt
          


          
            	s. u.

            	siehe unten
          


          
            	Thür.

            	LAG Thüringisches Landesarbeitsgericht
          


          
            	TV-Ärzte

            	Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte an Universitätskliniken
          


          
            	TV-Ärzte/VKA

            	Tarifvertrag für Ärztinnen und Ärzte an kommunalen Krankenhäusern im Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände
          


          
            	TV-H

            	TV-H Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst im Land Hessen
          


          
            	TV-L

            	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder
          


          
            	TVöD

            	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
          


          
            	TVöD-Bund

            	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst – Bund
          


          
            	TVöD-VKA

            	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst – Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände
          


          
            	TVÜ-Bund

            	Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten des Bundes in den TVöD und zur Regelung des Übergangsrechts
          


          
            	TVÜ-VKA
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            	Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe
          


          
            	TV-WW/NW

            	Tarifvertrag für Arbeitnehmer/innen in der Wasserwirtschaft in Nordrhein-Westfalen
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            	unter anderem
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            	Unterabsatz
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            	und Ähnliches
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            	unseres Erachtens
          


          
            	u. U.

            	unter Umständen
          


          
            	VergGr.

            	Vergütungsgruppe
          


          
            	VGH

            	Verwaltungsgerichtshof
          


          
            	VGH BW

            	Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg
          


          
            	vgl.

            	vergleiche
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            	zum Beispiel
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            	zitiert
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            	Zivilprozessordnung
          


          
            	ZTR

            	Zeitschrift für Tarifrecht (Zeitschrift)
          

        
      

    

  


  
    
      Von der Theorie zur Praxis – Stellenbeschreibungen als Grundlage für ein erfolgreiches Personalmanagement


      Die Entgeltordnung des TVöD lässt weiter auf sich warten, der neue TV-L regelt seit dem 1.1.2012 ein neues – altes – Recht. In jedem Fall gilt: (Aktuelle) Stellenbeschreibungen sind das Fundament einer erfolgreichen und modernen Personalarbeit!


      Innerhalb kurzer Zeit legen wir die fünfte Auflage unseres Praxis- Handbuchs vor. Wir freuen uns, dass die Praktiker unser Buch so wohlwollend aufgenommen haben. Deshalb entwickeln wir unser System kontinuierlich weiter. An verschiedenen Stellen haben wir unsere Arbeitshilfen für die Praxis optimiert.


      Arbeitgeber des öffentlichen und kirchlichen Dienstes müssen in jedem Fall die tarif(vertrag)lichen Rahmenbedingungen und Vorgaben beachten. Das gilt sowohl für die Eingruppierungen, die bis auf Weiteres nach Maßgabe des (alten) Bundes-Angestelltentarifvertrages vorgenommen werden, als auch die künftige (neue) Entgeltordnung des TVöD bzw. TV-H sowie das neue Eingruppierungsrecht des TV-L. Für die Spartentarifverträge des öffentlichen Dienstes sowie kirchliche Regelwerke, z. B. die neuen Anlagen 30 ff. AVR.Caritas, gilt kein anderer, niedrigerer Standard.


      In bewährter Praxis verzichten wir weiterhin auf Theoriedebatten, um den praktischen Fragen genügend Raum zu geben. Wir wollen Praktiker des öffentlichen und kirchlichen Dienstes auf die Fallstricke hinweisen, die von Stellenbeschreibungen drohen, die ausschließlich unter betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten verfasst oder „vermarktet“ werden.


      Als Autoren haben wir zugleich eine Lücke in der Literatur geschlossen, die dieses Thema in der Vergangenheit fast ausschließlich aus Sicht der Betriebswirtschaftslehre bzw. Arbeits- und Organisationspsychologie behandelt hat. Die Ausblendung der rechtlichen Rahmenbedingungen führt zu vermeidbaren, aber kostenintensiven Fehlern in der Praxis. Den Leserinnen und Lesern dieses Buches möchten wir eine schnelle und zuverlässige Hilfe an die Hand geben. Ausschließlich im Interesse der Lesefreundlichkeit verwenden wir die männliche Sprachform.


      Mönchengladbach und Fulda


      Achim Richter

      Annett Gamisch

    

  


  

  2 Einführung


  
    	1. Sinn und Unsinn der Stellenbeschreibung


    	2. Der Unterschied zur Arbeitsplatzbeschreibung


    	3. Das Funktionsdiagramm: Keine Alternative zur Stellenbeschreibung


    	4. Die Stellenbeschreibung und ihre Aufgaben

  


  
    
      1. Sinn und Unsinn der Stellenbeschreibung


      Über das Für und Wider, den Sinn und Unsinn von Stellenbeschreibungen wird viel gestritten: Für Kritiker sind sie ein unnötiger, bürokratischer und kostenintensiver Aufwand, der den Wandel im Unternehmen behindert, sonstige Nachteile mit sich bringt und von dem man sich verabschieden sollte (vgl. Fischer/Reihsner 2002, S. 53 f. m. w. N.). Bei sich immer schneller verändernden Organisationen und Prozessen hätten sie deshalb ausgedient; Unternehmen könnten „sich heute zunehmend weniger den Luxus leisten, ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen nur das zu erlauben, was in deren Stellenbeschreibung festgelegt ist“ (Arnold 2009, S. 6).


      Die Befürworter entgegnen, dass Stellenbeschreibungen nach wie vor ein unerlässliches Organisations- und Führungsmittel in der betrieblichen Praxis darstellen. Gerade vor dem Hintergrund des permanenten Wandels – wir sprechen vom „Lebenslangen Lernen“ (vgl. § 5 Abs. 1 TVöD/TV-L/TV-H) – sei es besonders wichtig, mit diesem Instrument zu arbeiten. Stellenbeschreibungen sollen Tätigkeiten nicht „zementieren“, sondern selbstständiges Arbeiten des Mitarbeiters ermöglichen (vgl. Knebel/Schneider 2006, S. 13 ff.; Schwarz 1995, S. 25 ff.).


      Dabei verbindet diese gegensätzlichen Meinungen regelmäßig ein gemeinsamer Aspekt: Stellenbeschreibungen werden (fast) ausschließlich aus Sicht der Betriebswirtschaftslehre bzw. Arbeits- und Organisationspsychologie betrachtet. Dementsprechend sind in Dienststellen der staatlichen Verwaltung regelmäßig nicht die Personal-, sondern die Haupt- und Organisationsämter sachlich zuständig.


      Nur am Rande wird erwähnt, dass Stellenbeschreibungen für die Bestimmung des Arbeitsentgelts erheblich sein können.


      
        
          Praxis-Tipp:
        


        Im Anwendungsbereich des TVöD/TV-L/TV-H und vergleichbarer Regelungen ist dieser Gesichtspunkt aber entscheidend für das gesamte Verfahren der Stellenbeschreibung.

      


      Die Gedanken kreisen stattdessen regelmäßig um Fragen der Organisation, indem Stellenbeschreibungen in einem Atemzug mit Organisations- und Stellenbesetzungsplänen genannt werden. Insbesondere bei der Neubesetzung von Arbeitsplätzen sind sie ein Thema. Vor diesem Hintergrund hat sich auch das BAG mit dem Begriff auseinandergesetzt und festgestellt:


      „Eine Stellenbeschreibung legt die Funktion einer bestimmten Stelle innerhalb des betrieblichen Geschehens fest. Sie definiert die Aufgabe und die Kompetenz der Stelle und beschreibt, welche Tätigkeiten im Einzelnen zur Erfüllung dieser Aufgabe verrichtet werden müssen. Sie ist damit Teil der Organisation des betrieblichen Arbeitsablaufs, indem sie festlegt, an welcher Stelle welche Arbeit zu verrichten ist. Sie ist Teil der Personalplanung, indem die Gesamtheit der Stellenbeschreibungen ausweist, wie viel Personal benötigt wird.“ (BAG 31.1.1984, AP Nr. 3 zu § 95 BetrVG 1972)


      Viele Unternehmen bzw. Verwaltungen betreiben aber (noch) keine systematische Personalentwicklung. Vor diesem Hintergrund wird die Meinung vertreten, Stellenbeschreibungen seien nur sinnvoll, wenn das Unternehmen bzw. die Dienststelle eine bestimmte Größe erreicht, z. B. mehr als 50 Mitarbeiter beschäftigt (vgl. Schwarz 1995, S. 233).


      
        
          Praxis-Tipp:
        


        Im Geltungsbereich des TVöD/TV-L/TV-H und vergleichbarer Regelungen gilt das nicht: Denn die Anwendung dieser Tarifverträge führt automatisch zur Pflicht, tarifkonforme Stellenbeschreibungen zu verwenden.

      

    

  


  
    
      2. Der Unterschied zur Arbeitsplatzbeschreibung


      Dabei erinnert viele Praktiker allein schon der Begriff „Stellenbeschreibung“ an große Organisationseinheiten, formales Denken und Handeln sowie Bürokratie am Arbeitsplatz. Und so spiegelt sich die Zu- oder Abneigung in der gewählten Bezeichnung wider. Um den ungeliebten Begriff zu vermeiden, wird stattdessen von Positionsbeschreibung, job description, position guide, Arbeitsplatz- oder Funktionsbeschreibung, Pflichtenvorgabe bzw. -heft, Tätigkeits-, Aufgaben- oder Arbeitsbeschreibung gesprochen. Neuerdings tauchen Begriffe wie Stellenbild und Rollenprofil auf (vgl. Schwarz 1995, S. 19 m. w. N.; Domschke/Gerstenberg, AuA 8/2003, S. 30 ff.; Hofstetter 2009, S. 14), die eine moderne Form der Umetikettierung sind.


      In der Praxis haben sich diese Bezeichnungen nicht durchgesetzt. Mehrheitlich wird heute nach wie vor zu Recht von der Stellenbeschreibung gesprochen. In der Bundesverwaltung wird demgegenüberder Begriff der Tätigkeitsdarstellung verwendet. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass sie auch personenbezogene Daten enthält (vgl. BMI-Formular).


      Allein der Begriff der Arbeitsplatzbeschreibung hat sich in der Praxis als Synonym zu dem der Stellenbeschreibung behaupten können.


      Auf Basis von Arbeitsplatzanalysen definiert die Arbeitsplatzbeschreibung die Anforderungen, die an einem Arbeitsplatz zu erfüllen sind. Dabei ist der Arbeitsplatz der Tätigkeitsbereich eines Mitarbeiters. So enthält die Arbeitsplatzbeschreibung im Wesentlichen diese Angaben: Bezeichnung des Arbeitsplatzes, Name und Dienstrang des Arbeitsplatzinhabers, organisatorische Eingliederung, Stellvertreterregelung, Ziele, Aufgaben und Befugnisse sowie Anforderungen an den Aufgabenträger (Mitarbeiter) und besondere Belastungen am Arbeitsplatz mit Beurteilungsmaßstäben (vgl. Eichhorn 2003, Stichwort: Arbeitsplatzbeschreibung; Repkewitz/Richter 2012 – Richter/Gamisch, Stichwort: Arbeitsplatzbeschreibung mit der von uns vorgeschlagenen Verbindung der Stellenbeschreibung mit der Gefährdungsbeurteilung).


      Wesentliche Elemente der Stellenbeschreibung sind damit auch in der Arbeitsplatzbeschreibung enthalten. Unterschiede bestehen im Personenbezug: Die Stellenbeschreibung ist ein personenunabhängiges, organisationsbezogenes Dokumentationsmittel. Die Arbeitsplatzbeschreibung enthält hingegen personenbezogene Angaben (Name und Dienstrang des Arbeitsplatzinhabers) und informiert über besondere Belastungen, denen der Arbeitsplatzinhaber im Rahmen seiner Aufgabenerfüllung ausgesetzt ist (als Ergebnis der arbeitswissenschaftlichen Untersuchungen).


      Wir verwenden in unserer Praxis bewusst den Begriff der Stellenbeschreibung, der grundsätzlich durch die Literatur aus betriebswirtschaftlicher Sicht definiert und durch das BAG konkretisiert wurde.


      Definition: Stellenbeschreibung


      Eine Stellenbeschreibung ist die verbindliche, schriftliche, personenunabhängige Fixierung der organisatorischen Eingliederung einer Stelle im Hinblick auf:


      
        	
          Ziele

        


        	
          Aufgaben

        


        	
          hierarchische Einordnung

        


        	
          Kompetenzen

        


        	
          Beziehungen zu anderen Stellen

        

      


      Definition: Stelle


      Unter einer Stelle versteht man die „kleinste organisatorische Handlungs- und zugleich Dispositions-, Planungs-, Kontroll- und meist örtliche Einheit, der im Rahmen der Gesamtorganisation (…) auf Dauer ein bestimmter Aufgabenkomplex oder Aufgabenbereich zur selbstständigen Erfüllung übertragen ist“ (Knebel/Schneider 2006, S. 251).


      Mit dieser Definition wird der entscheidende Unterschied zur Aufgabenbeschreibung/job description deutlich gemacht, die lediglich eine Aufzählung der Aufgaben enthält: Die Stellenbeschreibung geht über diese Beschreibung von Tätigkeiten hinaus, indem sie auch die Beziehungen zu anderen Stellen darstellt. Dieser wichtige Unterschied wird in § 12 Abs. 1 Satz 2 AVR.Diakonie und § 32 Abs. 1 Satz 2 AVR.Bayern verkannt.


      Dementsprechend enthält sie folgende Kernangaben:


      
        	
          die Stellenbezeichnung des Stelleninhabers, der unmittelbaren Vorgesetzten, der direkt unterstellten Mitarbeiter

        


        	
          eine Beschreibung der Tätigkeit des Stelleninhabers unter Berücksichtigung der zuvor genannten Kriterien (Aufgabenbeschreibung)

        


        	
          eine Beschreibung der Art und des Umfangs der Aufgabengebiete, Verantwortung, Befugnisse und Arbeitskontrolle

        


        	
          die Gültigkeit und Gültigkeitsdauer der Stellenbeschreibung

        


        	
          evtl. Sondervereinbarungen

        


        	
          Weisungsbefugnisse und Personalverantwortung

        


        	
          spezielle und spezifische Befugnisse im Unternehmen/in der Dienststelle

        


        	
          ggf. Tätigkeiten in Gremien und Ausschüssen usw.

        

      


      Diese können beispielsweise durch Anforderungsmerkmale ergänzt werden:


      
        	
          Kompetenzen des Stelleninhabers (fachliche, soziale, methodische, persönliche)

        


        	
          spezielle berufliche Qualifikationen (Ausbildungen, Fort- und Weiterbildungen usw.)

        

      


      (vgl. Richter/Kaufmann, AuA 7/2004, S. 25, 27)


      Gemeinsam ist der Arbeitsplatz- und Stellenbeschreibung, dass stets der Arbeitsplatz bzw. die Stelle, nicht aber der Arbeitsplatz-/Stelleninhaber beschrieben wird.


      Die Stellenbeschreibung ist auf die einzelne Stelle bezogen und muss vom Mitarbeiter „auf der Stelle“, dem Stelleninhaber bzw. Stellenträger, unterschieden werden. In der Praxis bestehen allerdings Mischformen. So enthalten Stellenbeschreibungen im öffentlichen bzw. kirchlichen Dienst üblicherweise personenbezogene Angaben über den jeweiligen Mitarbeiter, wofür im Hinblick auf die Ermittlung der korrekten Eingruppierung zum einen gute – tarifrechtliche – Gründe sprechen; zum anderen kann die Stellenbeschreibung dann auch für eine gezielte Personalentwicklung (vgl. § 5 Abs. 3 TVöD/TV-L/TV-H/BAT-KF) eingesetzt werden.


      
        
          Praxis-Tipp:
        


        Vor diesem Hintergrund fällt der Stellenbeschreibung im öffentlichen und kirchlichen Dienst eine Doppelrolle zu: Sie ist einerseits ein Instrument der Organisation und andererseits Grundlage zur Ermittlung der korrekten Eingruppierung.

      

    

  


  
    
      3. Das Funktionsdiagramm: Keine Alternative zur Stellenbeschreibung


      Die betriebswirtschaftliche Literatur ist nicht einheitlich. Sie verwendet die Begriffe Funktionen- und Funktionsdiagramm. In der Sache besteht aber kein Unterschied (vgl. z. B. Steinbuch 2001, S. 220 ff.; Knebel/Schneider 2006, S. 212 f.; Struwe 1980, S. 156 ff.). Aus derSicht der Organisationslehre wird regelmäßig gefragt, ob das Funktionsdiagramm nicht eine sinnvolle Alternative zur Stellenbeschreibung ist. Darunter versteht man die matrixförmige Darstellung der Verteilung der Funktionen (Teilaufgaben) auf die Abteilungen bzw. Stellen. In unserer Praxis stellen wir immer wieder fest, dass Praktiker (anwaltlichen) Beratern Funktionsdiagramme vorlegen und um die Prüfung der Eingruppierung bitten.


      
        [image: ]

        
          (nach Struwe 1980, S. 160)
        

      


      Aus arbeits- und tarifrechtlicher Sicht muss dann klargestellt werden, dass diese keine Stellenbeschreibungen sind oder ersetzen können. Dementsprechend werden sie weniger zur Information der Beschäftigten, sondern vielmehr zur Darstellung der Verteilung der einzelnen Aufgaben auf Organisationseinheiten verwendet. Sie sind so vor allem ein Instrument für Organisatoren, um z. B. Organisations- und Stellenpläne zu erstellen. In diesem Zusammenhang können sie auch beim Verfassen von Stellenbeschreibungen helfen.


      
        
          Praxis-Tipp:
        


        Matrixförmige Funktionsdiagramme ersetzen keinesfalls (tarifkonforme) Stellenbeschreibungen. Sie stellen insbesondere keine Grundlage für korrekte Eingruppierungen dar. Es muss daher stets berücksichtigt werden, für welchen Zweck die Stellenbeschreibung verwendet werden soll.

      

    

  


  
    
      4. Die Stellenbeschreibung und ihre Aufgaben


      
        

        
          	Die Stellenbeschreibung als Organisationsmittel


          	Die Stellenbeschreibung als Führungsmittel


          	Die Stellenbeschreibung als Instrument der Eingruppierung

        

      


      
        Die Stellenbeschreibung als Organisationsmittel


        Sie ist zunächst ein Organisationsmittel des Arbeitgebers, der im Rahmen seiner unternehmerischen Freiheit (Art. 2, 12 GG) bzw. seines hoheitlichen Handelns (Art. 33 GG) bestimmt, welche Aufgaben er in welcher Organisationsform ausübt.


        
          
            Beispiel:
          


          Dementsprechend entscheidet er kraft seiner Organisationsgewalt, ob er höherwertige Tätigkeiten auf einer Stelle konzentrieren will, was zu einer höheren Eingruppierung führt, oder diese auf verschiedene Arbeitsplätze verteilt, um die Eingruppierung abzusenken (vgl. Krasemann 2005, 12. Kapitel, Rdnr. 16 ff.).

        


        Diese organisatorische Entscheidung kann gezielt zur Personalentwicklung eingesetzt werden. So wird in Kommunalverwaltungen versucht, durch sog. Bürgerdienste bestimmte Tätigkeiten anzureichern und zu erweitern (sog. job enrichment und job enlargement),um die Arbeit interessanter zu gestalten und eine höhere Eingruppierung für den Mitarbeiter zu erzielen, um letztendlich dessen Zufriedenheit zu steigern).


        Vor diesem Hintergrund erfüllt die Stellenbeschreibung verschiedene Aufgaben:


        
          	
            Eine Stellenbildung kann im Hinblick auf die aufbau- und ablauforganisatorischen Regelungen leichter vorgenommen werden.

          


          	
            Sie dient der Personalplanung, insbesondere der Personaleinsatz- und -beschaffungsplanung.

          


          	
            Die Stellenbeschreibung unterstützt die Planung auch im Hinblick auf alters- und leidensgerechte Arbeitsplätze für ältere und behinderte Mitarbeiter.

          


          	
            Sie liefert die Informationen für interne sowie externe Ausschreibungen von Stellen, die Auswahl von Bewerbern oder den Inhalt von Personalauswahlverfahren (z. B. Assessment-Centern).

          

        


        Hervorzuheben ist, dass sie die Frage der Stellvertretung rechtssicher regelt.

      


      
        Die Stellenbeschreibung als Führungsmittel


        Als Führungsmittel kann die Stellenbeschreibung eine wertvolle Grundlage für eine diskriminierungsfreie Stellenausschreibung, ergebnisorientierte Vorstellungsgespräche, die Arbeitsvertragsgestaltung und Einarbeitung neuer Mitarbeiter sein.


        Ein wichtiger – tariflicher – Aspekt ist neuerdings deren Qualifizierung: TVöD/TV-L und TV-H gehören zu den ersten Tarifverträgen in einer volkswirtschaftlich wichtigen Branche, die Regelungen über die Fort- und Weiterbildung von Beschäftigten treffen (siehe § 5 TVöD/TV-L/TV-H; vgl. Richter/Gamisch, AuA 2007, S. 95 ff.).


        Diese haben gem. § 5 Abs. 4 TVöD/TV-L/TV-H einen Anspruch auf ein regelmäßiges Gespräch mit der jeweiligen Führungskraft, in dem festgestellt wird, ob und welcher Qualifizierungsbedarf besteht. Sofern keine abweichende Vereinbarung gilt, muss dieses Gespräch jährlich geführt werden. Vor dem Hintergrund dieser neuen Rechtspflicht helfen Stellenbeschreibungen, das Gespräch vorzubereiten, durchzuführen und zu einem Ergebnis zu bringen.


        Das gilt entsprechend für die neue leistungsorientierte Vergütung im TVöD/TV-L/TV-H (vgl. § 17 Abs. 2 TVöD/TV-L/TV-H; § 18 Abs. ; § 6 Abs. 5, 6 TV-V; siehe auch § 34AVR.Bayern). Unabhängig davon, ob sich die Betriebspartner für ein System von systematischen Leistungsbewertungen oder Zielvereinbarungen entscheiden, brauchen sie objektivierbare Grundlagen für die Bewertung der Leistung, einschließlich der durchzuführenden Mitarbeitergespräche (vgl. Richter/Gamisch 2011 StI; Richter/Gamisch, RiA 2008, S. 49 ff.).


        Ein weiterer Gesichtspunkt ist, dass Stellenbeschreibungen im Rahmen von Qualitäts-Management-Systemen oder aufgrund bankenrechtlicher Vorgaben eingesetzt werden (müssen). Gleichzeitig werden arbeitsrechtliche Pflichten der Arbeitgeber im Hinblick auf das Nachweisgesetz (vgl. § 2 NachwG) und Betriebsverfassungsgesetz (§ 81 BetrVG) erfüllt. Schließlich liefert die Stellenbeschreibung Informationen für die Abfassung von Arbeitszeugnissen gem. § 109 GewO (vgl. § 35 TVöD/TV-L/TV-H; § 34 BAT-KF; § 37 AVR.Diakonie; AT § 20 AVR.Caritas).

      


      
        Die Stellenbeschreibung als Instrument der Eingruppierung


        Über diese organisatorischen und personalwirtschaftlichen Funktionen hinaus ist die Stellenbeschreibung im öffentlichen und kirchlichen Dienst ein Instrument zur Ermittlung der Eingruppierung. Das Eingruppierungsrecht des TVöD/TV-L/TV-H/BAT macht mit der Vorschrift des § 22 BAT (i. V. m. § 17 TVÜ-VKA, TVÜ-Bund) die Einführung von Stellenbeschreibungen erforderlich, ohne ausdrückliche Vorgaben zu machen.


        Gleiches gilt für das neue Eingruppierungsrecht des TV-L, das mit § 12 TV-L im Wesentlichen die Regelungen des § 22 BAT übernommen hat (zum neuen Eingruppierungsrecht des TV-L siehe auch Richter/Gamisch, AuA 2012, S. 109 ff.).


        Die Inhalte werden aber mittelbar über die tariflichen Regelungen festgelegt: So muss die Stellenbeschreibung zwingend Arbeitsvorgänge mit Zeitanteilen enthalten. TV-L bzw. TV-H/BAT machen die Einführung von Stellenbeschreibungen faktisch zur Arbeitgeberpflicht. Diese Feststellung gilt entsprechend für andere Tarifverträge des öffentlichen Dienstes (TV-V; TV-WW/NW) und vergleichbare Regelungen im kirchlichen Bereich (BAT-KF; AVR.Caritas). In § 12 Abs. 1 Satz 2 AVR.Diakonie und § 32 Abs. 1 Satz 2 AVR.Bayern wird dies neuerdings ausdrücklich klargestellt.


        
          
            Praxis-Tipp:
          


          Fehlende Stellenbeschreibungen führen regelmäßig zu übertariflichen Eingruppierungen.

        


        In der Praxis ergänzen sich diese Funktionen: Die systematische Bewertung eines ganzen Unternehmens bzw. einer Dienststelle vermittelt über die Kenntnis der Wertigkeiten der auszuübenden Tätigkeiten hinaus auch Informationen über organisatorische Mängel in den Arbeitsabläufen, fragwürdige Hierarchiestufen oder die Wahrnehmung überflüssiger Arbeiten.

      

    

  


  

  3 Vorteile der Stellenbeschreibung


  
    	1. Stellenbeschreibungen aus personalwirtschaftlicher Sicht


    	2. „Ohne Stellenbeschreibung ist Beurteilung sinnlos.“


    	3. Stellenbeschreibung und Arbeitsrecht


    	4. Die Stellenbeschreibung im öffentlichen Dienst


    	5. Besonderheiten im kirchlichen Arbeitsrecht

  


  
    
      1. Stellenbeschreibungen aus personalwirtschaftlicher Sicht


      
        

        
          	Die Förderung der Selbstständigkeit


          	Steigerung von Dynamik und Innovation


          	Lernende Organisation

        

      


      Die grundsätzlichen Vorteile von Stellenbeschreibungen aus personalwirtschaftlicher Sicht wurden bereits umrissen und können wie folgt zusammengefasst werden:


      
        
          Personalwirtschaftliche Vorteile der Stellenbeschreibung
        


        
          
            
              	1.

              	

              	
                Verwendung bei der Personalplanung


                
                  	
                    Grundlage zur Ermittlung des quantitativen und qualitativen Personalbedarfs

                  

                

              
            


            
              	2.

              	

              	
                Verwendung bei der Personalorganisation


                
                  	
                    Hilfsmittel zur Optimierung der Organisationsstruktur

                  


                  	
                    Darstellung von Funktionen und Verantwortungsbereichen

                  


                  	
                    Eindeutige Stellenabgrenzung

                  


                  	
                    Information über den Instanzenweg

                  

                

              
            


            
              	3.

              	

              	
                Verwendung bei der Personalbeschaffung


                
                  	
                    Informationsquelle für Stellenausschreibungen und -besetzungen

                  


                  	
                    Festlegung erforderlicher Bewerberqualifikationen

                  


                  	
                    Grundlage diskriminierungsfreier Auswahl (AGG, BGleiG, LGS usw.)

                  


                  	
                    Grundlage für die Bewerberauswahl/Bestenauslese gem. Art. 33 Abs. 2 GG

                  


                  	
                    Informationshilfe für Bewerber im Vorstellungsgespräch

                  

                

              
            


            
              	4.

              	

              	
                Verwendung beim Personaleinsatz


                
                  	
                    Hilfsmittel bei der Einarbeitung neuer Mitarbeiter

                  


                  	
                    Hilfsmittel bei der Arbeitsstrukturierung …

                  


                  	
                    … am Arbeitsplatz und im Team bzw. in der Gruppe

                  


                  	
                    Grundlage einer tarifkonformen Eingruppierung

                  


                  	
                    Vorgabe von Zielen und Leistungserfordernissen

                  


                  	
                    Information über tätigkeitsspezifische Aufgaben, Rechte und Pflichten (i. V. m. der Gefährdungsbeurteilung gem. § 5 ArbSchG)

                  


                  	
                    Verhinderung von Konflikten wegen unklarer Kompetenzverteilung

                  

                

              
            


            
              	5.

              	

              	
                Verwendung bei der Personalentwicklung


                
                  	
                    Informationsquelle bei der Einweisung umgesetzter/versetzter Mitarbeiter

                  


                  	
                    Grundlage für Eignungs-Anforderungs-Vergleiche (Profilvergleiche)

                  


                  	
                    Grundlage für das Mitarbeitergespräch und die Mitarbeiterbeurteilung

                  


                  	
                    Grundlage zur Ermittlung von Qualifikationslücken

                  


                  	
                    Orientierung bei der Festlegung von Förder- und Bildungsmaßnahmen

                  


                  	
                    Entwicklung von Aufstiegskonzepten (Laufbahn- und Nachfolgeplanung)

                  

                

              
            


            
              	6.

              	

              	
                Verwendung bei der Personalfreisetzung


                
                  	
                    Orientierungshilfe der Freisetzungsentscheidung

                  


                  	
                    Grundlage für das Verfassen qualifizierter Arbeitszeugnisse

                  


                  	
                    Grundlage für Abgangsgespräche

                  

                

              
            


            
              	7.

              	

              	
                Bestimmung und Begrenzung der Haftungsbereiche der Beschäftigten

              
            


            
              	8.

              	

              	
                Unterrichtung der Arbeitnehmervertretung (BR/PR/MAV)

              
            

          

        


        (in Anlehnung an Mentzel 2008, S. 38)

      


      Darüber hinaus soll auf zwei weitere positive Faktoren von Stellenbeschreibungen besonders hingewiesen werden: die Förderung der Selbstständigkeit und die Steigerung von Dynamik und Innovation.


      
        Die Förderung der Selbstständigkeit


        Stellenbeschreibungen fixieren die Aufgaben des Mitarbeiters nicht unverrückbar, sondern ermöglichen das gewünschte selbstständige Arbeiten erst.


        Denn mit der Stellenbeschreibung erhält der Mitarbeiter eine aussagekräftige, komprimierte Darstellung von der Art, Tätigkeit, Verantwortung und der Aufgaben auf „seiner“ Stelle. So wird ihm die Chance eröffnet, eigenständig zu arbeiten. An ihn werden Kompetenzen delegiert. Gleichzeitig scheidet eine sog. Rückdelegation aus. Darunter versteht man die „Rück-Belastung“ der Führungskraft, die trotz guter Einarbeitung, Information und Kompetenzübertragung (Delegation) wegen fehlender Verantwortungsbereitschaft des Mitarbeiters erfolgt (vgl. Schwarz 1995, S. 25 ff.).


        Damit beantwortet sich eine regelmäßig in Seminaren zur Stellenbeschreibung und zum Eingruppierungsrecht gestellte Frage:


        
          
            Praxis-Tipp:
          


          Selbstverständlich muss der Mitarbeiter seine Stellenbeschreibung kennen. Er sollte jederzeit Zugriff auf sie haben. Anderenfalls kann er im Zweifel die Erwartungen, die vom Arbeitgeber an ihn gestellt werden, nicht erfüllen.

        


        Die Stellenbeschreibung ist somit ein wichtiger Baustein moderner Managementmethoden, insbesondere des sog. Management by Delegation (Führen durch Delegieren). Darunter versteht man eine Führungstechnik, bei welcher Kompetenzen und Handlungsverantwortungen so weit wie möglich auf die Mitarbeiter übertragen werden, die die Entscheidungen treffen und realisieren. Auf diesem Wege sollen die Mitarbeiter in ihrer Eigeninitiative, Leistungsmotivation und Verantwortungsbereitschaft gestärkt werden (vgl. Hollerith 1994, S. 15 ff.). Das System der Stellenbeschreibung muss vor diesem Hintergrund mit den Führungsgrundsätzen der Organisation abgestimmt werden (vgl. Hofstetter 2009, S. 26).

      


      
        Steigerung von Dynamik und Innovation


        Die Stellenbeschreibung trägt im Fall einer regelmäßigen Weiterentwicklung gleichzeitig dazu bei, einen dynamischen (Veränderungs-) Prozess zu beginnen. Über den Vorteil der genauen Darstellung der Tätigkeiten auf dem Arbeitsplatz hinaus kann permanent der organisatorische Ablauf im Unternehmen bzw. in der Dienststelle konstruktiv gestaltet und weiterentwickelt werden.


        Aufgrund regelmäßiger Analysen von Ist und Soll lassen sich die internen Arbeitsabläufe optimieren. Wird mit Zielvereinbarungen gearbeitet, dienen aktuelle Stellenbeschreibungen als Grundlage für das sog. Management by Objektives (Führen mit Zielen). Unter diesem Begriff versteht man eine Führungstechnik, die auf der Vereinbarung von Zielen zwischen der Führungskraft und dem Mitarbeiter beruht (vgl. Breisig 2005) und die im Rahmen der Personalentwicklung (vgl. § 5 TVöD/TV-L/TV-H/BAT-KF) oder der leistungsorientierten Vergütung (vgl. § 18 Abs. 4 TVöD-VKA/§ 4 LeistungsTV-Bund) bedeutsam wird.


        Das setzt voraus, dass mit Stellenbeschreibungen tatsächlich „gearbeitet“ wird. Mitarbeiter dürfen sich nicht darauf beschränken, „nur“ das auszuführen, was in ihrer „abgeschriebenen“ und „abgehefteten“ Stellenbeschreibung festgehalten ist. Denn ihrer Naturnach ist diese Darstellung nicht in jeder Hinsicht vollständig. Sie stellt vielmehr eine abstrakte Konkretisierung des Direktionsrechts des Arbeitgebers gem. § 106 GewO (vgl. § 2 Abs. 1 Satz 3 AVR.Diakonie; AT § 4 Abs. 4 Satz 3 AVR.Caritas) dar, die – bei richtiger Vertragsgestaltung – jederzeit geändert werden kann. Es gehört natürlich zu den Pflichten des Mitarbeiters, auf Probleme und tatsächliche Veränderungen am Arbeitsplatz hinzuweisen und Verbesserungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Diese Änderungen werden dann in der Stellenbeschreibung umgesetzt. Auf diesem Wege ist die Stellenbeschreibung ein Gestaltungsmittel der Organisationsentwicklung, die bis hin zur „Lernenden Organisation“ führen kann (vgl. Richter/Kaufmann, AuA 7/2004, S. 25).

      


      
        Lernende Organisation


        Unter diesem Begriff versteht man die Idee, dass einerseits nicht nur Menschen lernen, und andererseits ein Unternehmen bzw. eine Dienststelle mehr ist als eine Summe von Einzelnen, die für sich lernen. Grundlage ist die Vorstellung, dass eine Organisation keine „einfache Maschine“ ist, die so beherrschbar und exakt planbar ist, dass sie jederzeit beliebig gesteuert werden kann. Heute geht man vielmehr davon aus, dass soziale Systeme wie Unternehmen bzw. Dienststellen auf sehr komplexe Art und Weise funktionieren: Alle Beteiligten befinden sich in einem ständigen Austausch. Im Vordergrund steht nicht das Einwirken „auf“, sondern das Arbeiten „mit“ dem System. Der bewusste Umgang mit dieser Erkenntnis lässt ein „Lernendes Unternehmen“ bzw. eine „Lernende Verwaltung“ entstehen.


        In diesem Zusammenhang wird der „Führung zur Selbstführung“ oder der „stellvertretenden Führung“ eine große Bedeutung beigemessen. Die Führungskräfte ermöglichen in der Lernenden Organisation die Selbstführung des Mitarbeiters und beschränken ihre Handlungen gegenüber dem Mitarbeiter auf korrigierende Eingriffe (einführend Richter/Kaufmann, AuA 1/2004, S. 30 ff.; vertiefend Arnold 2009).

      

    

  


  
    
      2. „Ohne Stellenbeschreibung ist Beurteilung sinnlos.“


      Vor diesem Hintergrund bilden Stellenbeschreibungen die Grundlage für leistungsorientierte Vergütung gemäß § 17 TVöD/TV-L/TV-H bzw. § 18 TVöD und § 6 Abs. 5, 6 TV-V. Denn die Idee des leistungsorientierten Entgelts steht und fällt mit der Kommunikation zwischen Arbeitgeber und Mitarbeiter. Für jedes System gilt:


      
        	
          Die Führungskraft muss mit dem Arbeitnehmer ein Gespräch führen, …

        


        	
          … entweder ein Zielvereinbarungsgespräch oder ein Beurteilungsgespräch für eine systematische Leistungsbewertung.

        


        	
          Dazu gehören auch Zwischengespräche (vgl. z. B. § 4 Abs. 5, § 5 Abs. 3 Satz 4 LeistungsTV-Bund).

        

      


      Es ist eine alte Erkenntnis: „Ohne Stellenbeschreibung ist Beurteilung sinnlos.“ (Ein Beurteiler, Grunow, Personalbeurteilung, Stuttgart 1976, S. 45; zit. nach Breisig 2005, S. 123). Sie bildet insbesondere die Grundlage für die Aufgabenbenennung im Sinne des § 5 Abs. 3 LeistungsTV-Bund. Diese Aussagen gelten entsprechend für den Fall, dass Arbeitnehmer nach Maßgabe des Beamtenrechts beurteilt werden.

    

  


  
    
      3. Stellenbeschreibung und Arbeitsrecht


      
        

        
          	Keine arbeitsrechtliche Verpflichtung


          	Stellenbeschreibung im Arbeitsvertrag


          	Stellenbeschreibung neben dem Arbeitsvertrag


          	Das Direktionsrecht des Arbeitgebers


          	Praxisprobleme des Nachweisgesetzes


          	Die Stellenbeschreibung im Arbeitsgerichtsprozess

        

      


      
        Keine arbeitsrechtliche Verpflichtung


        Das Arbeitsrecht kennt grundsätzlich keine Verpflichtung, Stellenbeschreibungen anzufertigen (Ausnahmen: AVR.Diakonie, AVR.Bayern). Gleichwohl erfüllen diese auch arbeitsrechtliche Funktionen.


        So ist der Anwender des BetrVG gem. § 81 Abs. 1 BetrVG verpflichtet, den Beschäftigten über dessen Aufgabe und Verantwortung sowie über die Art seiner Tätigkeit und ihre Einordnung in den Arbeitsablauf des Betriebes zu unterrichten. Diese Pflicht muss vor der tatsächlichen Arbeitsaufnahme erfüllt werden.


        Für Arbeitgeber des öffentlichen und kirchlichen Dienstes fehlt eine vergleichbare Regelung im Personal- bzw. Mitarbeitervertretungsrecht. Eine dementsprechende Verpflichtung folgt aber aus dem Gesichtspunkt der Fürsorgepflicht (vgl. § 241 Abs. 2 BGB). Eine Stellenbeschreibung erleichtert die Durchführung dieser Aufgaben.

      


      
        Stellenbeschreibung im Arbeitsvertrag


        Arbeitgeber, die vor diesem Hintergrund (freiwillig) Stellenbeschreibungen einführen, müssen klären, in welcher Form dies geschehen soll.


        Denkbar ist, die Stellenbeschreibung als Teil des Arbeitsvertrages zu gestalten. Von dieser Möglichkeit muss grundsätzlich abgeratenwerden, denn auf diesem Wege wird die Stellenbeschreibung tatsächlich starr im Vertrag fixiert. Änderungen sind nur im Wege eines einvernehmlichen Änderungsvertrages oder durch eine Änderungskündigung möglich. Der Arbeitgeber würde ohne Not sein Direktionsrecht gem. § 106 GewO (vgl. § 2 Abs. 1 Satz 3 AVR.Diakonie; AT § 4 Abs. 4 Satz 3 AVR.Caritas) einengen. Die Stellenbeschreibung wäre in der Tat ein Hemmnis für Veränderungen am Arbeitsplatz und in der Organisation. Für eine derartige Begrenzung sollten gewichtige Gründe sprechen, die nur in besonderen Einzelfällen denkbar sind.


        
          
            Praxis-Tipp:
          


          Im öffentlichen und kirchlichen Dienst werden Stellenbeschreibungen „neben“ dem Arbeitsvertrag ausgefertigt.

        

      


      
        Stellenbeschreibung neben dem Arbeitsvertrag


        Im Arbeitsrecht des öffentlichen und kirchlichen Dienstes besteht grundsätzlich ein weites Weisungsrecht des Arbeitgebers. Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, jede ihm zugewiesene zumutbare Tätigkeit zu verrichten, die den Merkmalen der Entgeltgruppe (bzw. Lohn-/Vergütungsgruppe bis zur Geltung einer neuen Entgeltordnung; a. A. Rundschreiben des BMI vom 8. 12. 2005, D II 2 – 220 210-2/0, 13, 14) entspricht, die im Arbeitsvertrag (deklaratorisch) genannt ist (siehe § 22 Abs. 3 BAT; vgl. BAG 12.4.1973, AP Nr. 24 zu § 611 BGB Direktionsrecht).


        Es kann fraglich sein, ob das Direktionsrecht durch eine betriebliche Übung bzw. eine Konkretisierung eingeengt worden ist.


        Unter einer betrieblichen Übung bzw. Betriebsübung versteht man die regelmäßige Wiederholung bestimmter Verhaltensweisen durch den Arbeitgeber, aus der der Arbeitnehmer schließen kann, dass diese Verhaltensweise auch künftig und auf Dauer erfolgen soll (vgl. Repkewitz/Richter 2012 – Richter, Stichwort: Betriebliche Übung). Hinsichtlich der Arbeitsleistung des Mitarbeiters spricht man in diesem Zusammenhang von einer Konkretisierung der geschuldeten Tätigkeit. Auch ohne eine ausdrückliche Festlegung im Arbeitsvertrag kann sich die vom Arbeitnehmer geschuldete Tätigkeit grundsätzlich bei langjährigem vorbehaltlosen Einsatz an einem bestimmten Arbeitsplatz auf diese bestimmte Tätigkeit konkretisieren.


        
          
            Praxis-Tipp:
          


          Das Entstehen einer betrieblichen Übung und die Konkretisierung der Arbeitsleistung ist im öffentlichen Dienst grundsätzlich ausgeschlossen.

        


        Denn nach der ständigen Rechtsprechung des BAG muss der Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes davon ausgehen, dass ihm sein Arbeitgeber, der an die Vorgaben des Haushaltsrechts gebunden ist, nur die Leistungen gewähren will, zu denen er gesetzlich oder tarifvertraglich verpflichtet ist. Im Zweifel gilt Normenvollzug. Rahmenmäßig umschriebene Arbeitspflichten können sich zwar im Laufe der Zeit auf bestimmte Arbeitsbedingungen konkretisieren. Dafür genügt der bloße Zeitablauf nicht. Darüber hinaus müssen besondere Umstände hinzutreten, aus denen sich ergibt, dass der Arbeitnehmer nicht in anderer Weise eingesetzt werden soll (vgl. BAG 29.9.2004, AP Nr. 65 zu § 611 BGB Direktionsrecht; BAG 7.12.2000, 6 AZR 444/99, NZA 2001, S. 780; BAG 11.2.1998, AP Nr. 54 zu § 611 BGB Direktionsrecht). Aus einer langfristigen Beschäftigung an einem Arbeitsplatz alleine folgt keine Konkretisierung der Arbeitspflicht (vgl. Hess. LAG 21.3.1991, 9 Sa 987/90, zit. nach Krasemann 2005, 2. Kapitel, Rdnr. 71). Das gilt auch für Drittmittelempfänger im Sinne des § 44 BHO.


        Ob das in gleichem Maße für den kirchlichen Dienst zutrifft, ist umstritten (vgl. LAG Düsseldorf 27.11.2002, 12 Sa 1071/02, ZTR 2003, S. 195 m. w. N. auf die Rechtsprechung des BAG).


        Vor diesem Hintergrund kann eine Stellenbeschreibung, die neben dem Arbeitsvertrag gefertigt wird, kein Vertragsinhalt werden:


        
          
            BAG 11.3.1987, AP Nr. 135 zu §§ 22, 23 BAT 1975
          


          Die Tätigkeitsbeschreibung hat keinen tariflichen Charakter, auch keinerlei vertragsrechtliche Bedeutung und insbesondere nicht die rechtliche Qualifikation eines Anerkenntnisses gleich welcher Art.

        


        Das gilt auch, wenn Tätigkeitsbeschreibungen dem Beschäftigten bekannt gegeben und zu den Personalakten genommen werden (vgl. BAG 11.3.1987, AP Nr. 135 zu §§ 22, 23 BAT 1975; zum Personalaktenrecht siehe Richter/Lenders 2011).


        Die Stellenbeschreibung ist keine „Ergänzung“ zum Arbeitsvertrag (verfehlt Wilk 2011, S. 10).


        Vielmehr ist sie eine abstrakte Konkretisierung des Direktionsrechts gem. § 106 GewO (siehe auch § 2 Abs. 1 Satz 3 AVR.Diakonie; AT § 4 Abs. 4 Satz 3 AVR.Caritas). Dementsprechend unterschreibt der Arbeitnehmer das Formular nur zur Kenntnis, es handelt sich somit um eine sog. Wissenserklärung. Mit der Unterschrift wird kein Einverständnis gegeben.


        
          
            Praxis-Tipp:
          


          Im Arbeitsvertrag darf nicht auf die Stellenbeschreibung verwiesen werden. Bei der Auslegung einer derartigen Formulierung könnte im Zweifel angenommen werden, dass die Stellenbeschreibung Bestandteil des Arbeitsvertrages geworden ist, mit allen Nachteilen, die aus dieser Konstruktion folgen.

        

      


      
        Das Direktionsrecht des Arbeitgebers


        Daraus folgt die Feststellung, dass eine Stellenbeschreibung neben dem Arbeitsvertrag das Weisungsrecht nicht einengt. Die Rechtslage entspricht derjenigen, die sich im Zusammenhang mit dem Nachweisgesetz stellt. Der Arbeitgeber darf diese jederzeit ändern, was im Zuge der permanenten Veränderungen in einem Unternehmen bzw. einer Dienststelle auch regelmäßig notwendig und gewünscht ist (vgl. Hess. LAG 7.12.1999, 9 Sa 2998/98). Vor diesem Hintergrund darf aber z. B. die Tätigkeit als Datenschutzbeauftragter gem. § 4f BDSG grundsätzlich nicht im Wege des Direktionsrechtes übertragen werden. Vielmehr liegt regelmäßig eine Änderung des Arbeitsvertrages vor, für die der Abschluss eines Änderungsvertrages notwendig ist (vgl. BAG 13.3.2007, AP Nr. 1 zu § 4f BDSG). Die Rechtslage ist anders, wenn sich die Beauftragung darauf beschränkt, im Auftrag des Arbeitgebers Weisungen zu erteilen. In diesem Fall erlangt der Beschäftigte keine besondere rechtliche Stellung, sondern bleibt gegenüber dem Arbeitgeber weisungsgebunden. Das gilt z. B. für den Beauftragten des Arbeitgebers gem. § 98 SGB IX.


        In diesem Zusammenhang ist zwischen dem Weisungsrecht des Arbeitgebers und den Mitbestimmungsrechten der Arbeitnehmervertretung zu unterscheiden. So ist die Tätigkeitsdarstellung als Kernelement der Stellenbeschreibung nicht gleichbedeutend mit dem Arbeitsbereich im Sinne des § 95 Abs. 3 BetrVG. Änderungen der Stellenbeschreibung stellen daher nicht zwangsläufig eine mitbestimmungspflichtige Versetzung im Sinne des § 99 Abs. 1 BetrVG dar (vgl. BAG 13.3.2007, 1 ABR 22/06, NZA-RR 2007, S. 581).

      


      
        Praxisprobleme des Nachweisgesetzes


        Der Arbeitgeber ist gem. § 2 Abs. 2 NachwG verpflichtet, den Arbeitnehmer über die wesentlichen Vertragsbedingungen schriftlich zu unterrichten und einen Nachweis bzw. eine Niederschrift auszuhändigen. Wie die Stellenbeschreibung hat dieser Nachweis keine konstitutive, d. h. rechtsbegründende Wirkung (vgl. BAG 16.2.2000, AP Nr. 3 zu § 2 NachwG; Repkewitz/Richter 2012 – Richter, Stichwort: Nachweisgesetz).


        
          
            Praxis-Tipp:
          


          Die Rechtsprechung verpflichtet den Arbeitgeber des öffentlichen Dienstes, dem Arbeitnehmer die Wertigkeit seiner Stelle mitzuteilen. Dazu gehört nicht nur die Angabe der Vergütungs- bzw. Entgeltgruppe im Arbeitsvertrag, sondern auch die der Fallgruppe im Nachweis (vgl. LAG Hamm 27.7.1995, 4 Sa 900/94, LAGE § 2 NachwG Nr. 1; LAG Hamm 9.7.1996, AP Nr. 1 zu EWG-Richtlinie Nr. 91/533; a. A. BAG 8.6.2005, AP Nr. 8 zu § 2 NachwG).

        


        Er muss des Weiteren gem. § 2 Abs. 1 Nr. 5 NachwG eine kurze Charakteristik oder Beschreibung der vom Arbeitnehmer zu leistendenTätigkeit geben. Die Vorschrift soll dem Arbeitnehmer Sicherheit über seine Arbeitspflicht vermitteln, insbesondere die unzulässige Übertragung niederwertiger Tätigkeiten vermeiden.


        Das bedeutet nicht, dass der Arbeitgeber bei einer sog. Mischtätigkeit – das ist eine Tätigkeit, bei der unterschiedliche Arbeitsvorgänge anfallen – keine Arbeitsvorgänge übertragen darf, die unterhalb der im Arbeitsvertrag mitgeteilten Vergütungs- bzw. Entgeltgruppe liegen. Nach dem Grundsatz der Gesamtbetrachtung gem. § 22 Abs. 2 Unterabs. 1 BAT darf dem Arbeitnehmer jede Gesamttätigkeit übertragen werden, bei der zeitlich mindestens zur Hälfte Arbeitsvorgänge anfallen, die für sich genommen den Merkmalen der Vergütungs- bzw. Entgeltgruppe entsprechen (vgl. BAG 10.3.2004, 7 AZR 397/03, ZTR 2005, S. 582, 584).


        Vor diesem Hintergrund sind keine umfangreichen und detaillierten Ausführungen, insbesondere Stellenbeschreibungen, erforderlich (vgl. BT-Drucks. 13/668, S. 10). Eine Stellenbeschreibung erfüllt aber im Arbeitsrecht des öffentlichen Dienstes gleichzeitig die Vorgabe des § 2 Abs. 2 Nr. 5 NachwG:


        
          
            BAG 8.6.2005, AP Nr. 8 zu § 2 NachwG
          


          Vielmehr kann dieser Nachweis auch mittels einer dem Arbeitnehmer übergebenen Stellenbeschreibung erbracht werden, wie sie zum Zweck der Bewertung der Tätigkeit regelmäßig angefertigt wird (…).

        

      


      
        Die Stellenbeschreibung im Arbeitsgerichtsprozess


        Stellenbeschreibungen sind keine öffentlichen Urkunden gem. § 415 ZPO, sondern Privaturkunden gem. § 416 ZPO. Es besteht deshalb keine Gefahr, dass sich der Arbeitgeber im Hinblick auf ein Arbeitsgerichtsverfahren über eine besondere Beweiskraft der öffentlichen Urkunde bindet.


        Allerdings werden sie zu Aufklärungszwecken von Amts wegen, aber auch zu Zwecken des Urkundenbeweises im Eingruppierungsprozess verwendet (vgl. BAG 1.9.1982, AP Nr. 68 zu §§ 22, 23 BAT 1975). Deshalb müssen Arbeitgeber Stellenbeschreibungen gründlich prüfen und dürfen sie nicht leichtfertig verfassen. Das gilt insbesondere, wenn die Stellenbeschreibung im Rahmen einer gerichtlichen Auseinandersetzung über eine sog. korrigierende Herabgruppierung eingesetzt werden soll, denn wiederholte korrigierende Herabgruppierungen sind regelmäßig unzulässig (BAG 23.8.2006, 4 AZR 417/05; zur korrigierenden Herabgruppierung siehe auch Müller-Uri, ZTR 2004, S. 176, 177).

      

    

  


  
    
      4. Die Stellenbeschreibung im öffentlichen Dienst


      
        

        
          	Die Vorgaben des TVöD/TV-H/BAT bzw. TV-L


          	Die Situation bei TVöD-angelehnten Tarifverträgen


          	Die künftige Rechtslage im TVöD/TV-H


          	Besonderheiten bei Arbeitern (BMT-G; MTArb; MTArb-KF)

        

      


      Das BAG hat mittelbar auf die Vorgaben des Tarifrechts im öffentlichen Dienst hingewiesen.


      
        Die Vorgaben des TVöD/TV-H/BAT bzw. TV-L


        Die Eingruppierungsvorschrift des § 22 BAT macht Stellenbeschreibungen für den Bereich des TVöD/TV-H aus tarifvertraglicher Sicht erforderlich.


        Gleiches gilt für das neue Eingruppierungsrecht des TV-L, das mit § 12 TV-L im Wesentlichen die Regelungen des § 22 BAT übernommen hat (zum neuen Eingruppierungsrecht des TV-L siehe auch Richter/Gamisch, AuA 2012, S. 109 ff.)


        In Anbetracht dieser Vorgaben wird regelmäßig die Frage gestellt, ob der Arbeitgeber zur Ermittlung der auszuübenden Tätigkeit Aufschreibungen über die Tätigkeiten des Arbeitnehmers verlangen kann. Regelmäßig werden Bedenken auf die Rechtsprechung des BAG gestützt, wonach Angestellte im Geltungsbereich des BAT nicht verpflichtet sind, tagebuchähnliche oder sonstige Aufzeichnungen über Einzelheiten ihrer Tätigkeit und den Zeitaufwand zu führen (vgl. BAG 28.3.1979, AP Nr. 19 zu §§ 22, 23 BAT 1975; BAG 24.9.1980, AP Nr. 36 zu § 22, 23 BAT 1975). Diese Feststellungen beziehen sich aber nur auf prozessrechtliche Fragen hinsichtlich der Zulässigkeit und Begründetheit einer Eingruppierungsfeststellungsklage. Selbstverständlich darf der Arbeitgeber aufgrund seines Direktionsrechts gem. § 106 GewO (§ 2 Abs. 1 Satz 3 AVR.Diakonie; AT § 4 Abs. 4 Satz 3 AVR.Caritas) die Beschäftigten anweisen, Arbeitsaufzeichnungen zu erstellen (vgl. BAG 19.4.2007, AP Nr. 77 zu § 611 BGB Direktionsrecht; siehe auch S. 112; ebenso Krasemann 2005, 12. Kapitel, Rdnr. 315). Im Einzelfall muss allerdings geprüft werden, ob diese Weisung mitbestimmungspflichtig ist.

      


      
        Die Situation bei TVöD-angelehnten Tarifverträgen


        Das o. g. gilt sowohl für Tarifverträge, die sich an den TVöD/TV-H/BAT anlehnen (z. B. im Bereich der Berufsgenossenschaften oder der Deutschen Rentenversicherung), als auch für die Spartentarifverträge der Versorgungs- und Wasserwirtschaft (vgl. § 5 TV-V; § 13 TV-WW/NW).

      


      
        Die künftige Rechtslage im TVöD/TV-H


        TVöD bzw. TV-H enthalten – mit Ausnahme der EG 1 („Beschäftigte mit einfachsten Tätigkeiten“) und der Vorschriften über Ärzte (§ 51 BT-K sowie den Sozial- und Erziehungsdienst (§ 56 BT-V; § 52 BT-B) – bislang keine Regelung zur Eingruppierung.


        Es besteht aber Einigkeit darüber, dass die Regelungen des § 22 BAT im Kern erhalten bleiben. Auch in Zukunft ist der Grundsatz der Tarifautomatik zu beachten. Das Bewertungsverfahren wird am Arbeitsvorgang und an der mindestens zur Hälfte der Gesamtarbeitszeit auszuübenden Tätigkeit anknüpfen (vgl. Bremecker/Hock/Klapproth 2005, S. 74; Richter/Gamisch 2012 Grundlagen; Steinherr, ZTR 2005, S. 303).

      


      
        Besonderheiten bei Arbeitern (BMT-G; MTArb; MTArb-KF)


        Die Tarifverträge der Arbeiter kennen den Begriff des Arbeitsvorgangs nicht (vgl. BAG 31.8.1988, AP Nr. 5 zu § 21 MTL II). Etwas anderes gilt nur für den neuen § 10 MTArb-KF, der auch die Bildung von Arbeitsvorgängen vorschreibt. Im Übrigen erfolgt die Gliederung der Aufgaben aber nach vergleichbaren Kriterien wie bei der Bildung von Arbeitsvorgängen. Nur die anzuwendenden Maßstäbe sind weniger streng. So muss auch die Tätigkeit des Arbeiters dahingehend untersucht werden, ob eine einheitlich zu bewertende Gesamttätigkeit vorliegt oder mehrere jeweils eine (Bewertungs-)Einheit bildende Teiltätigkeiten (vgl. BAG 15.2.2006, AP Nr. 3 zu §§ 22, 23 BAT Rückgruppierung m. w. N.; Richter/Gamisch RiA 2008, S. 145 ff.).

      

    

  


  
    
      5. Besonderheiten im kirchlichen Arbeitsrecht


      Das kirchliche Arbeitsrecht hat sich bislang weitgehend am BAT orientiert. Diese Aussage gilt vor allem noch für die AVR.Caritas (vgl. Anlage 1 Abschnitt I AVR.Caritas), deren laufende Reformen sich nach wie vor am TVöD/BAT orientieren. Der BAT-KF/MTArb-KF hat die (angekündigten) Änderungen des TVöD bereits vollzogen, so dass auch für die Arbeiter Arbeitsvorgänge zu bilden sind (vgl. § 10 MTArb-KF).


      Die KAVO.NRW folgt mit § 20 KAVO.NRW ebenfalls diesem Modell.


      Demgegenüber beschreitet die Diakonie bei der Eingruppierung nunmehr eigene Wege (vgl. § 12 AVR.Diakonie; § 32 AVR.Bayern), sodass nur noch eingeschränkt Parallelen zum BAT gezogen werden können (zum Eingruppierungsrecht nach AVR.Diakonie vgl. Richter/Gamisch 2008; zu den AVR.Bayern siehe Richter/Gamisch/Henseleit 2008).


      Wichtig: Das geänderte Eingruppierungsrecht der Diakonie geht nunmehr ausdrücklich davon aus, dass Stellenbeschreibungen gefertigt werden.

    

  


  

  4 Nachteile und Risiken der Stellenbeschreibung


  
    	1. Gefahren von Stellenbeschreibungen


    	2. Unbegründete Sorgen


    	3. Formale Fehler mit praktischen Nachteilen

  


  
    
      1. Gefahren von Stellenbeschreibungen


      Unbestritten ist, dass von Stellenbeschreibungen auch Gefahren ausgehen. Vor dem Hintergrund der tariflichen Verpflichtung, tarifkonforme Stellenbeschreibungen vorzuhalten, kann es nur darum gehen, diese Gefahren sicher zu meistern. Ein Nachteil, der nicht abgestritten werden kann, ist der mit der Anfertigung und Pflege von Stellenbeschreibungen verbundene Aufwand.

    

  


  
    
      2. Unbegründete Sorgen


      Zunächst muss der Irrtum beseitigt werden, Stellenbeschreibungen grenzten das Direktionsrecht des Arbeitgebers ein. Bei richtigem Einsatz und Einbettung in eine entsprechende Kultur der Veränderung – Lernendes Unternehmen bzw. Lernende Verwaltung – führen Stellenbeschreibungen weder zu einer „Zementierung der Aufgaben“ (Knebel/Schneider 2006, S. 145) noch zu einem „Dienst nach Vorschrift“ (in diesem Sinne wohl Arnold 2009, S. 6). Vielmehr ermöglichen sie dem Mitarbeiter Freiräume und geben Sicherheit, um sich verantwortungsvoll seinen Aufgaben zu stellen.


      Eine Tätigkeitsbewertung, die sich an die Stellenbeschreibung anfügt, hat nach der ständigen Rechtsprechung des BAG lediglich eine deklaratorische (beschreibende) und keine konstitutive (rechtsbegründende) Bedeutung. Es tritt – wie auch beim Nachweisgesetz – gerade keine vertragliche Bindung ein (vgl. BAG 30.5.1990, AP Nr. 31 zu § 75 BPersVG; BAG 22.3.2000, AP Nr. 275 zu §§ 22, 23 BAT 1975).

    

  


  
    
      3. Formale Fehler mit praktischen Nachteilen


      Bei der Anfertigung der Stellenbeschreibung dürfen keine formalen Fehler begangen werden:


      Die Stellenbeschreibung sollte in keinem Fall zum Inhalt des Arbeitsvertrages gemacht werden, auch nicht über einen Verweis im Arbeitsvertrag auf eine existierende Stellenbeschreibung. Vielmehr wird die Stellenbeschreibung dem Mitarbeiter übergeben, der den Erhalt und die Kenntnisnahme quittiert.


      Damit tatsächlich mit dieser gearbeitet wird, darf ein bestimmter Umfang nicht überschritten werden. Beschreibungen von Tätigkeiten über mehr als fünf Seiten werden in der Praxis sicherlich nicht beachtet.

    

  


  

  5 Die Entwicklung und Einführung von Stellenbeschreibungen


  
    	1. Tarifliche Vorgaben


    	2. Verfahrensübergreifende Vorbereitung


    	3. Mögliche Verfahren zur Entwicklung von Stellenbeschreibungen


    	4. Einführung von Stellenbeschreibungen


    	5. Dauer und Kosten


    	6. Der Umgang mit Widerständen


    	7. Konfliktklärung


    	8. Erfolg gibt Recht

  


  
    
      1. Tarifliche Vorgaben


      
        
      


      Die jeweiligen Tarifwerke des öffentlichen und kirchlichen Dienstes enthalten unterschiedliche Vorgaben für die Stellenbeschreibung (s. a. nähere Ausführungen in Kapitel 7). Der wichtigste Unterschied besteht in der Frage, ob Arbeitsvorgänge oder (eine) Tätigkeit(en) zu bilden sind.


      
        


        
          
            
            
          

          
            
              	Arbeitsvorgang

              	Tätigkeit/en
            

          

          
            
              	§ 22 BAT (TVöD/TV-H)

              	§ 5 TV-V
            


            
              	§ 12 TV-L

              	§ 12 AVR.Diakonie
            


            
              	angelehnte Tarifverträge (z. B. TV-WW/NW)

              	§ 32 AVR.Bayern
            


            
              	Anlage 1 Abschnitt I AVR.Caritas/§ 11 Anlagen 30 bis 33 AVR.Caritas

              	
            


            
              	§ 10 BAT-KF/MTArb-KF

              	
            


            
              	§ 15 TV-Ärzte/VKA

              	§ 12 TV-Ärzte
            


            
              	§ 10 DVO.EKD

              	
            


            
              	§ 20 KAVO.NRW

              	
            


            
              	§ 16 KAVO.Trier

              	
            

          
        

      

    

  


  
    
      2. Verfahrensübergreifende Vorbereitung


      
        

        
          	Zielfindung und -festlegung


          	
            Personalwirtschaftliche und arbeitsrechtliche Aufgaben

            
              	Personalplanung, -suche, -auswahl, -einsatzplanung und -entwicklung


              	Entgeltvergleich


              	Arbeitsrechtliche Aufgaben


              	Zielvereinbarung und Leistungsbeurteilung

            

          


          	Umfang und Form der „Veröffentlichung“


          	Die Rolle der Arbeitnehmervertretung


          	Bestimmen der Anzahl der zu beschreibenden Stellen

        

      


      
        
          Checkliste: Überblick über die verfahrensübergreifende Vorbereitung
        


        
          
            
              	1.

              	

              	
                Zielfindung und -festlegung durch die Unternehmens-/Dienststellenleitung

              
            


            
              	2.

              	

              	
                Bestimmen der Anzahl der zu beschreibenden Stellen

              
            

          

        

      


      
        Zielfindung und -festlegung


        Der erste Schritt bei der Entwicklung von Stellenbeschreibungen ist die Zielfindung und -festlegung. Die Organisation (Unternehmens-/Dienststellenleitung) muss entscheiden, für welche konkreten Zwecke Stellenbeschreibungen eingesetzt werden sollen. Diese erste Phase ist entscheidend für die Ausgestaltung und den Erfolg des gewählten Verfahrens und sollte deshalb entsprechend intensiv diskutiert werden.


        Die Stellenbeschreibung an sich ist vielfältigst einsetzbar. Deshalb muss vor Beginn geklärt werden:


        
          	
            Für welche personalwirtschaftlichen und arbeitsrechtlichen Aufgaben sollen die Stellenbeschreibungen als Grundlage dienen (vgl. Kapitel 2 und 3)?

          


          	
            In welchem Umfang und in welcher Form sollen die Stellenbeschreibungen der Organisation (Unternehmen/Dienststelle) zur Verfügung stehen?

          


          	
            Welche Rolle soll der Arbeitnehmervertretung im Sinne der vertrauensvollen Zusammenarbeit zukommen?

          

        

      


      
        Personalwirtschaftliche und arbeitsrechtliche Aufgaben


        Aufbau und Umfang der Stellenbeschreibung richten sich nach den konkreten personalwirtschaftlichen und arbeitsrechtlichen Aufgaben. Sollte die Stellenbeschreibung nicht als Basis der Eingruppierung dienen, muss sie auch nicht zwingend die tariflichen Anforderungen erfüllen (vgl. auch Kapitel 7 bis 9). So ist beispielsweise die Angabe von Zeitanteilen je Tätigkeit/Arbeitsvorgang nicht Bestandteil nach der Definition des BAG (vgl. BAG 31.1.1984, AP Nr. 3 zu § 95 BetrVG 1972).


        Im Bereich des öffentlichen und kirchlichen Dienstes überwiegt aber gerade das Erfordernis, Stellenbeschreibungen zu entwickeln, die die bestehenden Eingruppierungen nachprüfbar und nachvollziehbar dokumentieren. Schon allein für diesen Zweck muss die Stellenbeschreibung in diesen Bereichen mehr Informationen enthalten als nach der allgemeinen Definition (vgl. Kapitel 2).


        Deshalb ist hauptsächlich zu prüfen, welche personalwirtschaftlichen und arbeitsrechtlichen Aufgaben die Stellenbeschreibung über die Eingruppierung hinaus erfüllen soll.


        
          
            Checkliste: Stellenbeschreibungen werden über die Eingruppierung hinaus eingesetzt zur
          


          
            
              
                	1.

                	

                	
                  Personalplanung

                
              


              
                	2.

                	

                	
                  Personalsuche

                
              


              
                	3.

                	

                	
                  Personalauswahl

                
              


              
                	4.

                	

                	
                  Personaleinsatzplanung

                
              


              
                	5.

                	

                	
                  Personalentwicklung

                
              


              
                	6.

                	

                	
                  Entgeltvergleich

                
              


              
                	7.

                	

                	
                  Arbeitsvertragsgestaltung

                
              


              
                	8.

                	

                	
                  Erfüllung der Pflichten aus Nachweisgesetz und Betriebsverfassungsgesetz bzw. Fürsorgepflicht

                
              


              
                	9.

                	

                	
                  Regelung der Stellvertretung

                
              


              
                	10.

                	

                	
                  Zeugnisabfassung

                
              


              
                	11.

                	

                	
                  Grundlage für Mitarbeitergespräche

                
              


              
                	12.

                	

                	
                  Ableitung von Zielvereinbarungen

                
              


              
                	13.

                	

                	
                  Grundlage für Leistungsbeurteilungen

                
              


              
                	14.

                	

                	
                  Ableitung von Leistungsstandards

                
              

            

          

        


        
          Personalplanung, -suche, -auswahl, -einsatzplanung und -entwicklung


          Um Stellenbeschreibungen für diese personalwirtschaftlichen Fragen nutzen zu können, bedarf es einer strukturierten und allgemein verständlichen Beschreibung des Aufgabengebietes aus qualitativer und quantitativer Sicht. Dies ermöglicht, aufgabenspezifische Anforderungsprofile zu erstellen und aussagefähige Stellenausschreibungen für die Personalsuche zu entwickeln. Im Rahmen der Personaleinsatzplanung erleichtert eine entsprechende Beschreibung die Reaktion auf Veränderungen in den Personal- bzw. Aufgabenstrukturen. Sie kann schnell und effizient erfolgen, ausgerichtet auf die tatsächlichen Erfordernisse des Unternehmens/der Dienststelle, wie sie in den Stellenbeschreibungen dokumentiert sind.

        


        
          Entgeltvergleich


          Auch sachgerechte Entgeltvergleiche sind in tarifgebundenen Bereichen nur möglich, wenn eine einheitliche und damit vergleichbare Grundlage der Entgeltfindung existiert. Dies wird über eine organisationsweite Einführung von Stellenbeschreibungen erreicht.

        


        
          Arbeitsrechtliche Aufgaben


          Darüber hinaus dient die Stellenbeschreibung als Basis für wesentliche arbeitsrechtliche Aufgaben. Sie vereinfacht die Arbeitsvertragsgestaltung, die Erfüllung der Pflichten aus dem Nachweis- und Betriebsverfassungsgesetz sowie das Abfassen von Zeugnissen, da sie alle erforderlichen stellenbezogenen Informationen zum Aufgabengebiet enthält.

        


        
          Zielvereinbarung und Leistungsbeurteilung


          Aus dem gleichen Grund ist sie auch die ideale Voraussetzung für Mitarbeitergespräche zur Zielvereinbarung und Leistungsbeurteilung. Die Aufgaben und Kompetenzen sind klar definiert, um darauf aufbauend Leistungsstandards und -ziele für die Stelleninhaber zu definieren.


          Wichtig: Die Stellenbeschreibung benennt sog. Funktionsziele, die Zielvereinbarung sog. Leistungsziele.


          Zusammenfassend sind diese Elemente bestimmend für die breite Einsatzfähigkeit der Stellenbeschreibung:


          
            	
              detaillierte und strukturierte Beschreibung der Aufgaben

            


            	
              zeitliche Gliederung der Aufgaben durch Zeitanteile

            


            	
              Darstellung des zur Aufgabenerfüllung erforderlichen Wissens und Könnens

            


            	
              übertragene Befugnisse

            

          


          Aus diesen Elementen lassen sich grundsätzlich alle personalwirtschaftlichen und arbeitsrechtlichen Aspekte ableiten. Sie komplettieren zusammen mit den folgenden klassischen Bestandteilen die spezielle Stellenbeschreibung für den öffentlichen und kirchlichen Dienst.


          
            
              Checkliste: Allgemeine zusätzliche Bestandteile einer Stellenbeschreibung
            


            
              
                
                  	1.

                  	

                  	
                    Bezeichnung der Organisationseinheit

                  
                


                
                  	2.

                  	

                  	
                    Bezeichnung und Rang der Stelle

                  
                


                
                  	3.

                  	

                  	
                    Stellennummer

                  
                


                
                  	4.

                  	

                  	
                    Die Unterstellung (Hauptvorgesetzter, Disziplinarvorgesetzter, Fachvorgesetzter)

                  
                


                
                  	5.

                  	

                  	
                    Die Überstellung (Stellen, ggf. Stellennummer, ggf. tarifliche Wertigkeit)

                  
                


                
                  	6.

                  	

                  	
                    Ziele der Stelle

                  
                


                
                  	7.

                  	

                  	
                    Anforderungsprofil der Stelle im Hinblick auf Hard Skills (berufliche/fachliche Qualifikationen, Erfahrungen und Kompetenzen) bzw. zusätzlich Soft Skills (aufgabenbezogene Schlüsselqualifikationen, wie Persönlichkeits-, Methoden- und Sozialkompetenzen)

                  
                


                
                  	8.

                  	

                  	
                    Regelung der Stellvertretung

                  
                


                
                  	9.

                  	

                  	
                    Stand/Inkrafttreten

                  
                


                
                  	10.

                  	

                  	
                    Veröffentlichung/Unterschriften

                  
                

              

            

          

        

      


      
        Umfang und Form der „Veröffentlichung“


        In der Praxis ist dies oft eine sehr heikle und problematische Angelegenheit.


        
          	
            Wie offen soll die Organisation mit Stellenbeschreibungen umgehen?

          


          	
            Wer soll uneingeschränkten Zugang zu den Stellenbeschreibungen erhalten?

          


          	
            Sollen die Stellenbeschreibungen „öffentlich“ gemacht werden oder als rein personalwirtschaftliches Instrument nur der Personal- bzw. Organisationsabteilung zur Verfügung stehen?

          

        


        Eine Veröffentlichung der Stellenbeschreibungen als offizielles Führungs- und Organisationsmittel zieht wichtige Folgefragen nach sich, wie z. B., ob und in welcher Form die Stellenbeschreibungen den einzelnen Stelleninhabern ausgehändigt werden und/oder zentral, z. B. im Intranet zugänglich sind.


        Insbesondere aufgrund der sehr detaillierten Informationen zu den auszuübenden Tätigkeiten und dem erforderlichen Wissen und Könnenwird häufig diskutiert, ob es ggf. ausreicht, diesen Teil der Stellenbeschreibung nur gekürzt zu veröffentlichen und die o. g. eingruppierungsspezifischen Detailinformationen als personalwirtschaftliche Anlage separat zu führen. All diese Fragen müssen intensiv auf der Leitungsebene diskutiert und entschieden werden, um ein so umfangreiches Entwicklungsprojekt erfolgreich in der Organisation zu realisieren.


        
          
            Checkliste: Diese Punkte sind abschließend zu klären
          


          
            
              
                	1.

                	

                	
                  Veröffentlichung durch Aushändigung an den einzelnen Stelleninhaber

                
              


              
                	2.

                	

                	
                  Veröffentlichung durch zentrale Bereitstellung für alle Stelleninhaber, z. B. im Intranet

                
              


              
                	3.

                	

                	
                  Vollständige Veröffentlichung

                
              


              
                	4.

                	

                	
                  Veröffentlichung einer in der Beschreibung des Aufgabenbereichs gekürzten Fassung

                
              


              
                	5.

                	

                	
                  Keine Veröffentlichung

                
              

            

          

        

      


      
        Die Rolle der Arbeitnehmervertretung


        Dieses Thema sorgt i. d. R. für große Diskussionen und Unsicherheiten, obwohl die Rechtslage eindeutig ist (vgl. Kapitel 11). Trotzdem sehen die Arbeitnehmervertreter regelmäßig ihre Beteiligungsrechte eingeschränkt, wenn ihnen der Arbeitgeber jegliche Mitarbeit aufgrund fehlender Mitbestimmungstatbestände verweigert.


        
          
            Praxis-Tipp:
          


          Dieses rein formelle Vorgehen ist nicht zweckmäßig. Die Arbeitnehmervertretung ist vielmehr frühzeitig zu informieren und einzubinden (vgl. Ausführungen in Kapitel 10).

        


        Eine Möglichkeit besteht darin, die schon vielerorts eingerichteten Bewertungskommissionen, an denen auch die Arbeitnehmervertretung beteiligt ist, mit einzubeziehen. Da diese im Rahmen ihrer beratenden Tätigkeiten i. d. R. als Erste mit den Stellenbeschreibungen arbeiten müssen, wäre dies eine praktikable und zweckmäßige Lösung. Diese Einbindung sollte sich allerdings auf beratende und unterstützendeTätigkeiten im Rahmen der Erstellung der Stellenbeschreibungen beschränken. Die Freiheit des Arbeitgebers bezüglich Aufbau und Umfang sollte hingegen bei ihm verbleiben, um sicherzustellen, dass im Sinne der Definition der Stellenbeschreibung auch tatsächlich nur rein sachbezogene und keine personenbezogenen Informationen dokumentiert werden.

      


      
        Bestimmen der Anzahl der zu beschreibenden Stellen


        Im zweiten Schritt wird die Zahl der zu beschreibenden Stellen bestimmt. Dies erfolgt je Organisationseinheit. Dazu führt man sich am besten noch einmal die Begriffsdefinition „Stelle“ vor Augen: Die Stelle als kleinste organisatorische Einheit ist eine Zusammenfassung von Teil- und Einzelaufgaben einer Organisation, die dem quantitativen und qualitativen Leistungsvermögen eines gedachten Aufgabenträgers entspricht (= Einpersonenstelle).


        Eine andere Möglichkeit der Stellenbildung ist die Mehrpersonenstelle. Hier sind im Gegensatz zur Einpersonenstelle mehrere Aufgabenträger für eine bestimmte Zahl von Teil- und Einzelaufgaben zuständig (vgl. auch Hill/Fehlbaum/Ulrich 1994, S. 132).


        Nach dieser Definition ist zu prüfen, ob jeder Mitarbeiter einer Organisationseinheit für sich auch tatsächlich eine Stelle bekleidet (= Einpersonenstelle) oder ob mehrere Mitarbeiter eine Mehrpersonenstelle abdecken. In letzterem Fall ist nur eine Stellenbeschreibung zu erstellen, die dann für mehrere Mitarbeiter zutrifft. Gerade in großen Organisationseinheiten mit zwölf und mehr Mitarbeitern ist damit zu rechnen, dass auch Mehrpersonenstellen vorhanden sind. Je kleiner die Organisationseinheit, umso geringer die Wahrscheinlichkeit, dass Mehrpersonenstellen existieren.


        
          
            Praxis-Tipp:
          


          Diese Auswahl erweist sich in der Praxis häufig als schwierig, da regelmäßig kaum Detailinformationen zur Aufgabenverteilung innerhalb der Organisationseinheiten vorliegen. So wird diese Frage am besten gemeinsam mit dem zuständigen Leiter der Organisationseinheit besprochen und abgestimmt.

        


        Ist die Zahl der zu beschreibenden Stellen bestimmt, schließt sich die verfahrensspezifische Vorbereitung und Durchführung an.

      

    

  


  
    
      3. Mögliche Verfahren zur Entwicklung von Stellenbeschreibungen


      
        

        
          	
            Entwicklung von Stellenbeschreibungen mit unmittelbarer Einbindung der Stelleninhaber: Das Interview-Verfahren

            
              	Festlegen der Reihenfolge der zu untersuchenden Organisationseinheiten


              	Festlegen der internen Aufgabenverteilung


              	Information der Beteiligten über das Verfahren


              	Vorbereitung der Interviews


              	Durchführung der Interviews vor Ort


              	Auswertung der Interviews und Erstellen der Stellenbeschreibungen


              	Abstimmen der Stellenbeschreibungsentwürfe


              	Ausfertigen und ggf. Veröffentlichen der Stellenbeschreibungen

            

          


          	
            Entwicklung von Stellenbeschreibungen durch Training und Coaching der Führungskräfte

            
              	Information der Führungskräfte über das Verfahren


              	Training der Führungskräfte im Erstellen von Stellenbeschreibungen


              	Erstellung der Stellenbeschreibungen durch die Führungskräfte


              	Auswertung der Stellenbeschreibungen der Führungskräfte und Ausfertigen der endgültigen Fassung

            

          

        

      


      Die Auswahl eines geeigneten Verfahrens richtet sich nach den genannten Aspekten. Grundsätzlich kann die Entscheidung nur unternehmens-/dienststellenbezogen anhand dieser Kriterien getroffen werden:


      
        
          
            	1.

            	

            	
              Das Interview-Verfahren ist geeignet, wenn die Stellenbeschreibungen als offizielles Führungs- und Organisationsmittel eingesetzt und sie dem Stelleninhaber nach ihrer Entwicklung (in welcher Form auch immer) zur Verfügung gestellt werden.

            
          


          
            	2.

            	

            	
              Die Entwicklung von Stellenbeschreibungen durch Training und Coaching der Führungskräfte ist demgegenüber auch dann zweckmäßig, wenn die Stellenbeschreibungen später nicht „veröffentlicht“ werden, sondern ausschließlich der Festlegung der Stellenbewertung und Eingruppierung dienen und eine offensive personalwirtschaftliche Informationspolitik nicht betrieben werden soll (zu den Vor- und Nachteilen siehe auch Richter/Gamisch AuA 2011, S. 42 ff.).

            
          

        

      


      
        
          Praxis-Tipp:
        


        In der Literatur wird immer wieder auch die Fragebogentechnik als mögliche Form beschrieben. Diese hat sich nach unseren Kontakten zu den unterschiedlichsten Einrichtungen des öffentlichen und kirchlichen Dienstes nicht bewährt. Die Mitarbeiter fühlen sich häufig überfordert, eine Vielzahl von Fragen zu beantworten, deren Sinn und Zweck sich ihnen nicht immer klar erschließt. Auch begleitende Ein- und Unterweisungen können dies kaum verhindern. Der Vorschlag, dass Führungskräfte anhand „beispielhafter Stellenbeschreibungen“ Vordrucke ausfüllen (vgl. Siepmann 2010, S. 198 ff.; ebenso verfehlt mit unrealistischen Zeitvorgaben: Wilk 2011, S. 11, 13) ist nicht zielführend und wird im besten Fall zu einer Aufschreibung von Tätigkeiten führen. Die deshalb erforderlichen Nachfragen sind regelmäßig so umfangreich und zeitintensiv, dass der unmittelbare Einsatz der Interview-Technik insgesamt wirtschaftlicher ist.

      


      
        Entwicklung von Stellenbeschreibungen mit unmittelbarer Einbindung der Stelleninhaber: Das Interview-Verfahren


        Ziel des Verfahrens ist die sachgerechte Entwicklung von Stellenbeschreibungen durch die entsprechenden Fachleute aus der Personal- bzw. Organisationsabteilung (vgl. Kapitel 6) unter größtmöglicher Einbindung der derzeitigen Stelleninhaber und Führungskräfte. DieBesonderheit des Verfahrens besteht im Gegensatz zur noch verbreiteten Praxis darin, dass nicht die Fachabteilungen bzw. die Stelleninhaber selbst Stellenbeschreibungen verfassen, sondern entsprechend personalwirtschaftlich und tarifrechtlich ausgebildete Fachleute, um eine vergleichbare Qualität aller Stellenbeschreibungen in der Organisation (Unternehmen/Dienststelle) sicherzustellen.


        Die Interview-Methode als Kernelement dient dabei der Erfassung aller zur Entwicklung von Stellenbeschreibungen erforderlichen Informationen, wie Aufgaben, Einzeltätigkeiten, Fachkenntnisse, Erfahrungen und Befugnisse direkt bei den Stelleninhabern und Führungskräften der einzelnen Organisationseinheiten vor Ort.


        Gerade wenn vorher keine Stellenbeschreibungen oder vergleichbare Dokumentationen zur Aufbau- und Ablauforganisation existieren, ist dieses Verfahren zu empfehlen, da die Stelleninhaber und Führungskräfte i. d. R. sehr detailliert Auskunft über die Aufgabengebiete im o. g. Sinne geben können. Das Vorgehen erhöht die Transparenz und kann damit erheblich zur Akzeptanz in der laufenden personalwirtschaftlichen und führungstechnischen Anwendung beitragen.


        Um diese Vorteile optimal nutzen zu können, ist eine entsprechende Vor- und Aufbereitung unabdingbar.


        
          
            Checkliste: Überblick über das Verfahren
          


          
            
              
                	1.

                	

                	
                  Festlegen der Reihenfolge der zu untersuchenden Organisationseinheiten

                
              


              
                	2.

                	

                	
                  Festlegen der internen Aufgabenverteilung in der Personal- bzw. Organisationsabteilung

                
              


              
                	3.

                	

                	
                  Information der Stelleninhaber und Führungskräfte über das Verfahren

                
              


              
                	4.

                	

                	
                  Vorbereitung der Interviews

                
              


              
                	5.

                	

                	
                  Durchführung der Interviews vor Ort

                
              


              
                	6.

                	

                	
                  Auswertung der Interviews und Erstellen von Stellenbeschreibungsentwürfen

                
              


              
                	7.

                	

                	
                  Abstimmen der Stellenbeschreibungsentwürfe

                
              


              
                	8.

                	

                	
                  Ausfertigen der Stellenbeschreibungen in den endgültigen Stand

                
              


              
                	9.

                	

                	
                  Inkrafttreten und ggf. Veröffentlichen der Stellenbeschreibungen

                
              

            

          

        


        
          
            Wichtig:
          


          Bei der Wahl des Interview-Verfahrens ist die neue Rechtsprechung des BAG zu den Mitbestimmungsrechten des Betriebsrats in Bezug auf Mitarbeitergespräche gem. § 82 Abs. 2 BetrVG zu beachten.

        


        Bislang fehlte Rechtsprechung, ob § 82 Abs. 2 BetrVG auch für das Stelleninterview Bedeutung hat. Denn es geht eben nicht um die Beurteilung des Arbeitnehmers.


        Das BAG hat nunmehr für das Entgeltrahmenabkommen für die Metall- und Elektroindustrie NRW (ERA), das mit den Tarifverträgen des öffentlichen Dienstes durchaus vergleichbar ist, entschieden, dass aus dieser Vorschrift ein Teilnahmerecht des Betriebsrats bei Stelleninterviews folgt (vgl. BAG 20. 4. 2010, 1 ABR 85/08, NZA 2010, S. 1307).


        
          
            BAG vom 20. 4. 2010
          


          cc) Der Arbeitnehmer kann eine Erläuterung der Berechnung und Zusammensetzung des Arbeitsentgelts i. S. d. § 82 Abs. 2 Satz 1 1. Alt. BetrVG grundsätzlich erst verlangen, wenn der Arbeitgeber dessen Tätigkeit einer tariflichen Vergütungsgruppe zugeordnet hat. Vor diesem Zeitpunkt fehlt es an einer Eingruppierungsentscheidung des Arbeitgebers, deren Inhalt dem Arbeitnehmer erläutert werden könnte. Der Wortlaut und der Normzweck der Vorschrift schließen es aber nicht aus, dass der Arbeitnehmer eine Erläuterung über die auszuübende Tätigkeit bereits im Vorfeld einer anstehenden Eingruppierungsentscheidung verlangen kann. Bei der Festlegung der Tätigkeitsinhalte handelt es sich um einen eigenständigen Verfahrensabschnitt im Rahmen der Zuordnungsentscheidung des Arbeitgebers. Ein Gespräch über eine vom Arbeitgeber erstellte Tätigkeitsbeschreibung ermöglicht es dem Arbeitnehmer, seine unterschiedliche Sichtweise über den Inhalt der ihm übertragenen Aufgaben vor deren Bewertung durch den Arbeitgeber geltend zu machen. Eine hierüber geführte Aussprache kann dazu beitragen, dass der Arbeitgeber die Zuordnungsentscheidung auf einer zutreffenden tatsächlichen Grundlage vornimmt.


          (Hervorhebungen durch die Verfasser)

        


        Ob diese Rechtsprechung auch für das Personal- und Mitarbeitervertretungsrecht gilt, ist fraglich.


        
          Festlegen der Reihenfolge der zu untersuchenden Organisationseinheiten


          Bei einer organisationsweiten Einführung von Stellenbeschreibungen ist es i. d. R. – aufgrund der Größe der Organisation und dem für die Erarbeitung von Stellenbeschreibungen zur Verfügung stehenden Personal – nicht möglich, alle Organisationseinheiten gleichzeitig zu untersuchen.


          Im ersten Verfahrensschritt ist deshalb zu planen, in welchen Teilphasen die Stellen der einzelnen Organisationseinheiten erfasst und beschrieben werden. Grundsätzlich sind immer ganze Organisationseinheiten zu untersuchen. Diese Vorgehensweise erleichtert den Überblick über das inhaltliche Aufgabenspektrum der Untersuchungseinheiten und damit das Erkennen von Aufgaben- und Kompetenzschnittstellen.


          Es hat sich als praktisch erwiesen, in der ersten Teilphase mit den personal- und servicebezogenen Organisationseinheiten zu beginnen. Dort ist das inhaltliche Verständnis der für die Erstellung der Stellenbeschreibung zuständigen Fachleute bereits vorhanden. Es erleichtert die Einarbeitung in das neue Verfahren. Zu geeigneten Organisationseinheiten der ersten Teilphase zählen: Personal, Organisation, Serviceeinheiten, wie zentrale Dienste (Hausmeister; technische, soziale, juristische Dienste) und der Bereich Materialwirtschaft mit Einkauf, Lager und Logistik.


          Hingegen ist das inhaltliche Verständnis für rein technische oder gar IT-technische Bereiche regelmäßig am geringsten, sodass diese erst in den Folgephasen untersucht werden sollten, wenn die zuständigen Ersteller der Stellenbeschreibungen schon praktische Erfahrungen und damit ausreichend Sicherheit im Umgang mit möglichen Problemsituationen erlangt haben.

        


        
          Festlegen der internen Aufgabenverteilung


          Aufbauend auf die Anzahl der zu beschreibenden Stellen und die festgelegte Reihenfolge der zu untersuchenden Organisationseinheiten ist im zweiten Verfahrensschritt die Aufgabenverteilung der zuständigen Fachleute aus der Personal- bzw. Organisationsabteilung zu bestimmen. Insbesondere ist zu entscheiden, ob die Stellen durch einen oder mehrere (i. d. R. zwei) Mitarbeiter erfasst und beschrieben werden.


          Beim Einsatz von zwei Fachleuten ist die Rollenverteilung zu bestimmen. Sie kann so aussehen:


          
            
              
                	1.

                	

                	
                  Die Planungs- und Vorbereitungsarbeiten für die Information und die Interviews erledigen beide gemeinsam in Teamarbeit.

                
              


              
                	2.

                	

                	
                  Bei der Durchführung der Interviews selbst hat sich in der Praxis bewährt, zwischen Hauptinterviewer (= Gesprächsführer) und Protokollführer zu unterscheiden.

                
              


              
                	3.

                	

                	
                  Das Verfassen der Stellenbeschreibungen kann dann durch den Protokollführer erfolgen, kontrolliert und ergänzt durch den Gesprächsführer in Abstimmung mit dem Protokollführer.

                
              

            

          


          Diese grundsätzliche Trennung kann situationsbedingt angepasst werden. Das ist neben der o. g. Arbeitsteilung ein entscheidender Vorteil des Einsatzes von zwei Interviewern. Kommt der als Hauptinterviewer bestimmte Mitarbeiter mit einem zu befragenden Stelleninhaber zwischenmenschlich auf keine konstruktive Gesprächsebene, kann der zweite Interviewer nach und nach über Zwischenfragen und -erläuterungen diese Rolle übernehmen. So ist der Erfolg des Interviews auch auf der Beziehungsebene besser abgesichert.


          Hauptnachteil beim Einsatz von zwei Fachleuten sind die Kosten. Durch ihren Einsatz verringert sich die Vorbereitungs- und Interviewzeit i. d. R. nur minimal. Auch die Zeiten für das Erstellen der Stellenbeschreibungen sind im Vergleich zum Einzelinterviewer in der Praxis kaum geringer. Von Vorteil ist der Einsatz von zwei Fachleuten trotz allem immer dann, wenn sich diese zwischenmenschlich und fachlich so ergänzen, dass erst durch diese Kombination ein sachgemäßes Ergebnis erreicht werden kann. So ist die Funktion des Protokollführers gut für Mitarbeiter geeignet, die erstmals mit der Materie der Interviewführung zum Beschreiben von Stellen betraut sind und auch keine Vorerfahrungen in der Gesprächsführung aufweisen. Hier kann der Hauptinterviewer als „Trainer on the job“ agieren.


          Auf den Einzelinterviewer als die kostengünstigere Alternative sollte nur dann zurückgegriffen werden, wenn dieser aus eingruppierungsrechtlicher und organisatorischer Sicht ausreichend qualifiziert ist. Ansonsten ist die Gefahr der mangelnden Informationsgewinnung und -verwertung zu groß.

        


        
          Information der Beteiligten über das Verfahren


          Steht die interne Aufgabenverteilung in der Personal- bzw. Organisationsabteilung fest, können die Stelleninhaber und Führungskräfte im dritten Verfahrensschritt über das Vorhaben informiert werden. Dies sollte umfassend im Rahmen von Informationsveranstaltungen mit anschließender „Fragerunde“ erfolgen. Die Information ist schrittweise vorzunehmen:


          
            
              
                	1.

                	

                	
                  Information der Führungskräfte

                
              


              
                	2.

                	

                	
                  Information der Stelleninhaber je Organisationseinheit

                
              

            

          


          Keinesfalls sind Führungskräfte und Stelleninhaber zusammen in einer „Großveranstaltung“ zu informieren. Diese Form ist nicht geeignet, da die Stelleninhaber erfahrungsgemäß die „Fragerunde“ dann nicht ausreichend nutzen, um ihre Fragen, Anmerkungen, Befürchtungen u. Ä. offenzulegen. Sie sind durch die Anwesenheit der Führungskräfte und/oder durch die große Zahl der Veranstaltungsteilnehmer gehemmt. Zudem haben die unterschiedlichen Beschäftigtengruppen zum Teil abweichende Frage- und Problemstellungen, die in der Praxis nur bei getrennten Gruppen angesprochen werden. In unserer Praxis kommt es häufig vor, dass schon durch diese stufenweisen Informations- und Diskussionsrunden Organisationsmängel bzw. Regelungsdefizite zu Tage treten, auf die die informierenden Unternehmens-/Dienststellenleitungen und die zuständigen Fachleute eingehen und für das Verfahren zur Klärung aufnehmen können.


          Der Informationsteil der Veranstaltung erstreckt sich auf:


          
            	
              Anlass und Ziel des Verfahrens

            


            	
              Vorgehensweise

            


            	
              Vorstellung der Interviewer

            


            	
              Konkrete Einbindung der Führungskräfte und Stelleninhaber

            

          


          Über Anlass und Ziel der Entwicklung und Einführung von Stellenbeschreibungen informiert die Unternehmens- bzw. Dienststellenleitung selbst. Das schafft eine breite Transparenz- und Vertrauensbasis und sichert die effektive Zusammenarbeit zwischen den Fachabteilungen. Nur wenn die Leitung eindeutig hinter dem Projekt steht und dies entsprechend vertritt, wird es (langfristig) Erfolg haben, da gerade zu Beginn für Mitarbeiter und Führungskräfte folgende Fragenvon grundsätzlicher und das Verfahren stark beeinflussender Bedeutung sind:


          
            	
              Aus welchem Grund werden Stellenbeschreibungen eingeführt?

            


            	
              Mit welchen personalwirtschaftlichen bzw. arbeitsrechtlichen Konsequenzen müssen die Beschäftigten rechnen?

            

          


          Gerade in Zeiten leerer Kassen und harscher Kritik der Rechnungshöfe an den Personalausgaben der öffentlichen Haushalte ist der Anlass für das Erstellen von Stellenbeschreibungen häufig die Forderung der Prüfstellen nach einer nachvollziehbaren Dokumentation und Begründung der Personalausgaben. Die Angst vor möglichen negativen Konsequenzen daraus ist bei den Beschäftigten sehr groß. Deshalb ist es von fundamentaler Bedeutung zu klären, ob die Organisation z. B. im Rahmen der Prüfung der Personalausgaben verpflichtet wurde, ggf. zu hoch eingruppierte Mitarbeiter rückzugruppieren oder ob festgestellte Schieflagen durch mildere Mittel, wie die Möglichkeit der Änderung von Aufgabengebieten oder der Zahlung abbaubarer Zulagen, aufgefangen werden können. Über diese Fragen ist schon im Rahmen der Beschreibung von Stellen zu informieren, da diese die unmittelbare Basis für alle weiteren Schritte (Stellenbewertung, Eingruppierung) darstellen.


          Ebenso sind die Stelleninhaber und Führungskräfte im Einzelnen zu unterrichten über:


          
            	
              die einzelnen Verfahrensschritte

            


            	
              die wichtigsten Begriffe (Stellenbeschreibung in Abgrenzung zur Stellenbewertung und Eingruppierung)

            


            	
              das Stellenbeschreibungsformular

            


            	
              die konkrete Einbindung der Führungskräfte und Stelleninhaber

            


            	
              die zuständigen Fachleute und deren Aufgabenverteilung

            

          


          Ausführlich ist die Einbindung der Führungskräfte und Stelleninhaber ins Verfahren zu besprechen. Diese sollten insbesondere wissen, welche Gesprächsinhalte sie erwarten und wie sie sich auf die Interviews vorbereiten können. Gesprächsinhalte sind alle Informationen, die für das „Ausfüllen“ des Stellenbeschreibungsformulars erforderlich sind (vgl. Kapitel 8). Schwerpunkt sind die auszuübenden Tätigkeiten, gegliedert nach Teil- und Einzelaufgaben, das zur Aufgabenerfüllung erforderliche Wissen und Können sowie die Befugnisse.


          Die Stelleninhaber und Vorgesetzten können sich auf der Basis vorhandener Unterlagen zur Aufbau- und Ablauforganisation sowie anhanddes Stellenbeschreibungsformulars und der darin abgefragten Informationen auf das Interview vorbereiten. Die Praxis zeigt, dass häufig Unterlagen existieren, die in unterschiedlicher Form die Aufgaben der Organisationseinheiten beschreiben. Das können beispielsweise Organigramme, Geschäftsverteilungspläne, Funktionsdiagramme, Funktionsbeschreibungen, Handbücher, sog. Notfallpläne u. Ä. sein.


          Sind diese Unterlagen aktuell, können sie den Führungskräften und Stelleninhabern als Vorbereitung dienen. Darüber hinaus nutzen viele Stelleninhaber und Führungskräfte auch die Möglichkeit, sich schriftlich auf das Interview vorzubereiten, indem sie bereits das Stellenbeschreibungsformular ausfüllen. Wichtig ist, dass die Interviewer diese schriftlichen Ausarbeitungen vor den Gesprächen vor Ort erhalten, um sich entsprechend einzulesen und bei der eigenen Vorbereitung zu verwerten.

        


        
          Vorbereitung der Interviews


          Im Anschluss an die Information der Mitarbeiter erfolgt im vierten Verfahrensschritt die organisatorische und inhaltliche Vorbereitung der Interviews durch die Fachleute aus der Organisations- bzw. Personalabteilung. Aus organisatorischer Sicht sind mit den Organisationseinheiten die Interviewtermine abzustimmen und zu vereinbaren. Die Zeitspanne zwischen Information und Interview sollte ausreichend bemessen sein, damit genügend Zeit zur Vorbereitung für die Stelleninhaber und Führungskräfte verbleibt. Als ausreichend und praktikabel hat sich ein Vier-Wochen-Zeitraum erwiesen.


          Aus inhaltlicher Sicht arbeiten sich die Interviewer anhand der vorhandenen Unterlagen in die Aufgabenbereiche der zu untersuchenden Organisationseinheiten ein. Ziel ist es, sich einen Überblick über Aufgabenspektrum und -verteilung zu verschaffen und damit ein inhaltliches Grundverständnis zu erhalten (einführend Richter/Gamisch, RiA 2007, S. 145 ff.; vertiefend Richter/Gamisch 2011 StI, S. 23 f.).

        


        
          Durchführung der Interviews vor Ort


          
            
              Checkliste: Durchführung der Interviews im Überblick
            


            
              
                
                  	1.

                  	

                  	
                    Vorgespräch mit dem Vorgesetzten

                  
                


                
                  	2.

                  	

                  	
                    Interviews mit den Stelleninhabern

                  
                


                
                  	3.

                  	

                  	
                    Nachgespräch mit dem Vorgesetzten

                  
                

              

            

          


          Zu Beginn des fünften Verfahrensschritts erfolgt ein Vorgespräch mit dem Vorgesetzten zur Klärung der grundsätzlichen Aufgaben- und Kompetenzverteilung im Zuständigkeitsbereich, der fachtechnischen und rechtlichen Grundlagen der Arbeit, der Einwirkung des Vorgesetzten bei der Aufgabenerledigung durch Vorgaben und Kontrollen sowie über zu beachtende gruppendynamische Besonderheiten (z. B. neue Mitarbeiter, Stimmung/Klima bei den Mitarbeitern bzgl. der Entwicklung und Einführung der Stellenbeschreibungen). Diese Fragen dienen der gezielten Vorbereitung und Einstimmung auf die Befragung der einzelnen Stelleninhaber, ohne mögliche Schnittstellen außer Acht zu lassen.


          Erst danach erfolgen die Einzelgespräche mit den Stelleninhabern. Diese Form der Erfassung hat sich in der Praxis bewährt, da diese i. d. R. detailliert Auskunft geben können über die für die Stellenbeschreibung wesentlichen Eckpunkte (zu den Einzelheiten der Interviewführung: einführend Richter/Gamisch, RiA 2007, S. 145 ff.; vertiefend Richter/Gamisch 2011 StI).


          Sind alle Stelleninhaber einer Organisationseinheit befragt, erfolgt ein Nachgespräch mit den Vorgesetzten. Aufgetretene Unklarheiten in den Gesprächen mit den Stelleninhabern, wie beispielsweise zu Befugnissen, Schnittstellen, Vorgaben und Kontrollumfang des Vorgesetzten, können hier besprochen und geklärt werden. Weiterhin dient das Gespräch zur Aufnahme der notwendigen beruflichen Qualifikationen und Erfahrungen aus Sicht des (Fach-)Vorgesetzten. Diese Frage sollte nicht mit dem Stelleninhaber geklärt werden, da dieser hierzu nur sehr subjektive Aussagen tätigen kann. Zudem ist nicht sicher, ob die beruflichen Vorerfahrungen des Stelleninhabers dem entsprechen, was sich der (Fach-)Vorgesetzte vorstellt. So ist dieser der objektivere Gesprächspartner zur Sicherung des Sachbezugs der Stellenbeschreibung in diesem Punkt.

        


        
          Auswertung der Interviews und Erstellen der Stellenbeschreibungen


          Im sechsten Verfahrensschritt wird die Stelle auf Grundlage der folgenden Informationen beschrieben:


          
            	
              Vor- und Nachgespräch mit dem Vorgesetzten

            


            	
              Interview mit dem Stelleninhaber

            


            	
              vorhandene und gültige Unterlagen zur Aufbau- und Ablauforganisation, wie Organigramme, Geschäftsverteilungspläne, Funktionsdiagramme, Funktionsbeschreibungen, Handbücher, sog. Notfallpläne etc.

            

          


          Aus organisatorischer Sicht ist dabei zum einen zu prüfen, ob die Schnittstellen zu Kollegen und Vorgesetzten klar definiert werden können. Zum anderen sind die Vertretungsregelungen innerhalb der einzelnen Organisationseinheiten miteinander zu vergleichen, um Überschneidungen in den Angaben der einzelnen Stellenbeschreibungen zu vermeiden.


          Aus inhaltlicher Sicht sind zwei Aspekte von zentraler Bedeutung:


          
            
              
                	1.

                	

                	
                  Handelt es sich bei den beschriebenen Aufgaben auch um auszuübende Tätigkeiten im Sinne des Tarifrechts?


                  Die in den Interviews gesammelten Informationen geben den Ist-Stand der Aufbau- und Ablauforganisation wieder. Dieser ist aber für die Bewertung der Stellen und die darauf aufbauende Eingruppierung der Mitarbeiter unerheblich. Allein maßgeblich ist die auszuübende Tätigkeit. Diese festzustellen wird i. d. R. nur der Personalabteilung möglich sein. Hauptproblem ist, dass die vertraglich getroffenen Vereinbarungen zu den übertragenen Tätigkeiten kaum detaillierte Informationen enthalten. Im Bereich des öffentlichen und kirchlichen Dienstes ist es vielmehr üblich, den Aufgabenbereich nur sehr grob zu umreißen, z. B. als kaufmännischer Angestellter, als Sozialarbeiter, als Erzieher, als Ingenieur. In diesen Fällen kann sich der Abgleich, ob die ausgeübten Tätigkeiten (Erhebungsergebnis) auch den auszuübenden Tätigkeiten entsprechen, allein darauf beschränken, ob die genannten Funktionsbereiche zutreffen oder nicht.

                
              


              
                	2.

                	

                	
                  In Bezug auf die angegebenen Rechtskenntnisse ist vor Übernahme ins Stellenbeschreibungsformular zu prüfen, ob diese tatsächlich zutreffen (können).

                
              

            

          

        


        
          Abstimmen der Stellenbeschreibungsentwürfe


          Der so erstellte Stellenbeschreibungsentwurf wird im siebenten Verfahrensschritt dem Vorgesetzten und dem Stelleninhaber zur Prüfung vorgelegt.


          Zweck der Prüfung ist es, dem Fachbereich vor der endgültigen Fertigstellung der Stellenbeschreibung die Möglichkeit zu geben, das Ergebnis der Erfassungen vor Ort auf fachtechnische und sachliche Richtigkeit zu prüfen und – wenn noch nicht erfolgt – die Zeitanteile je Arbeitsvorgang anzugeben.


          Der Stelleninhaber, der Vorgesetzte, aber auch der Interviewer haben so die Möglichkeit, noch bestehende Unklarheiten auszuräumen.Diese Prüfung kann schriftlich oder in einem erneuten Gespräch vor Ort erfolgen. Spätestens wenn die untersuchte Organisationseinheit Änderungen an der Gliederung der Aufgaben nach Arbeitsvorgängen vornehmen will, sollte ein erneutes klärendes Gespräch vor Ort erfolgen, um sicherzustellen, dass die Beschreibung der Stelle so erhalten bleibt, dass sie nach dem gültigen Tarifvertrag bewertbar ist. In diesem Zusammenhang muss darauf geachtet werden, den Fachbereichen klar zu verdeutlichen, dass die Gliederung der Aufgaben nicht durch sie, sondern allein durch die fachlich zuständige Personal- bzw. Organisationsabteilung erfolgen kann.

        


        
          Ausfertigen und ggf. Veröffentlichen der Stellenbeschreibungen


          Sind die Stellenbeschreibungsentwürfe abgestimmt, werden im achten und neunten Verfahrensschritt die letzten Änderungen durch die Interviewer eingearbeitet. Damit ist das Verfahren der Entwicklung abgeschlossen. Die Stellenbeschreibungen können in Kraft gesetzt und veröffentlicht werden (vgl. Einzelheiten unter Kapitel 5).

        

      


      
        Entwicklung von Stellenbeschreibungen durch Training und Coaching der Führungskräfte


        Ziel des Verfahrens ist – im Gegensatz zum Interview-Verfahren – die Entwicklung von Stellenbeschreibungen nicht durch die entsprechenden Fachleute der Personal- bzw. Organisationsabteilung, sondern durch die Führungskräfte der einzelnen Organisationseinheiten. Um trotzdem zu sachgerechten und verwertbaren Ergebnissen zu gelangen, werden die Führungskräfte durch entsprechende Fachleute trainiert und gecoacht (vgl. Richter/Gamisch, RiA 2010, S. 97 ff.).


        
          
            Checkliste: Überblick über das Verfahren
          


          
            
              
                	1.

                	

                	
                  Information der Führungskräfte über das Verfahren

                
              


              
                	2.

                	

                	
                  Training der Führungskräfte im Erstellen von Stellenbeschreibungen

                
              


              
                	3.

                	

                	
                  Erstellen der Stellenbeschreibungen durch die Führungskräfte

                
              


              
                	4.

                	

                	
                  Prüfen der Stellenbeschreibungen durch die Fachleute aus der Personalabteilung

                
              


              
                	5.

                	

                	
                  Abstimmung der personalwirtschaftlichen und tarifrechtlich erforderlichen Änderungen mit den zuständigen Führungskräften

                
              


              
                	6.

                	

                	
                  Ausfertigen der Stellenbeschreibungen in den endgültigen Stand

                
              

            

          

        


        
          Information der Führungskräfte über das Verfahren


          Im ersten Verfahrensschritt werden die Führungskräfte in Form einer Veranstaltung mit anschließender Diskussions- und Fragerunde umfassend über das Vorhaben informiert. Inhalt der Veranstaltung sind im Einzelnen:


          
            	
              Anlass und Ziel

            


            	
              Vorgehensweise

            


            	
              die konkrete Einbindung der Führungskräfte

            

          


          Über Anlass und Ziel der Entwicklung und Einführung von Stellenbeschreibungen informiert die Unternehmens- bzw. Dienststellenleitung selbst, um eine breite Transparenz- und Vertrauensbasis für die effektive Zusammenarbeit zwischen Trainern und Lernenden zu schaffen. Im Rahmen der Einführung von Stellenbeschreibungen über dieses Verfahren sind diese Fragen regelmäßig für die Führungskräfte von Bedeutung:


          
            	
              Aus welchem Grund werden Stellenbeschreibungen eingeführt?

            


            	
              Warum sollen die Stellenbeschreibungen durch die Führungskräfte erstellt werden?

            

          


          Die Ausführungen zum Grund (vgl. Interview-Verfahren) treffen hier gleichermaßen zu. Auch wenn die Stelleninhaber hier nicht unmittelbar betroffen sind, so stellen die Führungskräfte vergleichbare Fragen, da sie die Folgen möglicher Aufgabenänderungen und ggf. Rückgruppierungen unmittelbar gegenüber den Mitarbeitern mitvertreten müssen.


          Bei der Begründung der Wahl des Verfahrens ist deutlich zu machen, welche Bedenken die Unternehmens-/Dienststellenleitung gegenüber anderen Verfahren hatte. Dies sollte ausführlich und begründet erfolgen, da die Führungskräfte in der Praxis wenig Begeisterung zeigen, „jetzt auch noch die Arbeit der Personaler“ zu übernehmen.


          Ebenso sollten die Führungskräfte über die Vorgehensweise im Einzelnen informiert werden. Dazu gehört nicht nur die Darstellung und Erläuterung der einzelnen Verfahrensschritte, sondern auch die Definition der wichtigsten Begriffe (Stellenbeschreibung in Abgrenzung zur Stellenbewertung und Eingruppierung) und die Vorstellung und Erläuterung des zur Anwendung kommenden Stellenbeschreibungsformulars.

        


        
          Training der Führungskräfte im Erstellen von Stellenbeschreibungen


          Im zweiten Verfahrensschritt lernen die Führungskräfte das Erstellen von Stellenbeschreibungen. Dies beinhaltet:


          
            	
              alle wesentlichen tariflichen Grundlagen, die bei der Erstellung von Stellenbeschreibungen berücksichtigt werden müssen

            


            	
              die Anwendung des eingesetzten Stellenbeschreibungsformulars

            


            	
              das wertneutrale und allgemein verständliche Beschreiben von Aufgaben und Tätigkeiten

            

          


          Das Schulen der tariflichen Grundlagen ist erforderlich, um die Führungskräfte ausreichend für die Thematik zu sensibilisieren und ihnen den notwendigen Einblick in die Grundlagen der tariflichen Eingruppierung zu ermöglichen. Sie sollen lernen, welche tariflichen Regelungen entscheidend für die Beschreibung einer Stelle sind und wie diese im Einzelnen durch Rechtsprechung und Literatur ausgelegt und angewendet werden (vgl. Kapitel 7). Aufgrund des Umfangs der Thematik sollte die Schulung der tariflichen Grundlagen mindestens ein bis zwei Seminartage (das sind acht bis 16 Unterrichtseinheiten) dauern. Dabei ist es von elementarer Bedeutung, den Führungskräften, als „Laien“ im Eingruppierungsrecht, die z. T. komplexen Aspekte immer anhand von unternehmens- bzw. dienststellenspezifischen Beispielen zu präsentieren und durch gezielte praktische Partner- und Gruppenarbeiten zu überprüfen, ob das vermittelte Wissen durch die Führungskräfte auch umgesetzt werden kann.


          Auf Basis der tariflichen Grundlagen erfolgt dann die Erläuterung des Stellenbeschreibungsformulars. Die einzelnen Punkte werden im Hinblick auf die Begrifflichkeiten und die einzufügenden Inhalte erklärt (vgl. Kapitel 8 und 9). Dieser detaillierten Besprechung sollten in jedem Fall praktische Übungen folgen, in denen der Trainer prüfen kann, ob die Führungskräfte anhand des Gelernten in der Lage sind, Stellenbeschreibungen zu verfassen. Deshalb sollte dem Übungsteil auch hier ausreichend Raum beigemessen werden. In der Praxis hat sich ebenfalls ein Schulungszeitraum von ein bis zwei Seminartagen als ideal erwiesen. Die Dauer richtet sich nach der Vielfalt der zu beschreibenden Aufgaben.


          Die Schulung kann am Stück oder auch in zwei Teilen erfolgen. Bei einer Teilung sollten aber beide Termine nicht zu weit auseinander liegen, damit die Lerner ohne übermäßigen Wiederholungsaufwand den Schulungsteil der Stellenbeschreibung aufnehmen und verarbeiten können.

        


        
          Erstellung der Stellenbeschreibungen durch die Führungskräfte


          Nach Abschluss der Schulung(en) sollte den Führungskräften für den dritten Verfahrensschritt ein Zeitraum von mindestens vier bis sechs Wochen zur Verfügung stehen, in dem sie die Stellen ihrer Organisationseinheit entsprechend beschreiben.

        


        
          Auswertung der Stellenbeschreibungen der Führungskräfte und Ausfertigen der endgültigen Fassung


          Die von den Führungskräften erstellten Stellenbeschreibungen werden im vierten Verfahrensschritt von Fachleuten der Personalabteilung noch einmal überprüft. Dies kann anhand der in Kapitel 9 und 10) dargestellten Aspekte und Checklisten erfolgen.


          Zwei Punkte sind insbesondere zu gewährleisten:


          
            
              
                	1.

                	

                	
                  Handelt es sich bei den beschriebenen Aufgaben auch um auszuübende Tätigkeiten?


                  Die Beschreibungen der Vorgesetzten geben den Ist-Stand der Aufbau- und Ablauforganisation wieder. Dieser ist aber für die Bewertung der Stellen und die darauf aufbauende Eingruppierung der Mitarbeiter unerheblich. Allein maßgeblich ist die auszuübende Tätigkeit. Nur der Personalabteilung wird es möglich sein, diese festzustellen. Hauptproblem ist, dass die vertraglich getroffenen Vereinbarungen zu den übertragenen Tätigkeiten kaum detaillierte Informationen enthalten. Im Bereich des öffentlichen und kirchlichen Dienstes ist es vielmehr üblich, den Aufgabenbereich nur sehr grob zu umreißen, z. B. als kaufmännischer Angestellter, als Sozialarbeiter, als Erzieher, als Ingenieur. Dann kann sich der Abgleich, ob die ausgeübten Tätigkeiten (Erhebungsergebnis) auch den auszuübenden Tätigkeiten entsprechen, allein darauf beschränken, ob die genannten Funktionsbereiche zutreffen oder nicht.

                
              


              
                	2.

                	

                	
                  Die Stellen müssen so beschrieben sein, dass sie als Basis für die Stellenbewertung und Eingruppierung dienen können. Darüber hinaus ist insgesamt eine einheitliche Art und Weise der Darstellung der Aufgaben sicherzustellen.

                
              

            

          


          Gewöhnlich stellen die Fachleute Änderungsbedarf fest. Dieser ergibt sich in der Praxis sowohl aus dem Erfordernis, eine Einheitlichkeit der Beschreibung der Stellen auch über die einzelne Organisationseinheit hinaus zu erreichen, und zum anderen aus tariflichen Erfordernissen, wie der wertneutralen Beschreibung von Aufgaben.


          Diese Änderungen sind im Rahmen des fünften Verfahrensschritts mit jeder Führungskraft in Einzelgesprächen zu erläutern. Die Führungskraft muss damit in die Lage versetzt werden, die im Rahmen der Erstellung der Beschreibungen aufgetretenen Fehler im Vergleich zu dem Erlernten zu erkennen und zu verstehen. So haben die Führungskräfte über ein individuelles Feedback die Möglichkeit, ihr in der Gruppe erlerntes Wissen ggf. zu korrigieren, zu festigen und weiter zu vertiefen. Die Fachleute der Personalabteilung agieren hier also als Coach der Führungskräfte. Darunter versteht man eine Kombination aus individueller Beratung, persönlichem Feedback und praxisorientiertem Training (vgl. Fischer-Epe 2011, S. 19).


          Im Rahmen dieser Einzelgespräche wird dann die endgültige Ausfertigung der Stellenbeschreibungen besprochen und abgestimmt.


          Deren Umsetzung im sechsten Verfahrensschritt erfolgt dann durch die Führungskräfte.

        

      

    

  


  
    
      4. Einführung von Stellenbeschreibungen


      
        

        
          	Inkrafttreten und Veröffentlichen


          	Unterzeichnung

        

      


      
        Inkrafttreten und Veröffentlichen


        Die Frage, ob es zum Inkrafttreten der Stellenbeschreibung nur ihrer Veröffentlichung oder auch ihrer Unterzeichnung bedarf, wird sowohl in der Literatur als auch in der Praxis sehr differenziert betrachtet.


        Die Frage der Veröffentlichung selbst ist unkritisch. Es stehen die unterschiedlichsten Möglichkeiten zur Verfügung:


        
          	
            als eigenständiges Instrument, unabhängig von anderen Regelungen zur Aufbau- und Ablauforganisation

          


          	
            als ein Inhalt von Führungsgrundsätzen

          


          	
            als Bestandteil eines unternehmensspezifischen Organisationshandbuches, das alle schriftlich fixierten Regelungen zur Aufbau- und Ablauforganisation bündelt (vgl. Schwarz 1995, S. 282)

          

        


        Alle Möglichkeiten kommen in der Praxis zum Einsatz. Anders sieht es bei der Unterzeichnung aus.

      


      
        Unterzeichnung


        Hierbei werden insbesondere diese Fragen diskutiert:


        
          	
            Wer soll die Stellenbeschreibung unterzeichnen?

          


          	
            Welchem Zweck dient die Unterschrift?/Was soll mit der Unterschriftsleistung dokumentiert werden?

          


          	
            Welche Folgen hat das Nichtunterzeichnen?

          

        


        Die Literatur geht davon aus, dass die Stellenbeschreibung in jedem Fall unterzeichnet werden sollte. Die Unterschrift ist ein geeignetes Mittel, die der Stellenbeschreibung zugemessene Bedeutung zu erhöhen. Zusätzlich soll ihr dadurch eine gewisse Rechtswirkung zukommen (vgl. Schwarz 1995, S. 281). Als geeigneten Kreis der Unterzeichner sieht Schwarz:


        
          	
            Stelleninhaber


            Die Unterzeichnung durch den Stelleninhaber ist in der Literatur unumstritten erforderlich. Nur ihr Zweck wird unterschiedlich gesehen. Laut Schwarz soll sie die Stellenbeschreibung zum bindenden Bestandteil des Arbeitsvertrages erheben (vgl. Schwarz 1995, S. 281). Für Hollerith dokumentiert die Unterzeichnung der Stellenbeschreibung durch den Stelleninhaber lediglich dessen Kenntnisnahme (vgl. Hollerith 1994, S. 172). Aufgrund der unterschiedlichen rechtlichen Auswirkungen haben wir uns in Kapitel 3 gesondert mit dieser Frage beschäftigt.

          


          	
            Leiter der Stellenbeschreibungsaktion (d. h. Leiter der Personal- bzw. Organisationsabteilung)


            Der Leiter der Stellenbeschreibungsaktion verdeutlicht mit seiner Unterschrift die Zuständigkeit für das Entwickeln und Inkraftsetzen der Stellenbeschreibung. Da dies in der Praxis grundsätzlich im Auftrag der Dienststellen- bzw. Unternehmensleitung geschieht, kann stattdessen auch eine Unterzeichnung durch diese Leitungsinstanzen erfolgen.

          


          	
            Vorgesetzter


            Die Notwendigkeit der Unterzeichnung durch den Vorgesetzten ist in der Literatur umstritten. Sie wird u. a. von Schwarz favorisiert, da der Vorgesetzte sich damit verpflichtet, sich an die in der Stellenbeschreibung dokumentierten Regelungen der Aufbau- und Ablauforganisation zu halten und insbesondere keine Eingriffe in die Befugnisse vorzunehmen (vgl. Schwarz 1995, S. 281). Ob sich der Arbeitgeber in der Praxis dadurch nicht unnötig in seinemDirektionsrecht einschränkt, wird offengelassen. Hollerith hingegen geht auch hier von einer reinen Dokumentation der Kenntnisnahme aus (vgl. Hollerith 1994, S. 172).

          

        


        Für den Bereich des öffentlichen Dienstes gibt es unterschiedliche Regelungen. So verwendet das BMI in seinem Formular vom 9.8.1985 diese Formulierung: „Als Arbeitsplatzinhaber habe ich die vorstehende Tätigkeitsdarstellung zur Kenntnis genommen. Ich bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit.“


        Mit der Bedeutung dieser Sprachregelung hat sich das ArbG Frankfurt am Main in seiner Entscheidung vom 11.4.2000 (5 BV 451/99) näher beschäftigt. Der Betriebsrat vertrat vor Gericht die Auffassung, dass die Verpflichtung des Arbeitgebers an seine Arbeitnehmer, diese betriebsbezogene Angelegenheit zu unterschreiben, der Mitbestimmung unterliegt. Der Arbeitgeber hingegen meinte, dass die Unterschrift des Arbeitnehmers unter die Tätigkeitsdarstellung keine Verpflichtung, sondern eine reine Wissenserklärung darstellt. Das Gericht gab dem Arbeitgeber Recht und führte aus:


        
          Dem Betriebsrat steht kein Mitbestimmungsrecht nach § 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG zu; denn


          1) Es wird nicht die Unterschrift des Arbeitnehmers unter die Tätigkeitsbewertung gefordert, sondern nur unter die Tätigkeitsbeschreibung.


          2) Durch die Anforderung des Arbeitgebers zur Unterschriftsleistung werden nicht berührt


          
            
              
                	a)

                	

                	
                  Fragen der Ordnung des Betriebes

                
              


              
                	b)

                	

                	
                  das Verhalten des/der Arbeitnehmers/Arbeitnehmerin.

                
              

            

          


          3) Die Unterschriftsleistung führt nicht zu einer Verpflichtung der Arbeitnehmer, sondern stellt eine reine Wissenserklärung dar.

        


        Ein weiteres Beispiel findet sich in unserem Stellenbeschreibungsformular (vgl. Kapitel 8). Zusätzlich könnte auch dieser Hinweis den Umfang der Kenntnisnahme durch den Stelleninhaber abrunden: „Die dauerhafte Übertragung weiterer Tätigkeiten bedarf der vorherigen Zustimmung durch die personalbewirtschaftende Stelle (Personalleitung/Geschäftsleitung).“


        Dieser Hinweis erleichtert dem Mitarbeiter die Abgrenzung zu den Einzelaufträgen, die der Vorgesetzte auch ohne Zustimmung der personalbewirtschaftenden Stelle übertragen darf. Das ist die Stelle, die über eingruppierungsändernde Maßnahmen entscheidet. Das kann die Personalleitung, aber auch die Unternehmens-/Dienststellenleitung sein.


        
          
            Praxis-Tipp:
          


          Die Unterzeichnung der Stellenbeschreibung erfolgt zweckmäßig sowohl durch den Stelleninhaber als auch durch den Vorgesetzten und den zuständigen Ersteller (Personal-, Organisations- oder Dienststellenleitung). Allerdings sollte mit ihr immer eine eindeutige Erläuterung verbunden werden, aus welchem Grund sie erfolgt und was mit ihr dokumentiert werden soll (vgl. Musterstellenbeschreibungsformular in Kapitel 8).

        


        Die Unterzeichnung der Stellenbeschreibung durch den Stelleninhaber sichert den Arbeitgeber zudem im Eingruppierungsrechtsstreit ab. Hat der Stelleninhaber mittels Unterschrift die Kenntnisnahme der Stellenbeschreibung dokumentiert, kann er im Rahmen des Prozesses nicht ohne substantiierten Tatsachenvortrag behaupten, dass die Stellenbeschreibung nicht die auszuübende Tätigkeit widerspiegelt (vgl. BAG 23.1.2002, 4 AZR 745/00).

      

    

  


  
    
      5. Dauer und Kosten


      
        

        
          	Für das Interview-Verfahren


          	Für das Training und Coaching der Führungskräfte

        

      


      Zu beiden Verfahren werden im Folgenden die durchschnittlichen Bearbeitungszeiten und -kosten dargestellt (vgl. Richter/Gamisch, AuA 2010, S. 110 ff.).


      
        Für das Interview-Verfahren


        Die angegebenen Zeiten basieren auf den Werten erfahrener Interviewer und Stellenbewerter. Bei fehlenden Vorerfahrungen erhöhen sich die Bearbeitungszeiten, in Extremfällen bis um das Doppelte.


        Die Kosten sind reine Personalkosten für den zeitlichen Aufwand der Fachleute, ermittelt für einen TVöD-VKA-Mitarbeiter der Entgeltgruppe 10, Stufe 4 mit einem Bruttogehalt von 3 307,48 Euro. Bei einer 39-Stunden-Woche ist von Nettopersonalkosten in Höhe von rund 21,21 Euro je Zeitstunde auszugehen. Bei Berücksichtigung aller direkten und indirekten Personalnebenkosten sind Aufschläge von bis zu ca. 100 % realistisch. Der Bruttostundensatz liegt somit bei ca. 42,42 Euro. Die folgenden Kosten basieren auf einem gerundeten Bruttopersonalkostensatz von 42,00 Euro je Zeitstunde.


        
          
            
            
            
            
          

          
            
              	Lfd. Nr.

              	Verfahrensschritt

              	Einzelbearbeitungszeit in Zeitstunden

              	Bezugsgröße
            

          

          
            
              	1

              	Vorbereitung und Gespräch mit der Unternehmens-/Dienststellenleitung zur Zielfindung und -festlegung

              	4,0 bis 8,0

              	Verfahren mit ca. 100 Stellen
            


            
              	2

              	Bestimmung der Zahl der zu beschreibenden Stellen

              	0,5

              	je Organisationseinheit
            


            
              	3

              	Festlegen der Reihenfolge der zu untersuchenden Organisationseinheit

              	0,5 bis 1,0

              	Verfahren mit ca. 100 Stellen
            


            
              	4

              	Festlegen der internen Aufgabenverteilung

              	1,0

              	Verfahren mit ca. 100 Stellen und 4 Stellenbeschreibungserstellern
            


            
              	5

              	Information der Stelleninhaber und Führungskräfte

              	1,0 bis 2,0

              	je Informationsgruppe
            


            
              	6

              	Vorbereitung der Interviews

              	0,5

              	je Stelle
            


            
              	7

              	Vorgespräch mit dem/den Vorgesetzten vor Ort

              	0,5

              	je Organisationseinheit
            


            
              	8

              	Durchführung der Interviews mit den Stelleninhabern vor Ort

              	1,5 bis 2,5

              	je Stelle
            


            
              	9

              	Nachgespräch mit dem/den Vorgesetzten vor Ort

              	0,5 bis 1,0

              	je Organisationseinheit
            


            
              	10

              	Erstellen von Stellenbeschreibungsentwürfen

              	2,0 bis 5,0

              	je Stelle
            


            
              	11

              	Abstimmung der Stellenbeschreibungsentwürfe

              	0,5 bis 1,0

              	je Stelle
            


            
              	12

              	Endausfertigung der Stellenbeschreibungen

              	0,5 bis 1,0

              	je Stelle
            

          
        


        


        Auf Basis dieser Einzelbearbeitungszeiten kann die Dauer für die Einführung von Stellenbeschreibungen im Unternehmen/in der Dienststelle ermittelt werden.


        Wir gehen dabei beispielhaft von 100 zu beschreibenden Stellen bei einer Mitarbeiterkapazität von vier Vollzeitstellen für die Erstellung der Stellenbeschreibungen durch die Personal- bzw. Organisationsabteilung aus. Die vier Vollzeitmitarbeiter sind in zwei Teams unterteilt, sodass jeweils zwei Organisationseinheiten gleichzeitig untersucht werden können.


        
          
            
            
            
            
            
          

          
            
              	Lfd. Nr.

              	Verfahrensschritt

              	Bearbeitungszeit in Zeitstunden

              	Anzahl der tätigen Fachleute

              	schrittspezifische/angenommene Bezugsgrößen
            

          

          
            
              	1

              	Vorbereitung und Gespräch mit der Unternehmens-/Dienststellenleitung zur Zielfindung und -festlegung

              	4,0 bis 8,0

              	alle 4 gemeinsam

              	Dauer unabhängig von der absoluten Zahl der zu beschreibenden Stellen
            


            
              	2

              	Bestimmung der Zahl der zu beschreibenden Stellen

              	4,5

              	alle 4 gemeinsam

              	bei 9 Organisationseinheiten
            


            
              	3

              	Festlegen der Reihenfolge der zu untersuchenden OE

              	0,5 bis 1,0

              	alle 4 gemeinsam

              	Verfahren mit ca. 100 Stellen
            


            
              	4

              	Festlegen der internen Aufgabenverteilung

              	1,0

              	alle 4 gemeinsam

              	Verfahren mit ca. 100 Stellen
            


            
              	5

              	Information der Stelleninhaber und Führungskräfte

              	10 bis 20

              	2 (teamweise)

              	bei 10 Informationsgruppen (1 × Führungskräfte, 9 × MA der einzelnen Organisationseinheiten)
            


            
              	6

              	Vorbereitung der Interviews

              	50

              	2 (teamweise)

              	100 Stellen
            


            
              	7

              	Vorgespräch mit dem/den Vorgesetzten vor Ort

              	4,5

              	2 (teamweise)

              	bei 9 Organisationseinheiten
            


            
              	8

              	Durchführung der Interviews mit den Stelleninhabern vor Ort

              	150 bis 250

              	2 (teamweise)

              	100 Stellen
            


            
              	9

              	Nachgespräch mit dem/den Vorgesetzten vor Ort

              	4,5 bis 9,0

              	2 (teamweise)

              	bei 9 Organisationseinheiten
            


            
              	10

              	Erstellen von Stellenbeschreibungsentwürfen

              	200 bis 500

              	Ersteller und Prüfer

              	bei 100 Stellen
            


            
              	11

              	Abstimmung der Stellenbeschreibungsentwürfe

              	50 bis 100

              	2 (teamweise)

              	bei 100 Stellen
            


            
              	12

              	Endausfertigung der Stellenbeschreibungen

              	50 bis 100

              	Ersteller und Prüfer

              	bei 100 Stellen
            

          
        


        Bei der Beschreibung von 100 Stellen aus neun unterschiedlichen Organisationseinheiten ist mit einer Gesamtbearbeitungszeit zwischen 878 und 1 625 Zeitstunden für alle vier Mitarbeiter zu rechnen, d. h. zwischen 8,78 und 16,25 Mitarbeiter-Zeitstunden je Stelle.


        Rechnet man dies mit dem angenommenen Bruttopersonalkostensatz von 42,00 Euro je Zeitstunde gegen, ist für die Beschreibung von100 Stellen mit Bruttopersonalkosten im Personal- bzw. Organisationsbereich zwischen 36 876,00 Euro und 68 250,00 Euro zu rechnen, d. h. zwischen 368,76 Euro und 682,50 Euro je Stelle.


        Hierbei sind noch nicht die Personalkosten für die Zeiten berücksichtigt, in denen Unternehmens-/Dienstellenleitung, Führungskräfte und Stelleninhaber am Verfahren beteiligt sind. Diese sind aber mithilfe der unternehmens-/dienststellenspezifischen Bruttopersonalkostensätze ermittelbar.


        
          
            Praxis-Tipp:
          


          Anhand der genannten Eckdaten können leichter externe Angebote mit den Kosten für die interne Leistungserstellung verglichen werden. Der Einsatz externer Berater hat neben der Möglichkeit der Kosteneinsparung den nicht zu unterschätzenden Vorteil, dass die Akzeptanz der gefundenen Ergebnisse erheblich gesteigert wird.

        

      


      
        Für das Training und Coaching der Führungskräfte


        
          
            
            
            
            
          

          
            
              	Lfd. Nr.

              	Verfahrensschritt

              	Einzelbearbeitungszeit in Zeitstunden

              	Bezugsgröße
            

          

          
            
              	1

              	Vorbereitung und Gespräch mit der Unternehmens-/Dienststellenleitung zur Zielfindung und -festlegung

              	4,0 bis 8,0

              	Verfahren mit ca. 100 Stellen
            


            
              	2

              	Bestimmung der Zahl der zu beschreibenden Stellen

              	0,5

              	je Organisationseinheit
            


            
              	3

              	Information der Führungskräfte

              	1,0 bis 2,0

              	je Informationsgruppe
            


            
              	4

              	Training der Führungskräfte

              	16,0 bis 24,0

              	je Gruppe
            


            
              	5

              	Erstellen von Stellenbeschreibungsentwürfen durch die Führungskräfte

              	3,0 bis 15,0

              	je Stelle
            


            
              	6

              	Prüfen der Stellenbeschreibungen durch die Personalabteilung

              	1,0 bis 2,0

              	je Stelle
            


            
              	7

              	Abstimmung der Stellenbeschreibungsentwürfe

              	0,5 bis 1,0

              	je Stelle
            


            
              	8

              	Endausfertigung der Stellenbeschreibungen

              	0,5 bis 1,0

              	je Stelle
            

          
        


        


        Auf Basis dieser Einzelbearbeitungszeiten kann die Dauer für die Einführung von Stellenbeschreibungen im Unternehmen/in der Dienststelle ermittelt werden. Wir gehen auch hier von 100 zu beschreibenden Stellen und neun Organisationseinheiten aus.


        
          
            
            
            
            
            
          

          
            
              	Lfd. Nr.

              	Verfahrensschritt

              	Bearbeitungszeit in Zeitstunden

              	Anzahl der beschäftigten Mitarbeiter

              	schrittspezifische/angenommene Bezugsgrößen
            

          

          
            
              	1

              	Vorbereitung und Gespräch mit der Unternehmens-/Dienststellenleitung zur Zielfindung und -festlegung

              	4,0 bis 8,0

              	Personal- bzw. Organisationsleitung

              	Dauer unabhängig von der absoluten Zahl der zu beschreibenden Stellen
            


            
              	2

              	Bestimmung der Zahl der zu beschreibenden Stellen

              	4,5

              	jeweilige Führungskraft und 1 MA der Personal- bzw. Organisationsabteilung

              	bei 9 Organisationseinheiten
            


            
              	3

              	Information der Führungskräfte

              	1,0 bis 2,0

              	Personal- bzw. Organisationsleitung

              	1 Gruppe
            


            
              	4

              	Training der Führungskräfte

              	16,0 bis 24,0

              	Personal- bzw. Organisationsleitung bzw. externer Trainer

              	1 Gruppe
            


            
              	5

              	Erstellen von Stellenbeschreibungsentwürfen durch die Führungskräfte

              	300 bis 1500

              	jeweilige Führungskraft

              	bei 100 Stellen
            


            
              	6

              	Prüfen der Stellenbeschreibungen durch die Personalabteilung

              	100 bis 200

              	MA der Personalabteilung

              	bei 100 Stellen
            


            
              	7

              	Abstimmung der Stellenbeschreibungsentwürfe

              	50 bis 100

              	jeweilige Führungskraft und MA der Personalabteilung

              	bei 100 Stellen
            


            
              	8

              	Endausfertigung der Stellenbeschreibungen

              	50 bis 100

              	jeweilige Führungskraft

              	bei 100 Stellen
            

          
        


        Die Bearbeitungszeiten für die Beschreibung von 100 Stellen aus neun unterschiedlichen Organisationseinheiten durch die Führungskräfte ist starken zeitlichen Schwankungen unterworfen. Es ist mit einer Gesamtbearbeitungszeit zwischen 525,5 und 1938,5 Zeitstunden zu rechnen, also zwischen 5,3 und 19,4 Zeitstunden je Stelle.


        Die Kosten für dieses Verfahren lassen sich nicht beispielhaft darstellen, da die einzelnen Führungskräfte einer Organisation unterschiedlich vergütet werden. Aufgrund der Leitungsposition kann aber davon ausgegangen werden, dass die Personalkosten um einiges höher liegen.

      

    

  


  
    
      6. Der Umgang mit Widerständen


      Bei der Einführung oder Aktualisierung veralteter Stellenbeschreibungen muss man mit Widerständen rechnen. Dieser kann sich gegen Änderungen im Allgemeinen und Stellenbeschreibungen im Besonderen richten. Das gilt insbesondere, wenn die Stellenbeschreibung gezielt als Teil einer Organisationsentwicklung eingesetzt wird.


      Widerstand ist eine emotionale Sperre gegen eine Maßnahme, die dem Grunde nach sinnvoll, „logisch“ oder dringend notwendig erscheint (vgl. Richter/Gamisch 2010 NEO, S. 111 f. m. w. N.). Ursache ist z. B. die Sorge über Veränderungen an sich oder eine individuelle berufliche Verschlechterung. Im Zusammenhang mit Stellenbeschreibungen geht es konkret um die Angst vor einer sog. korrigierenden Herabgruppierung (vgl. Müller-Uri, ZTR 2004, S. 176 ff.).


      Möglich ist aktiver und passiver, verbaler und non-verbaler Widerstand:


      Der aktive Widerstand erhält seine Argumente von den Kritikern der Stellenbeschreibung: Betont werden Kosten und Aufwand. Passiver Widerstand wirkt im Verborgenen. Er tritt insbesondere bei der Durchführung von Befragungen zu Tage.


      Der Widerstand gegen Neuerungen und Veränderungen vollzieht sich im Wettbewerb der (unausgesprochenen) Argumente für bzw. gegen das Bestehende. Er kann unterschiedliche Ursachen haben:


      
        
          
          
        

        
          
            	Ursachen

            	Mögliche Reaktionen
          

        

        
          
            	
              
                
                  
                    	1.

                    	

                    	
                      Die Mitarbeiter sind unzureichend informiert über:


                      
                        	
                          die Ziele des Vorhabens

                        


                        	
                          die Vorgehensweise

                        


                        	
                          die handelnden Personen

                        


                        	
                          den damit verbundenen Aufwand

                        


                        	
                          die zusätzliche Arbeitsbelastung

                        

                      

                    
                  

                

              

            

            	„Stellenbeschreibungen sind sinnlos.“

            

            „Wer soll denn das noch machen …“

            

            „… und wann?“

            „Die Kosten sind zu hoch …“
          


          
            	
              
                
                  
                    	2.

                    	

                    	
                      Ein Beharren auf den aktuellen Gegebenheiten:


                      
                        	
                          aus Angst vor Nachteilen

                        


                        	
                          Trägheit

                        

                      

                    
                  

                

              

            

            	„Ich will keine korrigierende Herabgruppierung ermöglichen.“
          


          
            	
              
                
                  
                    	3.

                    	

                    	
                      Das Vorliegen persönlicher Gründe:


                      
                        	
                          andere Personen (Kollegen, Vorgesetzte usw.)

                        


                        	
                          andere Institutionen (Betriebs-/Personalrat, Mitarbeitervertretung) akzeptieren die Veränderungen (auch) nicht

                        

                      

                    
                  

                

              

            

            	„Der PR hat gesagt, …“
          


          
            	
              
                
                  
                    	4.

                    	

                    	
                      Schlechte Vorerfahrungen bei vergleichbaren Aktionen

                    
                  

                

              

            

            	„Das wird dorch ncihts! “
          


          
            	
              
                
                  
                    	5.

                    	

                    	
                      Falsche Vorstellungen über die Veränderungen

                    
                  

                

              

            

            	…
          

        
      


      Widerstände erschweren so die Einführung von Stellenbeschreibungen. Sie sind aber zugleich auch eine Chance: Die Verantwortlichen können sich selber prüfen, ob ihre Ideen, Planungen usw. realistisch und zutreffend sind. Es gilt entsprechend, was im Zusammenhang mit der Lernenden Organisation (vgl. Kapitel 3) bereits festgestellt wurde: Die Verantwortlichen dürfen nicht „gegen“, sondern müssen „mit“ den Widerständen arbeiten.


      Dazu gehört eine frühzeitige und umfassende Information aller Beteiligten. Das sind natürlich die betroffenen Mitarbeiter (vgl. zur Praxis der Mitarbeiterinformation Zander/Femppel 2002). Entscheidend ist aber auch die Einbindung der Arbeitnehmervertretungen (Betriebs-/Personalrat, Mitarbeitervertretung). Unabhängig von bestehenden Mitbestimmungsrechten sollten sie grundsätzlich auch bei Stellenbeschreibungen mitwirken.


      Im Hinblick auf das Gelingen sollten diese Interessenvertreter früher beteiligt werden, als es rechtlich vorgeschrieben ist, z. B. in einer Stellenbewertungskommission. Die Vorschriften (vgl. § 80 Abs. 2 BetrVG, § 68 Abs. 2 BPersVG, § 34 Abs. 1 MVG.EKD, § 27 MAVO) sehen die Pflicht zur „rechtzeitigen“ und „umfassenden“ Information vor.


      Rechtzeitig ist die Information, wenn den einzelnen Mitgliedern der Arbeitnehmervertretung ausreichend Zeit zur Verfügung steht, sich insbesondere mit den Einzelheiten und den Auswirkungen einer beabsichtigten Maßnahme noch vor der Beratung und Beschlussfassung des Gremiums vertraut zu machen. Die Unterrichtung muss zueinem Zeitpunkt erfolgen, zu dem die Maßnahme noch gestaltungsfähig ist.


      Umfassend ist die Unterrichtung, wenn die Arbeitnehmervertretung über die Informationen verfügt, die notwendig sind, um sich eigenständig eine Meinung zu bilden (vgl. Altvater/Baden/Kröll 2011, § 68 Rdnr. 30f f.; Fitting 2012, § 80 Rdnr. 54 ff.; Fey/Rehren 1994 ff., § 34 Rdnr. 4 ff.; Thiel/Fuhrmann/Jüngst 2011, § 27 Rdnr. 1 ff. jeweils m. w. N.).


      Es besteht grundsätzlich Konsens darüber, dass die Informationspflicht rechtlich erst einsetzt, wenn sich der Arbeitgeber bzw. die Unternehmens-/Dienststellenleitung zu einer Maßnahme entschlossen hat. Vorbereitende Überlegungen dürfen auch ohne Beteiligung der Arbeitnehmervertretung erfolgen.


      
        
          Praxis-Tipp:
        


        Die Rechtslage ist nur im Geltungsbereich des MVG.EKD anders: Dort bestimmt § 34 Abs. 1 Satz 2 MVG.EKD, dass die Dienststellenleitung die Mitarbeitervertretung „bereits während der Vorbereitung von Entscheidungen informieren (soll)“.

      


      In der Personal- und Organisationsentwicklung ist man sich wohl einig, dass dieser rechtliche Zeitpunkt zu spät ist, wenn die angestrebten Veränderungen erfolgreich sein sollen. Es ist ratsam, die Arbeitnehmervertretung von Anfang an einzubinden, d. h. schon in der Phase der Vorüberlegung. Dadurch wird das Verfahren von Anfang an transparent gemacht, was einen stabilisierenden Effekt hat. Des Weiteren können evtl. Wissensdefizite frühzeitig beseitigt werden. Dazu gehört die Schulung der Verantwortlichen, der Führungskräfte und Arbeitnehmervertreter. Entscheidend ist dann die Durchführung der Maßnahme. Insbesondere bei der Art und Weise, wie Interviews von Mitarbeitern geführt werden, zeigt sich, ob die Beschäftigten „widerstandslos“ mitwirken.

    

  


  
    
      7. Konfliktklärung


      Sollten alle Maßnahmen keinen Erfolg haben und ein handfester Konflikt drohen, kann über den gezielten Einsatz von internen und/oder externen Moderatoren oder Mediatoren nachgedacht werden (vgl. Repkewitz/Richter 2012 – Richter, Stichwort: Mediation).

    

  


  
    
      8. Erfolg gibt Recht


      Schließlich wird der Widerstand „aufgeben“, wenn in der betrieblichen Praxis erfolgreich und rechtssicher mit den eingeführten Stellenbeschreibungen tatsächlich (!) in ihrer gesamten Einsatzbreite (vgl. Kapitel 3) gearbeitet wird. Dazu gehört insbesondere, die Aktualität durch einen funktionierenden Änderungsdienst sicherzustellen.

    

  


  

  6 Sicherstellen der Aktualität von Stellenbeschreibungen


  
    	1. Die Grundsatzfrage: Die Zuständigkeit von Personal oder Organisation


    	2. Der Änderungsdienst


    	3. Mitbestimmung als Motor

  


  
    
      1. Die Grundsatzfrage: Die Zuständigkeit von Personal oder Organisation


      Die Stellenbeschreibung für den öffentlichen und kirchlichen Dienst weist im Gegensatz zur betriebswirtschaftlichen Stellenbeschreibung (vgl. z. B. Knebel/Schneider 2006, S. 23) Besonderheiten auf:


      
        	
          Gliederung der Teil- und Einzelaufgaben nach dem Begriff des Arbeitsvorgangs

        


        	
          arbeitsvorgangsbezogene Quantifizierung der anfallenden Teil- und Einzelaufgaben (Zeitanteile)

        


        	
          konkrete aufgabenbezogene Darstellung der erforderlichen Kenntnisse

        

      


      Diese Besonderheiten muss der für die Stellenbeschreibung zuständige Bereich fachlich beherrschen.


      In der Praxis, speziell im kommunalen und ministeriellen Bereich, ist für die Erstellung der Stellenbeschreibungen die Organisationsabteilung zuständig, für die Bewertung und Eingruppierung hingegen die Personalabteilung. In kleineren Organisationseinheiten gibt es zum Teil keine eigene Organisationsabteilung. Dort werden die Stellenbeschreibungen i. d. R. durch die Stelleninhaber bzw. deren Vorgesetzte selbst verfasst. Folge beider Modelle ist, dass die Stellenbeschreibungen ohne Kenntnis der tariflichen Besonderheiten erstellt werden. Das führt dazu, dass die Stellenbeschreibung ihrem Hauptzweck im Bereich des öffentlichen und kirchlichen Dienstes – Basis der Stellenbewertung und Eingruppierung – nicht mehr gerecht werden kann.


      Die Zuständigkeit sollte sich deshalb an der dazu erforderlichen Fachkompetenz orientieren. Folgende Kenntnisse müssen im zuständigen Bereich vorliegen:


      
        	
          Fundiertes Wissen im Eingruppierungsrecht, insbesondere im Hinblick auf die Bildung von Arbeitvorgängen

        


        	
          Fundierte Kenntnisse in der Organisationslehre, hier in Fragen der Stellenbildung und einschlägiger Erhebungstechniken (Beobachtung, Interview, Fragebogen, Selbstaufschreibung)

        

      


      Hierbei wird das eigentliche Dilemma vieler Unternehmen/Dienststellen deutlich. Während die Mitarbeiter der Personalabteilung als Eingruppierungsspezialisten über fundierte Kenntnisse des Tarifrechtsverfügen, fehlt es an den erforderlichen Kenntnissen der Organisationslehre. Umgekehrt finden sich in den Organisationsabteilungen kaum Mitarbeiter mit vertieften Kenntnissen im Eingruppierungsrecht. Letzten Endes kann dieses Problem nur dadurch behoben werden, dass entweder Mitarbeiter des Personalbereichs in Fragen der Organisationslehre weitergebildet werden oder umgekehrt Mitarbeiter der Organisationsabteilung Kenntnisse und Erfahrungen im Eingruppierungsrecht sammeln.


      
        
          Praxis-Tipp:
        


        Unseres Erachtens sollte die Zuständigkeit für die Erstellung von Stellenbeschreibungen in den Personalbereich fallen. Aufgrund der hohen Anforderungen an die Aktualität der Kenntnisse im Eingruppierungsrecht und ihre fundamentale Bedeutung für das rechtssichere Abfassen der Stellenbeschreibungen halten wir dieses Vorgehen für praktikabler und wirtschaftlicher.

      


      Die hohe Schnittmenge ermöglicht theoretisch auch die Zuständigkeit der Organisationsabteilung. Wir haben Bedenken gegen diese Möglichkeit: Auf der einen Seite ist für den Organisator das Einarbeiten und insbesondere das ständige Aktualisieren der Kenntnisse mit erheblichem Aufwand verbunden, da das Eingruppierungsrecht durch einzelfallbezogene Gerichtsentscheidungen geprägt ist. Der Organisator müsste in der Lage sein, diese zu analysieren und im Hinblick auf generelle Tendenzen und deren Bedeutung für das Unternehmen/die Dienststelle auszuwerten.


      Auf der anderen Seite befasst sich die Personalabteilung als zuständiger Fachbereich für Ein-, Um- und Höhergruppierungen ständig mit der einschlägigen Rechtsprechung und Literatur. Es ist ihr Tagesgeschäft, sodass durch die Zuständigkeit der Personalabteilung für das Erstellen von Stellenbeschreibungen Doppelarbeit vermieden werden kann.


      Wir wollen nicht verschweigen, dass diese zusätzliche Kompetenz der Personalabteilung in der Praxis nicht selten zu hohen Konfliktpotenzialen führen kann. Diese können darin bestehen:


      
        	
          Die Führungskräfte der Fachbereiche sehen sich durch die Doppelzuständigkeit (Stellenbeschreibung/Eingruppierung) in ihrem Gestaltungsspielraum bzgl. Mitarbeitereinsatz und -vergütung bis hin zur Handlungsunfähigkeit eingeschränkt.

        


        	
          Mitarbeiter bzw. Arbeitnehmervertreter erheben den Vorwurf, dass die Personalabteilung die Stellen so beschreibt, dass jeder Höhergruppierungsantrag abgelehnt werden kann.

        

      


      Dem kann nur bedingt abgeholfen werden, indem die Mitarbeiter der Personalabteilung regelmäßig und ausreichend geschult werden, um die Aufgaben sachgerecht erledigen zu können. Diese Maßnahmen können deshalb nur bedingt zum Erfolg führen, da die o. g. Bedenken häufig nur vorgeschoben sind. Tatsächlich fürchten Führungskräfte und Arbeitsnehmervertretung um ihre Macht. Je sachlicher und fachkompetenter Stellenbeschreibungen erstellt werden, umso weniger Spielraum bleibt für Streitigkeiten im Rahmen von Ein- und Umgruppierungen, da die Arbeitsbasis aussagefähig und ohne weitere umfangreichere Einzelermittlungen verwertbar ist. Insbesondere die Führungskräfte fühlen sich dadurch in ihrem Gestaltungsspielraum stark eingeschränkt.


      Diesen Befürchtungen und den daraus erwachsenen Widerständen (vgl. Kapitel 5) kann nur die Unternehmens-/Dienststellenleitung langfristig und wirksam entgegentreten, indem sie der Personalabteilung entsprechend „den Rücken stärkt“ und ihre Querschnittsfunktion durch eine angemessen (hohe) hierarchische Eingliederung anerkennt und formell festigt.

    

  


  
    
      2. Der Änderungsdienst


      Die Einführung von Stellenbeschreibungen ist zeit- und kostenaufwändig. Deshalb ist es besonders wichtig, von Anfang an Sicherungsvorkehrungen zu treffen, dass keine verlorene Investition getätigt wird. Ein zentraler Aspekt, der leider regelmäßig vernachlässigt wird, ist die Verankerung eines Änderungsdienstes. Diese Auslassung führt dazu, dass im Grunde das Verfahren spätestens nach drei Jahren wiederholt werden muss. Denn in der Praxis geht man davon aus, dass Stellenbeschreibungen alle ein bis drei Jahre überarbeitet werden müssen.


      Deshalb sollte von Anfang an geklärt werden, wer innerhalb des Unternehmens bzw. der Dienststelle für die Stellenbeschreibungen verantwortlich ist. Dazu gehört, dass eine zentrale Zuständigkeit festgelegt wird, d. h. konkret ein Ansprechpartner benannt wird. Der Tarifvertrag enthält keine Aussage, wer innerhalb der Organisation für die Anfertigung von Stellenbeschreibungen zuständig ist (vgl. BAG23.1.2002, 4 AZR 745/00). Unseres Erachtens fällt dies idealerweise in den Verantwortungsbereich der Personalabteilung.


      Des Weiteren muss festgelegt werden, wer daneben tätig wird. Es zählt zum Kernbereich der Aufgaben einer Führungskraft, Änderungen der Tätigkeit des Mitarbeiters zu erkennen und dann erforderliche Schritte einzuleiten, z. B. die Aktualisierung der Stellenbeschreibung zu veranlassen.


      Die Einführung des jährlichen Mitarbeitergesprächs gem. § 5 Abs. 4 TVöD/TV-L/TV-H institutionalisiert diese Aufgabe neuerdings im TVöD/TV-L/TV-H. Insofern gehört zum Themenkatalog des Gesprächs auch die Frage, ob die Stellenbeschreibung noch aktuell ist. Anwender anderer Regelungen, z. B. des TV-V oder der AVR, werden arbeitsrechtlich nicht zu einem Gespräch gezwungen. Mitarbeitergespräche gehören aber in vielen Unternehmen bzw. Dienststellen bereits zum Alltag. Sofern nicht schon über Änderungen am Arbeitsplatz gesprochen wird, können diese Gespräche einfach um diesen Punkt ergänzt werden.


      
        
          Praxis-Tipp:
        


        Formalisierte Mitarbeitergespräche sind mitbestimmungspflichtig, da es sich um eine Ordnung im Unternehmen bzw. in der Dienststelle handelt.

      


      Sollten Gesprächs-Vorgaben für die Führungskraft existieren, müssen die Rechte des Betriebs-/Personalrats bzw. der Mitarbeitervertretung beachtet werden (§ 87 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG; § 75 Abs. 3 Nr. 15 BPersVG; § 40 Buchstabe k) MVG.EKD). Die Rechtslage weicht nur im Geltungsbereich der MAVO ab, die gem. § 29 Abs. 1 Nr. 3 MAVO lediglich eine Anhörung und Mitberatung vorsieht.


      Umgekehrt soll auch der Mitarbeiter seine Vorgesetzten davon informieren, dass sich Änderungen auf der Stelle ergeben. Es ist gerade dieses (kommunikative) Zusammenwirken von Führungskräften und Mitarbeitern, die das Unternehmen bzw. die Dienststelle in eine sog. Lernende Organisation weiterentwickelt.


      Diese doppelte Zuständigkeit kann zusätzlich organisiert werden: Neben der Selbstprüfung sollte die Stellenbeschreibung bei jeder personellen Einzelmaßnahme überprüft werden, so bei Umsetzungen (§ 106 GewO; § 2 Abs. 1 Satz 3 AVR.Diakonie; AT § 4 Abs. 4 Satz 3 AVR.Caritas), Versetzungen, Abordnungen oder Zuweisungen(vgl. § 4 TVöD/TV-L; § 7 AVR.Diakonie; AT § 9 AVR.Caritas) sowie Einstellungen. Das gilt insbesondere, wenn Umstrukturierungen vorgenommen werden. Schließlich kann die Innenrevision mit dieser Zusatzaufgabe beauftragt werden. Das gilt gerade vor dem Hintergrund, dass diese auch Eingruppierungen zu überprüfen hat.

    

  


  
    
      3. Mitbestimmung als Motor


      BR/PR/MAV beeinflussen über die Ausübung ihres Mitbestimmungsrechts im Rahmen der Eingruppierung etc., ob tarifkonforme Stellenbeschreibungen vorhanden sind oder nicht. Denn ohne die Information mittels einer tarifkonformen Stellenbeschreibung kann die Arbeitnehmervertretung ihr Mitbestimmungsrecht nicht korrekt ausüben (zur Mitbestimmung siehe auch 11. Kapitel und VG Frankfurt a. M. 4.10.2011 – 23 K 1924/11.F, PersR 2012, S. 29 ff.).

    

  


  

  7 Tarifliche Vorgaben zur Beschreibung von Stellen


  
    	1. Der tarifliche Hintergrund


    	2. Die Kernvorschriften


    	3. Die Bewertung der Arbeit


    	4. Der Arbeitsvorgang


    	5. Tätigkeit/en


    	6. Vom Maß der Zeit: Zeitanteile


    	7. Gesamtbetrachtung


    	8. Vorgaben staatlicher Dienststellen

  


  
    
      1. Der tarifliche Hintergrund


      Die Stellenbeschreibung wird als Organisations- und Führungsmittel in vielen Unternehmen und Dienststellen eingesetzt. Allerdings stehen nicht selten Fragen der Organisation und Führung im Vordergrund (vgl. Dahm/Höhlein 2001; Fischer/Reihsner 2002, Hollerith 1994). Ein Blick auf die tariflichen Rahmenbedingungen wird vernachlässigt. Das führt in der Praxis regelmäßig dazu, dass Stellenbeschreibungen angefertigt werden, die nicht tarifkonform sind. Bereits die eingesetzten Formulare korrespondieren nicht mit dem Tarifrecht (z. B. bei Gourmelon/Mroß/Seidel, Heidelberg/München/ Landsberg 2011, S. 127) bzw. setzen diese nur teilweise um und blenden wichtige organisatorische Fragen wie hierarchische Eingliederung und Befugnisse aus (z. B. Zetl, ZMV 2012, S. 63 ff.). In diesem Fall kann die Stellenbeschreibung aber nur zum Zweck der Organisation und Führung, nicht aber zur Ermittlung der Eingruppierungen und damit zur Findung des Entgelts eingesetzt werden. Da ohne Stellenbeschreibungen korrekte Eingruppierung nicht möglich sind, müsste mit zwei Stellenbeschreibungen gearbeitet werden, was natürlich unsinnig ist.


      Für die Anwendung der Tarifwerke des öffentlichen und kirchlichen Dienstes ist es unerheblich, welche Dauer das Arbeitsverhältnis hat. Die Vorschriften gelten grundsätzlich auch für Aushilfen (vgl. BAG 28.2.1979, AP Nr. 16 zu §§ 22, 23 BAT 1975). Die Rechtslage ist je nach Tarifwerk nur für kurzfristig geringfügig Beschäftigte im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 2 SGB IV anders, die aus dem Geltungsbereich des TVöD, TV-L/TV-H, TV-V und der AVR.Bayern ausgeschlossen sind (vgl. § 1 Abs. 2 Buchstabe m; § 1 Abs. 2 Buchstabe i TV-L; § 1 Abs. 3 Buchstabe d TV-V; § 3 Buchstabe a AVR.Bayern). Es ist umstritten, ob die Herausnahme aus den Tarifverträgen bzw. den AVR rechtmäßig ist. Es könnte eine gem. § 4 Abs. 2 TzBfG unzulässige Benachteiligung befristet beschäftigter Arbeitnehmer vorliegen (vgl. Herzberg/Schlusen 2001 ff. Kapitel B Abschnitt 1 Rdnr. 28). Geht man von der Rechtmäßigkeit des Ausschlusses aus, wird das Arbeitsentgelt dieser Mitarbeiter frei ausgehandelt. Zu beachten sind aber die Vorgaben des § 305 ff. BGB.


      
        
          Praxis-Tipp:
        


        Geringfügig entlohnte Beschäftigte im Sinne des § 8 Abs. 1 Nr. 1 SGB IV müssen aber in jedem Fall tarifkonform eingruppiert werden.

      

    

  


  
    
      2. Die Kernvorschriften


      
        

        
          	Die Kernvorschriften im BAT/TVöD


          	Die Kernvorschrift im TV-L


          	Die Kernvorschrift im TVöD


          	Die Kernvorschrift in angelehnten Tarifverträgen


          	Die Kernvorschriften im kirchlichen Arbeitsrecht


          	Fehlende Verweisung auf Eingruppierungsvorschriften

        

      


      Vor dem Verfassen von Stellenbeschreibungen müssen daher die tariflichen Voraussetzungen bedacht werden.


      An dieser Stelle kann keine umfassende Darstellung des Eingruppierungsrechts des TV-L bzw. TVöD/TV-H/BAT, TV-V bzw. der AVR gegeben werden. Das würde den zur Verfügung stehenden Raum sprengen und der Zielrichtung des Buches nicht entsprechen. Insofern soll auf die einschlägige Literatur verwiesen werden (vgl. zum TVöD/TV-L: Richter/Gamisch 2012 gEG; zum Sozial- und Erziehungsdienst: Richter/Gamisch 2010; zum TV-V Richter/Gamisch 2011; zu den AVR.Diakonie Richter/Gamisch 2008; zu den AVR.Bayern Richter/Gamisch/Henseleit 2008). Wir beschränken uns auf die Aspekte, die zur Anfertigung einer tarifkonformen Stellenbeschreibung unerlässlich sind.


      
        [image: ]

        
          Quelle: IPW – Institut für PersonalWirtschaft GmbH
        

      


      
        Die Kernvorschriften im BAT/TVöD


        Im BAT/TVöD gilt, ebenso wie im TV-V sowie in den AVR.Diakonie, AVR.Bayern und AVR.Caritas, der sog. Grundsatz der Tarifautomatik: Der Mitarbeiter „wird“ nicht, vielmehr „ist“ er in eine Vergütungs- bzw. Entgeltgruppe eingruppiert (vgl. § 22 Abs. 1 BAT; § 5 Abs. 1 TV-V; § 12 Abs. 1 AVR.Diakonie; § 32 Abs. 1 AVR.Bayern; Anlage 1 Abschnitt I Absatz (a) AVR.Caritas). Es erfolgt somit kein „Eingruppierungsakt“, sondern eine „automatische“ Eingruppierung. Man spricht in diesem Zusammenhang von einem „Akt der Rechtsanwendung“, mit dem die Äußerung einer Rechtsansicht durch den Arbeitgeber verbunden ist (vgl. BAG 27.7.1993, AP Nr. 110 zu § 99 BetrVG 1972; BAG 30.5.1990, AP Nr. 31 zu § 75 BPersVG).


        Nach diesem Modell kann es folglich keine falsche Eingruppierung geben; sie ist immer korrekt. Es ist eine andere Frage, ob der Arbeitgeber das tarifgerechte Ergebnis erkannt hat (vgl. Richter/Gamisch 2012 gEG, IV B.4; Richter/Gamisch 2012 Grundlagen, S. 10; Richter/Gamisch 2008, S. 13; Richter/Gamisch/Henseleit 2008, S. 84 f. jeweils m. w. N.). Irrtümer, d. h. objektive (Anwendungs-)Fehler bei der Eingruppierung können deshalb grundsätzlich mit einer sog. korrigierenden Herabgruppierung beseitigt werden (vgl. Müller-Uri, ZTR 2004, S. 176 ff.).


        § 22 BAT schreibt vor, dass im Rahmen der Tarifautomatik zur Bewertung der Tätigkeit Arbeitsvorgänge gebildet werden, denen Zeitanteile zugeordnet werden.


        
          
            BAT § 22 Eingruppierung
          


          (1) Die Eingruppierung der Angestellten richtet sich nach den Tätigkeitsmerkmalen der Vergütungsordnung (Anlage 1a und 1b). Der Angestellte erhält Vergütung nach der Vergütungsgruppe, in der er eingruppiert ist.


          (2) Der Angestellte ist in der Vergütungsgruppe eingruppiert, deren Tätigkeitsmerkmalen die gesamte von ihm nicht nur vorübergehend auszuübende Tätigkeit entspricht.


          Die gesamte auszuübende Tätigkeit entspricht den Tätigkeitsmerkmalen einer Vergütungsgruppe, wenn zeitlich mindestens die Hälfte Arbeitsvorgänge anfallen, die für sich genommen die Anforderungen eines Tätigkeitsmerkmals oder mehrerer Tätigkeitsmerkmale dieser Vergütungsgruppe erfüllen. Kann die Erfüllung einer Anforderung in der Regel erst bei der Betrachtung mehrerer Arbeitsvorgänge festgestellt werden (z. B. vielseitige Fachkenntnisse), sind diese Arbeitsvorgänge für die Feststellung, ob diese Anforderung erfüllt ist, insoweit zusammen zu beurteilen.


          Werden in einem Tätigkeitsmerkmal mehrere Anforderungen gestellt, gilt das in Unterabsatz 2 Satz 1 bestimmte Maß, ebenfalls bezogen auf die gesamte auszuübende Tätigkeit für jede Anforderung.


          Ist in einem Tätigkeitsmerkmal ein von Unterabsatz 2 oder 3 abweichendes zeitliches Maß bestimmt, gilt dieses.


          Ist in einem Tätigkeitsmerkmal als Anforderung eine Voraussetzung in der Person des Angestellten bestimmt, muss auch diese Anforderung erfüllt sein.


          (…)


          Protokollnotizen zu Absatz 2:


          1. Arbeitsvorgänge sind Arbeitsleistungen (einschließlich Zusammenhangsarbeiten), die, bezogen auf den Aufgabenkreis des Angestellten, zu einem bei natürlicher Betrachtung abgrenzbaren Arbeitsergebnis führen (z. B. die unterschriftsreife Bearbeitung eines Aktenvorgangs, Erstellung eines EKG, Fertigung einer Bauzeichnung, Eintragung in das Grundbuch, Konstruktion einer Brücke oder eines Brückenteils, Bearbeitung eines Antrags auf Wohngeld, Festsetzung einer Leistung nach dem Bundessozialhilfegesetz). Jeder einzelne Arbeitsvorgang ist als solcher zu bewerten und darf dabei hinsichtlich der Anforderungen zeitlich nicht aufgespalten werden.


          2. Eine Anforderung im Sinne des Unterabsatzes 2 ist auch das in einem Tätigkeitsmerkmal geforderte Herausheben der Tätigkeit aus einer niedrigeren Vergütungsgruppe.


          (Hervorhebungen durch die Verfasser)

        


        Nach dieser Maßgabe muss die Stellenbeschreibung im BAT über die allgemeinen Anforderungen hinaus dem Tarifvertrag geschuldete Mindestinhalte haben.


        
          
            Praxis-Tipp:
          


          Es muss die gesamte „nicht nur vorübergehend auszuübende Tätigkeit“ (= Aufgabenkreis) beschrieben werden, da anderenfalls eine Bewertung nicht vorgenommen werden kann.

        


        Generelle Vorgaben zur inhaltlichen Beschränkung, wie die Orientierung am Pareto-Prinzip (vgl. Knebel/Schneider 2006, S. 27) können dementsprechend im öffentlichen und kirchlichen Dienst nicht greifen. Es ist eine völlig andere Frage, welcher Umfang sich daraus für die Stellenbeschreibung ergibt.


        Natürlich können und sollen keine detaillierten seitenlangen Arbeitsprozesse beschrieben werden.


        
          
            Praxis-Tipp:
          


          Es müssen auch Aufgaben und Zeiten von Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft erfasst werden (vgl. BAG 29.11.2001, 4 AZR 736/00, NZA 2002, S. 1288 = AP Nr. 288 zu §§ 22, 23 BAT 1975).

        


        Die Regelungen des § 22 BAT sind auch im neuen Tarifvertrag für den Sozial- und Erziehungsdienst zu beachten. Denn der neue Tarifvertrag zum Sozial- und Erziehungsdienst ergänzt bzw. ändert lediglich die geltenden Tarifbestimmungen des TVöD und TVÜ-VKA.


        Gemäß § 17 Abs. 1 TVÜ-VKA gelten die Grundsätze zur Eingruppierung, wie sie in den §§ 22, 23 BAT-VKA näher bestimmt sind, solange weiter, bis neue Eingruppierungsvorschriften zum TVöD in Kraft treten. Diese Regelung gilt grundsätzlich auch für die Neuregelungen zum Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst (TV SuE), da darin keine eigenen Regelungen getroffen wurden.


        So ergänzt der Änderungstarifvertrag lediglich § 17 TVÜ-VKA:


        
          Gilt die Vergütungsordnung nicht für Beschäftigte, die nach dem Anhang zu der Anlage C (VKA) zum TVöD eingruppiert sind, …

          (vgl. Änderungstarifvertrag Nr. 3 vom 27.7.2009 TVÜ-VKA)

        

      


      
        Die Kernvorschrift im TV-L


        § 12 TV-L folgt dem Modell des § 22 BAT und beschränkt sich auf redaktionelle Abweichungen.


        
          
            § 12 TV-L
          


          (1) 1Die Eingruppierung der/des Beschäftigten richtet sich nach den Tätigkeitsmerkmalen der Entgeltordnung (Anlage A). 2Die/Der Beschäftigte erhält Entgelt nach der Entgeltgruppe, in der sie/er eingruppiert ist. 3Die/Der Beschäftigte ist in der Entgeltgruppe eingruppiert, deren Tätigkeitsmerkmale die gesamte von ihr/ihm nicht nur vorübergehend auszuübenden Tätigkeit entspricht. 4Die gesamte auszuübende Tätigkeit entspricht den Tätigkeitsmerkmalen einer Entgeltgruppe, wenn zeitlich mindestens zur Hälfte Arbeitsvorgänge anfallen, die für sich genommen die Anforderungen eines Tätigkeitsmerkmals oder mehrerer Tätigkeitsmerkmale dieser Entgeltgruppe erfüllen. 5Kann die Erfüllung einer Anforderung in der Regel erst bei der Betrachtung mehrerer Arbeitsvorgänge festgestellt werden (z. B. vielseitige Fachkenntnisse), sind diese Arbeitsvorgänge für die Feststellung, ob diese Anforderung erfüllt ist, insoweit zusammen zu beurteilen. 6Werden in einem Tätigkeitsmerkmal mehrere Anforderungen gestellt, gilt das in Satz 4 bestimmte Maß, ebenfalls bezogen auf die gesamte auszuübende Tätigkeit, für jede Anforderung. 7Ist in einem Tätigkeitsmerkmal ein von Satz 4 oder 6 abweichendes zeitliches Maß bestimmt, gilt dieses. 8Ist in einem Tätigkeitsmerkmal als Anforderung eine Voraussetzung in der Person der/des Beschäftigten bestimmt, muss auch diese Anforderung erfüllt sein. (…)


          Protokollerklärung zu Absatz 1:


          1. Arbeitsvorgänge sind Arbeitsleistungen (einschließlich Zusammenhangsarbeiten), die, bezogen auf den Aufgabenkreis der/des Beschäftigten, zu einem bei natürlicher Betrachtung abgrenzbaren Arbeitsergebnis führen (z. B. unterschriftsreife Bearbeitung eines Aktenvorgangs, eines Widerspruchs oder eines Antrags, Betreuung bzw. Pflege einer Person oder Personengruppe, Fertigung einer Bauzeichnung, Erstellung eines EKG, Durchführung einer Unterhaltungs- bzw. Instandsetzungsarbeit). Jeder einzelne Arbeitsvorgang ist als solcher zu bewerten und darf dabei hinsichtlich der Anforderungen zeitlich nicht aufgespalten werden.


          2. Eine Anforderung im Sinne der Sätze 4 und 5 ist auch das in einem Tätigkeitsmerkmal geforderte Herausheben der Tätigkeit aus einer niedrigeren Entgeltgruppe.


          (Hervorhebungen durch die Verfasser)

        


        Wichtig: Im TV-L müssen für alle Beschäftigten Arbeitsvorgänge gebildet werden, das heißt auch für Beschäftigte, die in die EG 1 TVL eingruppiert sind, sowie für ehemalige Arbeiter, deren Eingruppierung sich nach Teil III Anlage A TV-L richtet (vgl. Richter/Gamisch, gEG 2012, IV. B.7 S. 1 ff.).

      


      
        Die Kernvorschrift im TVöD


        Bei der Reform des TVöD wurde das Eingruppierungsrecht ausgeklammert. Neue Eingruppierungsvorschriften existieren lediglich für die neue Leichtlohngruppe (EG 1), für den Sozial- und Erziehungsdienst und die Ärzte (§ 51 BT-K bzw. die Tarifverträge für Ärzte des Marburger Bundes). Es besteht aber Einigkeit, dass im Grunde die Systematik des § 22 BAT fortgeführt wird (siehe Richter/Gamisch, AuA 2008, S. 106 ff.; Richter/Gamisch 2010 NEO, S. 21 ff.). Die neue Eingruppierungsvorschrift soll folgenden Wortlaut haben:


        
          
            § 12 TVöD künftige Fassung
          


          (1) Die Eingruppierung des/der Beschäftigten richtet sich nach den Tätigkeitsmerkmalen der Entgeltordnung (…). Der/Die Beschäftigte erhält Entgelt nach der Entgeltgruppe, in der er/sie eingruppiert ist. Die/Der Beschäftigte ist in der Entgeltgruppe eingruppiert, deren Tätigkeitsmerkmalen die gesamte von ihm/ihr nicht nur vorübergehend auszuübende Tätigkeit entspricht. Die gesamte auszuübende Tätigkeit entspricht den Tätigkeitsmerkmalen einer Entgeltgruppe, wenn zeitlich mindestens zur Hälfte Arbeitsvorgänge anfallen, die für sich genommen die Anforderungen eines Tätigkeitsmerkmals oder mehrerer Tätigkeitsmerkmale dieser Entgeltgruppe erfüllen.


          Die Protokollnotiz Nr. 1 zu § 22 BAT soll einen geänderten Klammerzusatz erhalten:


          „(z. B. unterschriftsreife Bearbeitung eines Aktenvorgangs, eines Widerspruchs oder eines Antrags auf Wohngeld, Betreuung oder Pflege einer Person oder Personengruppe, Fertigung einer Bauzeichnung, Erstellung eines EKG, Durchführung einer Unterhaltungs- oder Instandsetzungsarbeit)“


          (Steinherr, ZTR 2005, S. 303)


          In die EG 1 TVöD wird seit dem 1.10.2005 eingruppiert:


          EG 1 TVöD


          Beschäftigte mit einfachsten Tätigkeiten, zum Beispiel:


          
            	
              Essens- und Getränkeausgeber/innen

            


            	
              Garderobenpersonal

            


            	
              Spülen und Gemüseputzen und sonstige Tätigkeiten im Haus- und Küchenbereich

            


            	
              Reiniger/innen in Außenbereichen wie Höfe, Wege, Grünanlagen, Parks

            


            	
              Wärter/innen von Bedürfnisanstalten

            


            	
              Servierer/innen

            


            	
              Hausarbeiter/innen

            


            	
              Hausgehilfe/Hausgehilfin

            


            	
              Bote/Botin (ohne Aufsichtsfunktion)

            

          

        


        (zur Entgeltgruppe 1 siehe Richter/Gamisch, AuA 2009, S. 360 ff.; Richter/Gamisch 2010 gEG, IV D.1.2)


        Im Übrigen steht das System der sog. Qualifikationsebenen bereits fest:


        
          
            Übersicht: System der Qualifikationsebenen
          


          
            
              
              
              
            

            
              
                	EG 1–4

                	Un-/Angelernte

                	Beschäftigte mit Tätigkeiten, die keine oder eine unter dreijährige Ausbildung in einem Ausbildungsberuf gem. BBiG voraussetzen
              


              
                	EG 5–8

                	dreijährige Ausbildung erforderlich

                	Beschäftigte mit Tätigkeiten, die eine Ausbildung gem. BBiG von drei Jahren voraussetzen
              


              
                	EG 9–12

                	Fachhochschul-/Bachelor-Abschluss

                	Beschäftigte mit Tätigkeiten, die einen Fachhochschul- bzw. Bachelor-Abschluss voraussetzen
              


              
                	EG 13–15

                	Wissenschaftlicher Hochschul-/Masterabschluss

                	Beschäftigte mit Tätigkeiten, die einen wissenschaftlichen Hochschul- bzw. Master-Abschluss voraussetzen
              

            
          

        


        (vgl. Bremecker/Hock/Klapproth 2005, S. 74; zu den neuen Hochschulabschlüssen siehe auch Richter/Gamisch, RiA 2009, S. 97 ff.).

      


      
        Die Kernvorschrift in angelehnten Tarifverträgen


        Das o. g. gilt grundsätzlich entsprechend für an den TV-L bzw. TVöD/BAT angelehnte Tarifverträge, die z. T. wortgleich sind. Eine Sonderrolle nimmt der BAT-KF ein. Dieser ist zwar von seiner Rechtsnatur – entgegen des Titels – kein Tarifvertrag (vgl. BAG 20.3.2002, AP Nr. 53 zu Art. 140 GG). Zur Ermittlung der Eingruppierung wird er aber wie der BAT ausgelegt.


        Der jeweilige Tarifvertrag muss stets daraufhin überprüft werden, ob die Bestimmungen des TV-L bzw. TVöD/BAT vollständig oder mit Abweichungen übernommen worden sind. Ein Beispiel ist der TV-WW/NW. Die Vorschrift entspricht grundsätzlich § 12 TV-L bzw. § 22 BAT:


        
          
            TV-WW/NW § 13 Eingruppierung
          


          (1) Die Eingruppierung der Beschäftigten richtet sich nach den Tätigkeitsmerkmalen der Entgeltordnung (Anlage 3). Die/Der Beschäftigte erhält Entgelt nach der Entgeltgruppe, in der sie/er eingruppiert ist.


          (2) Die/Der Beschäftigte ist entsprechend ihrer/seiner mindestens zur Hälfte regelmäßig auszuübenden Tätigkeit in einer Entgeltgruppe nach Anlage 3 eingruppiert. Diese Tätigkeit muss bei natürlicher Betrachtung zu einem abgrenzbaren Arbeitsergebnis führen. Eine Aufspaltung des Arbeitsergebnisses in einzelne, getrennt zu betrachtende Arbeitsschritte findet nicht statt. Soweit in Anlage 3 ausdrücklich ein von Satz 1 abweichendes Maß bestimmt ist, gilt dieses.


          Erreicht keine der auszuübenden Tätigkeiten das in Satz 1 oder 4 geforderte Maß, werden höherwertige Tätigkeiten zu der jeweils nächst niedrigeren Tätigkeit hinzugerechnet.


          (Hervorhebungen durch die Verfasser)

        


        Im Detail weicht die Formulierung allerdings vom TV-L bzw. BAT ab. Mit der Verwendung des Begriffs „auszuübende Tätigkeit“ und dem Zeitmaß „mindestens zur Hälfte“ wird aber deutlich, dass in der Sache kein Unterschied zu § 22 BAT bzw. § 12 TV-L besteht. Das gilt, obwohl nicht ausdrücklich die Bildung von Arbeitsvorgängen gefordert wird. Der § 13 TV-WW/NW setzt aber den Begriff des Arbeitsvorgangs als bekannt voraus. Denn es wird ausdrücklich geregelt, dass keine Arbeitsschritte bewertet werden dürfen. Der Arbeitsschritt ist ein Bestandteil des Arbeitsvorgangs.


        Im Grunde muss die Vorschrift gedanklich mit diesem Begriff ergänzt werden. Das heißt praktisch, dass auch im Geltungsbereich des TV-WW/NW mit Stellenbeschreibungen gearbeitet werden muss, die denen des TV-L bzw. TVöD/TV-H/BAT entsprechen.


        Eine Besonderheit stellt § 5 TV-V dar. Diese Vorschrift ist noch knapper formuliert:


        
          
            TV-V § 5 Eingruppierung
          


          1. Der Arbeitnehmer ist entsprechend seiner mindestens zur Hälfte regelmäßig auszuübenden Tätigkeit in einer Entgeltgruppe nach Anlage 1 eingruppiert. Soweit in Anlage 1 ausdrücklich ein von Satz 1 abweichendes Maß bestimmt ist, gilt dieses. Erreicht keine der vom Arbeitnehmer auszuübenden Tätigkeiten das in Satz 1 oder 2 geforderte Maß, werden höherwertige Tätigkeiten zu der jeweils nächstniedrigeren Tätigkeit hinzugerechnet.


          (Hervorhebungen durch die Verfasser)

        


        Im Gegensatz zum TV-WW/NW hat die Kürze der Vorschrift eine grundsätzliche Auswirkung. Es werden keine Arbeitsvorgänge mehr gebildet (vgl. Richter/Gamisch 2007 EGTV-V, S. 18 ff.). Nach welchen Kriterien die Gliederung der Tätigkeiten stattdessen erfolgen kann, wird offengelassen. Tarifrechtliche Basis für die Gliederung ist der Begriff der „Tätigkeit“. Er wird im Tarifvertrag nicht näher definiert.


        Die Rechtsprechung hat sich – soweit ersichtlich – mit dem Begriff „Tätigkeit“ bislang nicht befasst. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird unter Tätigkeit das sich beschäftigen mit etwas verstanden. Darüber hinaus umschreibt „Tätigkeit“ die Gesamtheit derjenigen Verrichtungen, mit denen jemand in Ausübung seines Berufes zu tun hat. Tätigkeit wird somit synonym für Arbeit verwandt. Entsprechend wird der Begriff Arbeit gedeutet als Tätigkeit mit einzelnen Verrichtungen bzw. Ausführen eines Auftrages (vgl. Duden 2007, S. 169, 1664). Dementsprechend hat das BAG die Tätigkeit mit „typischen Aufgaben“ in Zusammenhang gebracht (vgl. BAG 18.11.2004, AP Nr. 88 zu § 1 TVG Tarifverträge Einzelhandel).


        Wenn bei einer bestimmten Tätigkeit erhöhte fachliche Anforderungen anfallen, betrifft dies insoweit die gesamte Tätigkeit, da die erhöhte fachliche Qualifikation während der Ausübung dieser Tätigkeit ständig vorgehalten werden muss. Dies gilt aber stets nur für die jeweilige Einzeltätigkeit des Arbeitnehmers, sofern sie von anderen Tätigkeiten abtrennbar ist. Übt ein Arbeitnehmer mehrere Tätigkeiten gleichzeitig aus, die in verschiedene Entgeltgruppen fallen, erfolgt die Eingruppierung entsprechend der zeitlich überwiegenden Tätigkeit, d. h. beim TV-V zur Hälfte (BAG 18.11.2004, AP Nr. 88 zu § 1 TVG Tarifverträge Einzelhandel).


        Fraglich ist, ob sich der Zeitanteil von 50 % auf „eine Tätigkeit“ oder „mehrere Tätigkeiten“ erstrecken muss. Anders als § 22 Abs. 2 Unterabs. 2 Satz 2 BAT schreibt der TV-V nicht ausdrücklich eine sog. Gesamtbetrachtung vor. Das Bundesarbeitsgericht hat zu einem vergleichbaren Fall im Tarifvertrag Einzelhandel Sachsen ausgeführt: „Übt ein/e Arbeitnehmer/in mehrere Tätigkeiten gleichzeitig aus, die in verschiedene Gehalts- und Lohngruppen fallen, so erfolgt die Eingruppierung entsprechend der zeitlich überwiegenden (beim TV-V zur Hälfte) Tätigkeit.“ (BAG 18.11.2004, AP Nr. 88 zu § 1 TVG Tarifverträge Einzelhandel; hervorgehobene Ergänzung durch die Verfasser).


        Der Wortlaut des TV-V lässt Zweifel aufkommen, weil einerseits in § 5 Abs. 1 TV-V von der „Tätigkeit“ und andererseits in Anlage 1 Vorbemerkung Nr. 1 TV-V von „Tätigkeiten“ gesprochen wird. Das Bundesarbeitsgericht hat in einem vergleichbaren Fall zum MTArb entschieden:


        
          
            BAG 15.2.2006, 4 AZR 634/04
          


          Anders als der Bundes-Angestelltentarifvertrag (BAT) für die Eingruppierung stellt der TV Lohngruppen-O-TdL für die Einreihung des Arbeiters nicht auf Arbeitsvorgänge ab. Dies steht der Zusammenfassung von Einzeltätigkeiten zu einer einheitlich zu bewertenden Gesamttätigkeit oder mehreren jeweils eine Einheit bildenden Teiltätigkeiten für deren jeweils einheitliche Bewertung nicht entgegen. Dafür gelten vergleichbare Kriterien wie bei der Bestimmung des Arbeitsvorgangs, lediglich die anzuwendenden Maßstäbe sind weniger streng.

        


        Folglich fehlt im TV-V, wie im BMT-G II und MTArb/MTArb-KF, die Möglichkeit der zusammenfassenden Betrachtung. Gleichwohl existiert ein vergleichbares Instrument, das schon der BAT in seiner bis 1975 geltenden Fassung vorsah: die einheitlich zu bewertende Gesamttätigkeit.

      


      
        Die Kernvorschriften im kirchlichen Arbeitsrecht


        Die AVR.Caritas (1 Abschnitt I AVR.Caritas) und § 20 KAVO.NRW sind, von redaktionellen Abweichungen abgesehen, gleichlautend mit § 22 BAT. Ebenso wie im BAT-KF werden sie vergleichbar dem BAT ausgelegt.


        Wegen der abweichenden Handhabung in der Praxis vieler Einrichtungen und Dienststellen soll es ausdrücklich gesagt werden:


        „Um die Tätigkeit eines Mitarbeiters zutreffend einer der Vergütungsgruppen zuzuordnen, muss man sie mit den dort genannten Tätigkeitsmerkmalen vergleichen. (…) Grundlage für eine zutreffende Eingruppierung ist daher die sachrichtige – d. h. die genaueund vollständige – Arbeitsplatzbeschreibung, welche auch die Zeitanteile enthält.“ (Beyer/Papenheim 2003, Band 2, Anlage 1, Rdnr. 82)


        Die AVR.Caritas enthalten im größeren Umfang als der TV-L bzw. TVöD/TV-H/BAT sog. Funktionsmerkmale (vgl. nachfolgende Ausführungen). Diese Erleichterung durch die Gestaltung der Eingruppierungsvorschriften führt zuweilen zu dem Irrtum bei Praktikern, die Bildung von Arbeitsvorgängen mit Zeitanteilen sei im kirchlichen Bereich nicht erforderlich.


        Demgegenüber haben sich die AVR.Diakonie und AVR.Bayern vom Modell des § 22 BAT gelöst.


        Die AVR.Diakonie sprechen in § 12 Abs. 2 vom Gepräge der Tätigkeit:


        
          „Die Eingruppierung der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbeiters erfolgt in die Entgeltgruppe, deren Tätigkeitsmerkmale sie bzw. er erfüllt und die der Tätigkeit das Gepräge geben.“


          (Hervorhebungen durch die Verfasser)

        


        
          

        


        Gepräge bedeutet gem. § 12 Abs. 2 AVR.Diakonie, dass die entsprechende Tätigkeit unverzichtbarer Bestandteil des Arbeitsauftrages ist. Damit greift die Regelung auf den allgemeinen Sprachgebrauch zurück. Danach wird unter Gepräge


        
          
            BAG 18.9.1986, AP Nr. 9 zu § 15 BAT
          


          „… „die besondere Note, Eigenart“ (Brockhaus/Wahrig, Deutsches Wörterbuch, 1981, Bd. 3), „das kennzeichnende Aussehen, Merkmal, charakteristische Eigenart, Wirkung, Note“ (Duden, Das große Wörterbuch der deutschen Sprache, 1977, Bd. 3) und „das unterscheidende Kennzeichen, Eigenart, das charakteristische Äußere“ (Grimm, Deutsches Wörterbuch, 1984, Bd. 5) verstanden.“

        


        Es muss sich somit um ganz typische Tätigkeiten in Bezug auf den übertragenen Aufgabenbereich handeln.


        Wichtig: Konkretisiert wird dieses qualitative Element in der Rechtsprechung regelmäßig um eine quantitative Komponente: Eine Tätigkeit ist dann prägend, wenn sie zeitlich überwiegt, d. h. mehr als die Hälfte der vereinbarten Arbeitszeit beansprucht (vgl. BAG 8.11.2006 m. w. N., NZA 2007, S. 321; BAG 19.8.2004, 8 AZR 375/03; LAG BW 20.6.2007, 12 TaBV 3/07). Von Gepräge kann hingegen nicht gesprochen werden, wenn die fraglichen Tätigkeiten lediglich einen geringen Teil der zu erbringenden Arbeitsleistung darstellen (vgl. BAG 26.5.1993, AP Nrn. 2, 3 zu § 12 AVR.Caritasverband).


        
          
            Praxis-Tipp:
          


          Maßgeblich ist somit die Tätigkeit, die mindestens 50,1 % der Gesamtarbeitszeit ausmacht.

        


        Eine vergleichbare Regelung treffen die AVR.Bayern.


        
          
            § 32 Abs. 2 AVR.Bayern
          


          „Die Eingruppierung … erfolgt in die Entgeltgruppe, deren Tätigkeitsmerkmale überwiegend auszuüben sind und die der Gesamttätigkeit … das Gepräge gibt.“


          (Hervorhebungen durch die Verfasser)

        


        Mit dem Begriff der Gesamttätigkeit greifen die AVR.Bayern nicht den Begriff der Gesamttätigkeit im Sinne des § 22 BAT alte Fassung auf. Bis 1975 bildete dieser – neben der Teiltätigkeit des Arbeitnehmers – und nicht der Arbeitsvorgang die Eingruppierungsbasis im BAT. Bei der Feststellung des Vorliegens einer Gesamttätigkeit kam es danach entscheidend auf die Umstände des Einzelfalls an. Diese waren den durch die Rechtsprechung aufgestellten Kriterien für eine Gesamttätigkeit wertend gegenüberzustellen. Kriterien, die für eine einheitlich zu bewertende Gesamttätigkeit sprachen, waren danach:


        
          	
            entsprechende gesetzliche Bestimmungen

          


          	
            Verwaltungsvorschriften

          


          	
            Geschäftsverteilungspläne

          


          	
            Verkehrsanschauung innerhalb einer Behörde

          


          	
            behördliche Übung

          


          	
            der enge Zusammenhang der dem Arbeitnehmer übertragenen Aufgaben

          

        


        (vgl. BAG 6.6.1973, AP Nr. 70 zu §§ 22, 23 BAT m. w. N.)


        Diese Begriffsbestimmung können die AVR.Bayern mit ihrer Formulierung augenscheinlich nicht meinen. Vielmehr ist hier ausschließlich im Sinne des allgemeinen Sprachgebrauchs die insgesamt übertragene Tätigkeit zu verstehen. Es ist, eindeutiger formuliert, die „gesamte übertragene Tätigkeit“ gemeint. Diese kann aus einer einheitlich zu bewertenden Gesamttätigkeit im Sinne des BAT alte Fassung oder aus mehreren unterschiedlich zu bewertenden Teiltätigkeiten bestehen.


        Für den in den AVR.Bayern und den AVR.Diakonie gleich verwendeten Begriff des Gepräges kann entsprechend auf die o. g. Erläuterungenverwiesen werden. Wesentlicher Unterschied beider Regelungen ist, dass die AVR.Bayern das quantitative Element des Begriffs Gepräge selbst mit „überwiegend“ definieren. Der Begriff überwiegend ist im Sinne von „mehr als die Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit“ zu verstehen.


        (BAG 16.1.1985, AP Nr. 10 zu § 33 BAT m. w. N.)


        
          
            Praxis-Tipp:
          


          Maßgeblich ist somit die Tätigkeit, die mindestens 50,1 % der Gesamtarbeitszeit ausmacht.

        

      


      
        Fehlende Verweisung auf Eingruppierungsvorschriften


        Eine andere Rechtslage gilt, wenn der Arbeitsvertrag zwar grundsätzlich auf den TV-L bzw. TVöD/BAT bzw. einen ähnlichen Tarifvertrag verweist, aber die Vorschriften über die Eingruppierung ausgeschlossen sind. In diesen Fällen wird der Mantel des TVöD bzw. TV-L vereinbart, um erprobte Regelungen über Rechte und Pflichten im Arbeitsverhältnis anwenden zu können. Von dieser Verweisung ausgenommen ist aber die Vergütung.


        Diese wird einzelvertraglich festgelegt. Die Vereinbarung einer Vergütungs- bzw. Entgeltgruppe dient lediglich der Bestimmung der Entgelthöhe. Das hat erstens den Vorteil, dass bei drittmittelfinanzierten Arbeitgebern die Vorgaben des Haushaltsrechts (vgl. § 44 BHO) erfüllt werden; zweitens stellt das Arbeitsentgelt gem. TVöD bzw. TV-L aus Sicht der Arbeitnehmer einen verlässlichen „Marktpreis“ dar. Insbesondere Angehörige sozialer Berufe können anhand der Vergütungs- bzw. Entgeltgruppe sich schnell ein Bild von der Vergütungshöhe machen.


        Solche Bezugnahmen auf die Vergütungs- bzw. Entgeltgruppe werden einzelvertraglich vereinbart. Dann gilt der Grundsatz der Tarifautomatik (§ 12 Abs. 1 TV-L bzw. § 22 Abs. 1 BAT) nicht. Die Stellenbeschreibung dient dann nicht der Eingruppierung und Entgeltfindung, sondern beschränkt sich auf die Funktion als Organisations- und Führungsinstrument.

      

    

  


  
    
      3. Die Bewertung der Arbeit


      
        

        
          	Summarische/Analytische Bewertung


          	Unerheblich für die Eingruppierung

        

      


      Für die Bewertung der Arbeit und die Ermittlung der Eingruppierung ist gem. § 12 TV-L bzw. § 22 BAT allein die „auszuübende“ Tätigkeit maßgeblich, die mindestens 50 % der Gesamtarbeitszeit umfasst.


      
        
          Praxis-Tipp:
        


        Nicht die „ausgeübte“ Tätigkeit!

      


      Die nachfolgenden Ausführungen gelten entsprechend für an den BAT angelehnte Tarifverträge und die AVR.Caritas bzw. den BAT-KF. Im Geltungsbereich des TV-V, der AVR.Diakonie und AVR.Bayern müssen die entsprechenden Besonderheiten beachtet werden.


      
        Summarische/Analytische Bewertung


        TV-L bzw. TVöD/TV-H/BAT sehen ein sog. summarisches Bewertungsverfahren vor. Es kommt auf eine Gesamteinschätzung der Arbeit an. Dabei werden vorrangig die für die Ausführung erforderlichen Aspekte, wie Ausbildung und Fähigkeiten, in den Vordergrund gerückt. Die summarische Bewertung verzichtet bewusst auf eine systematische Analyse der jeweiligen Anforderungsarten. Der TV-L bzw. TVöD/TVF-H/BAT verwendet ein sog. Katalog- oder Lohngruppenverfahren. Es werden Lohn- bzw. Vergütungs- oder Entgeltgruppen gebildet, die unterschiedliche Schwierigkeitsgrade der Arbeit zum Ausdruck bringen. Die Arbeitsplätze werden nach einer Arbeitsplatz- bzw. Stellenbewertung anhand von Tätigkeitsmerkmalen in die jeweiligen Gruppen eingeordnet, sprich katalogisiert.


        Dieses Modell muss von der sog. analytischen Stellenbewertung abgegrenzt werden und darf nicht miteinander vermengt werden (so aber Fey, ZMV 1997, S. 226; Herzberg/Schlusen 2001 ff., Kapitel B, Abschnitt 3, Rdnr. 34). Diese analysiert die jeweils durch das Bewertungsmodell vorgegebenen Anforderungsmerkmale, z. B. Können, Belastung, Verantwortung und Arbeitsbedingungen, einzeln. Eine Gesamteinschätzung des Arbeitsplatzes erfolgt in einem zweiten Schritt. Dabei werden die bewerteten Einzelanforderungen wertmäßig – ggf. über eine unterschiedliche Gewichtung – zu einem Gesamtergebnis zusammengeführt (einführend siehe Richter/Kaufmann, AuA 5/2005, S. 282 ff.; Richter/Gamisch 2010 NEO, S. 27 f.).


        
          
            Praxis-Tipp:
          


          § 12 TV-L bzw. § 22 BAT trifft für die Eingruppierung eine bindende und abschließende Regelung, die sich als summarische Arbeitsbewertung darstellt. Das BAG hat entschieden, dass eine analytische Stellenbewertung, wie sie bei (Kirchen-)Beamten vorgenommen wird, im Geltungsbereich des BAT nicht anwendbar ist (BAG 15.2.1971, AP Nr. 38 zu § 22 BAT und BAG 14.8.1985, AP Nr. 109 zu §§ 22, 23 BAT 1975).

        

      


      
        Unerheblich für die Eingruppierung


        Ferner sind folgende Aspekte ohne Bedeutung für die Eingruppierung:


        
          	
            Stellenplan

          


          	
            Stellenanzeigen und Ausschreibungstexte

          


          	
            Angabe der Vergütungs-/Entgeltgruppe im Arbeitsvertrag

          


          	
            ausgewiesene Stellen im Haushalts- oder Stellenplan

          


          	
            Beschlüsse politischer Gremien

          


          	
            Bewertungen von Stellenbewertungskommissionen

          


          	
            Einarbeitungszeit (Grundsatz; beachte einzelne Ausnahmen in Anlage 1a BAT)

          


          	
            Eingruppierung vergleichbarer (früherer) Beschäftigter (Angestellte, Arbeiter, Beamte)

          


          	
            Eingruppierung durch andere Arbeitgeber

          


          	
            Eingruppierungsrichtlinien einer Tarifvertragspartei

          


          	
            Geschäftsverteilungspläne

          


          	
            Qualität der geleisteten Arbeit

          


          	
            Quantität der geleisteten Arbeit

          


          	
            Schlüsselqualifikationen (z. B. Kontaktfähigkeit, Phantasie, Eigeninitiative, Verhandlungsgeschick)

          

        


        (Richter/Gamisch 2012 gEG, IV B.4; zum Mischmodell von ver.di siehe Fieg/Rothländer, ZTR 2008, S. 410 ff.)


        Vor diesem Hintergrund ist es gem. TV-L bzw. TVöD/TV-H/BAT nicht möglich, einheitliche Stellenbeschreibungsmuster für Arbeitnehmer und Beamte zu entwickeln und einzusetzen (so aber Dahm/Höhlein 2001, S. 41 ff.). Durch die speziellen Vorgaben des § 22 BAT bzw. § 12 TV-L im Hinblick auf die Bildung von Arbeitsvorgängen und eine tarifgerechte Sprache ist dieser Versuch schon vom Ansatz falsch angelegt.


        Das gilt entsprechend für die Darstellung von sozialen und pflegerischen Berufen (siehe z. B. Hässler 2006; Seel 1995; Münch/Peters 2007), die ohne Bildung von Arbeitsvorgängen mit Zeitanteilen zur Ermittlung der Eingruppierung nicht verwendet werden können.

      

    

  


  
    
      4. Der Arbeitsvorgang


      
        

        
          	Der Arbeitsvorgang als abstrakter Rechtsbegriff


          	Der Arbeitsvorgang als Ergebnis einer Organisationsentscheidung


          	Die Bildung des Arbeitsvorgangs


          	Die Anzahl der Arbeitsvorgänge


          	Leitung als einheitlicher Arbeitsvorgang


          	Funktionsmerkmal als einheitlicher Arbeitsvorgang


          	Tätigkeiten mit Funktionscharakter


          	Differenzierte Arbeitsvorgänge


          	Die neue Tendenz in der Rechtsprechung

        

      


      
        Der Arbeitsvorgang als abstrakter Rechtsbegriff


        Der Arbeitsvorgang ist im TV-L bzw. TVöD/TVF-H/BAT die für die Tätigkeitsbewertung allein maßgebliche Bewertungseinheit. Dementsprechend muss dieser zutreffend gebildet und beschrieben werden, da der Arbeitsvorgang kein „unbestimmter Rechtsbegriff“ ist, im Gegenteil: Das BAG hat ausgeführt:


        
          
            BAG 31.7.2002, AP Nr. 291 zu §§ 22, 23 BAT 1975
          


          Der Begriff des ‚Arbeitsvorgangs‘ ist ein feststehender, abstrakter, von den Tarifvertragsparteien vorgegebener Rechtsbegriff. Die Anwendung eines derart bestimmten Rechtsbegriffs durch die Tatsachengerichte ist in vollem Umfang durch das Revisionsgericht nachprüfbar (…) Die Parteien können daher auch nicht unstreitig stellen, dass bestimmte Tätigkeiten einen Arbeitsvorgang im Rechtssinne bilden. (…) Die Bestimmung des Arbeitsvorgangs ist als Rechtsanwendung Sache der Gerichte (…).

        


        Das heißt, dass die Gerichte – in letzter Instanz das BAG als Revisionsgericht – die Bildung der Arbeitsvorgänge überprüfen.


        
          
            Praxis-Tipp:
          


          Fehler bei der Bildung eines Arbeitsvorgangs durchziehen als Folgefehler das gesamte Verfahren.

        


        Deshalb muss bei der Stellenbeschreibung großer Wert auf die korrekte Bildung und Beschreibung des Arbeitsvorgangs gelegt werden (siehe auch Richter/Gamisch, RiA 2008, S. 145 ff.).

      


      
        Der Arbeitsvorgang als Ergebnis einer Organisationsentscheidung


        Weil der Arbeitgeber kraft seiner Organisationsgewalt entscheidet, welcher Mitarbeiter welche Tätigkeiten ausübt, bestimmt er über die Bildung der Arbeitsvorgänge auch die tarifliche Wertigkeit der Stelle. Eine organisatorische Vorgabe führt dann zur Anwendung der Tarifautomatik.


        Nicht erwünschte Eingruppierungsergebnisse dürfen nicht über eine fehlerhafte Anwendung des Tarifvertrages vermieden, sie müssen vielmehr im Vorfeld durch die zielgerichtete Verteilung der qualitativen und quantitativen Aufgaben gesteuert werden.


        
          
            Beispiel:
          


          Es ist grundsätzlich unzulässig, während der Probezeit eine Vergütung zu zahlen, die eine VergGr. bzw. EG unter der des Tarifvertrages liegt. Damit dem Umstand Rechnung getragen wird, dass ein neuer Mitarbeiter sich erst in die Tätigkeit hineinfinden muss, darf nicht die gesamte auszuübende Tätigkeit übertragen werden. Mittels eines Aktenvermerkes stellt man fest, warum Teile der auszuübenden Tätigkeiten dem Beschäftigten noch nicht übertragen worden sind, z. B. nur 20 % anstelle von 33 1/3 % der selbstständigen Leistungen.

        


        Das gilt insbesondere für den Fall, dass die Eingruppierung ausnahmsweise von Unterstellungsverhältnissen oder der Größe eines Unternehmens bzw. einer Dienststelle abhängig ist. Ein großzügig gestalteter Aufgabenzuschnitt kann die tarifliche Wertigkeit der Tätigkeit maßgeblich erhöhen. Bei der Stellenbeschreibung müssen deshalb die Arbeitsvorgänge im Hinblick auf deren Umfang und die anfallenden Zusammenhangsarbeiten sorgfältig geprüft werden.

      


      
        Die Bildung des Arbeitsvorgangs


        Die tarifliche Definition des Arbeitsvorgangs wurde schon vorgestellt. Das BAG konkretisiert den Begriff wie folgt:


        
          
            BAG 19. 3. 2003, 4 AZR 336/02, NZA 2004, S. 400
          


          Unter Hinzurechnung der Zusammenhangstätigkeiten und bei Berücksichtigung einer vernünftigen, sinnvollen praktischen Verwaltungsübung ist der Arbeitsvorgang eine nach tatsächlichen Gesichtspunkten abgrenzbare und tarifrechtlich selbstständig bewertbare Arbeitseinheit der zu einem bestimmten Arbeitsergebnis führenden Tätigkeit eines Angestellten. (BAG, AP Nr. 2 zu §§ 22, 23 BAT 1975)


          Dabei ist es zwar rechtlich möglich, dass die gesamte Tätigkeit des Angestellten im tarifrechtlichen Sinn nur einen Arbeitsvorgang bildet, wenn der Aufgabenkreis nicht weiter aufteilbar und einer rechtlichen Bewertung zugänglich ist. (…) Tatsächlich trennbare Tätigkeiten mit unterschiedlicher Wertigkeit können jedoch nicht zu einem Arbeitsvorgang zusammengefasst werden (…).


          (BAG 18.5.1994, AP Nr. 178 zu §§ 22, 23 BAT 1975)

        


        Diese Ausführungen werden als unübersichtlich empfunden. Deshalb wird versucht, die Definition zu strukturieren, was aus didaktischen Gründen auch sinnvoll ist.


        
          
            
            
            
            
            
            
          

          
            
              	Protokollerklärung zu § 22 Abs. 2 BAT

              	Protokollerklärung zu § 12 Abs. 1 TV-L

              	BAG (z. B. BAG 22.11.1977, AP Nr. 2 zu §§ 22, 23 BAT 1975)
            

          

          
            
              	Arbeitsvorgänge sind

              	Arbeitsvorgänge sind

              	Der Arbeitsvorgang ist
            


            
              	1.1 Arbeitsleistungen einschließlich Zusammenhangsarbeiten

              	2.1 Arbeitsleistungen einschließlich Zusammenhangsarbeiten

              	3.1 eine unter Hinzurechnung der Zusammenhangstätigkeiten
            


            
              	1.2 die bezogen auf den Aufgabenkreis des Angestellten

              	2.2 die bezogen auf den Aufgabenkreis des Beschäftigten

              	3.2 und bei Berücksichtigung einer sinnvollen, vernünftigen Verwaltungsübung
            


            
              	1.3 zu einem bei natürlicher Betrachtung

              	2.3 zu einem bei natürlicher Betrachtung

              	3.3 nach tatsächlichen Gesichtspunkten abgrenzbare und
            


            
              	

              	

              	3.4 rechtlich selbstständig bewertbare Arbeitseinheit
            


            
              	1.4 abgrenzbaren Arbeitsergebnis führen.

              	2.4 abgrenzbaren Arbeitsergebnis führen.

              	3.5 der zu einem bestimmten Arbeitsergebnis führenden Tätigkeit eines Angestellten.
            

          
        


        


        (in Anlehnung an Krasemann 2005, 12. Kapitel, Rdnrn. 70 und 73)


        Das bedeutet, dass die Stellenbeschreibung Arbeitsvorgänge enthalten muss. Diesen werden die Zusammenhangsarbeiten (zu 1.1/2.1/3.1) hinzugerechnet, die wegen des sog. Aufspaltungsverbotes nicht gesondert ausgewiesen und bewertet werden dürfen. Denn in den PN Nr. 1 zu § 22 Abs. 2 BAT bzw. PE zu § 12 Abs. 1 TV-L ist bestimmt: „Jeder einzelne Arbeitsvorgang ist als solcher zu bewerten und darf dabei hinsichtlich der Anforderungen nicht aufgespalten werden.“ Anderenfalls käme es zu einer unzulässigen sog. Atomisierung.


        Der Arbeitsvorgang ist vom Arbeitsschritt zu trennen. Darunter versteht man die kleinste, nicht mehr sinnvoll aufspaltbare Arbeitsleistung des Beschäftigten (vgl. § 13 Abs. 2 Satz 3 TV-WW/NW). Viele aneinander gereihte Arbeitsschritte dienen einem Ziel, dem Erreichen eines bestimmten Arbeitsergebnisses. Liegt ein Arbeitsergebnis vor, spricht man von einem Arbeitsvorgang bzw. einer Arbeitseinheit (zu 3.4). Die Reihenfolge der Arbeitsschritte wird als Arbeitsablauf bezeichnet. Zu diesem Arbeitsablauf zählen auch Zusammenhangsarbeiten (zu 1.1/2.1/3.1). Der BAT nennt in den PN typische Arbeitsergebnisse aus den Bereichen Verwaltung und Krankenhaus, nämlich die unterschriftsreife Bearbeitung eines Aktenvermerks, die Erstellung eines EKG usw. Auch in der PE zu § 12 TV-L werden entsprechende Beispiele genannt.


        Auf diesem Weg wird die Arbeitsleistung (zu 1.1/2.1) erfasst. Arbeitsleistung ist somit jede zur Erfüllung der Arbeitspflicht verrichtete Aktivität eines Beschäftigten. Sie umfasst damit die gesamte auszuübende Tätigkeit bzw. den Aufgabenkreis (zu 1.2/2.2/3.5) eines Beschäftigten. Die Bewertung muss sich auf den Aufgabenbereich des Beschäftigten beziehen, d. h. auf den gesamten Aufgabenkreis, der ihm vom Arbeitgeber im Rahmen des Direktionsrechts (gem. § 106 GewO; § 2 Abs. 1 Satz 3 AVR.Diakonie; AT § 4 Abs. 4 Satz 3 AVR.Caritas) zugewiesen worden ist (vgl. BAG 2.12.1992, 4 AZR 140/92, ZTR 1993, S. 204).


        Zusammenhangsarbeiten sind Tätigkeiten, „(…) die aufgrund ihres engen Zusammenhangs mit bestimmten, insbesondere höherwertigen Aufgaben eines Angestellten bei der tariflichen Bewertung zwecks Vermeidung tarifwidriger Atomisierung der Arbeitseinheiten nicht abgetrennt werden dürfen, sondern diesen zuzurechnen sind (…)“ (BAG 26.7.1995, AP Nr. 203 zu §§ 22, 23 BAT 1975), wie z. B.:


        
          	
            Besprechungen und Telefongespräche, die mit der Bearbeitung des Aktenvorgangs zusammenhängen

          


          	
            Fertigen und Lesen von Statistiken, wenn diese die Grundlage für die Hauptarbeit sind

          


          	
            Führen eines Dienstwagens durch einen Verwaltungsmitarbeiter

          


          	
            Lesen von Akten, um ein medizinisches oder juristisches Gutachten zu fertigen

          


          	
            Anspitzen der Bleistifte, die für die Fertigung einer schwierigen Zeichnung erforderlich sind

          


          	
            Publikumsverkehr

          


          	
            Schriftverkehr, der mit der Bearbeitung des Aktenvorgangs anfällt

          


          	
            Studium von Gesetzen, sonstigen Rechtsvorschriften und gerichtlicher Entscheidungen

          

        


        (BAG, a. a. O.; BAG 17.1.1996, AP Nr. 4 zu §§ 22, 23 BAT Sparkassenangestellte; BAG 19.5.1982, AP Nr. 61 zu §§ 22, 23 BAT 1975; BAG 29.8.1991, 4 AZR 593/88)


        
          
            Praxis-Tipp:
          


          Diese Zusammenhangsarbeiten werden in der Stellenbeschreibung nicht zeitlich gesondert ausgewiesen. Anderenfalls droht eine unzulässige Atomisierung der Tätigkeit, die zu einer zu niedrigen Bewertung führt.

        


        Eine bloße Tätigkeitsdarstellung genügt nicht. Vielmehr müssen stets die Arbeitsergebnisse der Arbeitsvorgänge, Zusammenhangstätigkeiten, Aufgabenverteilung zwischen dem Beschäftigten und seinem Vorgesetzten aufgeführt werden (vgl. BAG 11.3.1987, AP Nr. 135 zu §§ 22, 23 BAT 1975).


        
          
            
            
          

          
            
              	Vom Arbeitsschritt zum Arbeitsvorgang
            

          

          
            
              	Stelle: Sachbearbeiter für den Haushalt (Aufgabenkreis)
            


            
              	Arbeitsschritt 1:

              	Entgegennahme der Mittelanmeldungen der Fachbereiche und Eingabe in die EDV
            


            
              	Arbeitsschritt 2:

              	Abstimmung der Mittelanmeldungen mit dem vorgegebenen Budgetrahmen
            


            
              	Arbeitsschritt 3:

              	Aufstellung des Haushalts-, der Nachtrags-Pläne sowie sämtlicher Anlagen einschließlich Verfassen der Erläuterungen mit Ausnahme des Vorberichts
            


            
              	Arbeitsschritt …

              	
            


            
              	= Arbeitsvorgang 1:

              	Aufstellen der Haushaltspläne für die . . . (x %)
            


            
              	Arbeitsschritt 6:

              	Überwachung der Einnahmen und Ausgaben der Fachbereiche (Soll-Ist-Vergleich des Budgets als Kontrolle der Ämter)
            


            
              	Arbeitsschritt 7:

              	Zentrale Auftragsüberwachung einschließlich Mittelfreigabe bei Auftragsvergaben
            


            
              	Arbeitsschritt 8:

              	Überwachung der Auftragsvergabe hinsichtlich
            


            
              	

              	+ …
            


            
              	

              	+ …
            


            
              	Arbeitsschritt …

              	+ …
            


            
              	= Arbeitsvorgang 2:

              	Überwachung des Vollzugs des Haushalts (y %)
            


            
              	Arbeitsschritt 10:

              	Abstimmen und Abschließen der einzelnen Konten
            


            
              	Arbeitsschritt 11:

              	Erstellen von Übertragungs-Anordnungen für Haushaltsreste
            


            
              	Arbeitsschritt …

              	
            


            
              	= Arbeitsvorgang 3:

              	Durchführen von Jahresabschlussarbeiten (z %) …
            

          
        


        Es kommt entscheidend auf das bei „natürlicher Betrachtungsweise“ (zu 1.3/2.3/3.2) abgrenzbare Arbeitsergebnis (zu 1.4/2.4 und 3.3/3.4) an (BAG 19.3.2003, 4 AZR 336/02, NZA 2004, S. 400 [O]; vgl. BAG 31.7.2002, 4 AZR 129/01, a. a. O.).


        Es muss eine „wirklichkeitsfremde Zersplitterung eines einheitlichen Arbeitsergebnisses“ (BAG 31.7.2002, 4 AZR 129/01, a. a. O.) verhindert werden. Dabei ist es unerheblich, dass es theoretisch verwaltungstechnisch möglich wäre, die Arbeit durch organisatorische Maßnahmen anders zu verteilen und die Bearbeitung auf verschiedene Bearbeiter zu übertragen (BAG 23.2.2005, 4 AZR 191/04; BAG 9.7.1997, 4 AZR 177/96; zit. nach Hofmann 2006 ff., A 320, XVII.; BAG 14.3.2001, 4 AZR 172/00, EzBAT §§ 22, 23 BAT A. Allgemein Nr. 80). Maßgeblich ist somit die vom Arbeitgeber vorgegebene Organisation.


        Die Arbeitseinheiten müssen zu einem unter tatsächlichen Gesichtspunkten abgrenzbaren Arbeitsergebnis – d. h. Arbeitsvorgang – führen, welches rechtlich selbstständig bewertbar (zu 2.4) ist. Maßgeblich ist der konkret zu bewertende Aufgabenbereich. Eine „einheitliche Aufgabenstellung“ darf mit dem Begriff des Arbeitsvorgangs nicht verwechselt werden. In diesem Fall würde eine unzulässige Pauschalierung vorgenommen, die die Gefahr einer zu hohen Eingruppierung mit sich bringt.


        
          
            LAG Hamm 20. 11. 1992, 18 Sa 424/92
          


          Was dabei ein abschließendes selbstständiges Arbeitsergebnis ist, richtet sich nach dem jeweiligen Arbeitsergebnis des Angestellten (bzw. Beschäftigten; die Verfasser). Für die Bestimmung des Arbeitsergebnisses sind Geschäftsverteilung, Behördenanschauung, gesetzliche Bestimmungen, Verwaltungsvorschriften und die behördliche Übung zu berücksichtigen.


          (zit. nach Hofmann 2006 ff., A 320 XXV.)

        


        
          
            Praxis-Tipp:
          


          Tatsächlich trennbare Tätigkeiten mit einer unterschiedlichen Wertigkeit dürfen nicht zu einem Arbeitsvorgang zusammengefasst werden (vgl. BAG 20.10.1993, AP Nr. 172 zu §§ 22, 23 BAT 1975).

        


        Zusammenfassend kann man den Arbeitsvorgang mit einer (verkürzten) Arbeitsdefinition beschreiben als Arbeitsleistung


        
          	
            mit Bezug auf den Aufgabenkreis und einem Ziel

          


          	
            das nach natürlicher Betrachtung von anderen Tätigkeiten tatsächlich abgrenzbar

          


          	
            und rechtlich selbstständig bewertbar ist.

          

        


        
          
            Praxis-Tipp:
          


          Die Stellenbeschreibung definiert genau so viele Ziele der Stelle, wie nachfolgend Arbeitsvorgänge beschrieben werden. Es ist daher nicht tarifkonform, in der Stellenbeschreibung „15 Ziele“ und „4 Arbeitsvorgänge“ abzubilden.

        

      


      
        Die Anzahl der Arbeitsvorgänge


        Die Anzahl der Arbeitsvorgänge ist für die Bewertung ohne Bedeutung. Es ist möglich, dass auf einer Stelle nur ein Arbeitsvorgang anfällt. Das ist der Fall, wenn der Aufgabenkreis nicht weiter aufteilbar und einer rechtlichen Bewertung zugänglich ist (vgl. BAG 30.1.1985 AP Nr. 101 zu §§ 22, 23 BAT 1975; BAG 23.2.1983, AP Nr. 70 zu §§ 22, 23 BAT 1975). Mit dieser Feststellung ist noch nicht gesagt, welche tarifliche Wertigkeit die Stelle hat.

      


      
        Leitung als einheitlicher Arbeitsvorgang


        Das BAG nimmt in ständiger Rechtsprechung bei Leitungstätigkeiten einen einheitlichen Arbeitsvorgang an:


        
          	
            Bauoberleitung als Aufsicht über die örtliche Bauüberwachung


            (BAG 2.6.2000, 4 AZR 389/99)

          


          	
            Betriebsleiter für kommunale Gas- und Wasserversorgung


            (BAG 22.11.1977, AP Nr. 2 zu §§ 22, 23 BAT 1975)

          


          	
            Fachbereichsleiter Pflegedienst


            (BAG 20.6.1990, AP Nr. 150 zu §§ 22, 23 BAT 1975)

          


          	
            Gruppenleiterin in einem Waldkindergarten


            (LAG Schleswig-Holstein 27.4.2006, 4 Sa 495/05, zit. nach Hofmann 2006 ff., A 328 XXXIV.)

          


          	
            Leiter Abteilung Garten und Friedhöfe in einem Bauamt


            (BAG 18.5.1994, AP Nr. 175 zu §§ 22, 23 BAT 1975)

          


          	
            Leiter Abteilung Erziehungshilfe eines städtischen Jugendamtes


            (BAG 14.12.1994, AP Nr. 11 zu §§ 22, 23 BAT Sozialarbeiter)

          


          	
            Leiter eines Schulhortes


            (BAG 13.12.1995, AP Nr. 1 zu §§ 22, 23 BAT-O)

          


          	
            Leiter einer Küche


            (BAG 23.1.1985, AP Nr. 99 zu §§ 22, 23 BAT 1975; BAG 23.1.1985, AP Nr. 100 zu §§ 22, 23 BAT 1975)

          


          	
            Leiter einer Musikbibliothek


            (BAG 25.3.1981, AP Nr. 42 zu §§ 22, 23 BAT 1975)

          


          	
            Leiter einer Tankstelle


            (BAG 22.10.1986, AP Nr. 126 zu §§ 22, 23 BAT 1975)

          


          	
            Leiter der zentralen Nachtwache eines Krankenhauses


            (BAG 24.4.1991, 4 AZR 526/90, zit. nach Hofmann 2006 ff., A 325 I.)

          


          	
            Leiterin einer Schulbibliothek


            (BAG 11.2.2004, AP Nr. 296 zu §§ 22,23 BAT 1975)

          


          	
            Leitung der Referatsgruppe „Gesundheitsschutz“


            (BAG 26.1.2005, 4 AZR 6/04)

          


          	
            Leitung des Referats „Kulturelle Stadtteilarbeit, Bürgerhäuser“


            (BAG 19.2.2003, 4 AZR 265/02, NZA 2003, S. 1359 [O])

          


          	
            Leitung eines Altenzentrums


            (BAG 24.9.1997, 4 AZR 452/96, ZTR 1998, S. 179)

          


          	
            Pflegedienstleitung


            (BAG 17.8.1994, 4 AZR 731/93, ZTR 1995, S. 80)

          


          	
            1. Sachbearbeiter in der ambulanten Forderungsabrechnung eines Krankenhauses


            (BAG 18.2.1998, 4 AZR 552/96, ZTR 1998, S. 321; BAG 24.3.1993, 4 AZR 298/92, ZTR 1993, S. 290; BAG 29.4.1992, 4 AZR 458/91, ZTR 1992, S. 420)

          


          	
            Sachgebietsleiter für das Pflegekinderwesen einer Stadt


            (LAG Sachsen-Anhalt 6.7.2000, 7 Sa 20/99 E, zit. nach Hofman 2006 ff., A 328, XXXII.)

          


          	
            Sachgebietsleiter im Kinder- und Jugendnotdienst


            (BAG 20.6.2001, 4 AZR 288/00)

          


          	
            Sachgebietsleiter in einer Fachhochschule über die Betriebsführung und Überwachung einer Elektrowerkstatt


            (BAG 19.4.1989, 4 AZR 39/89)

          

        


        
          
            Praxis-Tipp:
          


          Leitung ist somit ein Arbeitsvorgang. Sachbearbeitertätigkeiten, die innerhalb des vom Beschäftigten geleiteten Bereichs durch diesen ausgeführt werden, sind Zusammenhangsarbeiten zur Leitungstätigkeit (vgl. BAG 18.2.1998, 4 AZR 552/96; zit. nach Hofmann 2006 ff., A 320, XIX.).

        


        Der Fall liegt anders, wenn der Beschäftigte zwei trennbare Bereiche leitet. Dann werden dementsprechend zwei Arbeitsvorgänge gebildet.


        
          
            Beispiele:
          


          
            	
              Leitung eines Zentrums für pädagogische Berufspraxis und Leitung der Zentralen Studienberatungsstelle

              (BAG 12.2.1992, 4 AZR 310/91)

            


            	
              Stellvertretende Leitung der Volkshochschule und Fachbereichsleitung in der Volkshochschule

              (LAG Hamm 20.12.2002, 12 Sa 449/02, EzBAT §§ 22, 23 BAT B. 1 Allg. Verwaltungsdienst VergGr. IIa Nr. 12)

            

          

        

      


      
        Funktionsmerkmal als einheitlicher Arbeitsvorgang


        Von einem einheitlichen Arbeitsvorgang ist auszugehen, wenn der Tarifvertrag sog. Funktionsmerkmale (Beispielstätigkeiten) enthält. Alle zu diesem Funktionsmerkmal gehörenden Tätigkeiten kennzeichnen einen einheitlichen Arbeitsvorgang (vgl. BAG 20.3.1991, AP Nr. 43; BAG 7.12.1983, AP Nr. 82; BAG 7.12.1983, AP Nr. 83; BAG 15.2.1984, AP Nr. 86; BAG 27.11.1985, AP Nr. 111; BAG 14.5.1986, AP Nr. 119; BAG 18.6.1997, AP Nr. 228, BAG 24.6.1998, AP Nr. 243; BAG 8.9.1999, AP Nr. 270; BAG 29.11.2001, AP Nr. 288 alle zu §§ 22, 23 BAT 1975). Denn dieses bildet als Tätigkeitsbeispiel „die Klammer für alle Tätigkeiten (…), die der Beispielstätigkeit dienen (…)“ (BAG 26.7.1995, AP Nr. 203 zu §§ 22, 23 BAT 1975).


        
          
            BAG 26.10.1994, AP Nr. 187 zu §§ 22, 23 BAT 1975
          


          Auch die Tarifvertragsparteien gehen von einem einheitlichen Arbeitsergebnis aus. Da sie den Begriff ‚Krankenpfleger‘ zum Tätigkeitsmerkmal erhoben haben, bringen sie hierdurch zum Ausdruck, dass alle damit verbundenen Tätigkeiten zu einem Arbeitsvorgang zusammenzufassen sind. Wenn die Tarifvertragsparteien einen bestimmten Aufgabenbereich – wie vorliegend die Tätigkeit eines Krankenpflegers – zum selbstständigen Tätigkeitsmerkmal einer Vergütungsgruppe erheben, schreiben sie damit zugleich zwingend vor, dass alle Einzeltätigkeiten, die zu diesem Aufgabenbereich gehören, einheitlich zu bewerten sind, sofern nicht besonders qualifizierte Einzeltätigkeiten des Aufgabenbereichs einer anderen Vergütungsgruppe zugeordnet sind (…).

        


        
          
            Praxis-Tipp:
          


          Beim Arbeitsvorgang eines Gesundheits- und Krankenpflegers darf deshalb nicht nach Grund- und Behandlungspflege unterschieden werden.

        


        
          
            BAG 29.11.2001, AP Nr. 288 zu §§ 22, 23 BAT 1975
          


          Bei sog. Funktionsmerkmalen (z. B. Arzt, Kassenleiter) ist die gesamte Tätigkeit des Angestellten in dieser Funktion (…) als einheitlicher Arbeitsvorgang zu bewerten. Denn die Tarifvertragsparteien haben durch die Vereinbarung des Funktionsmerkmals als Tätigkeitsmerkmal mit für die Gerichte bindender Wirkung bestimmt, das bei diesen tariflichen Tätigkeitsmerkmalen alle Tätigkeiten tariflich einheitlich bewertet werden sollen und deshalb auch als ein Arbeitsvorgang anzusehen sind.

        


        Beispiele für Funktionsmerkmale sind z. B.


        
          	
            Fernschreiber


            (BAG 6.12.2006, AP Nr. 303 zu §§ 22, 23 BAT 1975)

          


          	
            Handwerksmeister


            (LAG Rh-Pf. 12.11.1996, 6 Sa 700/96, zit. nach Hofmann 2006 ff., A 330, XV.)

          


          	
            (Schul-)Hausmeister


            (BAG 6.8.2003, 4 AZR 445/02; BAG 12.2.1997, AP Nr. 6 zu §§ 22, 23 BAT-O)

          


          	
            Kassierer


            (BAG 24.6.1998, 4 AZR 300/97, NZA-RR 1998, S. 521)

          


          	
            Kinderkrankenschwester


            (BAG 10.7.1996, 4 AZR 134/95, ZTR 1996, S. 557)

          


          	
            Krankenpfleger in einer psychiatrischen Klinik


            (BAG 26.10.1994, AP Nr. 187 zu §§ 22, 23 BAT 1975)

          


          	
            Lagerverwaltung bzw. Führung eines Materiallagers


            (BAG 15.9.2004, AP Nr. 298 zu §§ 22, 23 BAT 1975)

          


          	
            Leitenden Krankengymnasten


            (BAG 21.10.1992, AP Nr. 164 zu §§ 22, 23 BAT 1975 = ZTR 1993, S. 205)

          


          	
            Leitende Stationsschwester


            (BAG 15.2.2006, 4 AZR 66/05, ZTR 2006, S. 538)

          


          	
            Leitende Unterrichtsschwester


            (BAG 3.9.1986, AP Nr. 125 zu §§ 22, 23 BAT 1975)

          


          	
            Leiter einer Kindertagesstätte


            (BAG 12.6.1996, 4 AZR 71/95, ZTR 1996, S. 510)

          


          	
            Materialdisponent


            (BAG 5.7.2006, 4 AZR 355/05)

          


          	
            (Ober-)Arzt


            (BAG 5.11.2003, 4 AZR 632/02; BAG 25.10.1995, 4 AZR 479/94, ZTR 1996, S. 266)

          


          	
            Rettungsassistent


            (BAG 29.11.2001, 4 AZR 736/00)

          


          	
            Sportlehrer an Bundeswehrschulen


            (BAG 7.6.2006, 4 AZR 225/05)

          


          	
            Stationsleitung


            (BAG 29.4.1992, AP Nr. 162 zu §§ 22, 23 BAT 1975)

          

        

      


      
        Tätigkeiten mit Funktionscharakter


        Einen großen Arbeitsvorgang bilden auch Tätigkeiten, die einen Funktionscharakter aufweisen und damit einem einheitlichen Arbeitsergebnis dienen.


        Leitungstätigkeiten haben regelmäßig den Charakter eines Funktionsmerkmals, so bei einem/einer


        
          	
            Leitung einer Gruppe durch einen Erzieher


            (BAG 4.5.1988, AP Nr. 144 zu §§ 22, 23 BAT 1975)

          


          	
            Leiter des Erziehungsdienstes eines Erziehungsheims


            (BAG 23.10.1996, AP Nr. 220 zu §§ 22, 23 BAT 1975)

          

        


        Wichtigstes Beispiel darüber hinaus sind die Mitarbeiter, deren Aufgabe die Betreuung von Personen ist, insbesondere bei Sozialpädagogen oder Erziehern. Bei diesen Tätigkeiten werden i. d. R. keine verwertbaren Teilergebnisse erzielt. Die Aufteilung der Tätigkeit würde zu einer unangemessenen Atomisierung führen (vgl. BAG 8.2.1995, AP Nr. 12 zu §§ 22, 23 BAT Sozialarbeiter). Als Beispiele können genannt werden:


        
          	
            Arbeitserzieher in einem psychiatrischen Krankenhaus


            (BAG 6.3.1996, 4 AZR 771/94, EzBAT §§ 22, 23 BAT F. 2 Erziehungsdienst VergGr. VIb Nr. 11)

          


          	
            Betreuung durch einen Amtsbetreuer gem. § 1900 Abs. 4 BGB


            (BAG 30.9.1998, 4 AZR 539/97, ZTR 1999, S. 126)

          


          	
            Betreuung zugewiesener Personen durch einen Behördenbetreuer


            (BAG 20.3.1996, AP Nr. 22 zu §§ 22, 23 BAT Sozialarbeiter)

          


          	
            Betreuung psychisch Kranker


            (BAG 29.9.1993, 4 AZR 690/92, ZTR 1994, S. 291; BAG 25.10.1995, 4 AZR 495/94, zit. nach Hofmann 2006 ff., A 325, V.)

          


          	
            Diplom-Musiktherapeut


            (Hess. LAG 4.7.1995, 7 Sa 1299/93, zit. nach Hofmann 2006 ff., A 325, XIII.)

          


          	
            Diplom-Pädagoge in einer Erziehungsberatungsstelle


            (BAG 8.9.1999, 4 AZR 688/98, NZA 2000, S. 378)

          


          	
            Erzieherin in der pädagogischen Betreuung, Anleitung und Förderung von Schülern im Freizeitbereich einer Sonderschule für lernbehinderte Kinder


            (BAG 5.3.1997, AP Nr. 34 zu §§ 22, 23 BAT Sozialarbeiter)

          


          	
            Erzieherin in der Frühförderung


            (BAG 22.3.1995, AP Nr. 195 zu §§ 22, 23 BAT 1975)

          


          	
            Sozialberater in einer Altenwohnanlage


            (BAG 24.9.1997, 4 AZR 431/96, ZTR 1998, S. 79)

          


          	
            Sozialpädagoge in der Drogenentwöhnungsbehandlung


            (BAG 22.3.1995, AP Nr. 194 zu §§ 22, 23 BAT 1975)

          


          	
            Sozialarbeiter in der Betreuung von Essgestörten


            (BAG 5.11.1997, AP Nr. 44 zu §§ 22, 23 BAT Sozialarbeiter)

          


          	
            Sozialarbeiter in der Jugendgerichtshilfe


            (BAG 14.12.1994, AP Nr. 10 zu §§ 22, 23 BAT Sozialarbeiter; BAG 25.3.1998, AP Nr. 46 zu §§ 22, 23 BAT Sozialarbeiter)

          


          	
            Sozialarbeiter im Sozialdienst einer psychiatrischen Universitätsklinik


            (BAG 8.2.1995, AP Nr. 12 zu §§ 22, 23 BAT Sozialarbeiter)

          


          	
            Sozialarbeiter im sozialpsychiatrischen Dienst eines Gesundheitsamtes


            (BAG 25.10.1995, AP Nr. 21 zu §§ 22, 23 BAT Sozialarbeiter; BAG 10.7.1996, AP Nr. 29 zu § 22 BAT Sozialarbeiter)

          


          	
            Sozialarbeiter in der Beratung von Suchtmittelabhängigen


            (BAG 14.6.1995, AP Nr. 202 zu §§ 22, 23 BAT 1975)

          


          	
            Vereinsbetreuer


            (BAG 20.3.1996, AP Nr. 24 zu §§ 22, 23 BAT Sozialarbeiter)

          

        


        Das gilt aber auch im Verwaltungsbereich:


        
          	
            Adoptionsvermittler


            (BAG 14.12.1994, 4 AZR 443/94, ZTR 1995, S. 218)

          


          	
            Amtspfleger für nichteheliche Kinder


            (BAG 4.9.1996, AP Nr. 217 zu §$ 22, 23 BAT 1975)

          


          	
            Aufsicht über Kindertageseinrichtungen (Erlaubniserteilungsverfahren gem. § 45 SGB VIII, örtliche Prüfungen gem. § 46 SGB VIII, Überwachung der Meldepflichten gem. § 47 SGB VIII)


            (LAG Schleswig-Holstein 7.2.2007, 6 Sa 279/05, zit. nach Hofmann 2006 ff., A 328, XXXV.)

          


          	
            Durchführung der Heimaufsicht


            (BAG 29.6.1988, 4 AZR 139/88)

          


          	
            Frauen-/Gleichstellungsbeauftragte


            (BAG 16.10.2002, AP Nr. 294 zu §§ 22, 23 BAT 1975; BAG 20.3.1991, AP Nr. 156 zu §§ 22, 23 BAT 1975)

          


          	
            Gutachter im Bereich des Versorgungs- und Schwerbehindertenrechts


            (BAG 6.3.2003, 4 AZR 443/02, zit. nach Hofmann 2006 ff., A 325, VIII.)

          


          	
            Klärmeister und Schichtführer im Klärwerk


            (Hess. LAG 30.4.1996, 9 Sa 1249/95, zit. nach Hofmann 2006 ff., A 330, XIV.)

          


          	
            Lebensmittelkontrolleur mit Kontroll- und Überwachungsmaßnahmen


            (BAG 14.8.1985, 4 AZR 322/84)

          


          	
            Sachbearbeiter einer Hauptfürsorgestelle (jetzt: Integrationsamt) für den Kündigungsschutz Schwerbehinderter


            (BAG 5.3.1997, 4 AZR 511/95, zit. nach Hofmann 2006 ff., A 321, VI.)

          


          	
            Sachbearbeiter für Unterhaltssachen im Jugendamt


            (Thür. LAG 17.5.2001, 1 Sa 178/99, zit. nach Hofmann 2006 ff., A 321, XXX.)

          


          	
            Schuluntersuchung einer Schulärztin in der Abteilung „Schul- und Jugendärztlicher Dienst“


            (BAG 19.1.2000, 4 AZR 837/98, EzBAT §§ 22, 23 BAT B. 4 Ärzte VergGr. Ib Nr. 9)

          


          	
            Sicherheitsmeister der Verteidigungsverwaltung, der die Arbeitssicherheit sicherstellen muss


            (BAG 16.10.2004, AP Nr. 108 zu §§ 22, 23 BAT 1975)

          


          	
            Tätigkeit einer Mitarbeiterin in einer sog. „Servicegruppe Innenstadt“, die die Beachtung des Ordnungsrechts sicherstellen soll


            (BAG 7.7.2004, AP Nr. 297 zu §§ 22, 23 BAT 1975)

          


          	
            Tierschutzbeauftragte (BAG 25.8.2010, APNr. 315 zu §§ 22, 23 BAT 1975, Der Betrieb 2011, S. 244)

          


          	
            Verfahrensabschließende Verbescheidung einzelner Ordnungswidrigkeiten einschließlich des Außendienstes


            (LAG Sachsen-Anhalt 3.6.2003, 3 (7) Sa 25/02E, zit. nach Hofmann 2006 ff., A 321 XXXV.)

          

        


        Einen Arbeitsvorgang bilden folgende technisch geprägten Tätigkeiten:


        
          	
            Beteiligung am Baugenehmigungsverfahren


            (LAG Niedersachsen 25.8.1995, 16 Sa 2056/94E, zit. nach Hofmann 2006 ff., A 330, XIII.)

          


          	
            Prüfstatiker im Bauordnungs- und Planungsamt eines Kreises


            (LAG Hamm 23.11.1994, 18 Sa 1874/92, zit. nach Hofmann 2006 ff., A 330, XII.)

          


          	
            Tätigkeiten im Bereich Bodenschätzung


            (BAG 22.7.1998, 4 AZR 333/97, zit. nach Hofmann 2006 ff., A 330, VII.)

          

        

      


      
        Differenzierte Arbeitsvorgänge


        Demgegenüber stellen folgende Tätigkeiten getrennte Arbeitsvorgänge dar:


        
          	
            Bausachverständiger der Finanzverwaltung (Bewertung bebauter und unbebauter Grundstücke)


            (BAG 6.12.1989, 4 AZR 457/89, zit. nach Hofmann 2006 ff., A 330, I.)

          


          	
            Bearbeitung von Rentenanträgen (Aufnahme des Antrags, Kontenklärung)


            (LAG Hamm 31.1.1992, 18 Sa 421/91, zit. nach Hofmann 2006 ff., A 321, XXII.)

          


          	
            Controllingtätigkeit (Beteiligungs-Controlling, Projekt Kosten- und Leistungsrechnung, allgemeine betriebswirtschaftliche Aufgaben)


            (LAG Niedersachsen 29.4.2002, 8 Sa 1049/01 E, zit. nach Hofmann 2006 ff., A 321, XXXI.)

          


          	
            Innen- und Außendiensttätigkeit eines Vermessungstechnikers


            (BAG 26.7.1995, AP Nr. 203 zu §§ 22, 23 BAT 1975)

          


          	
            Prüfungstätigkeiten eines Ingenieurs (Hauptuntersuchung gem. § 29 StVZO, Prüfung der Betriebserlaubnis gem. § 19 Abs. 2 StVZO)


            (BAG 18.12.1996, 4 AZR 449/95, zit. nach Hofmann 2006 ff., A 330, IV.)

          


          	
            einzelne Restaurierungsvorhaben einer Restaurateurin


            (BAG 31.7.2002, AP Nr. 292 zu §§ 22, 23 BAT 1975)

          


          	
            krankengymnastische Behandlung („normale“ krankengymnastische Behandlung, „schwierige Aufgaben“)


            (BAG 14.1.2004, 4 AZR 1/03)

          


          	
            Sachbearbeiter „Heranziehung Unterhaltspflichtiger“ (1. Arbeitsvorgang: Materiell-rechtliche Prüfung der Voraussetzungen eines sog. Rückerstattungsanspruchs [210 bis 220 Fälle p.a.]; 2. Arbeitsvorgang: Gerichtliche Durchsetzung dieser Ansprüche [2 bis 3 Fälle p.a.])


            (BAG 12.05.2004, AP Nr. 301 zu §§ 22, 23 BAT 1975)

          


          	
            stationäre und ambulante sozialpädagogische Betreuung in einer Klinik


            (LAG Nürnberg 13.3.2001, 6 Sa 41/00, zit. nach Hofmann 2006 ff., A 328, XXXIII.)

          

        

      


      
        Die neue Tendenz in der Rechtsprechung


        In der Vergangenheit tendierte die Rechtsprechung zum großen Arbeitsvorgang oder sogar zur „Pauschalbewertung“. Möglicherweise rückt das BAG von dieser Sichtweise ab, um mehr Wert auf differenzierte Arbeitsvorgänge zu legen (Richter/Gamisch 2012 gEG, IV B. 7, S. 5 ff., 15 m.w.N.); zweifelnd Schaub/Treber 2011, § 183, Rdnr. 50, Fußnote 151).


        Bei der Tätigkeit eines Kreisjugendpflegers führte das BAG aus, diese müsse, ausgehend vom jeweiligen Arbeitsergebnis, in verschiedene Tätigkeiten zerlegt werden (vgl. BAG 8.9.1999, 4 AZR 609/98, NZA-RR 2000, S. 272 = ZTR 2000, S. 175). Die Tätigkeit der „Heranziehung Unterhaltspflichtiger“ einer Sachbearbeiterin in einem Sozial- und Jugendamt im Sachgebiet „Wirtschaftliche Jugendhilfe/Unterhaltsvorschuss“ wurde vom Gericht in zwei Arbeitsvorgänge getrennt:


        
          
            
              	1.

              	

              	
                materiell-rechtliche Prüfung der Voraussetzungen eines sog. Rückersatzanspruchs

              
            


            
              	2.

              	

              	
                gerichtliche Durchsetzung (vgl. BAG 12.5.2004, AP Nr. 301 zu §§ 22, 23 BAT 1975)

              
            

          

        


        Noch deutlicher wird die Unterscheidung in der sog. Fluggastkontrolleurentscheidung (BAG 31.7.2002, AP Nr. 291 zu §§ 22, 23 BAT 1975). Laut „Tätigkeitsdarstellung und -bewertung“ hatte der Mitarbeiter als „Durchsuchungskraft“ mit der „Aufgabenbeschreibung Durchführen von Personen-, Handgepäck-, Reisegepäck- und Frachtkontrollen“ folgende Aufgaben:


        
          5.1 Kontrolle von Personen mittels Handsonde oder Abtasten der Bekleidung des Körpers (36,5 %):


          
            	
              Identifizierung/Klassifizierung aller am Körper befindlichen Gegenstände

            


            	
              Bewertung aufgefundener Gegenstände als gefährlich/ungefährlich

            


            	
              Trennung gefährlicher Gegenstände vom Passagier

            


            	
              Zuführung nicht abschließend bewertbarer Gegenstände zu weiteren Kontrollverfahren

            


            	
              Vermeidung des Zugriffs des Passagiers auf gefundene Waffen und Sprengmittel durch körperlichen Einsatz

            

          


          5.2 Kontrolle von Hand-/Reisegepäck, Frachtgut, Fundsachen sowie herrenlosen Gegenständen und Gepäckstücken mittels Röntgengerät; Untersuchung technischer Geräte einschl. Funktionsprüfung (24,5 %):


          
            	
              Identifizierung/Klassifizierung von Inhaltsteilen/üblicher Reisegebrauchsgegenstände anhand ihrer abgebildeten inneren Struktur durch Vergleich mit Erfahrungswerten

            


            	
              Bewerten der aufgefundenen Gegenstände/Strukturen als gefährlich/ungefährlich

            


            	
              Zuführung nicht abschließend bewertbarer Gepäckstücke zu weiteren Kontrollverfahren

            


            	
              Strukturanalyse technischer Geräte (Bewertung technischer Geräte oder Behältnisse hinsichtlich des Einbaus von Bauelementen, welche in Spreng- und Brandvorrichtungen verwandt werden)

            


            	
              Inhaltskontrolle verschlossener Behältnisse oder schwer zugänglicher Hohlräume mittels GPA

            


            	
              Gewichtsvergleich von technischen Geräten und Leergepäckstücken

            


            	
              Manuelle Datenerfassung von Vergleichsgewichten

            


            	
              Funktionsproben hoch integrierter elektronischer Geräte (z. B. Laptop, Camcorder, Funktelefon)

            

          


          5.3 Manuelle Nachkontrolle von Hand- und Reisegepäck entsprechend den vorgegebenen Quoten des Rahmenplans Luftsicherheit (31 %)


          5.4 Untersuchung technischer Geräte, verdächtiger Substanzen und Gepäckstücke mittels Sprengstoffspürgerät (EGIS-Gerät) (4 %):


          
            	
              Probenentnahme und Durchführung der Analyse am Sprengstoffspürgerät EGIS

            


            	
              Bewertung der Kontrollergebnisse hinsichtlich des Vorliegens von Sprengstoff durch

            


            	
              Vergleich mit Erfahrungswerten

            


            	
              Vergleich mit Vergleichsdiagrammen

            


            	
              Durchführung der täglichen technischen Wartung des Analysegerätes

            


            	
              Durchführung von Einstellungen/Eichungen am Analysegerät

            

          


          5.5 Untersuchung von Frachtgut (4 %)

        


        Das BAG erkannte, wie bereits das LAG BW als Vorinstanz, fünf Arbeitsvorgänge. Es könne nicht von einem einheitlichen Arbeitsvorgang ausgegangen werden.


        
          
            BAG, a. a. O.
          


          Der Flugpassagier zeige zunächst am ‚Eingang‘ des Flughafenbereichs dem Kontrolleur A das ‚Ticket‘ vor. Werde es nicht beanstandet, dürfe er den weiteren Bereich betreten. Dort lege er das sogenannte Handgepäck auf das zu einem (Röntgen-)Kontrollgerät führende (Förder-)Band ab. Dieses werde sodann vom Kontrolleur B in Lauf gesetzt und das Gepäckstück werde unter währender Kontrolle durch das Gerät hindurchgeführt. Entsprechend werde mit Mänteln, Jacken und ähnlichen Bekleidungsteilen verfahren, wobei in den hierfür benutzten Plasitikbehälter auch der sogenannte Tascheninhalt (Schlüsselbund, Münzgeld u. a.) gelegt werde. Diese Gegenstände würden von dem Kontrolleur C überprüft. Der Fluggast selbst stelle sich einer weiteren Person D, welche die sogenannte Personenkontrolle vornehme. Sodann begebe er sich zu seinem Handgepäck sowie den in den Plastikbehälter gelegten weiteren Gegenständen und habe einer abermals weiteren Kontrollperson E – ggf. – ein mitgeführtes „technisches Gerät“, z. B. Fotoapparat, Kamera vorzuführen.

        


        Das BAG bestätigte die Entscheidung des LAG BW, wonach jede dieser Tätigkeiten ein eigenständiges Ergebnis habe, nämlich die Kontrolle von Handgepäck, Kleidung und Tascheninhalt, „technischem Gerät“ und Person des Fluggastes.


        Die Trennung entspreche einer vernünftigen Verwaltungsübung, weil die Aufteilung zu einer Beschleunigung der Kontrolle führe. Die Aufgaben stellten unterschiedliche Anforderungen an den Mitarbeiter und seien eigenständig bewertbar. Unschädlich sei, dass alle Arbeitsvorgänge „einem übergeordneten Sicherheitsziel“ (BAG, a. a. O.) dienen. Denn jeder Kontrollschritt führe zu der Entscheidung, ob von dem Fluggast oder einer seiner Sachen eine Gefahr ausgeht und ob ggf. ein Polizeibeamter hinzugezogen werden muss. Insofern liege bei jedem Kontrollschritt ein verwertbares Zwischen- bzw. ein Arbeitsergebnis vor.


        Diese Arbeitsergebnisse seien keine „Teilergebnisse“ einer „Arbeitseinheit“. Es finde keine unzulässige Aufspaltung und keine „wirklichkeitsfremde Zersplitterung eines einheitlichen Arbeitsergebnisses“ (BAG, a. a. O.) statt. Vielmehr sei die Verteilung der Kontrollabschnitte auf verschiedene Beschäftigte sinnvoll und vernünftig.


        In die gleiche Richtung geht die Entscheidung des BAG (23.2.2005, AP Nr. 30 zu §§ 22, 23 BAT-O). Die Vorinstanz hatte die Tätigkeit eines sog. Rückstandssachbearbeiters bei einer Krankenkasse als einheitlichen Arbeitsvorgang gesehen, obwohl die Tätigkeiten unterschiedliche tarifliche Wertigkeiten hatten und diese unter tatsächlichen Gesichtspunkten trennbar waren.


        
          
            Praxis-Tipp:
          


          Für die Arbeit der Organisatoren und Personaler ist es wichtig, auf Änderungen in der Rechtsprechung zu reagieren. Anderenfalls droht ein Kontrollverlust über die Eingruppierung.

        


        Diese Tendenz wurde in weiteren Entscheidungen bestätigt: Im Versuchslabor einer Universität sind Tätigkeiten im verpackungstechnischen Versuchsfeld von der Anfertigung von Apparaten für Lehr- und Forschungsaufgaben, der Reparatur von vorhandenen Versuchseinrichtungen und der Lehrlingsausbildung zu unterscheiden (vgl. BAG 8.11.2006, 4 AZR 620/05, ZTR 2007, S. 381).


        Die Tätigkeit eines Sachbearbeiters eines Landeskriminalamtes gliedert sich in verschiedene Arbeitsvorgänge, die jeweils zu einem bestimmten abtrennbaren Arbeitsergebnis führen: Verwahrung Festgenommener, Vorgangsbearbeitung, erkennungsdienstliche Maßnahmen, Vertretung des Schichtführers (vgl. BAG 6.6.2007, 4 AZR 407/06, 408/06, 4 AZR 456/06, 4 AZR 503/06, 4 AZR 505/06 und 4 AZR 456/06).

      

    

  


  
    
      5. Tätigkeit/en


      Sofern das Tarifwerk die Bildung von Arbeitsvorgängen nicht mehr vorsieht, ist auf die Tätigkeit/en abzustellen (s. o.).

    

  


  
    
      6. Vom Maß der Zeit: Zeitanteile


      
        

        
          	Schätzung


          	Selbstaufschreibung


          	Multimomentaufnahme


          	Laufzettelverfahren


          	Zeitraum und Zeitpunkt der Erhebung

        

      


      Zeitanteile sind eine wesentliche Voraussetzung, um Stellen unter Anwendung der Vergütungsordnung bewerten zu können (siehe auch Richter/Gamisch, RiA 2008, S 241 ff.). Sie spiegeln die Verteilung des zeitlichen Aufwandes auf die einzelnen Arbeitsvorgänge wider. Ihre Ermittlung ist demnach erst zweckmäßig, wenn Arbeitsvorgänge und Arbeitsschritte feststehen (so auch Krasemann 2005, 12. Kapitel, Rdnr. 316).


      Trotz dieser elementaren Bedeutung haben sich die Gerichte und die Literatur zum Eingruppierungsrecht nur am Rande mit der Frage der Ermittlung von Zeitanteilen auseinandergesetzt und diese Grundsätze formuliert: Der zeitliche Aufwand muss für jeden Arbeitsvorgang gesondert festgestellt werden. Adäquat sind Methoden, die im Rahmen von Organisationsuntersuchungen zur Ermittlung des Personalbedarfs zum Einsatz kommen. Dazu zählen beispielsweise:


      
        	
          qualifizierte Schätzung

        


        	
          Selbstaufschreibung/Arbeitstagebuch

        


        	
          Multimomentaufnahme

        


        	
          Laufzettelverfahren

        

      


      (so z. B. BAG 18.5.1994, AP Nr. 5 zu §§ 22, 23 BAT Datenverarbeitung)


      
        Schätzung


        Das Ermitteln von Zeiten durch Schätzung erfordert fundierte Erfahrungswerte des Schätzers über die zu bearbeitenden Sachverhalte unter Berücksichtigung der Prozessabläufe, da – auf Basis von Erfahrungswerten aus der Vergangenheit – Daten für die Gegenwart und Zukunft gewonnen werden sollen. Aus organisatorischer Sicht kommt dieses Verfahren nur dann zum Einsatz, wenn eine genauere Ermittlungsmethode aufgrund von betrieblichen Gegebenheiten nicht möglich bzw. eine hundertprozentig präzise Datenbasis nicht zwingend erforderlich ist (vgl. Frese-Remitschka 1992, S. 608).


        Für die Ermittlung der Zeitanteile bedeutet dies, dass die Schätzung als ausreichend angesehen werden kann, wenn über die Schätzergebnisse keine Differenzen zwischen Personal- bzw. Organisationsabteilung und der schätzenden Fachabteilung zu erwarten sind.

      


      
        Selbstaufschreibung


        Das Führen eines Arbeitstagebuches ist Kernelement der Selbstaufschreibung. Der Mitarbeiter selbst dokumentiert seine täglich durchgeführten Arbeiten in zeitlicher Abfolge. Die Anfangs- und Endzeitpunkte müssen klar erkennbar sein. Es sind daher am besten Von-bis-Zeiten anzugeben. Als Erleichterung werden entsprechende Erfassungsbögen entwickelt und bereitgestellt. Sie geben die zu erfassenden Tätigkeiten (hier die Arbeitsvorgänge mit Arbeitsschritten) vor.


        
          
            
            
            
            
          

          
            
              	Arbeitstagebuch
            

          

          
            
              	Datum: 1.10.2011
            


            
              	Stelle: Sachbearbeiter für …
            


            
              	Beginnzeit

              	Endzeit

              	Nr. des Arbeitsvorgangs

              	Nr. des Arbeitsschritts
            


            
              	08.00

              	08.15

              	1

              	1.3
            


            
              	08.15

              	08.50

              	2

              	2.4
            

          
        


        
          
            Praxis-Tipp:
          


          Für ständig wiederkehrende Aufgaben, z. B. Telefonate bzgl. Kundenanfragen, die häufig am Tag vorkommen und nur wenig Zeit in Anspruch nehmen (bis ca. fünf Minuten), kann eine Einzelzeitaufnahme mit anschließender Strichlistenführung vorgenommen werden.

        


        Damit die Selbstaufschreibung zu brauchbaren Ergebnissen führt, ist es erforderlich, die Mitarbeiter vor Aufschreibungsbeginn umfassend über diese Erhebungstechnik zu informieren und einzuweisen. Nach ca. einer Woche sollten die Aufschreibungen geprüft werden, um festzustellen, ob sie tatsächlich ordnungsgemäß erfolgen und weiterverwertbar sind. Zum besseren Verständnis und damit zum Absichern der sachgerechten Umsetzung sind notwendige Änderungen den Mitarbeitern nicht nur schriftlich mitzuteilen, sondern auch mündlich zu erläutern.

      


      
        Multimomentaufnahme


        Die Multimomentaufnahme ist ein Stichprobenverfahren, bei dem aus einer Vielzahl von (Augenblick-)Beobachtungen statistisch gesicherte Zeit- und ggf. Mengenangaben abgeleitet werden. Um dies zu erreichen, werden im Vorfeld die zu beobachtenden Tätigkeiten katalogmäßig erfasst und entsprechend repräsentative Beobachtungszahlen und -zeitpunkte ausgewählt. Mithilfe des erstellten Aufnahmekataloges werden dann für die darin festgehaltenen Tätigkeiten die anfallenden Zeiten und ggf. Mengen erfasst. Diese Form der Zeiterfassung unterliegt dann nicht der Mitbestimmung des Betriebsrates nach § 87 Abs. 1 Nr. 1, § 6 BetrVG, wenn sie mit Hilfe von Bleistift/Kugelschreiber und Stoppuhr durchgeführt wird (vgl. LAG Schleswig-Holstein 4.7.1985, 5 TaBV 15/85, BB 1985, S. 1791 f.). Auf Basis der so erhobenen Stichproben wird mittels der Wahrscheinlichkeitsrechnung die Gesamtheit der Zeiten und ggf. Mengen ermittelt (vertiefend Wittlage 1993, S. 85 ff.ff.). Je nach Aufgabenart stehen dazu zwei unterschiedliche Teilverfahren zur Verfügung: Das Multimomenthäufigkeitszählverfahren und das Multimomentzeitmessverfahren.


        
          
            Praxis-Tipp:
          


          Das Multimomenthäufigkeitszählverfahren ist nur für Bereiche geeignet, in denen relativ wenig verschiedene, immer wiederkehrende Tätigkeiten in großer Anzahl durchgeführt werden (Routinetätigkeiten). Zu diesen Bereichen zählen: Bezügerechnung, Buchhaltung, Sekretariatsarbeiten. In Bereichen mit sich kaum wiederholenden, zeitintensiven Tätigkeiten (planende, beratende, kreative Tätigkeiten) ist hingegen das Multimomentzeitmessverfahren anzuwenden.

        

      


      
        Laufzettelverfahren


        Das Laufzettelverfahren ist im Gegensatz zu den drei vorgenannten Techniken eine objektorientierte Form der Zeiterfassung. Es erfolgt eine detaillierte Ermittlung des Weges, der Bearbeitungs- und Durchlaufzeiten eines Bearbeitungsfalls (z. B. eine Akte, ein Antrag, ein Werkstück) mittels eines angebrachten Zettels. Auf diesem wird vom jeweiligen Bearbeiter der Arbeitsablauf im o. g. Sinne kurz vermerkt. Zusätzlich können auch Bearbeitungsmengen erfasst werden. Nach einem längeren Erhebungszeitraum (z. B. einem Monat) werden die Daten ausgewertet.


        
          
            Praxis-Tipp:
          


          Die objektorientierte Ausrichtung des Laufzettelverfahrens macht es für die Ermittlung von Zeitanteilen im Rahmen der Erstellung von Stellenbeschreibungen am wenigsten geeignet. Bei der Stellenbeschreibung ist die Notwendigkeit der Ermittlung von Zeitanteilen unmittelbar an den Begriff des Arbeitsvorgangs gekoppelt. Arbeitsvorgänge werden aber in aller Regel nicht objektorientiert gebildet (vgl. auch Kapitel 7, Abschnitt 2). Einzige Ausnahme sind Ingenieurstellen im Bereich der Bauunterhaltung, Bauleitplanung und Bauantragsprüfung. Hier sieht die Rechtsprechung i. d. R. eine objektorientierte Bildung von Arbeitsvorgängen vor (vgl. Hofmann 2006 ff., A 330, VIII., X.).

        

      


      
        Zeitraum und Zeitpunkt der Erhebung


        Die Dauer für die Ermittlung der Zeitanteile ist methodenunabhängig und einzelfallbezogen zu bestimmen. Sie richtet sich grundsätzlich danach, zu welchen Zeitpunkten und in welchem Zeitrahmen alle auf Dauer auszuübenden Tätigkeiten in repräsentativem Umfang angefallen sind. Konkret müssen Zeitraum und Zeitpunkt der Erhebung so gewählt sein, dass nicht nur alle Tätigkeiten überhaupt zu erledigen waren (Arbeitsanfall), sondern auch die jeweiligen Arbeitsmengen typisch sind. Schwanken die Arbeitsmengen über- oder unterjährig, sind unterschiedliche Erhebungszeitpunkte und -räume zu bestimmen, um diese Schwankungen auszugleichen.


        
          
            Praxis-Tipp:
          


          Klassisch sind solche Unterschiede im Arbeitsanfall bei Aufgaben der Haushalts- bzw. Wirtschaftsplanung und des Jahresabschlusses. Die Bestimmung geeigneter Termine zu Beginn und Dauer von Zeitermittlungen könnten in diesem Fall wie folgt aussehen:


          
            
              
                	1.

                	

                	
                  Ermittlung der insgesamt auszuübenden Tätigkeiten:


                  
                    
                      
                        	a)

                        	

                        	
                          Wirtschaftsplanung

                        
                      


                      
                        	b)

                        	

                        	
                          Jahresabschluss

                        
                      


                      
                        	c)

                        	

                        	
                          Laufende Buchhaltung

                        
                      

                    

                  

                
              


              
                	2.

                	

                	
                  Ermittlung der Hauptbearbeitungszeiträume:


                  zu a) Januar bis März


                  zu b) Dezember bis Februar


                  zu c) ganzjährig ohne nennenswerte Schwankungen

                
              


              
                	3.

                	

                	
                  Festlegung von Zeitpunkt und Zeitdauer der Erhebung:

                
              

            

          


          zu a) Zeitpunkt und -dauer: Januar bis März, um alle durch interne Abstimmungsprozesse bedingten Schwankungen abzudecken


          zu b) Zeitpunkt und -dauer: Dezember bis Februar, um alle durch interne Abstimmungsprozesse bedingten Schwankungen abzudecken


          zu c) Zeitpunkt: zwischen April und November, Dauer: vier Wochen, da die laufende Buchhaltung i. d. R. keinen starken Schwankungen unterworfen ist.

        


        Im Rahmen von Eingruppierungsprozessen wurde die Frage nach geeigneten Erhebungszeitpunkten und -zeiträumen nur selten konkretisiert, so z. B.:


        
          
            
              	1.

              	

              	
                Unterliegen die Tätigkeiten eines Arbeitnehmers von ihrem Schwierigkeitsgrad her Schwankungen, kann der Zeitraum zur Erfassung der Zeitanteile sechs Monate und mehr betragen (BAG 26.4.1966, AP Nr. 2 zu §§ 22, 23 BAT).

              
            


            
              	2.

              	

              	
                Ein Zeitraum von sieben Monaten ist für die Erfassung von Vertretungszeiten nicht repräsentativ, wenn in dieser Zeit ca. 83 % aller Urlaubstage des zu Vertretenden angefallen sind (LAG Hamm 10.2.1999, 18 Sa 837/98, EzBAT §§ 22, 23 BAT B. 1 Allgemeiner Verwaltungsdienst VergGr. IVb Nr. 20).

              
            


            
              	3.

              	

              	
                Nimmt ein Arbeitnehmer regelmäßig an Bereitschaftsdiensten teil, ist die darin zu leistende Arbeit bei der Zeitanteilsermittlung mit zu berücksichtigen. Für die Zeitermittlung dürften sechs Monate ausreichen (BAG 29.11.2001, AP Nr. 288 zur §§ 22, 23 BAT 1975).

              
            

          

        


        
          
            Praxis-Tipp:
          


          Die vorgenommenen Aufzeichnungen müssen also repräsentativ sein. Bei einfachen, sich ständig wiederholenden Tätigkeiten reicht ein Zeitraum von einem Monat aus (vgl. Schaub-Treber 2011, § 183 Rdnr. 127). Ansonsten sollten im Zweifel sechs bis zwölf Monate aufgezeichnet werden (siehe z.B. BAG 29.11.2001, AP Nr. 288 zu §§ 22, 23 BAT 1975).

        


        Das BAG hat das Recht des Arbeitgebers zur Anweisung von Arbeitsaufzeichnungen gegenüber dem Arbeitnehmer klargestellt: Der Arbeitgeber ist im Rahmen seines Direktionsrechts berechtigt, vom Arbeitnehmer die Dokumentation der erbrachten Arbeitsleistungen zu verlangen. Dabei kann er – je nach Zweck – auch unterschiedliche Qualitäten der Aufzeichnung der erbrachten Arbeitsleistungen fordern:


        1. Zweck: Nachweis der erbrachten Arbeitsleistung


        
          
            
            
            
          

          
            
              	Täglicher Tätigkeitsbericht:

              	Datum:
            

          

          
            
              	Uhrzeit

              	Tätigkeit

              	Anzahl der bearbeiteten Vorgänge
            


            
              	

              	

              	
            


            
              	

              	

              	
            

          
        


        2. Zweck: Erstellen einer Stellenbeschreibung und -bewertung


        Tägliche Arbeitsaufzeichnungen über vier Wochen anhand eines noch umfangreicheren Formulars mit Einzelzeitangaben in Minuten für jeden zu bearbeitenden Einzelfall.


        (vgl. BAG 19.4.2007, AP Nr. 77 zu § 611 BGB Direktionsrecht)


        In der Praxis stellt sich immer wieder die Frage, welche Bedeutung Aufzeichnungen des Beschäftigten bei der Bestimmung des Zeitanteils haben, wenn die Verteilung der Zeitanteile auf die einzelnen Tätigkeiten/Arbeitsvorgänge zwischen Arbeitgeber und Beschäftigten strittig ist. Letztlich ist der Beweiswert dieser Aufzeichnungen regelmäßig gering, wenn sie nicht für einen repräsentativen Zeitraum und lückenlos für alle übertragenen Tätigkeiten erfolgen. Zeiterfassungen, die nur für bestimmte Tätigkeiten (z. B. Abwesenheitsvertretungen) vorgenommen werden, sind unzureichend.


        Zudem kommt es für die Eingruppierung – und dazu zählen auch die Zeitanteile – auf die auszuübende – d. h. die vom Arbeitgeber übertragene – Tätigkeit an. Zur auszuübenden Tätigkeit zählt nicht nur der Arbeitsinhalt, sondern auch deren Zeitaufwand (vgl. LAG Hamm 10.2.1999, 18 Sa 837/98).


        
          
            Praxis-Tipp:
          


          Der Arbeitgeber muss deshalb bei einem Rechtsstreit ganz konkret beweisen, weshalb die vom Arbeitnehmer behaupteten Zeitanteile unzutreffend sind. Es genügt nicht, zu behaupten, den Zeitaufwand für die auszuübenden Arbeitsvorgänge nicht zu kennen (§ 138 Abs. 3 und 4 ZPO; vgl. BAG 19.3.2003, 4 AZR 336/02, NZA 2004, S. 400 ff.).

        

      

    

  


  
    
      7. Gesamtbetrachtung


      Die Stellenbeschreibung ist Grundlage der Stellenbewertung. Diese kann sich schwierig gestalten, wenn auf der Stelle verschiedene Arbeitsvorgänge mit unterschiedlichen tariflichen Anforderungen und Wertigkeiten anfallen. Man spricht dann von sog. Mischtätigkeiten.


      
        
          In diesen Fällen fordert § 22 Abs. 2 Unterabs. 2 Satz 2 BAT eine Gesamtbetrachtung:
        


        Kann die Erfüllung einer Anforderung in der Regel erst bei der Betrachtung mehrerer Arbeitsvorgänge festgestellt werden (z. B. vielseitige Fachkenntnisse), sind diese Arbeitsvorgänge für die Feststellung, ob diese Anforderung erfüllt ist, insoweit zusammen zu beurteilen.

      


      
        
          BAG, AP Nrn. 2, 3, 5, 23, 33, 49, 50 zu §§ 22, 23 BAT 1975
        


        „(…) will sicherstellen, dass einem Angestellten des öffentlichen Dienstes auch diejenige Qualifizierung seiner Tätigkeit zugute kommt, die sich daraus ergibt, dass er nebeneinander mehrere Tätigkeiten ausübt, aus deren Summierung sich erst die Erfüllung bestimmter tariflicher Merkmale (z. B. besondere Bedeutung der Tätigkeit, gründliche und vielseitige Fachkenntnisse usw.) ergibt. Die Tarifnorm greift damit zugleich auf den in § 22 Abs. 2 Unterabs. 1 BAT ausgesprochenen Grundsatz zurück, wonach der Angestellte in diejenige Vergütungsgruppe eingruppiert ist, deren Tätigkeitsmerkmalen die gesamte von ihm nicht nur vorübergehend auszuübende Tätigkeit entspricht.“

      


      (BAG 22.11.1977, AP Nr. 2; BAG 7.12.1977, AP Nr. 3; BAG 8.2.1978, AP Nr. 5; BAG 16.5.1979; AP Nr. 23; BAG 28.5.1980, AP Nr. 33; BAG 7.10.1981, AP Nr. 49; BAG 7.10.1981, AP Nr. 50 alle zu §§ 22, 23 BAT 1975)


      Auch der TV-L hält an der Gesamtbetrachtung fest. § 12 Abs. 1 Satz 5 TV-L bestimmt:


      
        
          § 12 Abs. 1 Satz 5 TV-L
        


        Kann die Erfüllung einer Anforderung in der Regel erst bei der Betrachtung mehrerer Arbeitsvorgänge festgestellt werden (z. B. vielseitige Fachkenntnisse), sind diese Arbeitsvorgänge für die Feststellung, ob diese Anforderung erfüllt ist, insoweit zusammen zu beurteilen.

      


      Die Gesamtbetrachtung erfolgt darüber hinaus zur Feststellung:


      
        	
          der „besonderen Leistungen“ i. S. der VergGr. IVa FallGr. 1 des Eingruppierungstarifvertrages für Angestellte in technischen Berufen der Anlage 1a VKA


          (BAG 12.12.1990, AP Nr. 154 zu §§ 22, 23 BAT 1975; BAG 20.10.1993, AP Nr. 173 zu §§ 22, 23 BAT 1975)

        


        	
          des „besonderen Maßes der Verantwortung“ i. S. der VergGr. III FallGr. 1a bzw. VergGr. Ia des Allgemeinen Teils der Anlage 1a VKA


          (BAG 8.2.1978, AP Nr. 5; BAG 7.10.1981, AP Nr. 49; BAG 7.10.1981, AP Nr. 50; BAG 25.11.1981, AP Nr. 51; BAG 10.2.1982, AP Nr. 57; BAG 6.6.1984, AP Nr. 90 alle zu §§ 22, 23 BAT 1975)

        


        	
          des „akademischen Zuschnitts“ einer Tätigkeit


          (BAG 10.2.1982, AP Nr. 57 zu §§ 22, 23 BAT 1975)

        

      


      TV-L bzw. TVöD/TV-H bzw. KAVO.NRW und die AVR.Caritas fordern somit komplexe Abwägungen, sodass deutlich wird, dass auf Stellenbeschreibungen im öffentlichen und kirchlichen Dienst aus tarifrechtlichen Gründen nicht verzichtet werden kann. Regelmäßig verkennen Kritiker von Stellenbeschreibungen diese rechtliche Ausgangssituation.

    

  


  
    
      8. Vorgaben staatlicher Dienststellen


      Zur Vereinheitlichung des Verfahrens werden von staatlichen Dienststellen, z. B. dem Bundesministerium des Inneren, formale Vorgaben zur Anfertigung von Stellenbeschreibungen gemacht. Das Formular wird dort Arbeitsplatzbeschreibung genannt und ist unter www.orghandbuch.de abrufbar. Tarifrechtlich sind sie nicht verbindlich. Die Anwender müssen diese Formulare aufgrund einer internen Weisung benutzen. Entscheidend ist, dass diese den Anforderungen des TV-L bzw. TVöD/TV-H/BAT genügen.


      
        
          Praxis-Tipp:
        


        Ohne tarifkonforme Stellenbeschreibung dürfte es nicht möglich sein, die Voraussetzungen einer sog. korrigierenden Herabgruppierung darzulegen und zu beweisen (vgl. Müller-Uri, ZTR 2004, S. 176, 177).

      

    

  


  

  8 Der Aufbau einer tarifkonformen Stellenbeschreibung


  
    	1. Formularmuster für die Praxis


    	2. Gefährdungsbeurteilung


    	3. Bezeichnung der Organisationseinheit


    	4. Bezeichnung und Rang der Stelle


    	5. Stellennummer


    	6. Die Unterstellung


    	7. Die Überstellung


    	8. Ziel(e) der Stelle


    	9. Erforderliche berufliche Qualifikationen und Erfahrungen


    	10. Stellvertretung


    	11. Befugnisse


    	12. Die Tätigkeitsbeschreibung


    	13. Datum


    	14. Unterschriften

  


  
    
      1. Formularmuster für die Praxis


      Wir verwenden das folgende Formular, eine Weiterentwicklung der in der Literatur (z. B. Knebel/Schneider 2006, S. 23 ff.) und im Bereich des öffentlichen Dienstes vorhandenen Formulare (z. B. das BMI-Formular Tätigkeitsdarstellung und -bewertung 1985 bzw. dessen Modifikation, „Arbeitsplatzbeschreibung“, abrufbar unter dem Stichwort Arbeitsplatzbeschreibung unter www.orghandbuch.de).


      Die in der Literatur vorgestellten Formulare entsprechen nicht den personalwirtschaftlichen und tariflichen Anforderungen. Das BMI-Formular hingegen enthält personenbezogene Elemente, die nicht der Definition des Begriffs „Stellenbeschreibung“ des BAG als rein sachbezogenes Instrument entsprechen. So haben wir uns bei der Gestaltung des Formulars davon leiten lassen, welche Informationen aus tariflicher und personalwirtschaftlicher Sicht vorliegen müssen und wie diese einfach und nachvollziehbar dokumentiert werden können.


      Das Formular ist für alle Tarifanwender einsetzbar, die Arbeitsvorgänge bilden müssen. Sind ausnahmsweise keine Arbeitsvorgänge zu bilden, sondern „Tätigkeiten“ wie im TV-V und bei AVR.Diakonie und AVR.Bayern, ist nur der Punkt 7 Tätigkeitsbeschreibung dahingehend anzupassen:


      
        
          
            
              	a)

              	

              	
                Beschreibung der Tätigkeiten


                (Angabe der wesentlichen inhaltlichen Arbeitsschritte und des Arbeitsergebnisses)

              
            

          

        

      


      Alle anderen Gliederungselemente können übernommen werden.


      
        
          Praxis-Tipp:
        


        Vor Einführung dieses Formulars müssen nicht nur die Kernbereiche des öffentlichen Dienstes, sondern auch die Zuwendungsempfänger mit ihren übergeordneten Prüfstellen/Ministerien abklären, ob diese das Stellenbeschreibungsformular akzeptieren oder die durch die Ministerien herausgegebenen Formulare zwingend angewendet werden müssen. So existieren für fast alle Bundesländer eigene Formulare. Hier seien nur die genannt, die z. T. stark von dem des BMI vom 9.8.1985 abweichen: Freie und Hansestadt Hamburg, Berlin, Sachsen-Anhalt.

      


      
        
          
            
            
          

          
            
              	Stellenbeschreibung

              	Unternehmen/Dienststelle
            

          
        


        
          
            
              	1.

              	

              	
                Gefährdungsbeurteilung


                
                  	
                    durchgeführt (s. Anhang 1)

                  

                

              
            


            
              	2.

              	

              	
                Organisatorische Eingliederung der Stelle


                
                  
                    
                    
                    
                    
                  

                  
                    
                      	2.1

                      	Organisationseinheit:

                      	
                        

                      
                    


                    
                      	

                      	(Fachbereich/Abteilung/Team)
                    


                    
                      	2.2

                      	Bezeichnung der Stelle:

                      	
                        

                      
                    


                    
                      	2.3

                      	Stellennummer:

                      	
                        

                      
                    


                    
                      	2.4

                      	Unterstellung:

                      	
                    


                    
                      	

                      	2.4.1 fachlich:

                      	
                        

                      
                    


                    
                      	

                      	2.4.2 disziplinarisch:

                      	
                        

                      
                    


                    
                      	

                      	

                      	(Angabe des/der unmittelbaren Vorgesetzten)
                    


                    
                      	2.5

                      	Überstellung:

                      	(= ständig unmittelbar unterstellte Stellen)
                    


                    
                      	

                      	

                      	
                        
                          
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                          

                          
                            
                              	fach-

                              lich

                              	diszipli-

                              narisch

                              	Anzahl/

                              Stellen-

                              anteil

                              	Bezeichnung der Stelle

                              	Stellen-

                              nummer

                              	tarifliche Wertigkeit
                            


                            
                              	

                              	

                              	

                              	

                              	

                              	
                            


                            
                              	

                              	

                              	

                              	

                              	

                              	
                            


                            
                              	

                              	

                              	

                              	

                              	

                              	
                            


                            
                              	

                              	

                              	

                              	

                              	

                              	
                            


                            
                              	

                              	

                              	

                              	

                              	

                              	
                            


                            
                              	

                              	

                              	

                              	

                              	

                              	
                            

                          
                        

                      
                    

                  
                

              
            


            
              	3.

              	

              	
                Arbeitszeit/Beschäftigungsumfang der Stelle


                
                  
                    
                    
                  

                  
                    
                      	□

                      	Vollzeit
                    


                    
                      	□

                      	Teilzeit mit

                      □ … % Anteil Vollzeit

                      □ …Wochenstunden
                    

                  
                

              
            


            
              	4.

              	

              	
                Ziel(e) der Stelle


                (langfristige Sollvorgabe(n) zum Aufgabenprofil der Stelle im Rahmen der Organisationsziele)

              
            


            
              	5.

              	

              	
                Erforderliche berufliche Qualifikation(en) und Erfahrung(en)


                (berufsbildender Abschluss, Prüfungen, mehr-/langjährige Berufserfahrung)


                bzw. vergleichbare Kenntnisse/Fähigkeiten/Erfahrungen

              
            


            
              	6.

              	

              	
                Stellvertretung


                
                  
                    
                      	6.1

                      	

                      	
                        Aktive Stellvertretung (= der Stelleninhaber vertritt):


                        
                          
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                          

                          
                            
                              	a)

                              	ständig/

                              	Bezeichnung der Stelle

                              	Stellen-

                              nummer

                              	Vertretungs-

                              bereiche (= lfd. Nr. der Tätigkeits-

                              darstellung)

                              	tarifliche Wertigkeit
                            


                            
                              	b)

                              	in Ab-

                              wesenheit
                            


                            
                              	

                              	

                              	

                              	

                              	
                            


                            
                              	

                              	

                              	

                              	

                              	
                            


                            
                              	

                              	

                              	

                              	

                              	
                            

                          
                        

                      
                    


                    
                      	6.2

                      	

                      	
                        Passive Stellvertretung (= der Stelleninhaber wird vertreten durch):


                        
                          
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                          

                          
                            
                              	a)

                              	ständig/

                              	Bezeichnung der Stelle

                              	Stellen-

                              nummer

                              	Vertretungs-

                              bereiche (= lfd. Nr. der Tätigkeits-

                              darstellung)

                              	tarifliche Wertigkeit
                            


                            
                              	b)

                              	in Ab-

                              wesenheit
                            


                            
                              	

                              	

                              	

                              	

                              	
                            


                            
                              	

                              	

                              	

                              	

                              	
                            


                            
                              	

                              	

                              	

                              	

                              	
                            

                          
                        

                      
                    

                  

                

              
            


            
              	7.

              	

              	
                Befugnisse


                
                  
                    
                      	7.1

                      	

                      	
                        Unterschrifts- und Feststellungsbefugnisse:


                        (Unterschriftsberechtigungen nach innen [wie z. B. Zeichnung der fachtechnischen und sachlichen Richtigkeit] und außen [wie z. B. Handlungsvollmacht, Prokura])

                      
                    


                    
                      	7.2

                      	

                      	
                        Entscheidungsbefugnisse:


                        (Fällen von Sachentscheidungen durch Ausfüllen von Ermessens-, Beurteilungs-, Gestaltungsspielräumen)

                      
                    


                    
                      	7.3

                      	

                      	
                        Weisungsbefugnisse:


                        (Rechte zur Bestimmung des Verhaltens und Handelns anderer Stellen; ggü. den gem. 2.5 zugeordneten Stellen bzw. im Einzelfall)

                      
                    

                  

                

              
            


            
              	8.

              	

              	
                Tätigkeitsbeschreibung


                
                  
                    
                    
                    
                  

                  
                    
                      	Lfd. Nr.

                      	
                        
                          
                            
                              	a)

                              	

                              	
                                Beschreibung des Arbeitsvorgangs


                                (Angabe der wesentlichen inhaltlichen Arbeitsschritte und des Arbeitsergebnisses)

                              
                            


                            
                              	b)

                              	

                              	
                                einzusetzende Kenntnisse und Vorschriften


                                (Angabe der Paragrafen/Abschnitte etc. von Gesetzen, Verordnungen, internen Richtlinien etc.)

                              
                            

                          

                        

                      

                      	Zeit-

                      anteil

                      in %
                    


                    
                      	8.1

                      	a)

                      b)

                      	
                    


                    
                      	8.2

                      	a)

                      b)

                      	
                    


                    
                      	8.3

                      	a)

                      b)

                      	
                    


                    
                      	8.4

                      	a)

                      b)

                      	
                    


                    
                      	…

                      	a)

                      b)

                      	
                    

                  
                

              
            


            
              	9.

              	

              	
                Personalwirtschaftliche Angaben


                
                  
                    
                      	9.1

                      	

                      	
                        Erstellt/Aktueller Stand:


                        
                          
                            
                            
                            
                          

                          
                            
                              	Datum:

                              	Ort, den

                              	
                            


                            
                              	

                              	
                                

                              
                            


                            
                              	von:

                              	

                              	
                            


                            
                              	

                              	
                                

                              
                            


                            
                              	

                              	(zuständiger Mitarbeiter der Personal- bzw. Organisationsabteilung)
                            

                          
                        

                      
                    


                    
                      	9.2

                      	

                      	
                        Inkrafttreten:


                        
                          
                            
                            
                            
                          

                          
                            
                              	Datum:

                              	Ort, den

                              	
                            


                            
                              	

                              	
                                

                              
                            


                            
                              	Unterschrift:

                              	

                              	
                            


                            
                              	

                              	
                                

                              
                            


                            
                              	

                              	(Abteilungsleitung Personal/Organisation)
                            


                            
                              	Unterschrift:

                              	

                              	
                            


                            
                              	

                              	
                                

                              
                            


                            
                              	

                              	(Unternehmens-/Dienststellenleitung)
                            

                          
                        

                      
                    


                    
                      	9.3

                      	

                      	
                        Kenntnisnahme des Stelleninhabers:


                        Ich habe die von mir regelmäßig auszuübenden Tätigkeiten gemäß vorliegender Stellenbeschreibung (Stand: Datum) zur Kenntnis genommen. Darüber hinaus erhalte ich die für das Tätigkeitsgebiet relevanten Informationen vom zuständigen Vorgesetzten rechtzeitig und der Situation angemessen.


                        Mir ist darüber hinaus bekannt, dass ich verpflichtet bin, relevante Informationen dem zuständigen Vorgesetzten rechtzeitig und der Situation angemessen weiterzugeben und auf Weisung des Vorgesetzten Einzelaufträge auszuführen, die dem Wesen nach zu meinem Tätigkeitsgebiet gehören oder sich aus der dienstlichen Notwendigkeit ergeben.


                        
                          
                            
                            
                            
                          

                          
                            
                              	Datum:

                              	Ort, den

                              	
                            


                            
                              	

                              	
                                

                              
                            


                            
                              	Unterschrift:

                              	

                              	
                            


                            
                              	

                              	
                                

                              
                            


                            
                              	

                              	(Stelleninhaber)
                            

                          
                        

                      
                    


                    
                      	9.4

                      	

                      	
                        Kenntnisnahme der vorgesetzten Stelle/n (siehe 2.4):


                        
                          
                            
                            
                            
                          

                          
                            
                              	Datum:

                              	
                                Ort, den
                                

                              
                            


                            
                              	Unterschrift:

                              	
                                

                              
                            


                            
                              	

                              	(zu 2.4.1)

                              	(zu 2.4.2)
                            

                          
                        

                      
                    

                  

                

              
            

          

        

      

    

  


  
    
      2. Gefährdungsbeurteilung


      Die Gefährdungsbeurteilung schreibt § 5 Abs. 1 ArbSchG vor, allerdings fehlt es an konkreten Vorgaben zu Zielen und Verfahren. Stattdessen liegt eine sehr flexible Regelung vor, die im Betrieb bzw. in der Dienststelle ausgefüllt und umgesetzt werden muss. Dabei geht es weniger um eine Dokumentation für Dritte, z. B. die Aufsichtsbehörde. Vielmehr soll vor allem für Arbeitgeber eine interne Arbeitsbasis zur Gefahreneinschätzung geschaffen werden. Zur Durchführung und Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung können wir an dieser Stelle nur auf die Literatur zum Arbeitsschutzrecht verweisen. In dieser wurde die Ansicht vertreten, dass der Arbeitnehmer keinen vertraglichen Anspruch auf die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung hätte (vgl. Kollmer 2008, Rdnr. 114e). Dem ist das BAG mit seiner Entscheidung vom 12. 8. 2008 (NZA 2009, S. 102 = ZTR 2008, S. 623) nicht gefolgt.


      Es sagt vielmehr, dass Arbeitnehmer nach § 5 Abs. 1 ArbSchG i. V. m. § 618 Abs. 1 BGB einen Anspruch haben auf die Beurteilung der mit ihrer Beschäftigung verbundenen Gefährdungen. Diese Rechtslage wird für den Sozial- und Erziehungsdienst nunmehr in § 2 Abs. 3 der Anlage zu § 56 BT-V bzw. in § 53 Abs. 3 BT-B deklaratorisch wiederholt. Vor diesem Hintergrund ist es sinnvoll, die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung in der Stellenbeschreibung zu dokumentieren (vgl. Repkewitz/Richter – Richter/Gamisch 2012, Stichwort: Gefährdungsbeurteilung).

    

  


  
    
      3. Bezeichnung der Organisationseinheit


      Hier ist der offizielle Titel der Organisationseinheit einzutragen, in dem die Stelle angesiedelt ist. Entsprechende Bezeichnungen für die einzelnen Organisationseinheiten sind den Organigrammen oder Geschäftsverteilungsplänen zu entnehmen. Hierbei ist insbesondere darauf zu achten, dass diese einheitlich verwendet werden.

    

  


  
    
      4. Bezeichnung und Rang der Stelle


      
        

        
          	Leitungsstelle


          	Ausführungsstelle


          	Stabsstelle


          	Assistenzstelle

        

      


      Die Bezeichnung der Stelle soll verdeutlichen, um welche Art von Stelle (Rang) es sich handelt und welche Aufgabe hauptsächlich übertragen wurde. Der Rang einer Stelle verdeutlicht ihre hierarchische Eingliederung als Leitungs-, Stabs-, Sachbearbeitungs- oder Assistenzstelle.


      
        Leitungsstelle


        Die wesentliche Eigenschaft von Leitungsstellen ist das Treffen von Entscheidungen über den Ablauf der (betrieblichen) Prozesse. Dazu sind sie mit besonderen Rechten ausgestattet:


        
          
            
              	1.

              	

              	
                Sie verfügen über nach innen und ggf. nach außen gerichtete Entscheidungsbefugnisse. Nach innen fällt die Führungs- bzw. Leitungsbefugnis an, nach außen die Vertretungsbefugnis (Vollmacht), (verbindlich) Rechtsgeschäfte mit Dritten abzuschließen.

              
            


            
              	2.

              	

              	
                Ihnen obliegt das Recht, anderen Stellen in der Organisation vorzuschreiben, welche Handlungen notwendig oder zu unterlassen sind (Weisungsbefugnis). Gerade im öffentlichen und kirchlichen Dienst ist diese Weisungsbefugnis oft auf unterschiedliche Leitungsstellen verteilt. Die fachliche Weisungsbefugnis liegt beim Fachvorgesetzten, die disziplinarische Weisungsbefugnis beim Disziplinarvorgesetzten (vgl. Kapitel 8, Abschnitt 6).

              
            

          

        

      


      
        Ausführungsstelle


        Alle Stellen ohne Leitungsbefugnisse sind Ausführungsstellen. Sie übernehmen alle klassischen (büro-)spezifischen Verwaltungs-, Abwicklungs- und Abrechnungsaufgaben (vgl. Steinbuch 2001, S. 171).


        In der Praxis werden für diese Stellen regelmäßig die Begriffe „Sachbearbeiter“ oder „Referent“ verwendet. Beides sind keine Begriffe der Organisationslehre. Sie werden auch nicht im Rahmen des Eingruppierungsrechts, wohl aber in der praktischen Verwaltungslehre näher bestimmt.


        „Sachbearbeiter“ wickeln alle anfallenden Geschäftsvorfälle eines Sachgebiets im Rahmen der festgelegten Entscheidungs- und Zeichnungsbefugnisse selbstständig und verantwortlich ab. In der öffentlichen Verwaltung ist diese Funktionsbezeichnung teilweise an die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Laufbahngruppe gebunden, z. B. auf der unteren Verwaltungsebene für Beamte des mittleren Dienstes bzw. für Angestellte vergleichbarer Vergütungs-/Entgeltgruppen, auf Ministerialebene für Beamte des gehobenen Dienstes bzw. für Angestellte vergleichbarer Vergütungsgruppen (vgl. Eichhorn 2003, S. 925).


        Als Funktionsbezeichnung ist der „Referent“ im Regelfall auf mittlere, obere und oberste Dienstbehörden beschränkt. In dieser Funktion beschäftigte Beamte sind dem höheren Dienst, Angestellte vergleichbaren Vergütungs-/Entgeltgruppen zugeordnet. In der Verwaltungspraxis wird der Begriff für den Leiter eines Referates verwendet (vgl. Eichhorn 2003, S. 889).


        In der privaten Wirtschaft hat die Funktion des Referenten eine vergleichbare Bedeutung. Auch hier werden Mitarbeiter als Referenten tituliert, die einen eigenen Zuständigkeitsbereich verantworten, was auf Hochschulabsolventen bzw. sonstig hoch qualifizierte oder besonders erfahrene Beschäftigte zutrifft.

      


      
        Stabsstelle


        Stabsstellen dienen der Entlastung und Unterstützung von Leitungsstellen und führen als Leitungshilfsstellen insbesondere informierende, beratende, verwaltende und kontrollierende Aufgaben aus. Sie werden als schöpferische Ideenproduktion und Beratungsstellender vorgesetzten Instanzen für fachliche Spezialfragen gebildet (vgl. Frese-Thom 1992, S. 2323).


        Typische Bespiele sind:


        
          	
            Organisation

          


          	
            Patentwesen

          


          	
            Steuerwesen

          


          	
            Öffentlichkeitsarbeit

          


          	
            juristische Dienste (vgl. Steinbuch 2001, S. 171)

          

        

      


      
        Assistenzstelle


        Die Assistenzstelle ist neben der Stabsstelle die zweite Form der Leitungshilfsstelle. Sie wird vornehmlich der obersten Leitungsebene zugeordnet. Dementsprechend sind ihr auch keine klar definierten Daueraufgaben übertragen. Vielmehr wird sie fallweise von der jeweiligen Leitungsstelle zur Erledigung bestimmter Aufgaben beauftragt, die der Unterstützung der Leitungsstelle bei der eigenen Aufgabenerfüllung dienen. Assistenzen werden also nur für die jeweils zugeordnete Leitungsstelle tätig. Dabei obliegen ihnen keine eigenen Befugnisse. Sie werden nur nach entsprechendem Auftrag der Leitungsstelle aktiv. Aufgrund der Vielfältigkeit der möglichen Aufgaben werden Assistenzstellen regelmäßig durch Generalisten besetzt (vgl. Steinbuch 2001, S. 172).

      

    

  


  
    
      5. Stellennummer


      Die Stellennummer ist Verbindungselement zwischen der rein sachbezogenen Stellenbeschreibung und der Stellenbesetzung, festgehalten im Stellen(besetzungs-)plan.


      Der Begriff der Stellennummer sollte dabei nicht zu wörtlich genommen werden, da die Übernahme von Stellennummern, wie sie personalwirtschaftliche Anwendungsprogramme (z. B. SAP-HR) vorsehen, in der Praxis nicht empfehlenswert sind. Die Zahlen sind häufig sechs- bis siebenstellig und ohne Gliederung.


      Stattdessen sollte die Stellennummer strukturiert und unternehmens-/dienststellenspezifisch aufgebaut sein. Dabei ist es zweckmäßig, dass die Stellennummer die komplette Fachhierarchieebenewiderspiegelt, beispielsweise Fachbereich/Team/Stelle oder Hauptabteilung/Abteilung/Gruppe/Stelle.


      In der Praxis hat sich ein Mix aus Buchstaben und Zahlen oder auch aus Zahlenkombinationen bewährt. Viele Unternehmen/Dienststellen arbeiten beispielsweise mit Abkürzungen für ihre Organisationseinheiten. So wird der Personalbereich mit P, der Werkstattbereich mit W tituliert.


      
        
          Beispiel:
        


        Eine strukturierte Stellennummer könnte wie folgt aussehen:


        PS EG 01


        PS (für Fachbereich Personal und Soziales)


        EG (für das Team Entgelt-/Bezügerechnung)


        01 (für die Nummer der Stelle)

      


      Andere kennzeichnen ihre Organisationseinheiten hingegen mit Ziffern. So wird beispielsweise dem Fachbereich Personal die Ziffer 1 zugewiesen, dem Fachbereich Bau und Liegenschaften die Ziffer 2 usw.


      
        
          Beispiel:
        


        In diesen Fällen kann eine strukturierte Stellennummer wie folgt aussehen:


        01 01 01


        01 (Nummer des Fachbereiches)


        01 (Nummer des Teams)


        01 (Nummer der Stelle)

      


      Die Nummern der einzelnen Stellen können auch zur Symbolisierung der Hierarchie beitragen, indem der Leitungsstelle des jeweiligen Bereiches immer die Nummer 01 zugewiesen wird und alle Mitarbeiterstellen dann in fortlaufender Reihenfolge nummeriert werden.

    

  


  
    
      6. Die Unterstellung


      
        

        
          	Fachvorgesetzter


          	Disziplinarvorgesetzter


          	Hauptvorgesetzter

        

      


      
        Fachvorgesetzter


        Der Fachvorgesetzte hat die Befugnis, über alle zur Aufgabenerfüllung notwendigen Handlungen zu entscheiden und entsprechende Anweisungen zu geben, nicht aber personalpolitische Maßnahmen gegenüber den unterstellten Stellen zu ergreifen, um das Handeln oder das Verhalten zu loben oder zu tadeln. Das kann nur der Disziplinarvorgesetzte (vgl. Frese-Thom 1992, S. 2322).

      


      
        Disziplinarvorgesetzter


        Der Disziplinarvorgesetzte hat – im Gegensatz zum Fachvorgesetzten – das Recht, personalpolitische Maßnahmen gegenüber den unterstellten Stellen zu ergreifen, um das Handeln oder das Verhalten zu loben oder zu tadeln (vgl. Frese-Thom 1992, S. 2322).

      


      
        Hauptvorgesetzter


        Als Hauptvorgesetzter wird der Vorgesetzte bezeichnet, der dem Stelleninhaber unmittelbar überstellt ist und der diesem gegenüber die grundsätzlichen Führungsaufgaben ausübt (vgl. Knebel/Schneider 2006, S. 214). Zu den grundsätzlichen Führungsaufgaben zählen:


        
          	
            Organisation und Kontrolle der Gruppenaktivitäten

          


          	
            Aufrechterhaltung des Zusammenhalts unter den Gruppenmitgliedern


            (vgl. Claus/Teichert/Brockpähler 1989, Stichwort: Führer)

          

        


        Dabei kann es sich auch gleichzeitig um den Disziplinarvorgesetzten handeln.

      

    

  


  
    
      7. Die Überstellung


      Diese dokumentiert, ob es sich bei der Stelle um eine Instanz/Leitungsstelle handelt und wie viele Mitarbeiter unterstellt sind, für die Aufsichts- und Weisungsbefugnisse übertragen wurden (vgl. BAG 17.12.1980, AP Nr. 38 zu §§ 22, 23 BAT 1975; nähere Ausführungen zu den Begriffen unter Kapitel 8, Abschnitt 11).


      In diesem Punkt des Stellenbeschreibungsformulars sollte aus personalwirtschaftlicher Sicht enthalten sein:


      
        	
          Funktionsbezeichnung der untergeordneten Stellen

        


        	
          Stellennummer der untergeordneten Stellen

        


        	
          Anzahl der Stellen mit Stellenanteil

        


        	
          tarifliche Wertigkeit der Stellen

        

      


      Durch die Angabe der Funktionsbezeichnung und der Stellennummer ist eine einfache und schnelle Zuordnung der Stellenbeschreibungen der unterstellten Stellen möglich. Zudem wird über die aussagefähigen Funktionsbezeichnungen deutlich, wie der Leitungsbereich qualitativ ausgestaltet ist. So ist ersichtlich, welche Aufgabenkomplexe der Leitungsstelle im Einzelnen zugeordnet sind, ob reine Ausführungsstellen oder wiederum auch Leitungsstellen in das Aufgabengebiet fallen. Die Angabe von Stellenzahl und Stellenanteil ermöglicht eine qualifizierte Beurteilung der Leitungsspanne. Die Dokumentation der tariflichen Wertigkeit der Stellen erleichtert im Rahmen der Stellenbewertung Aussagen zur Besonderheit bzw. zur Schwierigkeit der Führungsfunktion.


      Insgesamt wird auf einen Blick deutlich, wie der Leitungsbereich qualitativ und quantitativ ausgestattet ist.


      
        
          Praxis-Tipp:
        


        Im Rahmen der Vorbereitungsphase zur Einführung von Stellenbeschreibungen ist zu überlegen, ob ggf. die Angabe der tariflichen Wertigkeit der Stellen entfallen sollte. In der Praxis wirft dies immer Fragen auf, wenn zwischen tariflicher Wertigkeit und tatsächlicher Eingruppierung Differenzen bestehen. Zudem ist dies auch eine unternehmenspolitische Frage der Transparenz. Wie viel Offenheit soll es im Unternehmen/in der Dienststelle geben? Welcher Grad ist förderlich, welcher eher demotivierend für Mitarbeiter und Führungskräfte?


        Diese Fragen lassen sich nur durch einen kritischen Vergleich zwischen tatsächlicher Eingruppierungsstruktur und tarifrechtlicher Wertigkeit der Stellen klären. Häufig wird die tarifliche Wertigkeit der Stellen nicht als Bestandteil der Stellenbeschreibung aufgenommen. Hauptursachen sind in diesen Fällen bestehende Differenzen, wie oben dargestellt, gepaart mit der Befürchtung, damit den Erfolg der Einführung von und Arbeit mit Stellenbeschreibungen zu gefährden.

      

    

  


  
    
      8. Ziel(e) der Stelle


      Der Begriff „Ziele“ im Rahmen der Stellenbeschreibung bezieht sich auf die langfristige aufgabenbezogene Sollvorgabe für die Einzelstelle im Rahmen der Gesamtaufgabe einer Organisation (Unternehmen/Dienststelle). Insoweit besteht kein inhaltlicher Unterschied zwischen Aufgaben und Zielen (vgl. auch Schwarz 1995, S. 181; ebenso Richter/Kaufmann, AuA 2005, S. 282, 285; unklar Steinherr ZTR 2005, S. 303, 304 ff.).


      Das Ziel der Stelle vermittelt damit in kurzen einführenden Sätzen oder Wortgruppen:


      
        	
          Wozu gibt es diese Stelle?

        


        	
          Was soll im Ergebnis der Arbeit erreicht werden?

        

      


      Sie beantwortet damit die Frage, warum die Stelle geschaffen worden ist. Grundlage für die Bildung von Stellen ist die Gesamtaufgabe eines Unternehmens/einer Dienststelle. Diese wird im Rahmen einer Aufgabenanalyse aufgespalten in Haupt-, Teil- und Einzelaufgaben. Anschließend werden diese im Rahmen einer Aufgabensynthese zu Stellen kombiniert. Eine solche Gliederung und Zusammenfassung erfolgt im Wesentlichen nach den sachlichen Kriterien der Verrichtung bzw. des Objekts sowie nach den formalen Kriterien der Zweckbeziehung, der Arbeitsphasen und des Rangs der Aufgaben. Der Rang von Aufgaben spiegelt wider, ob es sich um Aufgaben mit ausführender, entscheidender bzw. leitender Natur handelt. Daneben bilden die quantitativen Elemente des Arbeitsanfalls und des Zeitbedarfs die Säulen der Stellenbildung.


      Ergebnis der Stellenbildung ist die Stelle als Basiselement der Aufbauorganisation, die die dauerhafte und zweckmäßige Zuordnung von Aufgaben auf eine oder mehrere Personen widerspiegelt (vgl. z. B. Hill/Fehlbaum/Ulrich 1994, S. 122 und S. 132).


      Damit stellt die Zielsetzung der Stelle die Verbindung zu den Zielen/Daueraufgaben des Unternehmens/der Dienststelle dar. Die Literatur spricht auch von Funktionszielen (z. B. Knebel/Schneider 2006, S. 266), um diese klar von Leistungszielen im Sinne von Zielvereinbarungen zu unterscheiden. Leistungsziele und damit verbundene Zielvereinbarungen sind nicht Bestandteil von Stellenbeschreibungen. Die Stellenbeschreibung erfüllt Dokumentationszwecke für die Aufbau- und Ablauforganisation eines Unternehmens/einer Dienststelle. Sie ist damit ein statisches Organisations- und Führungsinstrument.Leistungsziele hingegen dienen der operativen und taktischen Ausgestaltung der Arbeit. Stellenbeschreibungen können dafür nur als Basis dienen (vgl. Richter/Gamisch 2007c; S. 62).

    

  


  
    
      9. Erforderliche berufliche Qualifikationen und Erfahrungen


      
        

        
          	Feststellung der beruflichen Qualifikationen


          	Erforderliche Qualifikation nach Stellenbeschreibung und Anforderungsprofil

        

      


      Dieser Punkt der Stellenbeschreibung soll die Frage beantworten, welche Ausbildung und welche ggf. darauf aufbauenden praktischen beruflichen Erfahrungen der Stelleninhaber mitbringen muss, um die dargestellten Aufgaben und Befugnisse ausfüllen zu können.


      Gleichzeitig bilden diese Ausführungen den Einstieg in die Prüfung und Feststellung der tariflichen Wertigkeit einer Stelle, da sie das fachlich messbare Niveau der Stelle in Form von Ausbildungen und praktischen Erfahrungen definieren.


      
        Feststellung der beruflichen Qualifikationen


        Die Feststellung der beruflichen Qualifikation erfolgt in mehreren Teilschritten: Zunächst wird im Rahmen der Erfassung vor Ort mit den zuständigen Fach- und Hauptvorgesetzten geklärt, welche beruflichen Qualifikationen und Erfahrungen sie aus fachlicher Sicht für notwendig erachten. Dabei ist es wichtig, sich diese Ausführungen fundiert begründen zu lassen. Dies ist erforderlich, damit die Angaben unter Berücksichtigung der Aufgaben und Fachkenntnisse mit den einschlägigen Berufsbildern verglichen werden können. Ziel ist es, festzustellen, ob die angegebenen Qualifikationen und die dort üblicherweise vermittelten Aufgaben, Kenntnisse und Fertigkeiten mit den aufgenommenen Informationen zur Stelle übereinstimmen.


        Als Vergleichsquellen können herangezogen werden:


        
          	
            Berufsbilder (www.berufenet.arbeitsagentur.de)

          


          	
            Übersichten und Links zu diversen Fortbildungen in KURSNET (unter www.arbeitsagentur.de)

          


          	
            Studien- und Prüfungsordnungen und weiterführende Studienverlaufspläne der Hochschulen und Fachhochschulen (www.studienwahl.de mit Links zu den einzelnen Hochschulen)

          

        


        Im dritten Teilschritt verbleibt dann die Prüfung, welche Kenntnisse und Fähigkeiten nicht im Rahmen der Ausbildung vermittelt werdenund damit nur über Zusatzqualifikationen und/oder Berufserfahrung erworben werden können. Auch hierzu finden sich Ausführungen in den o. g. Quellen.

      


      
        Erforderliche Qualifikation nach Stellenbeschreibung und Anforderungsprofil


        Anforderungsprofile definieren, welchen fachlichen, persönlichen und sonstigen Anforderungen ein potentieller Stelleninhaber genügen muss, um die durch Stellenbeschreibung zugewiesenen Aufgaben erfüllen zu können (vgl. BAG 31.5.1983, AP Nr. 2 zu § 95 BetrVG 1972). Die Festlegung des Anforderungsprofils muss deshalb im Hinblick auf die Anforderungen der zu besetzenden Stelle nachvollziehbar sein (BAG 18.9.2001, AP Nr. 52 zu Art. 33 Abs. 2 GG). Wird dabei eine formale fachliche Ausbildungsqualifikation verlangt, beschreibt diese abstrakt, welche nachgewiesene Befähigung zur Erledigung der Aufgaben erforderlich ist (ArbG Siegen 25.5.2007, 2 Ga 8/07). An die in der Stellenbeschreibung angegebenen Qualifikation bindet sich regelmäßig die Erwartung, dass die in der Stellenbeschreibung beschriebenen Aufgaben auf Basis der genannten Qualifikation bewältigt werden können (vgl. BAG 16.09.2008, 9 AZR 791/07, NZA 2009, S. 79).


        
          
            Praxis-Tipp:
          


          Deshalb ist es unzulässig, ausschließlich einen für die Art der auszuübenden Tätigkeit nicht erforderlichen Abschluss zu verlangen. Gleichwertige Abschlüsse dürfen bei der Auswahl und damit bei den erforderlichen Qualifikationen gemäß Stellenbeschreibung nicht ausgeschlossen werden (vgl. BAG 12.9.2006, 9 AZR 807/05, NZA 2007, S. 507).

        


        Deshalb empfehlen wir neben dem einschlägigen Abschluss die generelle Eintragung der Formulierung „bzw. vergleichbare Kenntnisse/Fähigkeiten/Erfahrungen“, zumal auch die neuen Tarifverträge des öffentlichen Dienstes (TVöD, TV-L, TV-V) die sog. „sonstigen Angestellten“ durchgängig in die Entgeltordnungen aufgenommen haben bzw. aufnehmen werden.


        Ist über eine berufliche Vorbildung hinaus eine praktische Berufserfahrung erforderlich, wird aus tariflicher Sicht zwischen mehr- und langjährig unterschieden. Eine mehrjährige Berufserfahrung liegt vor, wenn der Stelleninhaber über mindestens zwei bis drei Jahre Berufserfahrung verfügen muss (vgl. BAG 13.05.1992, 4 AZR 451/91), eine langjährige bei drei und mehr Jahren (vgl. BAG 11.09.1963, AP Nr. 22 zu §§ 22, 23 BAT; BAG 19.07.1978, AP Nr. 8 zu §§ 22, 23 BAT 1975).

      

    

  


  
    
      10. Stellvertretung


      
        

        
          	Aktive und passive Stellvertretung


          	Ständige Vertretung


          	Platzhalterschaft

        

      


      Die Stellvertretung beschreibt aus Sicht der Organisationslehre die i. d. R. nebenamtlich wahrgenommene Vertretung der Beschäftigten eines Unternehmens/einer Dienststelle. „Nebenamtlich“ verdeutlicht, dass die Vertretungsaufgaben neben den der Stelle zugewiesenen Hauptaufgaben übernommen werden (vgl. Höhn 1978, S. 69). Es handelt sich um eine Abwesenheitsvertretung. Dieser Begriff darf nicht mit dem des „Nebenamtes“ im Beamtenrecht (vgl. § 40 BeamtStG i. V. m. Landesbeamtengesetz; § 97 BBG) verwechselt werden.


      Im Gegensatz zur ständigen Vertretung wird hier die Vertretung bei Nicht-Anwesenheit des zu Vertretenden dokumentiert. Klassische Abwesenheiten sind: Urlaub, Arbeitsunfähigkeit, Dienstreisen. Der Vertreter nimmt dabei die Aufgaben des zu Vertretenden in dessen Namen, Sinn und Geist wahr, um die Kontinuität der Aufgabenerfüllung zu gewährleisten (vgl. Höhn 1978, S. 69). Die Vertretung in dessen „Sinn und Geist“ ist aus dem Gesamtzusammenhang heraus aufgabenbezogen zu verstehen.


      Die Stellvertretung kann alle oder nur bestimmte Aufgaben umfassen. Um dies in der Stellenbeschreibung entsprechend herauszustellen, empfehlen wir, neben der Angabe von Funktionsbezeichnung und Stellennummer, die Benennung der Vertretungsgebiete unter Verweis auf die jeweiligen Arbeiten/Arbeitsvorgänge in der Tätigkeitsbeschreibung. Die im Einzelnen wahrzunehmenden Aufgaben und Befugnisse sind hingegen als Teil des Aufgabenbereiches des Stelleninhabers zu erfassen.


      Grundsätzlich ist bei der Aufnahme der Vertretung darauf zu achten, ob es sich um eine generelle Regelung oder nur um eine Fall-zu-Fall-Vertretung handelt. Generelle Regelungen sind in entsprechenden Dienst- bzw. Arbeitsanweisungen oder Geschäftsverteilungsplänenfestgehalten. Damit ist sichergestellt, dass auch die Vertretung zu den Daueraufgaben der Stelle gehört. Da die Stellenbeschreibung grundsätzlich alle übertragenen Daueraufgaben widerspiegeln soll, sind auch im Rahmen der Vertretung nur diese generellen Regelungen zu dokumentieren. Dementsprechend urteilt das BAG, dass regelmäßig anfallende Abwesenheitsvertretungen als auszuübende Tätigkeit gem. § 22 BAT bei der Eingruppierung zu berücksichtigen sind (vgl. BAG 25.10.1966, AP Nr. 7 zu §§ 22, 23 BAT; BAG 5.9.1973, AP Nr. 3 zu § 24 BAT).


      Im Gegensatz dazu bedeutet die Fall-zu-Fall-Vertretung, dass keine festen bzw. grundsätzlichen Regelungen existieren. Diese Vertretungen sind deshalb nicht aufzunehmen.


      Die Erhebung solcher Vertretungen kann dennoch sinnvoll sein. Sie kann genutzt werden, um aus Fall-zu-Fall-Vertretungen generelle Regelungen zu entwickeln, wenn sich diese in der Praxis bewährt haben. Entsprechende Überlegungen können mit den Führungskräften im Rahmen der Entwicklung und Einführung von Stellenbeschreibungen analysiert, diskutiert und ggf. als generelle Regelung übernommen werden.


      
        Aktive und passive Stellvertretung


        Die aktive Stellvertretung bezeichnet eine oder mehrere andere Stellen, die der Stelleninhaber vertreten muss. In den in der Praxis eingesetzten Stellenbeschreibungsformularen wird regelmäßig die Formulierung „Der Stelleninhaber vertritt“ verwendet.


        Die passive Stellvertretung hingegen nennt die Stelle bzw. die Stellen, die die Aufgaben des Stelleninhabers in dessen Abwesenheit wahrnehmen. Die Formulierung in den Stellenbeschreibungsformularen lautet entsprechend: „Der Stelleninhaber wird vertreten durch …“

      


      
        Ständige Vertretung


        Die ständige Vertretung ist eine Sonderform der Stellvertretung für Leitungsstellen, die als tarifliches Tätigkeitsmerkmal ausdrücklich definiert wird (z. B. im Sozial- und Erziehungsdienst und im Sparkassendienst).


        Der „ständige Vertreter“ muss auch bei Anwesenheit des zu vertretenden Leiters entsprechende Leitungsaufgaben erledigen. Eine Stellvertretung bei Abwesenheit ist nicht ausreichend. Der betreffende Beschäftigte muss vielmehr auch bei der dienstlichen Anwesenheit des Leiters, d. h. neben diesem, Leitungsaufgaben erfüllen. Aufgrund der entsprechenden tariflichen Regelungen muss der „ständige Vertreter“ vom organisatorisch und wirtschaftlich zuständigenOrgan ausdrücklich bestellt werden. Dies muss umfassen: die interne Aufgabenverteilung, Vollmachten und Zuständigkeiten, z. B. gegenüber Externen (vgl. BAG 27.5.1981, AP Nr. 44 zu §§ 22, 23 BAT 1975).

      


      
        Platzhalterschaft


        Im Gegensatz zur Abwesenheits- und ständigen Vertretung tritt der Platzhalter nicht an die Stelle des abwesenden Stelleninhabers. Er handelt auch nicht in dessen Namen. Er prüft und entscheidet vielmehr im eigenen Namen darüber, ob anfallende Angelegenheiten so wichtig sind, dass der abwesende Stelleninhaber informiert werden muss, die Angelegenheit durch einen anderen anwesenden Stelleninhaber erledigt und entschieden werden oder die Angelegenheit bis zur Rückkehr des Stelleninhabers aufgeschoben werden kann. Der Stelleninhaber nimmt daher mithilfe des Platzhalters seinen Aufgabenbereich weiter wahr. Er handelt und entscheidet, soweit erforderlich, aus der Ferne (vgl. Höhn 1978, S. 71).


        Der Platzhalter benötigt folglich genaue Kenntnis der Aufgabengebiete und Befugnisse des Stelleninhabers und der Schnittstellen zu anderen Stellen, um Prioritäten im vorgenannten Sinne setzen zu können. Insoweit kann auf die Definition der Platzhalterschaft bei Knebel/Schneider (a. a. O. 2006, S. 257) als zutreffend verwiesen werden. Bedenklich ist die Auffassung, dass der Platzhalter im Sinne des Abwesenden handeln können soll. Insoweit ist die Unterscheidung zur Stellvertretung (vgl. o. g. Aspekte) nicht mehr deutlich genug.


        Klassisches Beispiel ist in der Literatur und in der Praxis der Sekretär (vgl. Knebel/Schneider 2006, S. 254; Höhn 1978, S. 72).


        
          
            Praxis-Tipp:
          


          Bevor eine solche Platzhalterschaft als Teil der Stellenbeschreibung aufgenommen wird, sollte genau überprüft werden, welche Aufgaben des Vorgesetzten der Sekretär bzw. Mitarbeiter tatsächlich nach Prioritäten einschätzen können soll. Nur wenn alle o. g. Eigenschaften des „Platzhalters“ erfüllt werden, sollte diese Form der Vertretung Teil der Stellenbeschreibung werden. Bisher haben wir dies abgelehnt, da der Sekretär regelmäßig nicht mehr macht, als die aus fachlicher Sicht bestimmten Stellvertreter entsprechend über anfallende Angelegenheiten zu informieren.

        

      

    

  


  
    
      11. Befugnisse


      
        

        
          	Unterschriftsbefugnis


          	Entscheidungsbefugnis


          	Weisungsbefugnis

        

      


      Die Begriffe „Befugnis“ und „Kompetenz“ sind in der Organisationslehre identisch. Sie definieren ausdrücklich zugeteilte Rechte. Befugnisse werden unterschiedlich klassifiziert.


      
        Unterschriftsbefugnis


        In der Organisationslehre wird sie als Verpflichtungsbefugnis bezeichnet. Der Begriff umschreibt das Recht, im Auftrag oder im Namen des Unternehmens/der Dienststelle rechtskräftig Verpflichtungen gegenüber Dritten einzugehen. Äußeres Kennzeichen dieses Rechtes ist die Unterschriftsberechtigung. Im Außenverhältnis wirkt diese durch Handlungsvollmachten bzw. Prokura. Beide Begriffe sind im HGB näher bestimmt (vgl. § 48 ff. HGB).

      


      
        Entscheidungsbefugnis


        Entscheidungsbefugnisse kennzeichnen das Recht, bestimmte Entscheidungen zu treffen, die einer Willensbildung und -durchsetzung bedürfen (vgl. Steinbuch 2001, S. 162). In der Praxis bedeutet dies, dass nur die Entscheidungen Entscheidungsbefugnisse im o. g. Sinne sind, die das Fällen von Sachentscheidungen durch Ausfüllen von Ermessens-, Beurteilungs- bzw. Gestaltungsspielräumen erfordern. Ja-Nein-Entscheidungen gehören nicht dazu, da die Wahl zwischen richtig und falsch keine echte Willensbildung (Abwägung des Für und Wider) darstellt.

      


      
        Weisungsbefugnis


        Die Weisungsbefugnis berechtigt, das Verhalten der zugeordneten Stellen zu bestimmen und ist damit ein typisches Kennzeichen von Leitungsstellen (vgl. Steinbuch 2001, S. 163).


        Rechtlich wird sie definiert durch die Regelungen zum Direktionsrecht (vgl. § 106 GewO; konkretisiert für den kirchlichen Dienst in: § 2 Abs. 1 Satz 3 AVR.Diakonie; AT § 4 Abs. 4 Satz 3 AVR.Caritas) auf der einen Seite und der Fürsorgepflicht (vgl. § 241 Abs. 2 BGB) des Arbeitgebers auf der anderen.


        In der Rechtsprechung und Literatur wird der Umfang der Weisungsbefugnis als Kennzeichen der Vorgesetzteneigenschaft weiter konkretisiert: Die Weisungsbefugnis dient der Steuerung von Sachentscheidungenhinsichtlich Arbeitsinhalten, Arbeitsausführung und Personaleinsatz (LAG Düsseldorf 25.5.1986, 9 Sa 313/85, zit. nach Claus/Teichert/Brockpähler 1989, Stichwort: Weisungsbefugnis).


        Die Frage der Verhaltensreglementierung wird durch diese Definition nicht komplett abgedeckt. Es wurde zusätzlich der Begriff der Aufsichtsbefugnis geprägt als eine allgemeine kontrollierende und überwachende Funktion. Diese kann ausgestaltet sein als:


        a) Dienstaufsicht: Hierbei handelt es sich um eine personalrechtliche Aufsicht über die Pflichterfüllung der Mitarbeiter. Diese kann sich beziehen auf:


        
          	
            die innere Ordnung

          


          	
            die allgemeine Geschäftsführung

          


          	
            die Personalangelegenheiten (vgl. Eichhorn 2003, S. 258)

          

        


        b) Fachaufsicht: Als eine inhaltliche Aufsicht über Arbeitsabläufe und -ergebnisse; das Aufsichtsrecht ist beschränkt auf die Erledigung der jeweiligen Aufgaben.


        c) Rechtsaufsicht: Als eine inhaltliche Aufsicht über die Rechtmäßigkeit von Sachentscheidungen. Die Rechtsaufsicht ist damit eine eingeschränkte Form der Fachaufsicht (vgl. Eichhorn 2003, S. 879).

      

    

  


  
    
      12. Die Tätigkeitsbeschreibung


      Kernelement der Stellenbeschreibung ist die Darstellung der übertragenen Aufgaben mit Zeitanteilen und den erforderlichen Kenntnissen.


      Um den tarifrechtlichen Anforderungen gerecht zu werden, ist dieser Punkt bereits entsprechend aufgebaut: Er gliedert die Aufgaben nach Arbeitsvorgängen und fordert die Angabe der wesentlichen Arbeitsschritte und des Arbeitsergebnisses.


      Damit gehen wir weiter als das BMI-Formular. Dieses Vorgehen hat sich als effektiv und praktikabel erwiesen, da die Stelleninhaber und Vorgesetzten damit tatsächlich nur die Zeiten ermitteln bzw. schätzen müssen, die für die Bewertung und Eingruppierung benötigt werden (so auch Krasemann 2005, 12. Kapitel, Rdnr. 316). Andernfalls würden mittels zeitaufwendiger und kostenintensiver Aufschreibung Zeitanteile ermittelt, die bei der Bildung der Arbeitsvorgänge wieder zusammengefasst werden müssen.


      Weiterhin sind je Arbeitsvorgang die einzusetzenden Kenntnisse und Vorschriften unter Angabe der Paragrafen/Abschnitte etc. von Gesetzen, Verordnungen, internen Richtlinien usw. zu dokumentieren. Auch hier beschränken wir uns nicht auf die Erfassung von Vorschriften wie im BMI-Formular vorgesehen, sondern berücksichtigen entsprechend der Definition der Fachkenntnisse gem. Rechtsprechung jede Art von aufgabenbezogenem Wissen und Können (so auch Krasemann 2005, 9. Kapitel, Rdnr. 48).


      Die arbeitsvorgangsbezogene Darstellung der Zeitanteile ist durch die Tabellenform ebenfalls sichergestellt.


      Verfehlt ist die Vorstellung, „weite Formulierungen“ würden das Weisungsrecht sicherstellen (so Wilk 2011, S. 10). Diese Praxis führt allein zur Nichtverwertbarkeit der Stellenbeschreibung, vor allem aus eingruppierungsrechtlicher Sicht.

    

  


  
    
      13. Datum


      Da zwischen Erfassung, Beschreibung, Abstimmung und Verabschiedung der Stellenbeschreibungen ein zeitlicher Abstand besteht, sollte es mindestens ein Datum innerhalb des Stellenbeschreibungsformulars geben, nämlich das des Inkrafttretens.


      Darüber hinaus können aus Dokumentationszwecken diese Datumsangaben sinnvoll, aber nicht zwingend erforderlich sein:


      
        	
          Datum der Erfassung vor Ort

        


        	
          Datum zu Änderungen an der Stellenbeschreibung

        


        	
          Datum der Aushändigung an den Stelleninhaber

        

      


      Alle diese Daten halten den Entwicklungsprozess der Stellenbeschreibung transparent. Es ist somit für das jeweilige Unternehmen/die jeweilige Dienststelle zu entscheiden, welche davon aufzunehmen sind.

    

  


  
    
      14. Unterschriften


      Diese haben wir – aufbauend auf den Ausführungen unter Kapitel 5, Abschnitt 4 – vorgesehen für:


      
        
          
            	1.

            	

            	
              den für die Erstellung zuständigen Mitarbeiter der Abteilung Personal- bzw. Organisationsabteilung

            
          


          
            	2.

            	

            	
              die Abteilungsleitung der Personal- bzw. Organisationsabteilung und die Unternehmens-/Dienststellenleitung als zuständige bzw. genehmigende Stelle für das Inkrafttreten der Stellenbeschreibung

            
          


          
            	3.

            	

            	
              den Stelleninhaber und Vorgesetzten zur Kenntnisnahme

            
          

        

      


      Der Stelleninhaber weiß, dass er verpflichtet ist, neben den in der Stellenbeschreibung genannten Tätigkeiten auf Weisung der/des Vorgesetzten Einzelaufträge auszuführen, die dem Wesen nach zu seinem Tätigkeitsgebiet gehören oder sich aus der dienstlichen Notwendigkeit ergeben. Diese Formulierung sichert ab, dass dem Stelleninhaber das besondere Direktionsrecht (vgl. § 106 GewO; § 2 Abs. 1 Satz 3 AVR.Diakonie; AT § 4 Abs. 4 Satz 3 AVR.Caritas) des öffentlichen und kirchlichen Arbeitgebers klar ist und er sich folglich nicht weigern kann, Aufgaben der o. g. Art zu erfüllen, die ihm der zuständige Vorgesetzte überträgt. Dies ist in der Praxis eine häufig aufkommende Befürchtung: Der Stelleninhaber meint nur noch die Arbeiten erledigen zu müssen, die in der Stellenbeschreibung genannt sind. Dem ist nicht so (s. o.). Das wird durch die vorgenommene Sprachregelung deutlich.
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      1. Allgemeines


      Stellenbeschreibungen werden im Bereich des öffentlichen und kirchlichen Dienstes erstellt, um danach bewerten und eingruppieren zu können. Deshalb beschäftigen sich auch die Gerichte im Rahmen von Eingruppierungsklagen mit Fragen der Beschreibung auszuübender Tätigkeiten. Aus den Urteilsbegründungen lassen sich wichtige Ansätze für das rechtssichere Beschreiben entnehmen:


      
        	
          Beschreiben der im Einzelnen zu verrichtenden Tätigkeiten mit Darstellung der Art und Weise der Ausführung, der unterschiedlichen fachlichen Anforderungen und des zeitlichen Aufwandes (vgl. LAG Niedersachsen 25.8.1995, 16 Sa 2056/94 E, zit. nach Hofmann 2006 ff., A 290, XVI.).

        


        	
          Keine abstrakte Darstellung, sondern Beschreibung der einzelnen Tätigkeiten anhand des tatsächlichen Arbeitsablaufs und anhand konkreter Beispiele (vgl. ArbG Ludwigshafen 3.5.1995, 2 Ca 2792/94, zit. nach Hofmann 2006 ff., A 290, XXII.).

        


        	
          Eine nach Arbeitsschritten, Arbeitsergebnissen und Zusammenhangsarbeiten gegliederte Tätigkeitsdarstellung mit Nennung und Zuordnung der anzuwendenen Normen und Vorschriften (ArbG Braunschweig 1.7.1998, 7 Ca 997/97 E, zit. nach Hofmann 2006 ff., A 290, XXII.).

        

      


      Eine rechtssichere Stellenbeschreibung erfordert somit eine konkrete und strukturierte Darstellung des Aufgabengebietes, die es ermöglicht, Aufgaben, Fachkenntnisse und Befugnisse den Tätigkeitsmerkmalen der jeweils zur Anwendung kommenden Vergütungs-/Entgeltordnung zuzuordnen. Da Vergütungs-/Entgeltordnungen als abstrakte und umfassende Regelungen eine Vielzahl unterschiedlichster Aufgabengebiete des öffentlichen und kirchlichen Dienstes abdecken sollen, sind ihre Tätigkeitsmerkmale entsprechend abstrakt gehalten. So werden viele unbestimmte Rechtsbegriffe verwendet, die nur mit entsprechender Kenntnis der Rechtsprechung und Literatur sachgerecht ausgelegt und angewendet werden können. Folglich ist es schwierig, ohne diese Sachkenntnis Stellen im öffentlichen und kirchlichen Dienst zielorientiert zu beschreiben.


      Die bisher gängige Praxis, Stellenbeschreibungen durch die Fachbereiche, häufig ohne Sachkenntnis der tariflichen Hintergründe zu erstellen,führt häufig zu qualitativ und quantitativ nicht verwertbaren Ergebnissen.


      Auch die Anwendung der betriebswirtschaftlich ausgerichteten Literatur zur Stellenbeschreibung führt zu gravierenden Mängeln, da sie nicht zwischen den sehr unterschiedlichen Anforderungen in der öffentlichen und privaten Wirtschaft unterscheidet (vgl. Musterbeschreibungen in Beer 2004, S. 59 ff., Knebel/Schneider 2006, S. 29 ff.). Damit decken all diese Beispiele nicht in ausreichendem Maße diese besonderen Anforderungen an die Stellenbeschreibung im öffentlichen und kirchlichen Dienst ab:


      
        	
          detaillierte Beschreibung von Tätigkeiten und Fachkenntnissen

        


        	
          Gliederung der einzelnen Aufgaben nach Arbeitsvorgängen

        


        	
          Quantifizierung der einzelnen Arbeitsvorgänge durch Zeitanteile

        


        	
          Feststellung des erforderlichen Niveaus der Vorbildung ohne Nennung von Berufen mit unterschiedlicher tariflicher Wertigkeit

        

      


      Diese Besonderheiten haben aber elementare Auswirkungen auf die Art und Weise der Beschreibung der Tätigkeiten, insbesondere im Hinblick auf die Formulierung der Arbeitsschritte bis hin zum Arbeitsergebnis.

    

  


  
    
      2. Unzulässige Formulierungen


      Hauptgrund für die fehlende eingruppierungsrechtliche Verwertbarkeit ist die Verwendung von Wertungen und unbestimmten Tätigkeitsworten. Die unkommentierte Verwendung von wertenden Adjektiven, wie schwierig, selbstständig, bedeutend usw., verhindert Feststellungen zum tatsächlichen Grad der Schwierigkeit, Selbstständigkeit oder Bedeutung bestimmter Aufgaben. Hinzu kommt, dass diese wertenden Adjektive in der ein oder anderen Form Tätigkeitsmerkmale der Vergütungs-/Entgeltordnungen wiedergeben.


      
        
          Checkliste: Negativliste der Worte und wertenden Adjektive, die einzeln oder in Kombination miteinander in keiner Stellenbeschreibung (zumindest unkommentiert) auftauchen sollten
        


        Wertende Adjektive:


        bedeutend


        besonders


        eigenständig


        (eigen-)verantwortlich


        schwierig


        selbstständig


        Zu unkonkrete Tätigkeitsworte:


        Bearbeitung


        Betreuung (es sei denn, es handelt sich um Menschen)


        Mitarbeit


        Mitwirkung


        Pflege (es sei denn, es handelt sich um Menschen)


        Zuarbeit


        Zusammenarbeit

      

    

  


  
    
      3. Probleme in der Praxis


      Selbst wenn diese Formulierungen nicht enthalten sind, so ergeben sich trotzdem erhebliche Bewertungsschwierigkeiten, da z. B. viele Fachbegriffe verwendet werden, die der Laie auf dem Arbeitsgebiet nur mit erheblichem Mehraufwand „entschlüsseln“ kann. Ein klassisches Beispiel sind Stellenbeschreibungen aus dem IT-Bereich, in denen regelmäßig Anglizismen dazu führen, dass Sinn und Zweck der Tätigkeiten ohne Englischwörterbuch und einem breiten Überblick über den IT-Bereich nicht mehr zu verstehen sind.

    

  


  
    
      4. Sprachbausteine


      
        

        
          	
            Grundsätzliches

            
              	Gliederung nach Arbeitsvorgängen


              	Prozess- bzw. arbeitsablauforientierte Darstellung


              	Allgemein verständliche Beschreibung von Tätigkeiten


              	Beschreiben der durchzuführenden Handlungen


              	Vorgaben und Hilfsmittel


              	Schnittstellen zu anderen Stellen

            

          

        

      


      
        Grundsätzliches


        Um die o. g. Formulierungsfehler und Praxisprobleme so weit wie möglich zu minimieren, ist es zweckmäßig, eine einheitliche und vor allem wertneutrale sowie allgemein verständliche Formulierungsform für die Stellenbeschreibungen zu entwickeln. Die Einheitlichkeit in der Art und Weise der Beschreibung wird durch das Beachten entsprechender Grundsätze erreicht.


        
          
            Checkliste: Grundsätze für die Beschreibung von Tätigkeiten
          


          
            
              
                	1.

                	

                	
                  Die Aufgaben werden in Arbeitsvorgänge untergliedert.

                
              


              
                	2.

                	

                	
                  Jeder Arbeitsvorgang wird arbeitsablauforientiert vom ersten Arbeitsschritt bis hin zum (End-)Ergebnis dargestellt.

                
              


              
                	3.

                	

                	
                  Die einzelnen Arbeitsschritte innerhalb des Arbeitsvorgangs sind so zu beschreiben, dass auch der Nichtfachmann sie versteht. Fachspezifische Abkürzungen und Begriffe sind zu vermeiden bzw. zu erläutern.

                
              


              
                	4.

                	

                	
                  Arbeitsvorgänge und Arbeitsschritte werden nach diesen Kriterien formuliert:


                  
                    
                      
                        	(a)

                        	

                        	
                          Tätigkeitswort, das die durchzuführende Verrichtung (= Handlung) konkret definiert

                        
                      


                      
                        	(b)

                        	

                        	
                          Objekt (= Arbeitsgegenstand), auf das sich die Verrichtung (= Handlung) bezieht

                        
                      


                      
                        	(c)

                        	

                        	
                          Vorgaben und Hilfsmittel

                        
                      


                      
                        	(d)

                        	

                        	
                          Schnittstellen zu anderen Stellen

                        
                      

                    

                  

                
              

            

          

        


        
          
            Beispiele:
          


          1. Personalsachbearbeiter


          (a) Verfassen


          (b) von Stellenbeschreibungen


          (c) auf Basis der gesammelten Informationen


          (d) Abstimmung mit den Fachbereichen und Weiterleitung der daraus erstellten endgültigen Fassungen zur Freigabe an die Unternehmens-/Dienststellenleitung


          2. Bauplaner


          (a) Bau- und kostentechnische Planung


          (b) von Umbaumaßnahmen am Verwaltungsgebäude der Hochschule (HOAI: Honorarzone III)


          (c) anhand der vor Ort festgestellten Mängel an der Bausubstanz


          (d) Weiterleitung zur finanzwirtschaftlichen Prüfung und Genehmigung an die Hochschulleitung

        


        
          Gliederung nach Arbeitsvorgängen


          Die Gliederung der Aufgaben nach Arbeitsvorgängen erfolgt anhand der einschlägigen Rechtsprechung und Literatur (vgl. nähere Ausführungen unter Kapitel 7).

        


        
          Prozess- bzw. arbeitsablauforientierte Darstellung


          Die prozess-/arbeitsablauforientierte Darstellung erhöht das Verständnis für die Tätigkeiten und erleichtert dem Interviewer das Erkennen von Schnittstellen oder Überschneidungen zu anderen Stellen. Besonders wichtig ist die Darstellung des (End-)Ergebnisses. An ihm lässt sich prüfen, ob die Bildung des Arbeitsvorgangs den eingruppierungsrechtlichen Vorgaben genügt. Zudem ist bei der vollständigen Erledigung von Arbeiten die Frage der Befugnisse klarer erkennbar. In diesen Fällen ergibt sich für den geübten Interviewer automatisch die Frage, ob das Arbeitsergebnis vom Vorgesetzten geprüft, genehmigt bzw. abgezeichnet werden muss und warum. So lassen sich u. a. alle wesentlichen Indizien für die Tätigkeitsmerkmale der „selbstständigen Leistungen“ und der „besonders verantwortungsvollen Tätigkeiten“ ableiten.


          Die Darstellung von Zusammenhangstätigkeiten, wie Kopieren, Ablegen und Dokumentieren der eigenen Arbeiten, kann hingegen entfallen, da sie für die inhaltliche Beschreibung der Tätigkeiten eine untergeordnete Rolle spielen. Anders handhaben wir es in technischen und sozialen Bereichen des öffentlichen und kirchlichen Dienstes, in denen aufgrund von implementierten Qualitäts-Management-Systemen (QM-Systeme) sehr großer Wert auf die Dokumentation der Arbeit gelegt wird. Hier verwenden wir diese Formulierung am Endeder Beschreibung des Arbeitsvorgangs: einschließlich Dokumentation der Arbeit gemäß QM-Handbuch.

        


        
          Allgemein verständliche Beschreibung von Tätigkeiten


          Das allgemein verständliche Beschreiben von Tätigkeiten soll es den Fachleuten für die Bewertung und Eingruppierung ermöglichen, auch als Laien auf den jeweiligen sozialen, technischen und IT-technischen Arbeitsgebieten, diese in ihren wesentlichen Inhalten zu verstehen, um sie sachgerecht unter die Tätigkeitsmerkmale der Vergütungsordnung subsumieren zu können.

        


        
          Beschreiben der durchzuführenden Handlungen


          Handlungen (= Verrichtungen) werden am besten durch Verben oder substantivierte Verben beschrieben. Die folgende Auswahl entsprechender Tätigkeitswörter aus der Literatur lässt sich auch in der Praxis gut anwenden. Sie ist bereits um Fragewörter zur Definition des Objektes (= Arbeitsgegenstandes) ergänzt, auf das sich das Handeln bezieht, und um Fragen nach dem konkreten Arbeitsinhalt:


          
            
              Tätigkeitswort Mögliche Fragen nach dem
            


            
              
                
                
                
              

              
                
                  	

                  	… Arbeitsobjekt

                  	… Arbeitsinhalt
                

              

              
                
                  	ablegen

                  	welche Schriftstücke?

                  	nach welchen Regeln?
                


                
                  	abnehmen

                  	was?

                  	wie?
                


                
                  	abrechnen

                  	was?

                  	nach welchen Regeln
                


                
                  	abwickeln

                  	welche Arbeiten

                  	wie?
                


                
                  	analysieren

                  	welche Tatbestände, Ergebnisse, Abläufe?

                  	im Hinblick worauf?
                


                
                  	anfertigen

                  	was?

                  	wie?
                


                
                  	annehmen

                  	was, von wem?

                  	
                


                
                  	anpassen

                  	was?

                  	woran?
                


                
                  	anweisen

                  	welche Zahlungen?

                  	wie?
                


                
                  	assistieren

                  	wem, wobei?

                  	wie?
                


                
                  	aufmessen

                  	was, welche Anlage, Teile?

                  	wie?
                


                
                  	aufstellen

                  	welche Pläne, Anlagen, Maschinen

                  	nach welchen Regeln?
                


                
                  	ausführen

                  	welche Arbeiten?

                  	nach welchen Regeln?
                


                
                  	ausgeben

                  	was?

                  	an wem?
                


                
                  	ausstellen

                  	was, welche Formulare?

                  	nach welchen Regeln?
                


                
                  	auswerten

                  	was?

                  	im Hinblick worauf?
                


                
                  	bedienen

                  	welche Geräte, Kunden?

                  	nach welchen Regeln?
                


                
                  	begutachten

                  	was?

                  	im Hinblick worauf?
                


                
                  	benachrichtigen

                  	wen?

                  	worüber?
                


                
                  	beraten

                  	wen?

                  	worüber?
                


                
                  	berechnen

                  	was, für wen?

                  	nach welchen Regeln?
                


                
                  	bereitenstellen

                  	was, für wen?

                  	wie?
                


                
                  	Bericht erstatten

                  	an wen?

                  	worüber?
                


                
                  	beschaffen

                  	welche Materialien, Informationen?

                  	wie?
                


                
                  	besichtigen

                  	was?

                  	wozu?
                


                
                  	bestellen

                  	was?

                  	wie, wofür?
                


                
                  	beurteilen

                  	was?

                  	im Hinblick worauf?
                


                
                  	bewerten

                  	was?

                  	im Hinblick worauf?
                


                
                  	buchen

                  	was, welche Daten?

                  	nach welchen Regeln?
                


                
                  	darstellen

                  	was?

                  	wie?
                


                
                  	(de-)montieren

                  	welche Anlagenteile?

                  	wie?
                


                
                  	dokumentieren

                  	was?

                  	wo, für wen?
                


                
                  	durchführen

                  	welche Maßnahmen?

                  	wie?
                


                
                  	einkaufen

                  	welche Materialien, Dienstleistungen?

                  	nach welchen Regeln?
                


                
                  	einrichten

                  	was?

                  	wie?
                


                
                  	einteilen

                  	welches Personal?

                  	wofür?
                


                
                  	eintragen

                  	welche Daten?

                  	wohin?
                


                
                  	einweisen

                  	wen?

                  	worin?
                


                
                  	entscheiden

                  	was?

                  	worüber, in welchen Fällen?
                


                
                  	entwerfen

                  	welche Pläne, Modelle?

                  	wie, nach welchen Regeln?
                


                
                  	entwickeln

                  	was?`

                  	zu welchen Zwecken?
                


                
                  	erarbeiten

                  	was?

                  	zu welchen Zwecken?
                


                
                  	ermitteln

                  	welche Tatbestände?

                  	wie?
                


                
                  	erstellen

                  	welche Unterlagen?

                  	nach welchen Regeln/Kriterien?
                


                
                  	festlegen

                  	was?

                  	nach welchen Regeln/Kriterien?
                


                
                  	führen

                  	von Verhandlungen, Besprechungen, Korrespondenz?

                  	wie?
                


                
                  	genehmigen

                  	was?

                  	nach welchen Regeln?
                


                
                  	herstellen

                  	was?

                  	wie?
                


                
                  	informieren

                  	wen?

                  	über was?
                


                
                  	in Stand setzen

                  	welche Geräte, Maschinen?

                  	nach welchen Regeln/Kriterien?
                


                
                  	interviewen

                  	wen?

                  	über was?
                


                
                  	justieren

                  	welche Geräte?

                  	nach welchen Regeln/Kriterien?
                


                
                  	kalkulieren

                  	was?

                  	nach welchen Vorgaben?
                


                
                  	kommentieren

                  	welche Ergebnisse, Schriften?

                  	im Hinblick worauf?
                


                
                  	konsultieren

                  	wen?

                  	wozu?
                


                
                  	kontrollieren

                  	was?

                  	im Hinblick worauf?
                


                
                  	korrigieren

                  	was?

                  	im Hinblick worauf?
                


                
                  	melden

                  	was?

                  	an wen?
                


                
                  	montieren

                  	welche Anlagen/-teile?

                  	nach welchen Vorgaben?
                


                
                  	planen

                  	was?

                  	mit welchem Ziel?
                


                
                  	projektieren

                  	welche Geräte, Anlagen?

                  	wie?
                


                
                  	protokollieren

                  	was?

                  	wie?
                


                
                  	(über-)prüfen

                  	was?

                  	im Hinblick worauf?
                


                
                  	redigieren

                  	was?

                  	im Hinblick worauf?
                


                
                  	registrieren

                  	was?

                  	wo?
                


                
                  	reinigen

                  	welche Geräte, Maschinen, Räume?

                  	nach welchen Regeln?
                


                
                  	sammeln

                  	welche Informationen, Belege?

                  	nach welchen Kriterien?
                


                
                  	sortieren

                  	welche Belege?

                  	nach welchen Kriterien?
                


                
                  	speichern

                  	was?

                  	wie, nach welchen Regeln?
                


                
                  	stempeln

                  	was?

                  	weshalb?
                


                
                  	übertragen

                  	was?

                  	wie, wohin?
                


                
                  	überwachen

                  	was?

                  	im Hinblick worauf?
                


                
                  	umsetzen

                  	was?

                  	wie, zu welchem Zweck?
                


                
                  	unterrichten

                  	wen?

                  	worüber?
                


                
                  	unterschreiben

                  	was?

                  	im Hinblick worauf?
                


                
                  	untersuchen

                  	welche Tatbestände?

                  	im Hinblick worauf?
                


                
                  	verfolgen

                  	was, welche Arbeitsabläufe?

                  	im Hinblick worauf?
                


                
                  	verhandeln

                  	über was?

                  	mit wem, wie?
                


                
                  	verkaufen

                  	was, an wem?

                  	wie?
                


                
                  	vorbereiten

                  	was?

                  	wofür?
                


                
                  	vorschlagen

                  	was?

                  	für was/für wen?
                


                
                  	vortragen

                  	was, wem?

                  	zu welchem Zweck?
                


                
                  	warten

                  	welche Geräte, Maschinen?

                  	wie?
                


                
                  	zeichnen

                  	was?

                  	auf wessen Anweisung?
                


                
                  	zusammenstellen

                  	welche Unterlagen, Daten?

                  	wie?
                


                
                  	zusammentragen

                  	welche Unterlagen?

                  	wie?
                

              
            


            (vgl. Hofstetter 2009, S. 63 ff.; Knebel/Schneider 2006, S. 133 ff.)

          

        


        
          Vorgaben und Hilfsmittel


          Für jede Aufgabe stehen i. d. R. Vorgaben und Hilfsmittel zur Verfügung. Vorgaben können einmal grundsätzlicher Natur ein. Sie sind in entsprechenden themenspezifischen Dienst- bzw. Betriebsvereinbarungen oder Dienst- bzw. Arbeitsanweisungen dokumentiert. Klassisch sind diese für Reisekosten, Weiterbildungen, betriebliche Sozialleistungen. Zum anderen gibt es Vorgaben durch den/die Vorgesetzten, die nicht schriftlich fixiert sind. Das sind einzelauftragsbezogene Vorgaben, wie sie typischerweise bei Sekretariats- und Assistenztätigkeiten anfallen.


          Hilfsmittel zur Aufgabenerfüllung können sowohl formeller als auch inhaltlicher Art sein. Formelle Hilfsmittel sind Checklisten, die es dem Mitarbeiter erleichtern, alle Punkte der erforderlichen Tätigkeiten abzuarbeiten. Beispiele finden sich häufig im technischen und handwerklichen Bereich in Form von Prüfprotokollen u. Ä. Als formelle Hilfsmittel sind Checklisten zu bezeichnen, die nicht die eigentliche inhaltliche Arbeit vorgeben, wie beispielsweise das Prüfen von Anlagenteilen auf Funktionsfähigkeit, sondern lediglich die einzelnen Prüfpunkte aufführen, zu denen die Prüfergebnisse eingetragen werden können. Hilfsmittel inhaltlicher Art sind hingegen vorgegebene Schemata oder Beispielrechnungen. In der Praxis finden sich solche Hilfsmittel häufig im Bereich des Rechnungswesens für Kalkulationen oder Abrechnungen oder im Personalbereich für die Berechnung von Altersteilzeitphasen u. Ä. Die Benennung solcher Vorgaben und Hilfsmittel erleichtert die tarifrechtliche Beurteilung der Tätigkeiten im Hinblick auf ihre Schwierigkeit und Selbstständigkeit.

        


        
          Schnittstellen zu anderen Stellen


          Die Darstellung der Schnittstellen zu anderen Stellen vereinfacht den Quervergleich mit anderen Stellen im Rahmen der stellenübergreifenden Prüfung und Abstimmung der Angaben in der Stellenbeschreibung. Gleichzeitig ermöglicht sie im Rahmen der Bewertung und Eingruppierung von Stellen die Abgrenzung zu den Aufgaben und Befugnissen von Kollegen und Vorgesetzten.

        

      

    

  


  
    
      5. Formulierungsbeispiele


      
        
      


      Zur Verdeutlichung der Umsetzung der tariflichen Vorgaben sind die folgenden Beispiele entsprechend tabellarisch gegliedert nach:


      
        	
          Arbeitsvorgang (AV) bzw. Tätigkeit (T)

        


        	
          Arbeitsschritten (AS 1, AS 2, …)

        


        	
          Zusammenhangstätigkeiten (ZT)

        


        	
          Arbeitsergebnis (AE)

        


        	
          Fachkenntnissen (FK)

        

      


      
        


        
          Formulierungsbeispiele für Stellen der allgemeinen Verwaltung


          
            
              1. Beispiel:
            


            
              
                
                
              

              
                
                  	AV:

                  	Abwicklung der laufenden kaufmännischen Buchführung für XY
                


                
                  	AS 1:

                  	Kontieren und Buchen aller Eingangs- und Ausgangsrechnungen
                


                
                  	

                  	einschließlich
                


                
                  	

                  	
                    
                      	
                        Klärung von Unklarheiten bei der Kontierung (Kostenstellen- und Kontenzuordnung) mit den jeweils sachlich zuständigen Fachbereichen

                      


                      	
                        Ausstellen, Kontieren und Buchen von Gutschriften bzw. Erstattungen anhand entsprechender Belege

                      

                    

                  
                


                
                  	AS 2:

                  	
                    
                      	
                        Kontieren und Buchen aller unbaren Zahlungsein- und -ausgänge anhand der Kontoauszüge einschl. Abstimmen der Zahlungseingänge nach Rechnungsnummer, -betrag und Bankverbindung anhand der vorhandenen Debitordaten

                      

                    

                  
                


                
                  	AS 3:

                  	
                    
                      	
                        Überwachen der Zahlungseingänge und ggf. Anmahnung dieser nach vorgegebenem Verfahren (Fristen und Anschreiben)

                      

                    

                  
                


                
                  	AS 4:

                  	
                    Durchführen vorbereitender Jahresabschlussarbeiten

                    
                      	
                        Kontenabstimmung

                      


                      	
                        Auflösen aktiver und passiver Rechnungsabgrenzungsposten anhand entsprechender Listen und Abstimmen der Richtigkeit der Beträge mit den jeweils zuständigen Führungskräften der Einrichtung

                      


                      	
                        Buchen von Rückstellungen anhand entsprechender Belege

                      


                      	
                        Zusammenstellen und Aufbereiten angeforderter Unterlagen nach entsprechenden Vorgaben der in- und externen Prüfer

                      

                    

                  
                


                
                  	ZT:

                  	
                    
                      	
                        Führen der Ablage

                      


                      	
                        Neuanlage und Änderung von Konten (Kreditoren, Debitoren, Sachkonten)

                      


                      	
                        Regelmäßige Abstimmung der Konten und Ausgleich der Offenen-Posten-Listen (Prüfen und Vornehmen entsprechender Umbuchungen)

                      


                      	
                        Abstimmen von Abrechnungsprotokollen mit den Originalbelegen und den jeweiligen Auszahlungen bzw. Überweisungen

                      


                      	
                        Teilnahme an Dienstbesprechungen zur Abstimmung der Arbeiten aus zeitlicher/terminlicher Sicht, zur Information über fachliche Änderungen/Neuerungen und zur Klärung von Kontierungsfragen in Zweifelsfällen durch die Leitung der Abteilung

                      

                    

                  
                


                
                  	AE:

                  	Sachgerechte Dokumentation der laufenden Geschäftsvorfälle für die Einrichtung gem. den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung
                


                
                  	FK:

                  	
                    detaillierte Kenntnisse:


                    
                      	
                        Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung

                      


                      	
                        Kontenplan

                      


                      	
                        Verwaltungsordnung des Hauses mit Vorgaben zur Durchführung der kaufmännischen Buchführung

                      


                      	
                        Aufbewahrungspflichten nach HGB (§ 257) und AO (§ 147)

                      


                      	
                        Handhabung und Anwendung von Anwendungssoftware und -hardware (PC, MS-Office, Buchhaltungssoftware)

                      

                    

                  
                

              
            

          


          
            
              2. Beispiel:
            


            
              
                
                
              

              
                
                  	AV:

                  	Beschaffung von Waren und Dienstleistungen für die Verwaltung anhand von Bedarfsmeldungen für Bürotechnik, Büromaterial, Mobiliar, Haushandwerkerleistungen, Reinigungsdienste
                


                
                  	AS 1:

                  	Auswahl geeigneter Lieferanten zur Angebotsabgabe auf Basis der Marktübersicht
                


                
                  	AS 2:

                  	Einholen und Auswerten von Angeboten gem. den Vorgaben der Beschaffungsrichtlinie des Hauses
                


                
                  	AS 3:

                  	Auftragsvergabe bis zu 400 Euro bzw. bei Anschaffungen über 400 Euro: Einholen der Genehmigung zur Auftragsvergabe bei der Verwaltungsleitung
                


                
                  	AS 4:

                  	Vereinbaren von Lieferterminen
                


                
                  	AS 5:

                  	Prüfen der Vollständigkeit und Abnahme der Lieferungen
                


                
                  	AS 6:

                  	Prüfen der Lieferantenrechnungen auf fachtechnische und sachliche Richtigkeit einschließlich Kontrolle der Stundenabrechnungen für erbrachte Dienstleistungen auf Übereinstimmung mit den Arbeitszeitnachweisen der Dienstleister
                


                
                  	AS 7:

                  	Weiterleiten der Rechnungen an die Abteilungsleitung Finanzen zur Freigabe der Zahlung
                


                
                  	ZT:

                  	
                    u. a.

                    
                      	
                        Marktbeobachtung und -analyse zum Verschaffen einer aktuellen Marktübersicht

                      


                      	
                        Verfassen der erforderlichen internen und externen Korrespondenz (Briefe, Aktenvermerke)

                      


                      	
                        Führen von Telefonaten

                      


                      	
                        Führen der Ablage für die zu bearbeitenden Beschaffungsvorgänge

                      

                    

                  
                


                
                  	AE:

                  	Wirtschaftliche Bereitstellung der o. g. Güter und Dienstleistungen für die Verwaltung
                


                
                  	FK:

                  	
                    detaillierte Kenntnisse:

                    
                      	
                        die kaufmännischen Grundlagen des Einkaufs (Einkaufsvorbereitung/-abwicklung, Preis- und Wertanalyse, Einkaufsverhandlungen/-verträge, Einkaufscontrolling)

                      


                      	
                        regionale Märkte und Produkte für die zu beschaffenden Waren und Dienstleistungen

                      


                      	
                        VOB, Teil A und B

                      


                      	
                        VOL

                      


                      	
                        die Beschaffungs-Richtlinie des Hauses

                      


                      	
                        die Unterschrifts-Richtlinie des Hauses

                      


                      	
                        Handhabung und Anwendung von Anwendungssoftware und -hardware (PC, MS-Office, Beschaffungssoftware)

                      

                    
sowie

                    
                      	
                        Grundkenntnisse des BGB-Kauf- und Werkvertragsrechts (§§ 433–451, 631–651 BGB)

                      


                      	
                        Grundkenntnisse des Rechts der Allgemeinen Geshäftsbedingungen

                      

                    

                  
                

              
            

          


          
            
              3. Beispiel:
            


            
              
                
                
              

              
                
                  	AV:

                  	Gestaltung und Redaktion der Internetseiten nach den grundsätzlichen Vorgaben der Leitung XY zu Aufbau und Inhalt
                


                
                  	AS 1:

                  	Information und Beratung der Mitarbeiter und der Einrichtungsleitung über technische und gestalterische Möglichkeiten
                


                
                  	AS 2:

                  	Einstellen von Texten und Grafiken aus den Fachbereichen einschließlich Beratung über Umfang, Aufbau, Gestaltung und Prüfung, was zur Veröffentlichung geeignet ist bzw. an welchen Stellen Links zu anderen Seiten sinnvoll sind
                


                
                  	AS 3:

                  	Redaktion: ggf. Kürzen bzw. Umstellen der Texte und Rücksprache mit dem Fachreferat zur Kontrolle der fachlichen Richtigkeit
                


                
                  	AS 4:

                  	Verfassen eigener Texte zu allgemeinen Informationen über Veranstaltungen/Aktionen des Hauses und Platzierung im Internet
                


                
                  	ZT:

                  	
                    u. a.

                    
                      	
                        Verfassen der erforderlichen internen und externen Korrespondenz (Briefe, Aktenvermerke)

                      


                      	
                        Führen von Telefonaten und Abstimmungsgesprächen

                      


                      	
                        Führen der Ablage für die zu bearbeitenden Vorgänge

                      


                      	
                        Kontakt zum Internetprovider zur Organisation der Behebung IT- und systemtechnischer Probleme

                      

                    

                  
                


                
                  	AE:

                  	Redaktion und Layoutgestaltung des Onlineauftritts des Hauses
                


                
                  	FK:

                  	
                    1) detaillierte Kenntnisse:

                    
                      	
                        Programmierung von Internetseiten und Formularen mittels HTML und XML

                      


                      	
                        MS-Office (Word, PowerPoint, Excel) für die Umwandlung entsprechender Dateien in HTML und das Erstellen von Formularen

                      


                      	
                        in der Anwendung redaktionsspezifischer Anwendungssoftware wie NPS-Redaktionssystem, Software zum Scannen und Bearbeiten von Dokumenten und Bildern für Veröffentlichungen im Internet

                      


                      	
                        in grafischer Gestaltung (Bild, Textgestaltung)

                      


                      	
                        Struktur und Aufgaben des Hauses

                      

                    
2) Grundkenntnisse:

                    
                      	
                        Programmiersprache Java-Script

                      


                      	
                        in der Einrichtung eingesetzte Datenbanksysteme

                      


                      	
                        Programmiersprache Perl zur Erstellung von cgi-Scripten

                      


                      	
                        Internettechniken (Mail-Versand, Browser, Datenfernübertragung)

                      


                      	
                        Kenntnisse im Presserecht (Quellenangaben, Genehmigungen)

                      

                    

                  
                

              
            

          

        


        
          Formulierungsbeispiele für Stellen im IT-Bereich


          
            
              1. Beispiel:
            


            
              
                
                
              

              
                
                  	AV:

                  	
                    Detaillierte Planung des Ausbaus der Netzwerkinfrastruktur, bestehend aus:

                    
                      	
                        Infrastrukturtechnik (Glasfasernetze, strukturierte Verkabelung, Richtfunkverbindungen, Virtual-Private-Network-Verbindungen (VPN), Router, Switches, Firewall)

                      


                      	
                        Server (Hard- und Software; ca. 25 Server)

                      


                      	
                        Clients (ca. 620 Clients)

                      


                      	
                        Peripherie (Drucker, Scanner, Beamer)

                      


                      	
                        IT-gestützte Telefonanlage (VoIP)

                      

                    
auf Grundlage der Rahmenvorgaben der Leitung
                  
                


                
                  	AS 1:

                  	
                    
                      	
                        Ausarbeiten von Terminalserverlösungen (zentrale Bereitstellung der Anwendungen über Server mit arbeitsplatzunabhängiger Nutzungsmöglichkeit) zur Reduzierung des Hardware- und Administrationsaufwandes

                      


                      	
                        Weiterleitung zur Entscheidung an die Leitung

                      

                    

                  
                


                
                  	AS 2:

                  	
                    
                      	
                        Erarbeiten von Konzepten zur Anbindung anderer Netzwerke mittels WAN- oder VPN-Lösungen für Außenstellen des Arbeitgebers an das Intranet einschließlich Auswahl geeigneter Einwahldienste

                      


                      	
                        Weiterleitung zur Entscheidung an die Leitung

                      

                    

                  
                


                
                  	ZT:

                  	
                    
                      	
                        Marktbeobachtung und -analyse zum Verschaffen einer aktuellen Marktübersicht über den Stand der Informationstechnik (Hard- und Software)

                      


                      	
                        Verfassen der erforderlichen internen und externen Korrespondenz (Briefe, Aktenvermerke)

                      


                      	
                        Führen von Telefonaten

                      


                      	
                        Führen der Netzwerk-Dokumentation

                      

                    

                  
                


                
                  	AE:

                  	Detail-Plan zum Ausbau der Netzwerkinfrastruktur
                


                
                  	FK:

                  	
                    
                      
                        
                          	1)

                          	

                          	
                            detaillierte IT-technische Kenntnisse im Hinblick auf:


                            
                              	
                                Programmiersprachen: HTML, PHP, SQL, Informix, mySQL, Postgress

                              


                              	
                                Arten und Funktionsweisen von LAN bzw. WAN-Verbindungen, SAN-Technologien, NAS-Technologie

                              


                              	
                                marktgängige Betriebssysteme (Aufbau, Funktionsumfang, Einsatzfelder, z. B. Linux, Mac-US, Windows NT/2003/XP Server, Novell Net Ware)

                              


                              	
                                marktgängige Netzwerkprotokolle (Aufbau, Funktionsumfang, Einsatzfelder, insbesondere: TCP/IP, IPX/SPX, NetBios, NetBeui)

                              


                              	
                                sonstige Systemsoftware, z. B. zur Steuerung der USV, div. Compiler, Firewall-System, Netzwerk-Management-Systeme

                              


                              	
                                die eingesetzte Software (Aufbau, Funktionsumfang, Einsatzfelder, insbesondere: Mail-Software, Internet, Intranet, Datenbanken und Anwendungen auf Basis von SQL, Oracle und Informix, MS Office)

                              

                            

                          
                        


                        
                          	2)

                          	

                          	
                            mehrjährige einschlägige praktische Berufserfahrung, insbesondere im Hochschul- oder Forschungsbereich

                          
                        

                      

                    

                  
                

              
            

          


          
            
              2. Beispiel:
            


            
              
                
                
                
              

              
                
                  	AV:

                  	
                    Entwicklung und Anpassung nicht am Markt erhältlicher System- und Steuerungssoftware zum Betrieb des Netzwerkes, z. B.

                    
                      	
                        für die interne interaktive Kommunikation auf Intranetbasis (VoIP, Dokumentenmanagement- und Archivierungssysteme)

                      


                      	
                        zur Verknüpfung der vorhandenen Systeme (Verwaltungssysteme, Zutrittskontrolle, Computersysteme, Sicherheitstechnik)

                      

                    

                  
                


                
                  	AS 1:

                  	Programmentwurf unter Berücksichtigung des einrichtungsspezifischen Funktionsumfangs der Software und der am Markt gängigen Systeme
                


                
                  	AS 2:

                  	Programmierung
                


                
                  	AS 3:

                  	Test
                


                
                  	AS 4:

                  	Freigabe
                


                
                  	AS 5:

                  	Berechtigungsspezifische Bereitstellung für die Nutzer
                


                
                  	ZT, u. a.:

                  	
                    
                      	
                        Marktbeobachtung und -analyse zum Verschaffen einer aktuellen Marktübersicht über den Stand der Informationstechnik (Hard- und Software)

                      


                      	
                        Verfassen der erforderlichen internen und externen Korrespondenz (Briefe, Aktenvermerke)

                      


                      	
                        Führen von Telefonaten

                      


                      	
                        Führen der Software-Dokumentation

                      

                    

                  
                


                
                  	AE:

                  	Bereitstellung individueller, nicht am Markt erhältliche System- und Steuerungssoftware zum Betrieb des Netzwerkes
                


                
                  	FK:

                  	
                    1) detaillierte IT-technische Kenntnisse im Hinblick auf:

                    
                      	
                        Programmiersprachen: HTML, PHP, SQL, Informix, mySQL, Postgress

                      


                      	
                        Arten und Funktionsweisen von LAN bzw. WAN-Verbindungen, SAN-Technologien, NAS-Technologie

                      


                      	
                        marktgängige Betriebssysteme (Aufbau, Funktionsumfang, Einsatzfelder, z. B. Linux, Mac-US, Windows NT/2003/XP Server, Novell Net Ware)

                      


                      	
                        marktgängige Netzwerkprotokolle (Aufbau, Funktionsumfang, Einsatzfelder, insbesondere: TCP/IP, IPX/SPX, NetBios, NetBeui)

                      


                      	
                        sonstige Systemsoftware, z. B. zur Steuerung der USV, div. Compiler, Firewall-System, Netzwerk-Management-Systeme

                      


                      	
                        die eingesetzte Software (Aufbau, Funktionsumfang, Einsatzfelder, insbesondere: Mail-Software, Internet, Intranet, Datenbanken und Anwendungen auf Basis von SQL, Oracle und Informix, MS Office)

                      

                    

                  
                


                
                  	

                  	2)

                  	mehrjährige einschlägige praktische Berufserfahrung, insbesondere im Hochschul- bzw. Forschungsbereich
                

              
            

          


          
            
              3. Beispiel:
            


            
              
                
                
              

              
                
                  	AV:

                  	Sicherstellen der Funktionsfähigkeit und Betriebsbereitschaft dieser Teile des LAN-Netzwerkes des Hauses
                


                
                  	(LAN-Infrastrukturtechnik, wie Glasfasernetze, strukturierte Verkabelung, Router, Switches usw.; Back-up-Server; Virenserver; Server zur automatischen Verteilung von Software; alle angeschlossenen PCs) mit
                


                
                  	Hardware: 350 PCs, 22 Servern
                


                
                  	Betriebssysteme: WIN XP, WIN 2003, LINUX, SOLARIS
                


                
                  	Zentral bereitgestellte Software:
                


                
                  	Microsoft-Office (Word, Excel, Power Point, Maildienst, Internetzugang), Grafikprogramme, Druckerservice
                


                
                  	AS 1:

                  	
                    Einrichten und Überwachen der automatischen Softwareverteilung für Microsoft (Betriebssysteme und Anwendungen)

                    
                      	
                        Installation des Servers und der Software-Updates

                      


                      	
                        Einrichten der automatischen Verteilung über die Datenbank-Benutzerverwaltung

                      


                      	
                        Überwachen der automatischen Verteilung einschließlich Fehleranalyse und -behebung

                      

                    

                  
                


                
                  	AS 2:

                  	Einrichten neuer Workstations und Installation neuer Updates und Versionen auf dem Antivirenserver
                


                
                  	AS 3:

                  	Vornehmen regelmäßiger Kontrollen und Funktionsprüfungen der störungsfreien Stromversorgung der o. g. Teile des LAN-Netzwerkes
                


                
                  	AS 4:

                  	Vornehmen regelmäßiger Kontrollen der Ereignisanzeigen der o. g. Server, ob Funktionsstörungen vorliegen und Behebung dieser
                


                
                  	AS 5:

                  	Analyse und Behebung auftretender Fehler bei nicht verfügbaren Netzdiensten (Mail- und Internetzugang, Druckerservice)
                


                
                  	AS 6:

                  	Unterstützen und Beraten der Mitarbeiter bei softwaretechnischen Fragestellungen und zur Handhabung der zentral bereitgestellten kommerziellen Anwendungssoftware (siehe obige Aufstellung)
                


                
                  	AE:

                  	Mitsicherstellen der Betriebsbereitschaft des LAN-Netzwerkes für die übertragenen Netzwerkkomponenten (s. o.)
                


                
                  	FK:

                  	
                    detaillierte Kenntnisse über:

                    
                      	
                        Aufbau und Funktionsweise der o. g. Hard- und Software

                      


                      	
                        Methoden und Techniken der Fehleranalyse und -behebung

                      


                      	
                        IT-Struktur des zu betreuenden Netzwerkes

                      

                    

                  
                

              
            

          

        


        
          Formulierungsbeispiele für Technikerstellen


          
            
              1. Beispiel:
            


            
              
                
                
              

              
                
                  	AV:

                  	
                    Gewährleisten der Funktionsfähigkeit und Betriebsbereitschaft der technischen Einrichtungen und Gase im Labor, im Einzelnen:

                    
                      	
                        Heizwasserversorgung

                      


                      	
                        Dampfversorgung

                      


                      	
                        Kälteversorgung

                      


                      	
                        Kühlwasserversorgung

                      


                      	
                        Gasversorgung

                      


                      	
                        Alarmsystem

                      


                      	
                        Neutralisationsanlage

                      


                      	
                        Reinstwasseranlage

                      

                    

                  
                


                
                  	AS 1:

                  	Einrichten und Aktualisieren einer elektronischen Überwachung und Steuerung mittels DDC-Programmierung (displaygestützte Programmierform)
                


                
                  	AS 2:

                  	Überwachen und Steuern der Einrichtungen mittels elektronischer Überwachung und Steuerung
                


                
                  	AS 3:

                  	Ursachenermittlung bei Störungen und Ergreifen geeigneter Maßnahmen zur Behebung (z. B. Anweisung der Hausmeister oder Fremdfirmen zur Störungsbeseitigung bzw. eigene Störungsbeseitigung in dringenden Fällen)
                


                
                  	AS 4:

                  	Planen von Wartungsarbeiten (Aufgaben-, Zeit- und Kostenplanung)
                


                
                  	AS 5:

                  	Planen, Durchführen und Auswerten von Ausschreibungen einschließlich Erstellen notwendiger technischer Zeichnungen
                


                
                  	AS 6:

                  	Kontrolle eingehender Lieferungen auf Funktionsfähigkeit (z. B. Ventile) einschließlich Lieferscheinkontrolle und ggf. Vornehmen von Reklamationen bei Nichtfunktionieren
                


                
                  	ZT, u. a.:

                  	
                    
                      	
                        Wechseln der Gasflaschen

                      


                      	
                        Führen und Verwalten der Dokumentation

                      

                    

                  
                


                
                  	AE:

                  	Gewährleisten der Funktionsfähigkeit und Betriebsbereitschaft der technischen Einrichtungen und Gase im Labor
                


                
                  	FK:

                  	
                    
                      	
                        detaillierte Kenntnisse in der DDC-Programmierung

                      


                      	
                        Grundkenntnisse über die verwendeten Gase (Eigenschaften, Lagerung, Einsatz)

                      


                      	
                        detaillierte Kenntnisse der Lüftungs- und Klimatechnik

                      


                      	
                        detaillierte Kenntnisse des Handbuchs Reinstwasseranlage, insbesondere die Prinzipien der anlagentechnischen Reinstwasseraufbereitung

                      

                    

                  
                

              
            

          


          
            
              2. Beispiel:
            


            
              
                
                
                
              

              
                
                  	AV:

                  	
                    Gewährleisten der Funktionsfähigkeit und Betriebsbereitschaft der Gebäudeleittechnik in den einzelnen Gebäuden, im Einzelnen:

                    
                      	
                        Lüftungszentrale

                      


                      	
                        Kältezentrale

                      


                      	
                        Heizungszentrale

                      


                      	
                        Gaskabinett Labore

                      


                      	
                        Stromversorgung (Mittel- und Niederspannungsbereich)

                      

                    

                  
                


                
                  	AS 1:

                  	Einrichten und Aktualisieren einer elektronischen Überwachung und Steuerung mittels DDC-Programmierung (displaygestützte Programmierform) für die o. g. Anlagen einschließlich den Schnittstellen zur Brandmeldeanlage und zur Einbruchsmeldeanlage
                


                
                  	AS 2:

                  	Überwachen und Steuern der Gebäudeleittechnik mittels elektronischer Überwachung und Steuerung
                


                
                  	AS 3:

                  	Ursachenermittlung bei Störungen und Ergreifen geeigneter Maßnahmen zur Behebung (z. B. Anweisung der Hausmeister oder Fremdfirmen zur Störungsbeseitigung bzw. eigene Störungsbeseitigung in dringenden Fällen)
                


                
                  	AS 4:

                  	Kontrolle eingehender Lieferungen auf Funktionsfähigkeit einschließlich Lieferscheinkontrolle und ggf. Vornehmen von Reklamationen bei Nichtfunktionieren
                


                
                  	ZT:

                  	Führen der Dokumentation
                


                
                  	AE:

                  	Gewährleisten der Funktionsfähigkeit und Betriebsbereitschaft der Gebäudeleittechnik in den einzelnen Gebäuden
                


                
                  	FK:

                  	1)

                  	detaillierte Kenntnisse:
                


                
                  	

                  	
                    
                      	
                        in der DDC-Programmierung

                      


                      	
                        in Lüftungs- und Klimatechnik

                      


                      	
                        über geeignete Netzwerkstrukturen und -topologien zur elektronischen Überwachung und Steuerung der technischen Anlagen und Gase

                      


                      	
                        über das Visualisierungsprogramm Intouch

                      


                      	
                        über Aufbau und Funktionsweise der eingesetzten Haustechnik einschließlich Stromversorgung

                      


                      	
                        über Aufbau und Funktionsweise der Armaturen im Laborbereich (Gas, Wasser etc.)

                      

                    

                  
                


                
                  	2)

                  	Grundkenntnisse über die verwendeten Gase
                

              
            

          

        


        
          Formulierungsbeispiele für Ingenieurstellen


          
            


            
              
                
                
              

              
                
                  	AV:

                  	Bauleitung denkmalgeschützter Gebäude der Honorarzone III (z. B. Wohngebäude, Bürogebäude, Kindertagesstätten)
                


                
                  	AS 1:

                  	Absprache der einzelnen Arbeiten mit den Firmen (Umfang und Vorgehen)
                


                
                  	AS 2:

                  	Einweisung der Firmen in den SiGePlan
                


                
                  	(Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan) sowie Überwachung der Einhaltung und ggf. Fortschreibung (Anpassung bei Änderungen)
                


                
                  	AS 3:

                  	Kontrolle der ausgeführten Arbeiten auf bautechnische Richtigkeit und Übereinstimmung mit den Planungsunterlagen
                


                
                  	AS 4:

                  	Kontrolle von Baurechnungen auf fachtechnische und sachliche Richtigkeit und Freigabe zur Bezahlung
                


                
                  	AS 5:

                  	Bauabnahme
                


                
                  	AS 6:

                  	Erstellen einer Dokumentation zur Wahrung von Gewährleistungsansprüchen
                


                
                  	AE:

                  	Sicherstellen der Einhaltung der Planungsvorgaben im Rahmen der Bauausführung
                


                
                  	FK:

                  	
                    
                      	
                        bautechnische, -physikalische, -chemische und statische Kenntnisse, wie sie im Rahmen der Ausbildung zum Dipl.-Ing. (FH) bzw. BA of Engineening in der Fachrichtung Hochbau vermittelt werden

                      

                    


                    sowie detaillierte Kenntnisse über:


                    
                      	
                        VOB

                      


                      	
                        VOL

                      


                      	
                        §§ 10–34, 62–110, 77–79, 80–90 HOA I 2002

                      


                      	
                        LandesBauO

                      


                      	
                        Garagenverordnung

                      


                      	
                        Versammlungsstättenverordnung (für Fluchtwege)

                      


                      	
                        Kenntnisse und praktische Erfahrung in Bezug auf denkmalgeschützte Gebäude (verwendete Baumaterialien, Bauweisen)

                      

                    

                  
                

              
            

          

        


        
          Formulierungsbeispiele für handwerkliche Stellen


          
            
              1. Beispiel: (aus dem TV-V)
            


            
              
                
                
              

              
                
                  	T:

                  	Instandsetzen dieser elektrischen Anlagen und ihrer mess-, regel- und steuerungstechnischen Anlagenteile:
                


                
                  	[Aufzählung der unterschiedlichen Arten der instand zu setzenden Anlagen]
                


                
                  	nach Vorgaben des Vorgesetzten und ohne direkte Aufsicht und Einzelanweisungen vor Ort
                


                
                  	AS 1:

                  	Feststellen der Ursachen von Fehlern und Betriebsstörungen in den Anlagen und Systemen durch systematische Suche
                


                
                  	AS 2:

                  	Beheben der festgestellten Fehlerursachen und Betriebsstörungen durch Reparatur oder Austausch der entsprechenden Teile
                


                
                  	ZT:

                  	
                    
                      	
                        Vornehmen von Schalthandlungen an Mittelspannungsanlagen im Rahmen der Instandsetzungsarbeiten

                      


                      	
                        Verfassen von Prüf- und Instandsetzungsberichten

                      


                      	
                        Erstellen/Aktualisieren von Schaltplänen

                      

                    

                  
                


                
                  	AE:

                  	Wiederherstellen der Funktionsfähigkeit und Betriebsbereitschaft elektrischer Anlagen und ihrer mess-, regel- und steuerungstechnischen Anlagenteile
                


                
                  	FK:

                  	
                    
                      	
                        detaillierte elektrotechnische Kenntnisse

                      


                      	
                        detaillierte Kenntnisse der Anlagen (Aufbau, Funktionsweise, Bedienung)

                      


                      	
                        detaillierte Kenntnisse der in den Anlagen eingesetzten Systeme (Aufbau, Funktionsweise, Bedienung, Programmierung)

                      

                    

                  
                

              
            

          


          
            
              2. Beispiel: (aus dem MTArb)
            


            
              
                
                
              

              
                
                  	Tätigkeit:

                  	Satzherstellung für Informationsbroschüren
                


                
                  	AS 1:

                  	Layout erstellen (Schriftart, Schriftgröße, Format)
                


                
                  	AS 2:

                  	Eingeben der Texte in Page Maker und Festlegen des Satzspiegels
                


                
                  	AS 3:

                  	Ausdrucken der fertigen Seiten mit dem Laserdrucker
                


                
                  	AS 4:

                  	Montage der Seiten (Seitenzahlen, Logo, besondere Schriften) auf der Montagefläche
                


                
                  	AS 5:

                  	Weiterleiten eines Korrekturabzugs an den Auftraggeber zur Überprüfung
                


                
                  	AS 6:

                  	Ggf. Umsetzen von Korrekturen
                


                
                  	AE:

                  	Druckreife Vorlagen für Informationsbroschüren
                


                
                  	FK:

                  	
                    
                      	
                        detaillierte Kenntnisse in der Schriftsetzung/-herstellung entsprechend der Berufsausbildung der/des Mediengestalters/Mediengestalterin für Digital- und Printmedien, Fachrichtung Mediendesign

                      


                      	
                        Anwendungskenntnisse Page Maker

                      

                    

                  
                

              
            

          


          
            
              3. Beispiel: (aus dem TV-V)
            


            
              
                
                
              

              
                
                  	Tätigkeit:

                  	Warten von Nutz- und Kraftfahrzeugen aller Art (Busse, Lkws und Personenkraftwagen) auf dem Gebiet der Mechanik
                


                
                  	AS 1:

                  	Austauschen von Verschleißteilen, wie Bremsen, Stoßdämpfer und Betriebsstoffe
                


                
                  	AS 2:

                  	Austauschen von Brems- und Kühlflüssigkeiten
                


                
                  	AS 3:

                  	Nachfüllen bzw. Wechseln von Getriebe- und Motorölen
                


                
                  	AS 4:

                  	Kontrollieren und Reparieren mechanischer Verbindungen
                


                
                  	AS 5:

                  	Austauschen von Zündkerzen und Dichtungen
                


                
                  	AS 6:

                  	Auswechseln von Rädern
                


                
                  	AS 7:

                  	Aufziehen von Reifen auf Felgen
                


                
                  	AS 8:

                  	Auswuchten der Räder
                


                
                  	AS 9:

                  	Durchführen von Probefahrten
                


                
                  	FK:

                  	
                    Kenntnisse und Fertigkeiten, wie sie im Rahmen der Ausbildung zum Kraftfahrzeugservicemechaniker vermittelt werden, einschließlich

                    
                      	
                        Handhabung und Einsatzmöglichkeiten technischer Informations-, Kommunikations- und Dokumentationssysteme

                      


                      	
                        Verfahren und Geräte (Handhabung und Einsatzmöglichkeiten) zum Messen und Prüfen

                      


                      	
                        Grundkenntnisse der Normen und Regeln zu Arbeitssicherheit, Unfallverhütungsvorschriften, Umweltschutz (Entsorgung, Recycling)

                      

                    

                  
                

              
            

          

        

      

    

  


  
    
      6. Beispiel-Stellenbeschreibungen


      
        

        
          	Stellenbeschreibung einer Personalsachbearbeiter/in


          	Stellenbeschreibung einer Sekretär/in


          	Stellenbeschreibung einer Ingenieur/in

        

      


      Diese dienen als Richtschnur, wie eine komplette tarifkonforme Stellenbeschreibung aussehen kann. Wichtig ist, dass Befugnisse und Aufgabenverteilung stark von der Aufbauorganisation der einzelnen Unternehmen/Dienststellen abhängen, sodass sich aus diesen Unterschieden ggf. auch ein anderer Zuschnitt der Arbeitsvorgänge ergeben kann.


      
        Stellenbeschreibung einer Personalsachbearbeiter/in


        
          
            
              
              
            

            
              
                	Stellenbeschreibung

                	Unternehmen/Dienststelle
              

            
          


          
            
              
                	1.

                	

                	
                  Gefährdungsbeurteilung


                  
                    	
                      durchgeführt (s. Anhang 1)

                    

                  

                
              


              
                	2.

                	

                	
                  Organisatorische Eingliederung der Stelle


                  
                    
                      
                      
                      
                    

                    
                      
                        	2.1

                        	Organisationseinheit:

                        	
                          Fachbereich Personal und Soziales, Abteilung Personal
                          

                        
                      


                      
                        	

                        	

                        	(Fachbereich/Abteilung)
                      


                      
                        	

                        	

                        	
                      


                      
                        	2.2

                        	Bezeichnung der Stelle:

                        	
                          Personalsachbearbeiter
                          

                        
                      


                      
                        	2.3

                        	Stellennummer:

                        	
                          PS P 03
                          

                        
                      


                      
                        	2.4

                        	Unterstellung:

                        	
                      


                      
                        	

                        	2.4.1 fachlich:

                        	
                          Abteilungsleitung Personal
                          

                        
                      


                      
                        	

                        	2.4.2 disziplinarisch:

                        	
                          Fachbereichsleitung Personal und Soziales
                          

                        
                      


                      
                        	

                        	

                        	(Angabe der unmittelbar vorgesetzten Stelle/n)
                      


                      
                        	

                        	
                      


                      
                        	2.5

                        	Überstellung:

                        	
                          (ständig unmittelbar unterstellte Stellen)

                          
                            
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                            

                            
                              
                                	fach-

                                lich

                                	diszipli-

                                narisch

                                	Anzahl/

                                Stellenanteil

                                	Bezeichnung der Stelle

                                	Stellen-

                                nummer

                                	tarifliche Wertigkeit
                              


                              
                                	

                                	keine

                                	

                                	

                                	

                                	
                              

                            
                          

                        
                      

                    
                  

                
              


              
                	3.

                	

                	
                  ArbeitszeitBeschäftigungsumfang der Stelle


                  
                    
                      
                      
                    

                    
                      
                        	□

                        	Vollzeit
                      


                      
                        	□

                        	Teilzeit mit

                        □ … % Anteil Vollzeit

                        □ … Wochenstunden
                      

                    
                  

                
              


              
                	4.

                	

                	
                  Ziel(e) der Stelle


                  (langfristige Sollvorgabe(n) zum Aufgabenprofil der Stelle im Rahmen der Organisationsziele)


                  
                    
                      
                        	3.1

                        	

                        	
                          Abwicklung aller personalwirtschaftlichen und tarifrechtlichen Angelegenheiten für die zugeordneten Organisationseinheiten

                        
                      


                      
                        	3.2

                        	

                        	
                          Vertretung von Kollegen mit gleichem Aufgaben- und Befugnisumfang

                        
                      

                    

                  

                
              


              
                	5.

                	

                	
                  Erforderliche berufliche Qualifikation(en) und Erfahrung(en)


                  (berufsbildender Abschluss, Prüfungen, mehr-/langjährige Berufserfahrung)


                  Abgeschlossenes Studium der Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Personalwesen (FH oder Bachelor) bzw. vergleichbare Kenntnisse/Fähigkeiten/Erfahrungen

                
              


              
                	6.

                	

                	
                  Stellvertretung


                  
                    
                      
                        	6.1

                        	

                        	
                          Aktive Stellvertretung (= der Stelleninhaber vertritt):


                          
                            
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                            

                            
                              
                                	a)

                                	ständig/

                                	Bezeichnung der Stelle

                                	Stellen-

                                nummer

                                	Vertretungs-

                                bereiche (= lfd. Nr. der Tätigkeits-

                                darstellung)

                                	tarifliche Wertigkeit
                              


                              
                                	b)

                                	in Ab-

                                wesenheit
                              


                              
                                	b)

                                	Kollegen

                                	PS P 02, 04

                                	8.1

                                	
                              

                            
                          

                        
                      


                      
                        	6.2

                        	

                        	
                          Passive Stellvertretung (= der Stelleninhaber wird vertreten durch):


                          
                            
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                            

                            
                              
                                	a)

                                	ständig/

                                	Bezeichnung der Stelle

                                	Stellen-

                                nummer

                                	Vertretungs-

                                bereiche (= lfd. Nr. der Tätigkeits-

                                darstellung)

                                	tarifliche Wertigkeit
                              


                              
                                	b)

                                	in Ab-

                                wesenheit
                              


                              
                                	b)

                                	Kollegen

                                	PS P 02, 04

                                	8.1

                                	
                              

                            
                          

                        
                      

                    

                  

                
              


              
                	7.

                	

                	
                  Befugnisse


                  
                    
                      
                        	7.1

                        	

                        	
                          Unterschrifts- und Feststellungsbefugnisse:


                          (Unterschriftsberechtigungen nach innen [wie z. B. Zeichnung der fachtechnischen und sachlichen Richtigkeit] und außen [wie z. B. Handlungsvollmacht, Prokura])


                          keine

                        
                      


                      
                        	7.2

                        	

                        	
                          Entscheidungsbefugnisse:


                          (Fällen von Sachentscheidungen durch Ausfüllen von Ermessens-, Beurteilungs-, Gestaltungsspielräumen)


                          Mitentscheidung über die Einstellung neuer Mitarbeiter im Rahmen der Personalausschüsse

                        
                      


                      
                        	7.3

                        	

                        	
                          Weisungsbefugnisse:


                          (Rechte zur Bestimmung des Verhaltens und Handelns der zugeordneten Stellen; ggü. den gem. 2.5 zugeordneten Stellen bzw. im Einzelfall)


                          keine

                        
                      

                    

                  

                
              


              
                	8.

                	

                	
                  Tätigkeitsbeschreibung


                  
                    
                      
                      
                      
                      
                    

                    
                      
                        	Lfd. Nr.

                        	
                          
                            
                              
                                	a)

                                	

                                	
                                  Beschreibung des Arbeitsvorgangs


                                  (Angabe der wesentlichen inhaltlichen Arbeitsschritte und des Arbeitsergebnisses)

                                
                              


                              
                                	b)

                                	

                                	
                                  einzusetzende Kenntnisse und Vorschriften


                                  (Angabe der Paragrafen/Abschnitte etc. von Gesetzen, Verordnungen, internen Richtlinien etc.)

                                
                              

                            

                          

                        

                        	Zeit-

                        anteil

                        in %
                      

                    

                    
                      
                        	8.1

                        	a)

                        	
                          Abwicklung aller personalwirtschaftlichen und tarifrechtlichen Angelegenheiten für die zugeordneten Organisationseinheiten

                        

                        	90
                      


                      
                        	Organisationseinheiten: X, Y, Z[Namen der Organisationseinheiten]
                      


                      
                        	Beschäftigtenstruktur: TVöD-Beschäftigte, Auszubildende
                      


                      
                        	
                          
                            
                              
                                	1.

                                	

                                	
                                  Einstellung


                                  
                                    	
                                      Prüfen der Stellenausschreibungen der Fachbereiche auf Richtigkeit der eingruppierungs- bzw. entgeltspezifischen Angaben und personalrechtlich eindeutiger Formulierungen zu Aufgaben und Anforderungen

                                    


                                    	
                                      Teilnahme an Personalausschüssen als Vertreter des Fachbereiches zur Mitentscheidung über die Einstellung von Mitarbeitern (keine Leitungs- und Stv. Leitungsstellen) gemeinsam mit der jeweils zuständigen Fachbereichsleitung, dem Vertreter des Arbeitsgebietes und des Betriebsrates sowie Weiterleitung der Entscheidung als Beschlussvorlage an den geschäftsführenden Vorstand zur Genehmigung

                                    


                                    	
                                      Ermittlung der tariflichen Eingruppierung unter Beachtung der einschlägigen Rechtsprechung und Literatur

                                    


                                    	
                                      Erstfestsetzung der Entgelthöhe anhand des ausgefüllten Personalbogens (insbesondere berufliche Vorerfahrungen) einschl. Prüfung der ZV- und SV-Pflicht sowie Erfassung der Daten im PC

                                    


                                    	
                                      Ausfüllen der Personalstammkarte einschließlich Formulierung besonderer Vertragsbestandteile (z. B. Befristungsgründe) als Vorgabe für das Ausfertigen der Arbeitsverträge

                                    


                                    	
                                      Kontrolle der Richtigkeit und interne Abzeichnung der Arbeitsverträge

                                    

                                  

                                
                              


                              
                                	2.

                                	

                                	
                                  Laufende Personalbewirtschaftung


                                  
                                    	
                                      Überwachen von Fristen (Befristung von Arbeitsverhältnissen, besondere Arbeitszeitregelungen, Sonderurlaub, Mutterschutz, Elternzeit)

                                    


                                    	
                                      Prüfen von Anträgen auf Genehmigung von Nebentätigkeiten im Hinblick auf die Einhaltung arbeitszeitrechtlicher Bestimmungen und Erstellen entscheidungsreifer Beschlussvorlagen für die Fachbereichsleitung

                                    


                                    	
                                      Beantworten aller arbeitsrechtlichen Anfragen, die das Beschäftigungsverhältnis unmittelbar betreffen (z. B. Zahlung von Zeitzuschlägen, Arbeitsbefreiungen für Weiterbildungen, Regelungen zur Überstundenabgeltung)

                                    


                                    	
                                      Beratung der Mitarbeiter zur Altersteilzeit auf Basis des Tarifvertrages zur Regelung flexibler Arbeitzeiten für ältere Beschäftigte, z.B. über die Voraussetzungen zur Beantragung, Vorstellung der Modelle, Berechnung der jeweiligen Entgeltansprüche

                                    


                                    	
                                      Beratung der Fachbereichsleitungen zu notwendigen rechtlichen Voraussetzungen für die Erteilung von Abmahnungen einschließlich Erstellen entsprechender unterschriftsreifer Vorlagen

                                    

                                  

                                
                              


                              
                                	3.

                                	

                                	
                                  Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen


                                  
                                    	
                                      Beratung der Leitungen zu notwendigen rechtlichen Voraussetzungen für die Aussprache von Kündigungen und zum Verfahren einschließlich Erstellen entscheidungsreifer Beschlussvorlagen mit Festlegung der Art der Kündigung sowie ggf. Vorbereitung der gerichtlichen Vertretung durch einen Rechtsanwalt

                                    


                                    	
                                      Beratung der Leitungen beim Verfassen von Zeugnissen

                                    

                                  

                                
                              


                              
                                	4.

                                	

                                	
                                  Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat


                                  durch Erstellen von Beschlussvorlagen für alle beteiligungspflichtigen Angelegenheiten

                                
                              

                            

                          

                        
                      


                      
                        	b)
                      


                      
                        	
                          detaillierte Kenntnis der gesetzlichen Grundlagen der Personalarbeit einschl. Rechtsprechung und Literatur:

                          
                            	
                              AGG

                            


                            	
                              ArbPlSchG (§§ 1–6)

                            


                            	
                              ArbZG (§§ 1–7)

                            


                            	
                              BBiG (§§ 1–8, 10–33, 43–46, 48, 76)

                            


                            	
                              BEEG (§§ 1–17)

                            


                            	
                              BetrVG (§§ 1–5, 23, 26–46, 60–71, 74–103, 105)

                            


                            	
                              BGB-Dienstvertragsrecht (§§ 611, 611a, 611b, 620–627, 630)

                            


                            	
                              BUrlG (§§ 1–13), EFZG (§§ 1–9)

                            


                            	
                              EStG (§ 3 Nr. 26 zur Nebentätigkeitsprüfung)

                            


                            	
                              GewO (§§ 106, 109)

                            


                            	
                              KSchG (§§ 1–16)

                            


                            	
                              MuSchG

                            


                            	
                              NachwG

                            


                            	
                              JArbSchG (§§ 8–19, 32–44)

                            


                            	
                              SGB III bezogen auf die AV-Pflicht (§§ 24–28), SGB V für die KV-Pflicht, Krankengeldzahlungen, Mitgliedschaft (§§ 5–9, § 47 ff.; §§ 190, 191), SGB VI (bezogen auf die RV-Pflicht)

                            


                            	
                              SGB IX (§§ 68–77, 80–84, 85–96, 124, 125)

                            


                            	
                              SGB XI bezogen auf die PV-Pflicht (§§ 2, 6)

                            


                            	
                              TzBfG

                            

                          

                        
                      


                      
                        	
                          tarifvertragliche Kenntnisse einschl. Rechtsprechung und Literatur:

                          
                            	
                              TVöD, TVÜ, einschließlich Vergütungsordnung zum BAT und Lohngruppenverzeichnis zum MTArb

                            


                            	
                              TVAöD

                            


                            	
                              TV über den Rationalisierungsschutz für AN

                            


                            	
                              Tarifvertrag zur Regelung flexibler Arbeitszeiten für ältere Beschäftigte

                            

                          

                        
                      


                      
                        	Satzung der ZVK einschließlich Literatur und Rechtsprechung
                      


                      
                        	8.2

                        	
                          
                            
                              
                                	a)

                                	

                                	
                                  Vertretung von Kollegen mit gleichem Aufgaben- und Befugnisumfang

                                
                              


                              
                                	b)

                                	

                                	
                                  wie 8.1 b)

                                
                              

                            

                          

                        

                        	10
                      

                    
                  

                
              

            

          

        


        
          
            
              	9.

              	

              	
                Personalwirtschaftliche Angaben

              
            

          

        

      


      
        Stellenbeschreibung einer Sekretär/in


        
          
            
              
              
            

            
              
                	Stellenbeschreibung

                	Unternehmen/Dienststelle
              

            
          


          
            
              
                	1.

                	

                	
                  Gefährdungsbeurteilung


                  
                    	
                      durchgeführt (s. Anhang 1)

                    

                  

                
              

            

          


          
            
              
                	2.

                	

                	
                  Organisatorische Eingliederung der Stelle


                  
                    
                      
                      
                      
                    

                    
                      
                        	2.1

                        	Organisationseinheit:

                        	
                          Fachbereich Bau und Liegenschaften
                          

                        
                      


                      
                        	

                        	

                        	(Fachbereich/Abteilung/Team)
                      


                      
                        	

                        	

                        	
                      


                      
                        	2.2

                        	Bezeichnung der Stelle:

                        	
                          Sekretär der Fachbereichsleitung
                          

                        
                      


                      
                        	2.3

                        	Stellennummer:

                        	
                          B 02
                          

                        
                      


                      
                        	2.4

                        	Unterstellung:

                        	
                      


                      
                        	

                        	2.4.1 fachlich:

                        	
                          Fachbereichsleitung (FBL) Bau und Liegenschaften
                          

                        
                      


                      
                        	

                        	2.4.2 disziplinarisch:

                        	
                          FBL Bau und Liegenschaften
                          

                        
                      


                      
                        	

                        	

                        	(Angabe des/der unmittelbaren Vorgesetzten)
                      


                      
                        	

                        	
                      


                      
                        	2.5

                        	Überstellung:

                        	
                          (ständig unmittelbar unterstellte Stellen)

                          
                            
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                            

                            
                              
                                	fach-

                                lich

                                	diszipli-

                                narisch

                                	Anzahl/

                                Stellen-

                                anteil

                                	Bezeichnung der Stelle

                                	Stellen-

                                nummer

                                	tarifliche Wertigkeit
                              


                              
                                	

                                	

                                	keine

                                	

                                	

                                	
                              

                            
                          

                        
                      

                    
                  

                
              


              
                	3.

                	

                	
                  Arbeitszeit/Beschäftigungsumfang der Stelle


                  
                    
                      
                      
                    

                    
                      
                        	X

                        	Vollzeit
                      


                      
                        	□

                        	Teilzeit mit

                        □ … % Anteil Vollzeit

                        □ … Wochenstunden
                      

                    
                  

                
              


              
                	4.

                	

                	
                  Ziel(e) der Stelle


                  (langfristige Sollvorgabe(n) zum Aufgabenprofil der Stelle im Rahmen der Organisationsziele)


                  
                    
                      
                        	3.1

                        	

                        	
                          Entlastung der FBL von den administrativen Aufgaben des laufenden Tagesgeschäftes

                        
                      


                      
                        	3.2

                        	

                        	
                          Erledigung von Schreibarbeiten für die FBL

                        
                      


                      
                        	3.3

                        	

                        	
                          Vertretung der Sekretärin XY im Rahmen der Entlastung des Vorgesetzten von den administrativen Aufgaben des laufenden Tagesgeschäftes

                        
                      

                    

                  

                
              


              
                	5.

                	

                	
                  Erforderliche berufliche Qualifikation(en) und Erfahrung(en)


                  (Berufsbildender Abschluss, Prüfungen, mehr-/langjährige Berufserfahrung)


                  Abgeschlossene Ausbildung zum/zur Kaufmann/-frau für Bürokommunikation bzw. vergleichbare Kenntnisse/Fähigkeiten/Erfahrungen

                
              


              
                	6.

                	

                	
                  Stellvertretung


                  
                    
                      
                        	6.1

                        	

                        	
                          Aktive Stellvertretung (= der Stelleninhaber vertritt):


                          
                            
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                            

                            
                              
                                	a)

                                	ständig/

                                	Bezeichnung der Stelle

                                	Stellen-

                                nummer

                                	Vertretungsbereiche (= lfd. Nr. der Tätigkeitsdarstellung)

                                	tarifliche Wertigkeit
                              


                              
                                	b)

                                	in Ab-

                                wesenheit
                              


                              
                                	b)

                                	Sekretär/in XY

                                	XY 02

                                	8.1, 8.2

                                	
                              

                            
                          

                        
                      


                      
                        	6.2

                        	

                        	
                          Passive Stellvertretung (= der Stelleninhaber wird vertreten durch):


                          
                            
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                            

                            
                              
                                	a)

                                	ständig/

                                	Bezeichnung der Stelle

                                	Stellen-

                                nummer

                                	Vertretungsbereiche (= lfd. Nr. der Tätigkeitsdarstellung)

                                	tarifliche Wertigkeit
                              


                              
                                	b)

                                	in Ab-

                                wesenheit
                              


                              
                                	b)

                                	Sekretär/in XY

                                	XY 02

                                	8.1, 8.2

                                	
                              

                            
                          

                        
                      

                    

                  

                
              


              
                	7.

                	

                	
                  Befugnisse


                  
                    
                      
                        	7.1

                        	

                        	
                          Unterschrifts- und Feststellungsbefugnisse:


                          (Unterschriftsberechtigungen nach innen [wie z. B. Zeichnung der fachtechnischen und sachlichen Richtigkeit] und außen [wie z. B. Handlungsvollmacht, Prokura])


                          keine

                        
                      


                      
                        	7.2

                        	

                        	
                          Entscheidungsbefugnisse:


                          (Fällen von Sachentscheidungen durch Ausfüllen von Ermessens-, Beurteilungs-, Gestaltungsspielräumen)


                          keine

                        
                      


                      
                        	7.3

                        	

                        	
                          Weisungsbefugnisse:


                          (Rechte zur Bestimmung des Verhaltens und Handelns der zugeordneten Stellen; ggü. den gem. 2.5 zugeordneten Stellen bzw. im Einzelfall)


                          keine

                        
                      

                    

                  

                
              


              
                	8.

                	

                	
                  Tätigkeitsbeschreibung


                  
                    
                      
                      
                      
                      
                    

                    
                      
                        	Lfd. Nr.

                        	
                          
                            
                              
                                	a)

                                	

                                	
                                  Beschreibung des Arbeitsvorgangs


                                  (Angabe der wesentlichen inhaltlichen Arbeitsschritte und des Arbeitsergebnisses)

                                
                              


                              
                                	b)

                                	

                                	
                                  einzusetzende Kenntnisse und Vorschriften


                                  (Angabe der Paragrafen/Abschnitte etc. von Gesetzen, Verordnungen, internen Richtlinien etc.)

                                
                              

                            

                          

                        

                        	Zeit-

                        anteil

                        in %
                      

                    

                    
                      
                        	8.1

                        	a)

                        	Entlastung der FBL von den administrativen Aufgaben des laufenden Tagesgeschäftes

                        	80
                      


                      
                        	
                          
                            
                              
                                	1)

                                	

                                	
                                  Empfang und Weiterleitung von Publikumsverkehr

                                
                              


                              
                                	2)

                                	

                                	
                                  Zentrale Annahme von Telefongesprächen für den gesamten Fachbereich einschließlich Weiterleitung bzw. Information der jeweils zuständigen Sachbearbeiter, ggf. Erteilen von Auskünften formeller Art, wie z. B. über Aufgaben und Zuständigkeiten innerhalb des Fachbereichs, Bestätigen von Postein- und -ausgängen

                                
                              


                              
                                	3)

                                	

                                	
                                  Telefonische und schriftliche Terminvereinbarung mit In- und Externen nach den Terminvorschlägen der FBL

                                
                              


                              
                                	4)

                                	

                                	
                                  Zentrale Sichtung und Weiterleitung des Postein- und -ausgangs:


                                  
                                    	
                                      Sichten des Posteingangs, Prüfen auf Vollständigkeit, Prüfen und Vermerken der internen Zuständigkeit

                                    


                                    	
                                      Weiterleiten der Post für die FBL einschließlich Heraussuchen der entsprechenden Vorgänge aus der Wiedervorlage

                                    


                                    	
                                      Weiterleiten des restlichen Posteingangs an die zuständigen Stellen

                                    


                                    	
                                      Weiterleiten des internen Postausgangs an die zuständigen Stellen

                                    

                                  

                                
                              


                              
                                	5)

                                	

                                	
                                  Erledigung der Routinekorrespondenz ohne Vorgaben, z. B.:


                                  
                                    	
                                      Anlagen zu Briefen und Verträgen

                                    


                                    	
                                      Rück- bzw. Übersendungen (z. B. Erklärungen, Vollmachten, Verträge etc. per Kurzbrief/Fax)

                                    


                                    	
                                      Serienbriefe einschließlich Adressenverwaltung, z. B. für Mieterhöhungen, Anforderungsbögen für Neben-, Betriebs- und Heizkosten-Abrechnungen

                                    


                                    	
                                      Zwischennachrichten wg. Urlaub und Krankheit

                                    

                                  

                                
                              


                              
                                	6)

                                	

                                	
                                  Aktualisieren und Erweitern des Aktenplans

                                
                              


                              
                                	7)

                                	

                                	
                                  Schriftgutverwaltung


                                  
                                    	
                                      Sortieren nach Datum der Wiedervorlage (WV)

                                    


                                    	
                                      Eintragen in den WV-Ordner

                                    


                                    	
                                      Einsortieren nach Sachgebieten

                                    


                                    	
                                      Überwachen der WV zum rechtzeitigen Heraussuchen und Zusammenstellen der Akten für die FBL

                                    

                                  

                                
                              


                              
                                	8)

                                	

                                	
                                  Datenpflege: Zentrale Archivierung aller Dateien, einschließlich Erstellen von Suchindexen für die MA des FB

                                
                              


                              
                                	9)

                                	

                                	
                                  Entwurf und Erstellung fachbereichsspezifischer Formulare und Vorlagen nach inhaltlichen Vorgaben der FBL einschließlich laufende Formular- und Vorlagenverwaltung

                                
                              


                              
                                	10)

                                	

                                	
                                  Organisatorische Vorbereitung von Besprechungen und Sitzungen (Räume buchen, Moderationsmaterial ordern, Getränkeservice beauftragen, ggf. Sitzungsunterlagen zusammenstellen nach den inhaltlichen Vorgaben der FBL)

                                
                              


                              
                                	11)

                                	

                                	
                                  Themenbezogene Auswahl und Sammlung der für das Arbeitsgebiet des Fachbereiches relevanten internen und externen Mitteilungen und Vereinbarungen als zentrale Zugriffsstelle für den Fachbereich

                                
                              


                              
                                	12)

                                	

                                	
                                  Büroorganisation, z. B.


                                  
                                    	
                                      Interner Abruf von Büromaterial, -geräten und Inventar

                                    


                                    	
                                      Führen der Inventarliste des Fachbereichs

                                    


                                    	
                                      Fehlerbehebung bei EDV, Telefon etc.

                                    


                                    	
                                      Nachhalten von Literaturlieferungen

                                    

                                  

                                
                              


                              
                                	13)

                                	

                                	
                                  In-Umlauf-Setzen von Gesetzestexten, Fachliteratur, Rundschreiben etc.

                                
                              


                              
                                	14)

                                	

                                	
                                  Fachbereichsbezogene Rechnungen (z. B. Gesetzestextlieferungen) auf Vollständigkeit der Lieferung prüfen und Weiterleitung an den Fachbereich Haushalt zur Anweisung und Verbuchung

                                
                              

                            

                          

                        
                      


                      
                        	b)
                      


                      
                        	

                        	
                          
                            	
                              detaillierte bürotechnische Kenntnisse und Fertigkeiten (Einsatzmöglichkeiten und Handhabung von Büromaschinen und -geräten, wie PC, Fax, Scanner, Vervielfältigungsgeräte etc.)

                            


                            	
                              Überblick über Aufgaben und Zuständigkeiten im Fachbereich

                            


                            	
                              Kenntnisse des bereichsbezogenen Rechnungswesens (Erstellen, Prüfen und Archivieren von Belegen)

                            

                          

                        
                      


                      
                        	8.2

                        	a)

                        	Erledigung von Schreibarbeiten für die FBL

                        	15
                      


                      
                        	

                        	
                          nach Vorgaben (Band oder handschriftlich)

                          
                            	
                              Korrespondenz, überwiegend mit Ämtern und Mietern, z. B. Erläuterung und Übersendung von Verträgen, Einholung rechtsverbindlicher Unterschriften

                            


                            	
                              Beschlussentwürfe und -vorlagen

                            


                            	
                              Protokolle

                            


                            	
                              Aktenvermerke

                            


                            	
                              Erklärungen, Vollmachten etc. für Grundstücksver- und -ankäufe, einschließlich Erstellen und Einfügen von Grafiken, Tabellen und Dateien in die o. g. Schriftstücke

                            

                          

                        
                      


                      
                        	b)
                      


                      
                        	

                        	
                          
                            	
                              detaillierte bürotechnische Kenntnisse und Fertigkeiten (Einsatzmöglichkeiten und Handhabung von Büromaschinen und -geräten wie PC, Fax, Scanner, Vervielfältigungsgeräte, Diktiergeräte, etc.)

                            


                            	
                              Schreibtechnische Kenntnisse und Fertigkeiten einschl. Anwenderkenntnisse der einschlägigen, marktüblichen Officeprogramme (MS-Office)

                            

                          

                        
                      


                      
                        	8.3

                        	a)

                        	Vertretung des Sekretärs XY im Rahmen der Entlastung des Vorgesetzten von den administrativen Aufgaben des laufenden Tagesgeschäftes

                        Einzeltätigkeiten s. 8.1 der Stellenbeschreibung des/der Sekretärs/in XY

                        	5
                      


                      
                        	b)

                        	wie 8.1 b)
                      

                    
                  

                
              

            

          

        


        
          
            
              	9.

              	

              	
                Personalwirtschaftliche Angaben

                …

              
            

          

        

      


      
        Stellenbeschreibung einer Ingenieur/in


        
          
            
              
              
            

            
              
                	Stellenbeschreibung

                	Unternehmen/Dienststelle
              

            
          


          
            
              
                	1.

                	

                	
                  Gefährdungsbeurteilung


                  
                    	
                      durchgeführt (s. Anhang 1)

                    

                  

                
              

            

          


          
            
              
                	2.

                	

                	
                  Organisatorische Eingliederung der Stelle


                  
                    
                      
                      
                      
                    

                    
                      
                        	2.1

                        	Organisationseinheit:

                        	
                          Fachbereich Bau und Technik
                          

                        
                      


                      
                        	(Fachbereich/Abteilung/Team)
                      


                      
                        	2.2

                        	Bezeichnung der Stelle:

                        	
                          Ingenieur für elektrotechnische Anlagen
                          

                        
                      


                      
                        	2.3

                        	Stellennummer:

                        	
                          BT 02
                          

                        
                      


                      
                        	2.4

                        	Unterstellung:

                        	
                      


                      
                        	2.4.1 fachlich:

                        	
                          Fachbereichsleitung (FBL) Bau und Technik
                          

                        
                      


                      
                        	2.4.2 disziplinarisch:

                        	
                          FBL Bau und Technik
                          

                        
                      


                      
                        	

                        	(Angabe des/der unmittelbaren Vorgesetzten)
                      


                      
                        	2.5

                        	Überstellung:

                        	
                          (ständig unmittelbar unterstellte Stellen)

                          
                            
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                            

                            
                              
                                	fach-

                                lich

                                	diszipli-

                                narisch

                                	Anzahl/

                                Stellen-

                                anteil

                                	Bezeichnung der Stelle

                                	Stellen-

                                nummer

                                	tarifliche Wertigkeit
                              


                              
                                	

                                	

                                	keine

                                	

                                	

                                	
                              

                            
                          

                        
                      

                    
                  

                
              


              
                	3.

                	

                	
                  Arbeitszeit/Beschäftigungsumfang der Stelle


                  
                    
                      
                      
                    

                    
                      
                        	X

                        	Vollzeit
                      


                      
                        	□

                        	Teilzeit mit

                        □ … % Anteil Vollzeit

                        □ … Wochenstunden
                      

                    
                  

                
              


              
                	4.

                	

                	
                  Ziel(e) der Stelle


                  (langfristige Sollvorgabe(n) zum Aufgabenprofil der Stelle im Rahmen der Organisationsziele)


                  
                    
                      
                        	3.1

                        	

                        	
                          Planung und Überwachung der Sanierung der gesamten Elektroanlagen einschließlich Transformatorenstationen

                        
                      


                      
                        	3.2

                        	

                        	
                          Vorbereitung, Begleitung und Kontrolle von Planungsarbeiten externer Ingenieurbüros für Bauvorhaben im Bereich der Elektroanlagen

                        
                      


                      
                        	3.3

                        	

                        	
                          Vorbereitung, Begleitung und Kontrolle der Wartung und Reparatur von Elektroanlagen durch Fremdfirmen

                        
                      

                    

                  

                
              


              
                	5.

                	

                	
                  Erforderliche berufliche Qualifikation(en) und Erfahrung(en)


                  (Berufsbildender Abschluss, Prüfungen, mehr-/langjährige Berufserfahrung)


                  Abgeschlossenes Studium als Ingenieur für Elektrotechnik (FH oder Bachelor) bzw. vergleichbare Kenntnisse/Fähigkeiten/Erfahrungen

                
              


              
                	6.

                	

                	
                  Stellvertretung


                  
                    
                      
                        	6.1

                        	

                        	
                          Aktive Stellvertretung (= der Stelleninhaber vertritt):


                          
                            
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                            

                            
                              
                                	a)

                                	ständig/

                                	Bezeichnung der Stelle

                                	Stellen-

                                nummer

                                	Vertretungsbereiche (= lfd. Nr. der Tätigkeitsdarstellung)

                                	tarifliche Wertigkeit
                              


                              
                                	b)

                                	in Ab-

                                wesenheit
                              


                              
                                	keine

                                	

                                	

                                	

                                	
                              

                            
                          

                        
                      


                      
                        	6.2

                        	

                        	
                          Passive Stellvertretung (= der Stelleninhaber wird vertreten durch):


                          
                            
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                            

                            
                              
                                	a)

                                	ständig/

                                	Bezeichnung der Stelle

                                	Stellen-

                                nummer

                                	Vertretungsbereiche (= lfd. Nr. der Tätigkeitsdarstellung)

                                	tarifliche Wertigkeit
                              


                              
                                	b)

                                	in Ab-

                                wesenheit
                              


                              
                                	keine

                                	

                                	

                                	

                                	
                              

                            
                          

                        
                      

                    

                  

                
              


              
                	7.

                	

                	
                  Befugnisse


                  
                    
                      
                        	7.1

                        	

                        	
                          Unterschrifts- und Feststellungsbefugnisse:


                          (Unterschriftsberechtigungen nach innen [wie z. B. Zeichnung der fachtechnischen und sachlichen Richtigkeit] und außen [wie z. B. Handlungsvollmacht, Prokura])


                          
                            
                              
                                	extern:

                                	

                                	
                                  Unterzeichnen von Aufträgen bis zu 2 000,00 Euro je Einzelfall im Rahmen des genehmigten Jahresbudgets

                                
                              


                              
                                	intern:

                                	

                                	
                                  Unterzeichnen der fachtechnischen und sachlichen Richtigkeit von Rechnungen gem. 8. der StB

                                
                              

                            

                          

                        
                      


                      
                        	7.2

                        	

                        	
                          Entscheidungsbefugnisse:


                          (Fällen von Sachentscheidungen durch Ausfüllen von Ermessens-, Beurteilungs-, Gestaltungsspielräumen)


                          
                            
                              
                                	1)

                                	

                                	
                                  Entscheidung über Umfang sowie Art und Weise der Sanierung der gesamten Elektroanlagen einschließlich Transformatorenstationen usw. aus elektrotechnischer Sicht

                                
                              


                              
                                	2)

                                	

                                	
                                  Entscheidung über Umfang sowie Art und Weise der Planung von (Um-)Baumaßnahmen an den Elektroanlagen durch externe Planer

                                
                              


                              
                                	3)

                                	

                                	
                                  Entscheidung über Umfang sowie Art und Weise von Wartung und Reparatur der Elektroanlagen durch Fremdfirmen

                                
                              


                              
                                	4)

                                	

                                	
                                  Betriebliche Schaltberechtigung für den Betrieb der Transformatoren als Verantwortlicher für die Elektroanlagen aller Objekte

                                
                              


                              
                                	5)

                                	

                                	
                                  Bauabnahme von Elektroanlagen

                                
                              

                            

                          

                        
                      


                      
                        	7.3

                        	

                        	
                          Weisungsbefugnisse:


                          (Rechte zur Bestimmung des Verhaltens und Handelns der zugeordneten Stellen; ggü. den gem. 2.5 zugeordneten Stellen bzw. im Einzelfall)


                          
                            
                              
                                	1)

                                	

                                	
                                  Als Verantwortlicher für die Elektroanlagen aller Objekte weisungsbefugt gegenüber dem für den Betrieb der elektrischen Anlagen zuständigen Personal (interne MA und Fremdfirmen)

                                
                              


                              
                                	2)

                                	

                                	
                                  Beauftragte Elektrofachkraft (durch die Dienststellen/Unternehmensleitung) für die Ausführung und Unterhaltung von betriebseigenen Anlageteilen bis 1000 V mit Weisungsbefugnis gegenüber allen Personen, die Arbeiten an Elektroanlagen vornehmen

                                
                              

                            

                          

                        
                      

                    

                  

                
              


              
                	8.

                	

                	
                  Tätigkeitsbeschreibung


                  
                    
                      
                      
                      
                      
                    

                    
                      
                        	Lfd. Nr.

                        	
                          
                            
                              
                                	a)

                                	

                                	
                                  Beschreibung des Arbeitsvorgangs


                                  (Angabe der wesentlichen inhaltlichen Arbeitsschritte und des Arbeitsergebnisses)

                                
                              


                              
                                	b)

                                	

                                	
                                  einzusetzende Kenntnisse und Vorschriften


                                  (Angabe der Paragrafen/Abschnitte von Gesetzen, Verordnungen, internen Richtlinien etc.)

                                
                              

                            

                          

                        

                        	Zeit-

                        anteil

                        in %
                      

                    

                    
                      
                        	8.1

                        	a)

                        	Planung und Überwachung der Sanierung der gesamten Elektroanlagen (Elektroanlagen, Transformatorenstationen, Sicherheitsbeleuchtungsanlagen, Blitzschutzanlagen gem. Honorarzone II) für

                        	55
                      


                      
                        	
                          
                            	
                              xy Wohnobjekte

                            


                            	
                              xy Verwaltungsgebäude

                            


                            	
                              xy Kindertagesstätten

                            


                            	
                              xy Mensen und Cafeterien

                            

                          

                        
                      


                      
                        	
                          
                            
                              
                                	1)

                                	

                                	
                                  Planung der jeweiligen Bauvorhaben (Leistungsphasen 2 bis 5 der HOAI) einschließlich Erstellen von Plänen und Zeichnungen für Elektroanlagen, die jeweils das gesamte Gebäude betreffen

                                
                              


                              
                                	2)

                                	

                                	
                                  Erstellen von Leistungsbeschreibungen und Leistungsverzeichnissen

                                
                              


                              
                                	3)

                                	

                                	
                                  Beschränkte und öffentliche Ausschreibung der Arbeiten nach VOB, VOL und HOAI einschließlich Vergabe der Leistungen bis 2000,00 Euro und unterschriftsreife Vorbereitung der Entscheidung über die Vergabe der Leistungen über 2 000,00 Euro

                                
                              


                              
                                	4)

                                	

                                	
                                  Erarbeiten von Bauzeitplänen, Bauprotokollen und Kostenverfolgungen

                                
                              


                              
                                	5)

                                	

                                	
                                  Durchführung der Bauleitung gem. HOAI

                                
                              


                              
                                	6)

                                	

                                	
                                  Prüfung der eingehenden Rechnungen auf fachtechnische, sachliche und rechnerische Richtigkeit

                                
                              


                              
                                	7)

                                	

                                	
                                  Bauabnahme mit Erstellung von Abnahmeprotokollen und Mängellisten einschließlich Überwachung der Mängelbeseitigung

                                
                              

                            

                          

                        
                      


                      
                        	b)

                        	detaillierte Kenntnisse:
                      


                      
                        	
                          
                            	
                              der Elektroanlagen (Aufbau, Funktionsweise, Einsatzmöglichkeiten, Bedienung)

                            


                            	
                              Bauordnung des Landes XY

                            


                            	
                              DIN-Normen

                            


                            	
                              Verordnungen und Erlasse zu Brand- und Schallschutz

                            


                            	
                              BGB-Vertragsrecht, Allgemeines Schuldrecht, Gewährleistungsrecht

                            


                            	
                              VOB

                            


                            	
                              VOL

                            


                            	
                              HOAI 2002, §§ 68–76

                            

                          

                        
                      


                      
                        	8.2

                        	a)

                        	Vorbereitung, Begleitung und Kontrolle von Planungsarbeiten externer Ingenieurbüros für Bauvorhaben im Bereich der Elektroanlagen

                        	15
                      


                      
                        	
                          
                            
                              
                                	1)

                                	

                                	
                                  Prüfung der eingereichten technischen Lösungen

                                
                              


                              
                                	2)

                                	

                                	
                                  Auswahl der umzusetzenden Lösung

                                
                              


                              
                                	3)

                                	

                                	
                                  Überwachung der Arbeiten einschließlich An- und Abschalten der Transformatoren zur Gewährleistung sicherer/spannungsfreier Arbeit

                                
                              


                              
                                	4)

                                	

                                	
                                  Erstellen von Kostenübersichten und Kostenverfolgung

                                
                              


                              
                                	5)

                                	

                                	
                                  Prüfung der Rechnungen auf fachtechnische, sachliche und rechnerische Richtigkeit

                                
                              

                            

                          

                        
                      


                      
                        	

                        	b)

                        	wie 8.1 b)

                        	
                      


                      
                        	8.3

                        	a)

                        	Vorbereitung, Begleitung und Kontrolle der Wartung und Reparatur von Elektroanlagen durch Fremdfirmen

                        	30
                      


                      
                        	
                          
                            
                              
                                	1)

                                	

                                	
                                  Auswahl und Beauftragung von Wartungsfirmen

                                
                              


                              
                                	2)

                                	

                                	
                                  Überwachung der Wartungsarbeiten einschließlich An- und Abschalten der Transformatoren zur Gewährleistung sicherer/spannungsfreier Arbeit

                                
                              


                              
                                	3)

                                	

                                	
                                  Prüfung der Wartungsprotokolle und ggf. Veranlassung von Mängelbeseitigungen

                                
                              


                              
                                	4)

                                	

                                	
                                  Prüfung der Wartungsrechnungen auf fachtechnische, sachliche und rechnerische Richtigkeit

                                
                              

                            

                          

                        
                      


                      
                        	b)

                        	wie 8.1 b)
                      

                    
                  

                
              

            

          


          
            
              
                	9.

                	

                	
                  Personalwirtschaftliche Angaben

                
              

            

          

        

      

    

  


  

  10 Die Arbeit mit vorhandenen Stellenbeschreibungen


  
    	1. Überprüfung vorhandener Stellenbeschreibungen


    	2. Typische Fehlerquellen


    	3. Checkliste

  


  
    
      1. Überprüfung vorhandener Stellenbeschreibungen


      Um Stellenbeschreibungen als Basis für die Stellenbewertung und Eingruppierung nach den Tarifverträgen des öffentlichen und kirchlichen Dienstes nutzen zu können, müssen sie den in Kapitel 7 bis 9 geschilderten Anforderungen genügen. Dies lässt sich so effektiv feststellen:


      
        
          
            	1.

            	

            	
              Zunächst sind sie auf Aktualität zu überprüfen. Dies erfolgt in einem gemeinsamen Gespräch zwischen Stelleninhaber(n), Fach- und Disziplinarvorgesetzten und der personalbewirtschaftenden Stelle. Zeigt das Gespräch, dass sich durch Aufgaben- und Kompetenzverteilungen Änderungen ergeben haben, sind alle weiteren Prüfschritte entbehrlich. Die Stellenbeschreibung muss aktualisiert werden (vgl. Kapitel 6).

            
          


          
            	2.

            	

            	
              Gibt die vorhandene Stellenbeschreibung den aktuellen Stand wieder, kann diese im Einzelnen anhand einer Checkliste (vgl. Kapitel 10) auf Aussagefähigkeit und Bewertbarkeit überprüft werden.

            
          

        

      

    

  


  
    
      2. Typische Fehlerquellen


      Fehler schleichen sich in allen Teilen der Stellenbeschreibung ein. Die häufigsten sind:


      
        
          
            	1.

            	

            	
              Die Anzahl der Ziele und die Anzahl der gebildeten Arbeitsvorgänge/Tätigkeiten stimmen nicht überein. Damit wird es schwierig zu überprüfen, ob ggf. Aufgaben fehlen oder Ziele falsch definiert wurden.

            
          


          
            	2.

            	

            	
              Als erforderliche Qualifikationen werden Ausbildungen mit unterschiedlicher bildungsrechtlicher und tariflicher Wertigkeit genannt, wie z. B. Techniker, Meister oder Ingenieur (vgl. Knebel/Schneider 2006, S. 34). Der geübte Bewerter weiß, dass damit im Extremfall schon eine Vergütungs- bzw. Entgeltgruppenspanne von bis zu zehn Gruppen möglich ist, wenn man bedenkt, dass es auch Ingenieurausbildungen auf akademischem Niveau gibt (z. B. Vergütungsgruppe VII bis Vergütungsgruppe a BAT, Entgeltgruppe 6 bis Entgeltgruppe 15 TV-V).

            
          


          
            	3.

            	

            	
              Es wird eine Berufserfahrung gefordert, die sich anhand der Beschreibung von Tätigkeiten, Fachkenntnissen und Befugnissen im Vergleich zum einschlägigen Berufsbild nicht ableiten lässt.

            
          


          
            	4.

            	

            	
              Die Vertretungsregelungen lassen keinen Rückschluss zu, in welchem Umfang und mit welchen Befugnissen vertreten wird.

            
          


          
            	5.

            	

            	
              Die angegebenen Befugnisse und Vollmachten lassen sich keiner beschriebenen Tätigkeit zuordnen.

            
          


          
            	6.

            	

            	
              Dem Stelleninhaber sind Mitarbeiter unterstellt, es fehlen aber entsprechende Führungsaufgaben.

            
          


          
            	7.

            	

            	
              Die Beschreibung der Tätigkeit selbst.

            
          

        

      


      Die folgenschwersten Fehlerquellen finden sich aber in der Beschreibung der Tätigkeiten selbst. Die erste Schwierigkeit ist die wertneutrale Beschreibung der Tätigkeiten. Dies gilt insbesondere für in der Erstellung von Stellenbeschreibungen ungeübte Mitarbeiter. Begriffe wie selbstständig, eigenverantwortlich, verantwortlich finden sich regelmäßig in allen Beschreibungen. Diese Formulierungen spiegeln zum einen das Bedürfnis des Verfassers wider, die Eigenständigkeit der Aufgabenerfüllung zum Ausdruck zu bringen, verhindern aber andererseits die Prüfung, ob dies tatsächlich auch tariflich so bewertet werden kann. Der BAT und alle BAT-ähnlichen, tariflichen Regelungen kennen den Begriff der Verantwortung und der Selbstständigkeit in unterschiedlichen Ausprägungen. Wird diese Bewertung in der „Beschreibung“ der Tätigkeit vorweggenommen, ist es fast immer unmöglich festzustellen, ob die z. T. wortgleichen Tätigkeitsmerkmale der Vergütungs-/Entgeltordnungen erfüllt sind (z. B. „besonders verantwortungsvolle Tätigkeiten“, „selbstständige Leistungen“, „selbstständige Tätigkeit“). Gleiches gilt für Formulierungen wie schwierig, komplex, bedeutend, wenn diese nicht entsprechend näher erläutert werden.


      Die zweite Schwierigkeit ist die Darstellung der erforderlichen Fachkenntnisse. Sie sind gar nicht oder viel zu pauschal aufgeführt oder lassen sich nicht den Arbeitsvorgängen zuordnen. Damit ist es nicht mehr möglich, zweifelsfrei das Niveau der Tätigkeit durch eine berufliche Qualifikation zu konkretisieren. Ein extrem häufiges und plastisches Beispiel sind betriebswirtschaftliche Kenntnisse. Diese werden sowohl in kaufmännischen Berufsausbildungen, unterschiedlichen kaufmännischen Fortbildungen als auch in Hochschulausbildungen (Universitäten und Fachhochschulen) vermittelt.

    

  


  
    
      3. Checkliste


      
        
          Checkliste: Überprüfung vorhandener Stellenbeschreibungen
        


        
          
            
              	1.

              	

              	
                Organisationseinheit: Ist die offizielle Bezeichnung (vollständig) angegeben?

              
            


            
              	2.

              	

              	
                Bezeichnung der Stelle: Lässt sie Rückschlüsse auf den Rang und die (Haupt-)Aufgabe der Stelle zu?

              
            


            
              	3.

              	

              	
                Stellennummer: Ist sie (vollständig) angegeben?

              
            


            
              	4.

              	

              	
                Unterstellungsverhältnisse: Wird deutlich, wer Fach- und Disziplinarvorgesetzter ist?

              
            


            
              	5.

              	

              	
                Überstellungsverhältnisse: Liegen alle erforderlichen Angaben (Anzahl, Bezeichnung der Stelle, ggf. Stellennummer, tarifliche Wertigkeit) vor?

              
            


            
              	6.

              	

              	
                Ziel(e) der Stelle: Sind sie nachvollziehbar formuliert? Stimmen Anzahl der Ziele und Anzahl der Arbeitsvorgänge/Tätigkeiten überein?

              
            


            
              	7.

              	

              	
                Erforderliche berufliche Qualifikation(en) und Erfahrung(en): Sind die Angaben im Vergleich zu den übertragenen Aufgaben und Befugnissen und anhand der einschlägigen Berufsbilder nachvollziehbar und begründbar?

              
            


            
              	8.

              	

              	
                Stellvertretung: Handelt es sich bei den angegebenen Vertretungsregelungen um offizielle? Liegen alle erforderlichen Detailinformationen (ständige Vertretung/Abwesenheitsvertretung, Bezeichnung der Stelle(n), Stellennummer, Vertretungsbereiche, tarifliche Wertigkeit) vor?

              
            


            
              	9.

              	

              	
                Befugnisse: Finden sich entsprechende Verweise in der Tätigkeitsbeschreibung wieder? Stimmen diese in Abgrenzung zu Kollegen und Vorgesetzten?

              
            


            
              	10.

              	

              	
                Tätigkeitsbeschreibung: Sind die einzelnen Aufgaben sachgerecht nach Arbeitsvorgängen gegliedert? Sind die Arbeitsvorgänge mit ihren wesentlichen inhaltlichen Arbeitsschritten bis hin zum Arbeitsergebnis allgemein verständlich und wertfrei beschrieben? Ermöglicht die Darstellung der Arbeitsschritte eine tarifliche Bewertung? Können die Fachkenntnisse den Tätigkeiten nachvollziehbar zugeordnet werden? Sind die einzusetzenden Kenntnisse und Vorschriften so konkret, dass sie einer tariflichen Bewertung zugänglich sind? (Das gilt entsprechend, wenn Tätigkeiten zu bilden sind.)

              
            

          

        

      

    

  


  

  11 Die Rechte der Arbeitnehmervertretung


  
    	1. Kein einheitliches Beteiligungsrecht


    	2. Der Personalfragebogen


    	3. Eingruppierung


    	4. Auswahlrichtlinie


    	5. Betriebliche Lohngestaltung


    	6. Personalplanung


    	7. Mitbestimmungspflichtige Arbeitsmittel


    	8. Stelleninterview


    	9. Die Stellenbewertungskommission


    	10. Schulungsanspruch der Arbeitnehmervertretung

  


  
    
      1. Kein einheitliches Beteiligungsrecht


      Ein einheitliches Mitbestimmungsrecht bei Stellenbeschreibungen kennt das Arbeits- und Dienstrecht nicht. Die Rechtslage ist zudem unterschiedlich, da neben das BetrVG und BPersVG noch 16 Personalvertretungsgesetze der Länder sowie mit dem MVG.EKD und der MAVO zwei Kirchengesetze treten (einführend Lenders/Richter 2010). Gemeinsam ist den Gesetzen, dass sie der Arbeitnehmervertretung ausdrücklich die Aufgabe zuweisen, die Einhaltung von Gesetzen und Tarifverträgen zu überwachen (vgl. § 80 Abs. 1 Nr. 1 BetrVG; § 68 Abs. 1 Nr. 2 BPersVG; § 35 Abs. 3 Buchstabe b) MVG.EKD; § 26 Abs. 1 MAVO).


      Dabei ist zu berücksichtigen, dass Stellenbeschreibungen grundsätzlich keine Auswirkungen auf die Mitarbeiter haben. Die unterschiedlichen Beteiligungsrechte der Arbeitnehmervertretungen (Betriebs-/Personalrat, Mitarbeitervertretung) knüpfen in diesem Zusammenhang grundsätzlich an (allgemeine) personelle (Einzel-)Maßnahmen an. Stellenbeschreibungen sind zunächst keine Maßnahmen i. S. d. genannten Vorschriften (unklar Struwe 1980, S. 122 ff.).


      Vor diesem Hintergrund sind unterschiedliche Beteiligungsrechte denkbar, die im Einzelfall zu prüfen sind.

    

  


  
    
      2. Der Personalfragebogen


      Personalfragebögen (§ 94 Abs. 1 BetrVG; § 75 Abs. 3 Nr. 8 BPersVG; § 39 Buchstabe a) MVG. EKD; § 36 Abs. 1 Nr. 5 MAVO) ermitteln folgende personenbezogene Daten:


      
        	
          allgemeine Fragen nach der Person (z. B. Name und Beschäftigungsdauer)

        


        	
          persönliche Verhältnisse (z. B. Familienstand)

        


        	
          beruflicher Werdegang

        


        	
          fachliche Kenntnisse und Fähigkeiten

        

      


      Sie dienen vorzugsweise der Feststellung der Eignung eines Bewerbers oder Beschäftigten für bestimmte Aufgaben.


      Demgegenüber beziehen sich Stellenbeschreibungen gerade nicht auf den Arbeitsplatzinhaber, sondern lediglich auf den Inhalt, den Umfang und die Bedeutung der auf einem Arbeitsplatz zu verrichtenden Tätigkeit (vgl. BVerwG 2.8.1989, AP Nr. 3 zu § 79 LPVG BW).


      Deshalb sind Erhebungsbögen, die der sachbezogenen Arbeitsplatzbeschreibung dienen sollen, grundsätzlich keine mitbestimmungspflichtigen Personalfragebögen (vgl. Altvater/Baden/Kröll 2011, § 75 Rdnr. 190; von Roetteken/Rothländer 1993, Band 2, § 77 Rdnr. 642, jeweils m. w. N. auf die Rechtsprechung). Voraussetzung ist aber, dass Rückschlüsse auf das Führungs- und Leistungsverhalten bzw. die Eignung des Stelleninhabers nicht möglich sind. Etwas anderes gilt, wenn in der Stellenbeschreibung personenbezogene Daten des Stelleninhabers aufgenommen werden, wie z. B. im BMI-Formular.


      Personenbezogene Daten im Sinne eines Personalfragebogens sind insbesondere Informationen über persönliche Verhältnisse, Kenntnisse und Fähigkeiten wie:


      
        	
          Arbeitsrückstände

        


        	
          Erforderlichkeit von Überstunden mit Angabe der Gründe und Termine

        


        	
          persönliche Kenntnisse und Fähigkeiten des Mitarbeiters

        

      


      (vgl. ArbG Mannheim 14.5.1985, 5 Ga 6/85 H)


      Es ist umstritten, ob die Mitbestimmung in jedem Fall greift. Die Mitbestimmung entfällt, wenn die Dienststelle eine formularmäßige Zusammenstellung personenbezogener Daten der Beschäftigten vornimmt, die ihr in anderer Form bereits vorliegen (vgl. von Roetteken/Rothländer 1993, Band 2, § 77 Rdnr. 643; Welkoborsky 2008, § 72 Rdnr. 128, jeweils m. w. N. auf die Rechtsprechung). Sofern die Stellenbeschreibung Rückschlüsse auf die Eignung des Bewerbers bzw. Mitarbeiters zulässt, liegt ein mitbestimmungspflichtiger Personalfragebogen vor (vgl. von Roetteken/Rothländer 1993, Band 2, § 77 Rdnr. 645 m. w. N. auf die Rechtsprechung).


      
        
          Praxis-Tipp:
        


        Werden unabhängig von der Stellenbeschreibung personenbezogene Daten zur Personalentwicklung erhoben, z. B. Berufs-, EDV- oder Sprachkenntnisse, liegt ein mitbestimmungspflichtiger Personalfragebogen vor.

      

    

  


  
    
      3. Eingruppierung


      Unter der Eingruppierung wird die Einordnung des einzelnen Arbeitnehmers in ein kollektives Entgeltschema verstanden (vgl. BAG 17.3.2005, AP Nr. 90 zu § 1 TVG Tarifverträge Einzelhandel; BVerwG 25.6.2008 6 P 15.08; BVerwG 13.190.2009, 6 P 15.08). Zum Teil wird in diesem Zusammenhang auf die „erstmalige“ Zuordnung der vertraglich vereinbarten Tätigkeit zu einem kollektiven Entgeltsystem abgestellt (vgl. BVerwG 14.6.1995, 6 P 43.93, PersR 1995, S. 428). Es wurde aber klargestellt, dass eine mitbestimmungspflichtige Eingruppierung auch vorliegt, wenn sich die Arbeitsaufgaben im Verlauf des Arbeitsverhältnisses wesentlich ändern, sodass eine neue Eingruppierung erforderlich wird (vgl. BVerwG 8.12.1999, AP Nr. 74 zu § 75 BPersVG). Von einer solchen wesentlichen Änderung ist auszugehen, wenn der AN umgesetzt wird. Umsetzung bedeutet die Zuweisung eines anderen Arbeitsplatzes und damit verbunden der komplette Wechsel des bisherigen Tätigkeitsbereichs. Eine Umsetzung liegt aber auch vor, wenn es sich beim neuen Arbeitsplatz nicht um einen komplett neuen Tätigkeitsbereich handelt, sich dieser aber so wesentlich vom alten Tätigkeitsbereich unterscheidet, dass er eine grundsätzlich andere Prägung aufweist. Ein wichtiges Indiz für eine solche Änderung ist – bei Beibehaltung der Lohn-/Vergütungs- bzw. Entgeltgruppe – ein Fallgruppenwechsel (BVerwG 8.11.2011, 6 P 23.10). Die Kirchengerichte folgen der staatlichen Rechtsprechung.


      Bei einer Stellenbeschreibung und -bewertung, der keine (Neu-)Eingruppierung folgt, fehlt es damit an einer Auswirkung auf den Mitarbeiter. Deshalb besteht kein Mitbestimmungsrecht unter dem Aspekt der Eingruppierung (vgl. Thiel/Fuhrmann/Jüngst 2011, § 35 Rdnr. 22).


      Dementsprechend ist die abstrakte Bewertung eines Arbeitsplatzes oder einer Tätigkeit keine Eingruppierung i. S. d. § 99 Abs. 1 Satz 1 BetrVG (BAG 17.11.2010, 7 ABR 123/09, NZA 2011, S. 531 = ZTR 2011, S. 391)


      
        
          Praxis-Tipp:
        


        Die Arbeitnehmervertretung kann i. d. R. ohne Vorlage einer aktuellen Stellenbeschreibung einer entsprechenden personellen Einzelmaßnahme (Eingruppierung, Umgruppierung, Übertragung einer höher oder niedriger zu bewertenden Tätigkeit) im Grunde nicht zustimmen, weil es an der Entscheidungsgrundlage fehlt.

      


      Dementsprechend hat das VG Frankfurt a. M. ausgeführt, dass nicht nur die Stellenbeschreibung, sondern auch eine den Grundsätzen des § 22 Abs. 2 BAT entsprechende Begründung der Eingruppierung erfolgen muss (VG Frankfurt a. M. 4.10.2011, 23 K 1924/11.F, PersR 2012, S. 29 ff.)

    

  


  
    
      4. Auswahlrichtlinie


      Stellenbeschreibungen sind keine Auswahlrichtlinien. Auswahlrichtlinien stellen vielmehr Grundsätze zur Entscheidungsfindung bei personellen Einzelmaßnahmen dar, wenn für diese mehrere Bewerber und Beschäftigte infrage kommen. Sie definieren zu erfüllende fachliche, persönliche und soziale Voraussetzungen (vgl. Fitting 2012, § 95 Rdnr. 9).


      Ein Mitbestimmungsrecht gem. § 95 BetrVG scheidet deshalb aus (vgl. BAG 31.1.1984, AP Nr. 3 zu § 95 BetrVG 1972; BAG 14.1.1986, AP Nr. 21 zu § 87 BetrVG 1972 Lohngestaltung). Das gilt auch für das Personalvertretungsrecht (vgl. § 76 Abs. 2 Nr. 8 BPersVG; siehe von Roetteken/Rothländer 1993, § 77 Rdnr. 721). Die Kirchengesetze kennen dieses Mitbestimmungsrecht nicht.

    

  


  
    
      5. Betriebliche Lohngestaltung


      Ebenso scheidet das Mitbestimmungsrecht der betrieblichen Lohngestaltung aus (§ 87 Abs. 1 Nr. 10 BetrVG; § 75 Abs. 3 Nr. 4 BPersVG). Denn die Beschreibung einer Tätigkeit wird erst dann Teil der betrieblichen Lohngestaltung, wenn zwischen der Stellenbeschreibung und der Entlohnung eine Verbindung hergestellt wird. Daran fehlt es sowohl im Fall von Stellen- als auch von Funktionsbeschreibungen (BAG 14.1.1986, AP Nr. 21 zu § 87 BetrVG 1972 Lohngestaltung). In den Kirchengesetzen gibt es keine vergleichbare Regelung.

    

  


  
    
      6. Personalplanung


      Eingangs wurde auf die Rechtsprechung des BAG hingewiesen, wonach Stellenbeschreibungen Gegenstand der Personalbedarfsplanung sind, weil sie die Funktion eines Arbeitsplatzes innerhalb des betrieblichen Geschehens festlegen (vgl. BAG, 31.1.1984 AP Nr. 3 zu § 95 BetrVG 1972).


      Dementsprechend muss die Arbeitnehmervertretung über Stellenbeschreibungen und Anforderungsprofile informiert werden (vgl. § 92 BetrVG, § 78 Abs. 3 BPersVG; § 46 Buchstaben e) und f) MVG.EKD; § 27 Abs. 2 MAVO).

    

  


  
    
      7. Mitbestimmungspflichtige Arbeitsmittel


      
        

        
          	Die allgemeine Rechtslage


          	Die besondere Rechtslage im MVG.EKD

        

      


      
        Die allgemeine Rechtslage


        Zu beachten ist, dass der Einsatz von Arbeitsmitteln zur Erstellung von Stellenbeschreibungen regelmäßig mitbestimmungspflichtig ist: so der Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik, die objektiv zur Überwachung des Mitarbeiters eingesetzt werden kann, z. B. Schreib- und Tabellenkalkulationsprogramme (vgl. § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG; § 75 Abs. 3 Nr. 17 BPersVG; § 40 Buchstabe j) MVG.EKD; § 36 Abs. 1 Nr. 9 MAVO).

      


      
        Die besondere Rechtslage im MVG.EKD


        Eine besondere Rechtslage besteht im Geltungsbereich des MVG.EKD: § 40 Buchstabe j) 1. Alternative MVG.EKD bestimmt, dass auch „Maßnahmen (…) die dazu geeignet sind, das Verhalten oder die Leistung der Mitarbeiter (…) zu überwachen“, mitbestimmungspflichtig sind. Die Vorschrift knüpft somit nicht an den Einsatz von technischen Hilfsmitteln, sondern an jedes derart geeignete Arbeitsmittel. Mitbestimmungspflichtig ist insbesondere die Einführung eines Formulars zur Dokumentation von sozialpädagogischen Fachleistungen (vgl. SchlSt.EKD 22.9.1998, ZMV 2000, S. 82) und von Dienststundennachweisen über direkte Betreuungszeiten (SchlSt.EKD 19.3.1998, ZMV 1999, S. 44) sowie die Anordnung manueller Arbeitszeiterfassungen als organisatorische Maßnahme (vgl. Fey/Rehren 1994 ff., § 40 Rdnr. 53). Eine vergleichbare Regelung enthält ansonsten § 70 Abs. 1 Nr. 10 LPVG M-V.

      

    

  


  
    
      8. Stelleninterview


      Bei der Durchführung von Stelleninterviews hat der Betriebsrat ein Teilnahmerecht (vgl. BAG 20.04.2010, 1 ABR 85/08, NZA 2010, S. 1307; siehe S. 48 f.)


      Ob diese Rechtsprechung auf den Personalrat des öffentlichen Dienstes bzw. die Mitarbeitervertretung im kirchlichen Dienst übertragen werden kann, ist fraglich.

    

  


  
    
      9. Die Stellenbewertungskommission


      Es wurde schon erläutert, dass bei der Einführung und Weiterentwicklung von Stellenbeschreibungen die Beteiligung der Arbeitnehmervertretung – unabhängig von der rechtlichen Situation – eine wichtigeVoraussetzung für das Gelingen ist. Es gibt allerdings keine allgemein verbindliche Empfehlung, wie die Beteiligung konkret aussehen soll.


      Ein Weg sind sog. Bewertungskommissionen (vgl. Richter/Gamisch RiA 2007, S. 241 ff.). Gerade bei komplizierten technischen Berufen sind Einzelbewerter möglicherweise überfordert. Geht es um die flächendeckende Beschreibung und Bewertung des Unternehmens bzw. der Dienststelle oder um Muster- bzw. Schlüsselstellen, kann die Bewertung durch eine Gruppe die allgemeine Akzeptanz erhöhen. Anschließende Mitbestimmungsverfahren im Hinblick auf die Ein- oder Umgruppierung können dann vereinfacht und beschleunigt werden.


      Die Arbeitnehmervertretung ist „von Anfang an mit im Boot“, trägt dann aber zugleich – für alle Beschäftigten offen sichtbar – auch die Mitverantwortung, was nicht jedes Gremium wünscht und schätzt. Es taucht dann auch die Frage auf, „wer das Boot steuert“. Letztendlich spiegelt sich an dieser Stelle die Kultur im Unternehmen bzw. in der Dienststelle wider: Ist sie mehr auf Mit- oder Gegeneinander ausgerichtet, gehen die Betriebspartner tatsächlich vertrauensvoll miteinander um (vgl. § 2 Abs. 1 BetrVG; § 2 Abs. 1 BPersVG; § 33 Abs. 1 MVG.EKD; § 26 Abs. 1 MAVO).


      Eine Grundsatzfrage ist die Besetzung der Bewertungskommission. Die Literatur schlägt vor, dass drei Mitglieder aus dem Personal- und Organisationsbereich und ein Mitglied der Arbeitnehmervertretung zusammentreten, wobei die Kommission höchstens fünf Personen umfassen soll. Von der ständigen Einbindung unmittelbarer Vorgesetzter (Amts-, Sachgebietsleiter usw. aus der jeweiligen Organisationseinheit) wird abgeraten, weil es diesen an der nötigen Distanz zum Stelleninhaber fehlen soll (vgl. Krasemann 2005, 12. Kapitel, Rdnr. 252).


      Der letztgenannte Punkt wirft ein schlechtes Licht auf Führungskräfte. Sollte dieses Argument tatsächlich greifen, müsste man an der Führungsfähigkeit des Vorgesetzten zweifeln.


      
        
          Praxis-Tipp:
        


        Pauschale Empfehlungen greifen zu kurz. Organisatoren und Personaler müssen nach Maßgabe der konkreten Verhältnisse vor Ort entscheiden, welches der richtige Weg ist.

      


      Stellenbewertungskommissionen haben sich nach unseren Erfahrungen bewährt. Das setzt aber voraus, dass man sich von der u. E. unrealistischen Vorstellung frei machen muss, man könne alle Stellen indie Kommission geben. Vielmehr ist es ratsam, sich auf Muster- und Schlüssel- sowie strittige Stellen zu beschränken. Ebenso können Stellen in der Kommission behandelt werden, bei denen es um einen Höhergruppierungsantrag des Mitarbeiters oder eine (korrigierende) Umgruppierung auf Veranlassung des Arbeitgebers geht.


      Die Befürchtung, dass sich Arbeitgeber damit binden, ist nicht berechtigt. Auch wenn der Arbeitgeber die Ergebnisse der Kommission zur Bewertung der Stellen mitteilt, äußert er damit nur eine Rechtsauffassung. Das Recht zur korrigierenden Herabgruppierung wird dadurch nicht beeinträchtigt (vgl. BAG 27.8.2008, 4 AZR 484/07 m. w. N.).

    

  


  
    
      10. Schulungsanspruch der Arbeitnehmervertretung


      Grundvoraussetzung ist, dass alle Mitglieder der Bewertungskommission vergleichbare Kenntnisse des Eingruppierungsrechts haben.


      
        
          Praxis-Tipp:
        


        Ein „asymmetrischer Wissensstand“ der Beteiligten macht eine konstruktive Zusammenarbeit unmöglich.

      


      In diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, dass die Arbeitnehmervertretung einen Schulungsanspruch hinsichtlich des Eingruppierungsrechts hat. Das gilt für Seminare zur Stellenbeschreibung entsprechend. Bei derartigen Schulungs- und Bildungsveranstaltungen handelt es sich aber um sog. Spezialschulungen (vgl. § 37 Abs. 6 BetrVG; § 46 Abs. 6 BPersVG; § 19 Abs. 3 MVG.EKD; § 17 Abs. 1 MAVO). Deshalb hat nicht jedes, sondern nur das im Gremium für diese Aufgabe zuständige Mitglied einen Anspruch.


      Zulässige Schulungsthemen sind:


      
        	
          Eingruppierungsrecht des BAT


          (VGH BW 19.5.1987, 15 S 1773/86, PersR 1988, S. 84 [Leitsatz])

        


        	
          Nachweisgesetz (½ Tag)


          (ArbG Frankfurt am Main 29.4.1998, 9 BV 233/97, Arbeitsrecht im Betrieb 1998, S. 703)

        


        	
          Personalplanung und Arbeitsorganisation


          (OVG Rh-Pf 9.4.1991, 4 A 11917/90.OVG, PersR 1992, S. 156; Nds. OVG 18.3.1992, 17 L 10/90, PersV 1994, S. 25)

        


        	
          Betriebs-/Personalwirtschaft für Betriebe/Dienststellen mit Wirtschaftsausschuss


          (§ 106 BetrVG, § 63 Satz 4 LPVG NRW, §§ 34 Abs. 2, 23a MVG.EKD, §§ 27, 27a MAVO; vgl. Richter/Gamisch/Heil, Köln 2011, S. 301)

        


        	
          Gesprächs-, Diskussions-, Verhandlungsführung sowie Sprechund Argumentationstechnik (z. B. für Stelleninterviews, für die Stellenbewertungskommission)


          (BAG 24.5.1995, AP Nr. 109 zu § 37 BetrVG 1972)

        

      


      
        
          Praxis-Tipp:
        


        Im Geltungsbereich der MAVO müssen die Schulungen gem. § 16 Abs. 1 MAVO als geeignet anerkannt sein.

      


      Schon im eigenen Interesse sollte der Arbeitgeber nicht an der Schulung der Arbeitnehmervertretung sparen.
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    	§ 1 Anwendungsbereich

  


  
    
      
        	
          § 1

        

        	
          Anwendungsbereich

        
      

    


    
      

      (1) Dieses Gesetz regelt die Zahlung des Arbeitsentgelts an gesetzlichen Feiertagen und die Fortzahlung des Arbeitsentgelts im Krankheitsfall an Arbeitnehmer sowie die wirtschaftliche Sicherung im Bereich der Heimarbeit für gesetzliche Feiertage und im Krankheitsfall.

    


    
      

      (2) Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes sind Arbeiter und Angestellte sowie die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten.

    

  


  
    	Auszug aus: Entgeltfortzahlungsgesetz


    	§ 9 Maßnahmen der medizinischen Vorsorge und Rehabilitation


    	Diese Fassung gilt ab dem 01.07.2001

  


  
    
      
        	
          § 9

        

        	
          Maßnahmen der medizinischen Vorsorge und Rehabilitation

        
      

    


    
      

      (1) Die Vorschriften der §§ 3 bis 4a und 6 bis 8 gelten entsprechend für die Arbeitsverhinderung infolge einer Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation, die ein Träger der gesetzlichen Renten-, Kranken- oder Unfallversicherung, eine Verwaltungsbehörde der Kriegsopferversorgung oder ein sonstiger Sozialleistungsträger bewilligt hat und die in einer Einrichtung der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation durchgeführt wird. Ist der Arbeitnehmer nicht Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse oder nicht in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert, gelten die §§ 3 bis 4a und 6 bis 8 entsprechend, wenn eine Maßnahme der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation ärztlich verordnet worden ist und in einer Einrichtung der medizinischen Vorsorge oder Rehabilitation oder einer vergleichbaren Einrichtung durchgeführt wird.

    


    
      

      (2) Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, dem Arbeitgeber den Zeitpunkt des Antritts der Maßnahme, die voraussichtliche Dauer und die Verlängerung der Maßnahme im Sinne des Absatzes 1 unverzüglich mitzuteilen und ihm


      
        
          
            	a)

            	

            	
              eine Bescheinigung über die Bewilligung der Maßnahme durch einen Sozialleistungsträger nach Absatz 1 Satz 1 oder

            
          


          
            	b)

            	

            	
              eine ärztliche Bescheinigung über die Erforderlichkeit der Maßnahme im Sinne des Absatzes 1 Satz 2

            
          

        

      


      unverzüglich vorzulegen.
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    	Artikel 2 (Persönliche Freiheit)

  


  
    
      
        	
          Artikel 2

        

        	
          (Persönliche Freiheit)

        
      

    


    
      

      (1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.

    


    
      

      (2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzlich. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.

    

  


  
    	Auszug aus: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland


    	Artikel 12 (Freiheit des Berufes)

  


  
    
      
        	
          Artikel 12

        

        	
          (Freiheit des Berufes)

        
      

    


    
      

      (1) Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Die Berufsausübung kann durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes geregelt werden.

    


    
      

      (2) Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden, außer im Rahmen einer herkömmlichen allgemeinen, für alle gleichen öffentlichen Dienstleistungspflicht.

    


    
      

      (3) Zwangsarbeit ist nur bei einer gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehung zulässig.

    

  


  
    	Auszug aus: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland


    	Artikel 33 (Staatsbürger, öffentlicher Dienst)


    	Diese Fassung gilt ab dem 01.09.2006

  


  
    
      
        	
          Artikel 33

        

        	
          (Staatsbürger, öffentlicher Dienst)

        
      

    


    
      

      (1) Jeder Deutsche hat in jedem Lande die gleichen staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten.

    


    
      

      (2) Jeder Deutsche hat nach seiner Eignung, Befähigung und fachlichen Leistung gleichen Zugang zu jedem öffentlichen Amte.

    


    
      

      (3) Der Genuß bürgerlicher und staatsbürgerlicher Rechte, die Zulassung zu öffentlichen Ämtern sowie die im öffentlichen Dienste erworbenen Rechte sind unabhängig von dem religiösen Bekenntnis. Niemandem darf aus seiner Zugehörigkeit oder Nichtzugehörigkeit zu einem Bekenntnisse oder einer Weltanschauung ein Nachteil erwachsen.

    


    
      

      (4) Die Ausübung hoheitsrechtlicher Befugnisse ist als ständige Aufgabe in der Regel Angehörigen des öffentlichen Dienstes zu übertragen, die in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis stehen.

    


    
      

      (5) Das Recht des öffentlichen Dienstes ist unter Berücksichtigung der hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums zu regeln und fortzuentwickeln.

    

  


  
    	Auszug aus: Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland


    	Artikel 140 (Religionsfreiheit, Religionsgesellschaften)

  


  
    
      
        	
          Artikel 140

        

        	
          (Religionsfreiheit, Religionsgesellschaften)

        
      

    


    Die Bestimmungen der Artikel 136, 137, 138, 139 und 141 der Deutschen Verfassung vom 11. August 1919 sind Bestandteile dieses Grundgesetzes.


    
      Redaktionelle Anmerkung:

      
        Die Bestimmungen der Weimarer Reichsverfassung lauten:


        


        Artikel 136


        (1) Die bürgerlichen und staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten werden durch die Ausübung der Religionsfreiheit weder bedingt noch beschränkt.


        (2) Der Genuß bürgerlicher und staatsbürgerlicher Rechte sowie die Zulassung zu öffentlichen Ämtern sind unabhängig von dem religiösen Bekenntnis.


        (3) Niemand ist verpflichtet, seine religiöse Überzeugung zu offenbaren. Die Behörden haben nur soweit das Recht, nach der Zugehörigkeit zu einer Religionsgesellschaft zu fragen, als davon Rechte und Pflichten abhängen oder eine gesetzlich angeordnete statistische Erhebung dies erfordert.


        (4) Niemand darf zu einer kirchlichen Handlung oder Feierlichkeit oder zur Teilnahme an religiösen Übungen oder zur Benutzung einer religiösen Eidesform gezwungen werden.


        


        Artikel 137


        (1) Es besteht keine Staatskirche.


        (2) Die Freiheit der Vereinigung zur Religionsgesellschaften wird gewährleistet. Der Zusammenschluß von Religionsgesellschaften innerhalb des Reichsgebiets unterliegt keinen Beschränkungen.


        (3) Jede Religionsgesellschaft ordnet und verwaltet ihre Angelegenheiten selbständig innerhalb der Schranken des für alle geltenden Gesetzes. Sie verleiht ihre Ämter ohne Mitwirkung des Staates oder der bürgerlichen Gemeinde.


        (4) Religionsgesellschaften erwerben die Rechtsfähigkeit nach den allgemeinen Vorschriften des bürgerlichen Rechts.


        (5) Die Religionsgesellschaften bleiben Körperschaften des öffentlichen Rechtes, soweit sie solche bisher waren. Anderen Religionsgesellschaften sind auf ihren Antrag gleiche Rechte zu gewähren, wenn sie durch ihre Verfassung und die Zahl ihrer Mitglieder die Gewähr der Dauer bieten. Schließen sich mehrere derartige öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften zu einem Verbande zusammen, so ist auch dieser Verband eine öffentlich-rechtliche Körperschaft.


        (6) Die Religionsgesellschaften, welche Körperschaften des öffentlichen Rechtes sind, sind berechtigt, auf Grund der bürgerlichen Steuerlisten nach Maßgabe der landesrechtlichen Bestimmungen Steuern zu erheben.


        (7) Den Religionsgesellschaften werden die Vereinigungen gleichgestellt, die sich die gemeinschaftliche Pflege einer Weltanschauung zur Aufgabe machen.


        (8) Soweit die Durchführung dieser Bestimmungen eine weitere Regelung erfordert, liegt diese der Landesgesetzgebung ob.


        


        Artikel 138


        (1) Die auf Gesetz, Vertrag oder besonderen Rechtstiteln beruhenden Staatsleistungen an die Religionsgesellschaften werden durch die Landesgesetzgebung abgelöst. Die Grundsätze hierfür stellt das Reich auf.


        (2) Das Eigentum und andere Rechte der Religionsgesellschaften und religiösen Vereine an ihren für Kultus-, Unterrichts- und Wohltätigkeitszwecke bestimmten Anstalten, Stiftungen und sonstigen Vermögen werden gewährleistet.


        


        Artikel 139


        Der Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage bleiben als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen Erhebung gesetzlich geschützt.


        


        Artikel 141


        Soweit das Bedürfnis nach Gottesdienst und Seelsorge im Heer, in Krankenhäusern, Strafanstalten oder sonstigen öffentlichen Anstalten besteht, sind die Religionsgesellschaften zur Vornahme religiöser Handlungen zuzulassen, wobei jeder Zwang fernzuhalten ist.
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    	§ 1 Urlaubsanspruch


    	§ 13 Unabdingbarkeit

  


  
    	Auszug aus: Bundesurlaubsgesetz


    	§ 1 Urlaubsanspruch

  


  
    
      
        	
          § 1

        

        	
          Urlaubsanspruch

        
      

    


    Jeder Arbeitnehmer hat in jedem Kalenderjahr Anspruch auf bezahlten Erholungsurlaub.

  


  
    	Auszug aus: Bundesurlaubsgesetz


    	§ 13 Unabdingbarkeit


    	Diese Fassung gilt ab dem 11.05.2002

  


  
    
      
        	
          § 13

        

        	
          Unabdingbarkeit

        
      

    


    
      

      (1) Von den vorstehenden Vorschriften mit Ausnahme der §§ 1, 2 und 3 Abs. 1 kann in Tarifverträgen abgewichen werden. Die abweichenden Bestimmungen haben zwischen nichttarifgebundenen Arbeitgebern und Arbeitnehmern Geltung, wenn zwischen diesen die Anwendung der einschlägigen tariflichen Urlaubsregelung vereinbart ist. Im übrigen kann, abgesehen von § 7 Abs. 2 Satz 2, von den Bestimmungen dieses Gesetzes nicht zuungunsten des Arbeitnehmers abgewichen werden.

    


    
      

      (2) Für das Baugewerbe oder sonstige Wirtschaftszweige, in denen als Folge häufigen Ortswechsels der von den Betrieben zu leistenden Arbeit Arbeitsverhältnisse von kürzerer Dauer als einem Jahr in erheblichem Umfange üblich sind, kann durch Tarifvertrag von den vorstehenden Vorschriften über die in Absatz 1 Satz 1 vorgesehene Grenze hinaus abgewichen werden, soweit dies zur Sicherung eines zusammenhängenden Jahresurlaubs für alle Arbeitnehmer erforderlich ist. Absatz 1 Satz 2 findet entsprechende Anwendung.

    


    
      

      (3) Für den Bereich der Deutsche Bahn Aktiengesellschaft sowie einer gemäß § 2 Abs. 1 und § 3 Abs. 3 des Deutsche Bahn Gründungsgesetzes vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2386) ausgegliederten Gesellschaft und für den Bereich der Nachfolgeunternehmen der Deutschen Bundespost kann von der Vorschrift über das Kalenderjahr als Urlaubsjahr (§ 1) in Tarifverträgen abgewichen werden.

    

  


  

  AO (Auszug)


  
    	§ 147 Ordnungsvorschriften für die Aufbewahrung von Unterlagen

  


  
    	Auszug aus: AO


    	§ 147 Ordnungsvorschriften für die Aufbewahrung von Unterlagen


    	Diese Fassung gilt ab dem 20.12.2003

  


  
    
      
        	
          § 147

        

        	
          Ordnungsvorschriften für die Aufbewahrung von Unterlagen

        
      

    


    
      

      (1) Die folgenden Unterlagen sind geordnet aufzubewahren:


      
        
          
            	1.

            	

            	
              Bücher und Aufzeichnungen, Inventare, Jahresabschlüsse, Lageberichte, die Eröffnungsbilanz sowie die zu ihrem Verständnis erforderlichen Arbeitsanweisungen und sonstigen Organisationsunterlagen,

            
          


          
            	2.

            	

            	
              die empfangenen Handels- oder Geschäftsbriefe,

            
          


          
            	3.

            	

            	
              Wiedergaben der abgesandten Handels- und Geschäftsbriefe,

            
          


          
            	4.

            	

            	
              Buchungsbelege,

            
          


          
            	4a.

            	

            	
              Unterlagen, die einer mit Mitteln der Datenverarbeitung, abgegebenen Zollanmeldung nach Artikel 77 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 62 Abs. 2 Zollkodex beizufügen sind, sofern die Zollbehörden nach Artikel 77 Abs. 2 Satz 1 Zollkodex auf ihre Vorlage verzichtet oder sie nach erfolgter Vorlage zurückgegeben haben,

            
          


          
            	5.

            	

            	
              sonstige Unterlagen, soweit sie für die Besteuerung von Bedeutung sind.

            
          

        

      

    


    
      

      (2) Mit Ausnahme der Jahresabschlüsse, der Eröffnungsbilanz und der Unterlagen nach Absatz 1 Nr. 4a können die in Absatz 1 aufgeführten Unterlagen auch als Wiedergabe auf einem Bildträger oder auf anderen Datenträgern aufbewahrt werden, wenn dies den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entspricht und sichergestellt ist, dass die Wiedergabe oder die Daten


      
        
          
            	1.

            	

            	
              mit den empfangenen Handels- oder Geschäftsbriefen und den Buchungsbelegen bildlich und mit den anderen Unterlagen inhaltlich übereinstimmen, wenn sie lesbar gemacht werden,

            
          


          
            	2.

            	

            	
              während der Dauer der Aufbewahrungsfrist jederzeit verfügbar sind, unverzüglich lesbar gemacht und maschinell ausgewertet werden können.

            
          

        

      

    


    
      

      (3) 1Die in Absatz 1 Nr. 1, 4 und 4a aufgeführten Unterlagen sind zehn Jahre, die sonstigen in Absatz 1 aufgeführten Unterlagen sechs Jahre aufzubewahren, sofern nicht in anderen Steuergesetzen kürzere Aufbewahrungsfristen zugelassen sind. 2Kürzere Aufbewahrungsfristen nach außersteuerlichen Gesetzen lassen die in Satz 1 bestimmte Frist unberührt. 3Die Aufbewahrungsfrist läuft jedoch nicht ab, soweit und solange die Unterlagen für Steuern von Bedeutung sind, für welche die Festsetzungsfrist noch nicht abgelaufen ist; § 169 Abs. 2 Satz 2 gilt nicht.

    


    
      

      (4) Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss des Kalenderjahrs, in dem die letzte Eintragung in das Buch gemacht, das Inventar, die Eröffnungsbilanz, der Jahresabschluss oder der Lagebericht aufgestellt, der Handels- oder Geschäftsbrief empfangen oder abgesandt worden oder der Buchungsbeleg entstanden ist, ferner die Aufzeichnung vorgenommen worden ist oder die sonstigen Unterlagen entstanden sind.

    


    
      

      (5) Wer aufzubewahrende Unterlagen in der Form einer Wiedergabe auf einem Bildträger oder auf anderen Datenträgern vorlegt, ist verpflichtet, auf seine Kosten diejenigen Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen, die erforderlich sind, um die Unterlagen lesbar zu machen; auf Verlangen der Finanzbehörde hat er auf seine Kosten die Unterlagen unverzüglich ganz oder teilweise auszudrucken oder ohne Hilfsmittel lesbare Reproduktionen beizubringen.

    


    
      

      (6) 1Sind die Unterlagen nach Absatz 1 mit Hilfe eines Datenverarbeitungssystems erstellt worden, hat die Finanzbehörde im Rahmen einer Außenprüfung das Recht, Einsicht in die gespeicherten Daten zu nehmen und das Datenverarbeitungssystem zur Prüfung dieser Unterlagen zu nutzen. 2Sie kann im Rahmen einer Außenprüfung auch verlangen, dass die Daten nach ihren Vorgaben maschinell ausgewertet oder ihr die gespeicherten Unterlagen und Aufzeichnungen auf einem maschinell verwertbaren Datenträger zur Verfügung gestellt werden. 3Die Kosten trägt der Steuerpflichtige.

    

  


  

  ArbSchG (Auszug)


  
    	§ 5 Beurteilung der Arbeitsbedingungen

  


  
    	Auszug aus: ArbSchG


    	§ 5 Beurteilung der Arbeitsbedingungen

  


  
    
      
        	
          § 5

        

        	
          Beurteilung der Arbeitsbedingungen

        
      

    


    
      

      (1) Der Arbeitgeber hat durch eine Beurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdung zu ermitteln, welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind.

    


    
      

      (2) 1Der Arbeitgeber hat die Beurteilung je nach Art der Tätigkeiten vorzunehmen. 2Bei gleichartigen Arbeitsbedingungen ist die Beurteilung eines Arbeitsplatzes oder einer Tätigkeit ausreichend.

    


    
      

      (3) Eine Gefährdung kann sich insbesondere ergeben durch


      
        
          
            	1.

            	

            	
              die Gestaltung und die Einrichtung der Arbeitsstätte und des Arbeitsplatzes,

            
          


          
            	2.

            	

            	
              physikalische, chemische und biologische Einwirkungen,

            
          


          
            	3.

            	

            	
              die Gestaltung, die Auswahl und den Einsatz von Arbeitsmitteln, insbesondere von Arbeitsstoffen, Maschinen, Geräten und Anlagen sowie den Umgang damit,

            
          


          
            	4.

            	

            	
              die Gestaltung von Arbeits- und Fertigungsverfahren, Arbeitsabläufen und Arbeitszeit und deren Zusammenwirken,

            
          


          
            	5.

            	

            	
              unzureichende Qualifikation und Unterweisung der Beschäftigten.

            
          

        

      

    

  


  

  BAT (Auszug)


  
    	§ 22 Eingruppierung


    	§ 23 Eingruppierung in besonderen Fällen


    	§ 33 Zulagen

  


  
    	Auszug aus: BAT


    	§ 22 Eingruppierung

  


  
    Abschnitt VI

    Eingruppierung


    
      
        	
          § 22

        

        	
          Eingruppierung

        
      

    


    
      

      (1) Die Eingruppierung der Angestellten richtet sich nach den Tätigkeitsmerkmalen der Vergütungsordnung (Anlagen 1a und 1b). Der Angestellte erhält Vergütung nach der Vergütungsgruppe, in der er eingruppiert ist.

    


    
      

      (2) Der Angestellte ist in der Vergütungsgruppe eingruppiert, deren Tätigkeitsmerkmalen die gesamte von ihm nicht nur vorübergehend auszuübende Tätigkeit entspricht.


      Die gesamte auszuübende Tätigkeit entspricht den Tätigkeitsmerkmalen einer Vergütungsgruppe, wenn zeitlich mindestens zur Hälfte Arbeitsvorgänge anfallen, die für sich genommen die Anforderungen eines Tätigkeitsmerkmals oder mehrerer Tätigkeitsmerkmale dieser Vergütungsgruppe erfüllen. Kann die Erfüllung einer Anforderung in der Regel erst bei der Betrachtung mehrerer Arbeitsvorgänge festgestellt werden (z. B. vielseitige Fachkenntnisse), sind diese Arbeitsvorgänge für die Feststellung, ob diese Anforderung erfüllt ist, insoweit zusammen zu beurteilen.


      Werden in einem Tätigkeitsmerkmal mehrere Anforderungen gestellt, gilt das in Unterabsatz 2 Satz 1 bestimmte Maß, ebenfalls bezogen auf die gesamte auszuübende Tätigkeit für jede Anforderung.


      Ist in einem Tätigkeitsmerkmal ein von Unterabsatz 2 oder 3 abweichendes zeitliches Maß bestimmt, gilt dieses.


      Ist in einem Tätigkeitsmerkmal als Anforderung eine Voraussetzung in der Person des Angestellten bestimmt, muß auch diese Anforderung erfüllt sein.


      
        
          Protokollnotizen zu Absatz 2:
        


        
          
            
              	1.

              	

              	
                Arbeitsvorgänge sind Arbeitsleistungen (einschließlich Zusammenhangsarbeiten), die, bezogen auf den Aufgabenkreis des Angestellten, zu einem bei natürlicher Betrachtung abgrenzbaren Arbeitsergebnis führen (z. B. unterschriftsreife Bearbeitung eines Aktenvorgangs, Erstellung eines EKG, Fertigung einer Bauzeichnung, Eintragung in das Grundbuch, Konstruktion einer Brücke oder eines Brückenteils, Bearbeitung eines Antrags auf Wohngeld, Festsetzung einer Leistung nach dem Bundessozialhilfegesetz). Jeder einzelne Arbeitsvorgang ist als solcher zu bewerten und darf dabei hinsichtlich der Anforderungen zeitlich nicht aufgespalten werden.

              
            


            
              	2.

              	

              	
                Eine Anforderung im Sinne des Unterabsatzes 2 ist auch das in einem Tätigkeitsmerkmal geforderte Herausheben der Tätigkeit aus einer niedrigeren Vergütungsgruppe.

              
            

          

        

      

    


    
      

      (3) Die Vergütungsgruppe des Angestellten ist im Arbeitsvertrag anzugeben.

    

  


  
    	Auszug aus: BAT


    	§ 23 Eingruppierung in besonderen Fällen

  


  
    
      
        	
          § 23

        

        	
          Eingruppierung in besonderen Fällen

        
      

    


    Ist dem Angestellten eine andere, höherwertige Tätigkeit nicht übertragen worden, hat sich aber die ihm übertragene Tätigkeit (§ 22 Abs. 2 Unterabs. 1) nicht nur vorübergehend derart geändert, daß sie den Tätigkeitsmerkmalen einer höheren als seiner bisherigen Vergütungsgruppe entspricht (§ 22 Abs. 2 Unterabs. 2 bis 5), und hat der Angestellte die höherwertige Tätigkeit ununterbrochen sechs Monate lang ausgeübt, ist er mit Beginn des darauffolgenden Kalendermonats in der höheren Vergütungsgruppe eingruppiert. Für die zurückliegenden sechs Kalendermonate gilt § 24 Abs. 1 sinngemäß.


    Ist die Zeit der Ausübung der höherwertigen Tätigkeit durch Urlaub, Arbeitsbefreiung, Arbeitsunfähigkeit, Kur- oder Heilverfahren oder Vorbereitung auf eine Fachprüfung für die Dauer von insgesamt nicht mehr als sechs Wochen unterbrochen worden, wird die Unterbrechungszeit in die Frist von sechs Monaten eingerechnet. Bei einer längeren Unterbrechung oder bei einer Unterbrechung aus anderen Gründen beginnt die Frist nach der Beendigung der Unterbrechung von neuem.


    Wird dem Angestellten vor Ablauf der sechs Monate wieder eine Tätigkeit zugewiesen, die den Tätigkeitsmerkmalen seiner bisherigen Vergütungsgruppe entspricht, gilt § 24 Abs. 1 sinngemäß.

  


  
    	Auszug aus: BAT


    	§ 33 Zulagen

  


  
    
      
        	
          § 33

        

        	
          Zulagen

        
      

    


    
      

      (1) Der Angestellte erhält für die Zeit, für die ihm Vergütung (§ 26) zusteht, eine Zulage,


      
        
          
            	a)

            	

            	
              wenn seine Tätigkeit mit Mehraufwendungen verbunden ist, die weder durch Reisekostenvergütung noch durch die Vergütung abgegolten sind, und dem entsprechenden Beamten seines Arbeitgebers unter den gleichen Voraussetzungen und Umständen eine Zulage zu gewähren ist,

            
          


          
            	b)

            	

            	
              wenn dem entsprechenden Beamten seines Arbeitgebers im Vollstreckungsdienst eine Entschädigung zu gewähren ist,

            
          


          
            	c)

            	

            	
              wenn er regelmäßig und nicht nur in unerheblichem Umfange besonders gefährliche oder gesundheitsschädliche Arbeiten auszuführen hat und hierfür kein anderweitiger Ausgleich zu gewähren ist.

            
          

        

      


      In den Fällen der Buchstaben a) und b) erhält der Angestellte die gleiche Zulage (Entschädigung) wie der entsprechende Beamte; bei der Berechnung der Krankenbezüge, der Urlaubsvergütung und der Zuwendung wird die Zulage (Entschädigung) nur berücksichtigt, wenn und soweit sie bei den entsprechenden Bezügen der Beamten berücksichtigt wird.

    


    
      

      (2) Soweit nicht bereits nach Absatz 1 eine entsprechende Zulage gewährt wird, können Angestellte, die auf Baustellen unter besonders ungünstigen Umständen arbeiten (z. B. unter ungenügenden wohnlichen Unterkunftsverhältnissen, großen mit außergewöhnlichem Zeitaufwand zu überwindenden Entfernungen der Baustelle von der Bauleitung), für die Dauer dieser Tätigkeit eine Zulage bis zu 100,– DM monatlich erhalten (Baustellenzulage).

    


    
      

      (3) Mit Ablauf des Monats, in dem die Voraussetzungen für die Gewährung einer Zulage weggefallen sind, ist die Zahlung dieser Zulage einzustellen.

    


    
      

      (4) (weggefallen)

    


    
      

      (5) (weggefallen)

    


    
      

      (6) Unter welchen Voraussetzungen im Falle des Absatzes 1 Buchst. c) eine Arbeit als besonders gefährlich oder gesundheitsschädlich anzusehen ist und in welcher Höhe die Zulage nach Absatz 1 Buchst. c) zu gewähren ist, wird zwischen dem Bund, der Tarifgemeinschaft deutscher Länder, der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände und den vertragschließenden Gewerkschaften jeweils gesondert vereinbart. In den Vereinbarungen können auch Bestimmungen über eine Pauschalierung getroffen werden.

    


    
      

      (7) Zulagen anderer Art, die bei Inkrafttreten dieses Tarifvertrages im Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände aufgrund örtlicher oder betrieblicher Regelung oder nach dem Arbeitsvertrag gewährt werden, werden von den vorstehenden Vorschriften nicht berührt.

    

  


  

  BBG (Auszug)


  
    	§ 97 Begriffsbestimmungen

  


  
    	Auszug aus: BBG


    	§ 97 Begriffsbestimmungen


    	Diese Fassung gilt ab dem 12.02.2009

  


  
    Unterabschnitt 3

    Nebentätigkeit


    
      
        	
          § 97

        

        	
          Begriffsbestimmungen

        
      

    


    
      

      (1) Nebentätigkeit ist die Wahrnehmung eines Nebenamtes oder die Ausübung einer Nebenbeschäftigung.

    


    
      

      (2) Nebenamt ist ein nicht zu einem Hauptamt gehörender Kreis von Aufgaben, der aufgrund eines öffentlich-rechtlichen Dienst- oder Amtsverhältnisses wahrgenommen wird.

    


    
      

      (3) Nebenbeschäftigung ist jede sonstige, nicht zu einem Hauptamt gehörende Tätigkeit innerhalb oder außerhalb des öffentlichen Dienstes.

    


    
      

      (4) Als Nebentätigkeit gilt nicht die Wahrnehmung öffentlicher Ehrenämter sowie einer unentgeltlichen Vormundschaft, Betreuung oder Pflegschaft.

    

  


  

  BBiG (Auszug)


  
    	§ 1 Ziele und Begriffe der Berufsbildung


    	§ 8 Abkürzung und Verlängerung der Ausbildungszeit


    	§ 10 Vertrag


    	§ 33 Untersagung des Einstellens und Ausbildens


    	§ 43 Zulassung zur Abschlussprüfung


    	§ 46 Entscheidung über die Zulassung


    	§ 48 Zwischenprüfungen


    	§ 76 Überwachung, Beratung

  


  
    	Auszug aus: BBiG


    	§ 1 Ziele und Begriffe der Berufsbildung


    	Diese Fassung gilt ab dem 01.04.2005

  


  
    Teil 1

    Allgemeine Vorschriften


    
      
        	
          § 1

        

        	
          Ziele und Begriffe der Berufsbildung

        
      

    


    
      

      (1) Berufsbildung im Sinne dieses Gesetzes sind die Berufsausbildungsvorbereitung, die Berufsausbildung, die berufliche Fortbildung und die berufliche Umschulung.

    


    
      

      (2) Die Berufsausbildungsvorbereitung dient dem Ziel, durch die Vermittlung von Grundlagen für den Erwerb beruflicher Handlungsfähigkeit an eine Berufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf heranzuführen.

    


    
      

      (3) Die Berufsausbildung hat die für die Ausübung einer qualifizierten beruflichen Tätigkeit in einer sich wandelnden Arbeitswelt notwendigen beruflichen Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten (berufliche Handlungsfähigkeit) in einem geordneten Ausbildungsgang zu vermitteln. Sie hat ferner den Erwerb der erforderlichen Berufserfahrungen zu ermöglichen.

    


    
      

      (4) Die berufliche Fortbildung soll es ermöglichen, die berufliche Handlungsfähigkeit zu erhalten und anzupassen oder zu erweitern und beruflich aufzusteigen.

    


    
      

      (5) Die berufliche Umschulung soll zu einer anderen beruflichen Tätigkeit befähigen.

    

  


  
    	Auszug aus: BBiG


    	§ 8 Abkürzung und Verlängerung der Ausbildungszeit


    	Diese Fassung gilt ab dem 01.04.2005

  


  
    
      
        	
          § 8

        

        	
          Abkürzung und Verlängerung der Ausbildungszeit

        
      

    


    
      

      (1) Auf gemeinsamen Antrag der Auszubildenden und Ausbildenden hat die zuständige Stelle die Ausbildungszeit zu kürzen, wenn zu erwarten ist, dass das Ausbildungsziel in der gekürzten Zeit erreicht wird. Bei berechtigtem Interesse kann sich der Antrag auch auf die Verkürzung der täglichen oder wöchentlichen Ausbildungszeit richten (Teilzeitberufsausbildung).

    


    
      

      (2) In Ausnahmefällen kann die zuständige Stelle auf Antrag Auszubildender die Ausbildungszeit verlängern, wenn die Verlängerung erforderlich ist, um das Ausbildungsziel zu erreichen. Vor der Entscheidung nach Satz 1 sind die Ausbildenden zu hören.

    


    
      

      (3) Für die Entscheidung über die Verkürzung oder Verlängerung der Ausbildungszeit kann der Hauptausschuss des Bundesinstituts für Berufsbildung Richtlinien erlassen.

    

  


  
    	Auszug aus: BBiG


    	§ 10 Vertrag


    	Diese Fassung gilt ab dem 01.04.2005

  


  
    Abschnitt 2

    Berufsausbildungsverhältnis


    Unterabschnitt 1

    Begründung des Ausbildungsverhältnisses


    
      
        	
          § 10

        

        	
          Vertrag

        
      

    


    
      

      (1) Wer andere Personen zur Berufsausbildung einstellt (Ausbildende), hat mit den Auszubildenden einen Berufsausbildungsvertrag zu schließen.

    


    
      

      (2) Auf den Berufsausbildungsvertrag sind, soweit sich aus seinem Wesen und Zweck und aus diesem Gesetz nichts anderes ergibt, die für den Arbeitsvertrag geltenden Rechtsvorschriften und Rechtsgrundsätze anzuwenden.

    


    
      

      (3) Schließen die gesetzlichen Vertreter oder Vertreterinnen mit ihrem Kind einen Berufsausbildungsvertrag, so sind sie von dem Verbot des § 181 des Bürgerlichen Gesetzbuchs befreit.

    


    
      

      (4) Ein Mangel in der Berechtigung, Auszubildende einzustellen oder auszubilden, berührt die Wirksamkeit des Berufsausbildungsvertrages nicht.

    


    
      

      (5) Zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen der Ausbildenden können mehrere natürliche oder juristische Personen in einem Ausbildungsverbund zusammenwirken, soweit die Verantwortlichkeit für die einzelnen Ausbildungsabschnitte sowie für die Ausbildungszeit insgesamt sichergestellt ist (Verbundausbildung).

    

  


  
    	Auszug aus: BBiG


    	§ 33 Untersagung des Einstellens und Ausbildens


    	Diese Fassung gilt ab dem 01.04.2005

  


  
    
      
        	
          § 33

        

        	
          Untersagung des Einstellens und Ausbildens

        
      

    


    
      

      (1) Die nach Landesrecht zuständige Behörde kann für eine bestimmte Ausbildungsstätte das Einstellen und Ausbilden untersagen, wenn die Voraussetzungen nach § 27 nicht oder nicht mehr vorliegen.

    


    
      

      (2) Die nach Landesrecht zuständige Behörde hat das Einstellen und Ausbilden zu untersagen, wenn die persönliche oder fachliche Eignung nicht oder nicht mehr vorliegt.

    


    
      

      (3) Vor der Untersagung sind die Beteiligten und die zuständige Stelle zu hören. Dies gilt nicht im Falle des § 29 Nr. 1.

    

  


  
    	Auszug aus: BBiG


    	§ 43 Zulassung zur Abschlussprüfung


    	Diese Fassung gilt ab dem 01.08.2011

  


  
    
      
        	
          § 43

        

        	
          Zulassung zur Abschlussprüfung

        
      

    


    
      

      (1) Zur Abschlussprüfung ist zuzulassen,


      
        
          
            	1.

            	

            	
              wer die Ausbildungszeit zurückgelegt hat oder wessen Ausbildungszeit nicht später als zwei Monate nach dem Prüfungstermin endet,

            
          


          
            	2.

            	

            	
              wer an vorgeschriebenen Zwischenprüfungen teilgenommen sowie vorgeschriebene schriftliche Ausbildungsnachweise geführt hat und

            
          


          
            	3.

            	

            	
              wessen Berufsausbildungsverhältnis in das Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse eingetragen oder aus einem Grund nicht eingetragen ist, den weder die Auszubildenden noch deren gesetzliche Vertreter oder Vertreterinnen zu vertreten haben.

            
          

        

      

    


    
      

      (2) Zur Abschlussprüfung ist ferner zuzulassen, wer in einer berufsbildenden Schule oder einer sonstigen Berufsbildungseinrichtung ausgebildet worden ist, wenn dieser Bildungsgang der Berufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf entspricht. Ein Bildungsgang entspricht der Berufsausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf, wenn er


      
        
          
            	1.

            	

            	
              nach Inhalt, Anforderung und zeitlichem Umfang der jeweiligen Ausbildungsordnung gleichwertig ist,

            
          


          
            	2.

            	

            	
              systematisch, insbesondere im Rahmen einer sachlichen und zeitlichen Gliederung, durchgeführt wird und

            
          


          
            	3.

            	

            	
              durch Lernortkooperation einen angemessenen Anteil an fachpraktischer Ausbildung gewährleistet.

            
          

        

      

    

  


  
    	Auszug aus: BBiG


    	§ 46 Entscheidung über die Zulassung


    	Diese Fassung gilt ab dem 01.04.2005

  


  
    
      
        	
          § 46

        

        	
          Entscheidung über die Zulassung

        
      

    


    
      

      (1) Über die Zulassung zur Abschlussprüfung entscheidet die zuständige Stelle. Hält sie die Zulassungsvoraussetzungen nicht für gegeben, so entscheidet der Prüfungsausschuss.

    


    
      

      (2) Auszubildenden, die Elternzeit in Anspruch genommen haben, darf bei der Entscheidung über die Zulassung hieraus kein Nachteil erwachsen.

    

  


  
    	Auszug aus: BBiG


    	§ 48 Zwischenprüfungen


    	Diese Fassung gilt ab dem 01.04.2005

  


  
    
      
        	
          § 48

        

        	
          Zwischenprüfungen

        
      

    


    
      

      (1) Während der Berufsausbildung ist zur Ermittlung des Ausbildungsstandes eine Zwischenprüfung entsprechend der Ausbildungsordnung durchzuführen. Die §§ 37 bis 39 gelten entsprechend.

    


    
      

      (2) Sofern die Ausbildungsordnung vorsieht, dass die Abschlussprüfung in zwei zeitlich auseinander fallenden Teilen durchgeführt wird, findet Absatz 1 keine Anwendung.

    

  


  
    	Auszug aus: BBiG


    	§ 76 Überwachung, Beratung


    	Diese Fassung gilt ab dem 01.04.2005

  


  
    Abschnitt 2

    Überwachung der Berufsbildung


    
      
        	
          § 76

        

        	
          Überwachung, Beratung

        
      

    


    
      

      (1) Die zuständige Stelle überwacht die Durchführung


      
        
          
            	1.

            	

            	
              der Berufsausbildungsvorbereitung,

            
          


          
            	2.

            	

            	
              der Berufsausbildung und

            
          


          
            	3.

            	

            	
              der beruflichen Umschulung

            
          

        

      


      und fördert diese durch Beratung der an der Berufsbildung beteiligten Personen. Sie hat zu diesem Zweck Berater oder Beraterinnen zu bestellen.

    


    
      

      (2) Ausbildende, Umschulende und Anbieter von Maßnahmen der Berufsausbildungsvorbereitung sind auf Verlangen verpflichtet, die für die Überwachung notwendigen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen vorzulegen sowie die Besichtigung der Ausbildungsstätten zu gestatten.

    


    
      

      (3) Die Durchführung von Auslandsaufenthalten nach § 2 Abs. 3 überwacht und fördert die zuständige Stelle in geeigneter Weise. Beträgt die Dauer eines Ausbildungsabschnitts im Ausland mehr als vier Wochen, ist hierfür ein mit der zuständigen Stelle abgestimmter Plan erforderlich.

    


    
      

      (4) Auskunftspflichtige können die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung sie selbst oder einen der in § 52 der Strafprozessordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde.

    


    
      

      (5) Die zuständige Stelle teilt der Aufsichtsbehörde nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz Wahrnehmungen mit, die für die Durchführung des Jugendarbeitsschutzgesetzes von Bedeutung sein können.

    

  


  

  BDSG (Auszug)


  
    	§ 4f Beauftragter für den Datenschutz

  


  
    	Auszug aus: BDSG


    	§ 4f Beauftragter für den Datenschutz


    	Diese Fassung gilt ab dem 01.09.2009

  


  
    
      
        	
          § 4f

        

        	
          Beauftragter für den Datenschutz

        
      

    


    
      

      (1) Öffentliche und nicht-öffentliche Stellen, die personenbezogene Daten automatisiert verarbeiten, haben einen Beauftragten für den Datenschutz schriftlich zu bestellen. Nicht-öffentliche Stellen sind hierzu spätestens innerhalb eines Monats nach Aufnahme ihrer Tätigkeit verpflichtet. Das Gleiche gilt, wenn personenbezogene Daten auf andere Weise erhoben, verarbeitet oder genutzt werden und damit in der Regel mindestens 20 Personen beschäftigt sind. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für die nicht-öffentlichen Stellen, die in der Regel höchstens neun Personen ständig mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigen. Soweit aufgrund der Struktur einer öffentlichen Stelle erforderlich, genügt die Bestellung eines Beauftragten für den Datenschutz für mehrere Bereiche. Soweit nicht-öffentliche Stellen automatisierte Verarbeitungen vornehmen, die einer Vorabkontrolle unterliegen, oder personenbezogene Daten geschäftsmäßig zum Zweck der Übermittlung, der anonymisierten Übermittlung oder für Zwecke der Markt- oder Meinungsforschung automatisiert verarbeiten, haben sie unabhängig von der Anzahl der mit der automatisierten Verarbeitung beschäftigten Personen einen Beauftragten für den Datenschutz zu bestellen.

    


    
      

      (2) Zum Beauftragten für den Datenschutz darf nur bestellt werden, wer die zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit besitzt. Das Maß der erforderlichen Fachkunde bestimmt sich insbesondere nach dem Umfang der Datenverarbeitung der verantwortlichen Stelle und dem Schutzbedarf der personenbezogenen Daten, die die verantwortliche Stelle erhebt oder verwendet. Zum Beauftragten für den Datenschutz kann auch eine Person außerhalb der verantwortlichen Stelle bestellt werden; die Kontrolle erstreckt sich auch auf personenbezogene Daten, die einem Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnis, insbesondere dem Steuergeheimnis nach § 30 der Abgabenordnung, unterliegen. Öffentliche Stellen können mit Zustimmung ihrer Aufsichtsbehörde einen Bediensteten aus einer anderen öffentlichen Stelle zum Beauftragten für den Datenschutz bestellen.

    


    
      

      (3) Der Beauftragte für den Datenschutz ist dem Leiter der öffentlichen oder nicht-öffentlichen Stelle unmittelbar zu unterstellen. Er ist in Ausübung seiner Fachkunde auf dem Gebiet des Datenschutzes weisungsfrei. Er darf wegen der Erfüllung seiner Aufgaben nicht benachteiligt werden. Die Bestellung zum Beauftragten für den Datenschutz kann in entsprechender Anwendung von § 626 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, bei nicht-öffentlichen Stellen auch auf Verlangen der Aufsichtsbehörde, widerrufen werden. Ist nach Absatz 1 ein Beauftragter für den Datenschutz zu bestellen, so ist die Kündigung des Arbeitsverhältnisses unzulässig, es sei denn, dass Tatsachen vorliegen, welche die verantwortliche Stelle zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigen. Nach der Abberufung als Beauftragter für den Datenschutz ist die Kündigung innerhalb eines Jahres nach der Beendigung der Bestellung unzulässig, es sei denn, dass die verantwortliche Stelle zur Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist berechtigt ist. Zur Erhaltung der zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Fachkunde hat die verantwortliche Stelle dem Beauftragten für den Datenschutz die Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen zu ermöglichen und deren Kosten zu übernehmen.

    


    
      

      (4) Der Beauftragte für den Datenschutz ist zur Verschwiegenheit über die Identität des Betroffenen sowie über Umstände, die Rückschlüsse auf den Betroffenen zulassen, verpflichtet, soweit er nicht davon durch den Betroffenen befreit wird.

    


    
      

      (4a) Soweit der Beauftragte für den Datenschutz bei seiner Tätigkeit Kenntnis von Daten erhält, für die dem Leiter oder einer bei der öffentlichen oder nicht-öffentlichen Stelle beschäftigten Person aus beruflichen Gründen ein Zeugnisverweigerungsrecht zusteht, steht dieses Recht auch dem Beauftragten für den Datenschutz und dessen Hilfspersonal zu. Über die Ausübung dieses Rechts entscheidet die Person, der das Zeugnisverweigerungsrecht aus beruflichen Gründen zusteht, es sei denn, dass diese Entscheidung in absehbarer Zeit nicht herbeigeführt werden kann. Soweit das Zeugnisverweigerungsrecht des Beauftragten für den Datenschutz reicht, unterliegen seine Akten und andere Schriftstücke einem Beschlagnahmeverbot.

    


    
      

      (5) Die öffentlichen und nicht-öffentlichen Stellen haben den Beauftragten für den Datenschutz bei der Erfüllung seiner Aufgaben zu unterstützen und ihm insbesondere, soweit dies zur Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist, Hilfspersonal sowie Räume, Einrichtungen, Geräte und Mittel zur Verfügung zu stellen. Betroffene können sich jederzeit an den Beauftragten für den Datenschutz wenden.

    

  


  

  BeamtStG (Auszug)


  
    	§ 40 Nebentätigkeit

  


  
    	Auszug aus: BeamtStG


    	§ 40 Nebentätigkeit

  


  
    
      
        	
          § 40

        

        	
          Nebentätigkeit

        
      

    


    Eine Nebentätigkeit ist grundsätzlich anzeigepflichtig. Sie ist unter Erlaubnis- oder Verbotsvorbehalt zu stellen, soweit sie geeignet ist, dienstliche Interessen zu beeinträchtigen.

  


  

  BEEG (Auszug)


  
    	§ 1 Berechtigte


    	§ 1 Berechtigte


    	§ 17 Urlaub


    	§ 17 Urlaub

  


  
    	Auszug aus: BEEG


    	§ 1 Berechtigte


    	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2011

  


  
    Abschnitt 1

    Elterngeld


    
      
        	
          § 1

        

        	
          Berechtigte

        
      

    


    
      

      (1) Anspruch auf Elterngeld hat, wer


      
        
          
            	1.

            	

            	
              einen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat,

            
          


          
            	2.

            	

            	
              mit seinem Kind in einem Haushalt lebt,

            
          


          
            	3.

            	

            	
              dieses Kind selbst betreut und erzieht und

            
          


          
            	4.

            	

            	
              keine oder keine volle Erwerbstätigkeit ausübt.

            
          

        

      

    


    
      

      (2) 1Anspruch auf Elterngeld hat auch, wer, ohne eine der Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 1 zu erfüllen,


      
        
          
            	1.

            	

            	
              nach § 4 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch dem deutschen Sozialversicherungsrecht unterliegt oder im Rahmen seines in Deutschland bestehenden öffentlich-rechtlichen Dienst- oder Amtsverhältnisses vorübergehend ins Ausland abgeordnet, versetzt oder kommandiert ist,

            
          


          
            	2.

            	

            	
              Entwicklungshelfer oder Entwicklungshelferin im Sinne des § 1 des Entwicklungshelfergesetzes ist oder als Missionar oder Missionarin der Missionswerke und -gesellschaften, die Mitglieder oder Vereinbarungspartner des Evangelischen Missionswerkes Hamburg, der Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Missionen e. V., des Deutschen katholischen Missionsrates oder der Arbeitsgemeinschaft pfingstlich-charismatischer Missionen sind, tätig ist oder

            
          


          
            	3.

            	

            	
              die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt und nur vorübergehend bei einer zwischen- oder überstaatlichen Einrichtung tätig ist, insbesondere nach den Entsenderichtlinien des Bundes beurlaubte Beamte und Beamtinnen, oder wer vorübergehend eine nach § 123a des Beamtenrechtsrahmengesetzes oder § 29 des Bundesbeamtengesetzes zugewiesene Tätigkeit im Ausland wahrnimmt.

            
          

        

      


      2Dies gilt auch für mit der nach Satz 1 berechtigten Person in einem Haushalt lebende Ehegatten, Ehegattinnen, Lebenspartner oder Lebenspartnerinnen.

    


    
      

      (3) 1Anspruch auf Elterngeld hat abweichend von Absatz 1 Nr. 2 auch, wer


      
        
          
            	1.

            	

            	
              mit einem Kind in einem Haushalt lebt, das er mit dem Ziel der Annahme als Kind aufgenommen hat,

            
          


          
            	2.

            	

            	
              ein Kind des Ehegatten, der Ehegattin, des Lebenspartners oder der Lebenspartnerin in seinen Haushalt aufgenommen hat, oder

            
          


          
            	3.

            	

            	
              mit einem Kind in einem Haushalt lebt und die von ihm erklärte Anerkennung der Vaterschaft nach § 1594 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs noch nicht wirksam oder über die von ihm beantragte Vaterschaftsfeststellung nach § 1600d des Bürgerlichen Gesetzbuchs noch nicht entschieden ist.

            
          

        

      


      2Für angenommene Kinder und Kinder im Sinne des Satzes 1 Nr. 1 sind die Vorschriften dieses Gesetzes mit der Maßgabe anzuwenden, dass statt des Zeitpunktes der Geburt der Zeitpunkt der Aufnahme des Kindes bei der berechtigten Person maßgeblich ist.

    


    
      

      (4) Können die Eltern wegen einer schweren Krankheit, Schwerbehinderung oder Tod der Eltern ihr Kind nicht betreuen, haben Verwandte bis zum dritten Grad und ihre Ehegatten, Ehegattinnen, Lebenspartner oder Lebenspartnerinnen Anspruch auf Elterngeld, wenn sie die übrigen Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllen und von anderen Berechtigten Elterngeld nicht in Anspruch genommen wird.

    


    
      

      (5) Der Anspruch auf Elterngeld bleibt unberührt, wenn die Betreuung und Erziehung des Kindes aus einem wichtigen Grund nicht sofort aufgenommen werden kann oder wenn sie unterbrochen werden muss.

    


    
      

      (6) Eine Person ist nicht voll erwerbstätig, wenn ihre wöchentliche Arbeitszeit 30 Wochenstunden im Durchschnitt des Monats nicht übersteigt, sie eine Beschäftigung zur Berufsbildung ausübt oder sie eine geeignete Tagespflegeperson im Sinne des § 23 des Achten Buches Sozialgesetzbuch ist und nicht mehr als fünf Kinder in Tagespflege betreut.

    


    
      

      (7) Ein nicht freizügigkeitsberechtigter Ausländer oder eine nicht freizügigkeitsberechtigte Ausländerin ist nur anspruchsberechtigt, wenn diese Person


      
        
          
            	1.

            	

            	
              eine Niederlassungserlaubnis besitzt,

            
          


          
            	2.

            	

            	
              eine Aufenthaltserlaubnis besitzt, die zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigt oder berechtigt hat, es sei denn, die Aufenthaltserlaubnis wurde


              
                
                  
                    	a)

                    	

                    	
                      nach § 16 oder § 17 des Aufenthaltsgesetzes erteilt,

                    
                  


                  
                    	b)

                    	

                    	
                      nach § 18 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes erteilt und die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit darf nach der Beschäftigungsverordnung nur für einen bestimmten Höchstzeitraum erteilt werden,

                    
                  


                  
                    	c)

                    	

                    	
                      nach § 23 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes wegen eines Krieges in ihrem Heimatland oder nach den §§ 23a, 24, 25 Abs. 3 bis 5 des Aufenthaltsgesetzes erteilt,

                    
                  


                  
                    	d)

                    	

                    	
                      nach § 104a des Aufenthaltsgesetzes erteilt oder

                    
                  

                

              

            
          


          
            	3.

            	

            	
              eine in Nummer 2 Buchstabe c genannte Aufenthaltserlaubnis besitzt und


              
                
                  
                    	a)

                    	

                    	
                      sich seit mindestens drei Jahren rechtmäßig, gestattet oder geduldet im Bundesgebiet aufhält und

                    
                  


                  
                    	b)

                    	

                    	
                      im Bundesgebiet berechtigt erwerbstätig ist, laufende Geldleistungen nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch bezieht oder Elternzeit in Anspruch nimmt.

                    
                  

                

              

            
          

        

      

    


    
      

      (8) 1Ein Anspruch entfällt, wenn die berechtigte Person im letzten abgeschlossenen Veranlagungszeitraum ein zu versteuerndes Einkommen nach § 2 Absatz 5 des Einkommensteuergesetzes in Höhe von mehr als 250 000 Euro erzielt hat. 2Ist auch eine andere Person nach den Absätzen 1, 3 oder 4 berechtigt, entfällt abweichend von Satz 1 der Anspruch, wenn die Summe des zu versteuernden Einkommens beider berechtigter Personen mehr als 500 000 Euro beträgt.

    

  


  
    	Auszug aus: BEEG


    	§ 1 Berechtigte

  


  
    Abschnitt 1

    Elterngeld


    
      
        	
          § 1

        

        	
          Berechtigte

        
      

    


    
      

      (1) Anspruch auf Elterngeld hat, wer


      
        
          
            	1.

            	

            	
              einen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland hat,

            
          


          
            	2.

            	

            	
              mit seinem Kind in einem Haushalt lebt,

            
          


          
            	3.

            	

            	
              dieses Kind selbst betreut und erzieht und

            
          


          
            	4.

            	

            	
              keine oder keine volle Erwerbstätigkeit ausübt.

            
          

        

      

    


    
      

      (2) Anspruch auf Elterngeld hat auch, wer, ohne eine der Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 1 zu erfüllen,


      
        
          
            	1.

            	

            	
              nach § 4 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch dem deutschen Sozialversicherungsrecht unterliegt oder im Rahmen seines in Deutschland bestehenden öffentlich-rechtlichen Dienst- oder Amtsverhältnisses vorübergehend ins Ausland abgeordnet, versetzt oder kommandiert ist,

            
          


          
            	2.

            	

            	
              Entwicklungshelfer oder Entwicklungshelferin im Sinne des § 1 des Entwicklungshelfergesetzes ist oder als Missionar oder Missionarin der Missionswerke und -gesellschaften, die Mitglieder oder Vereinbarungspartner des Evangelischen Missionswerkes Hamburg, der Arbeitsgemeinschaft Evangelikaler Missionen e. V., des Deutschen katholischen Missionsrates oder der Arbeitsgemeinschaft pfingstlich-charismatischer Missionen sind, tätig ist oder

            
          


          
            	3.

            	

            	
              die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt und nur vorübergehend bei einer zwischen- oder überstaatlichen Einrichtung tätig ist, insbesondere nach den Entsenderichtlinien des Bundes beurlaubte Beamte und Beamtinnen, oder wer vorübergehend eine nach § 123a des Beamtenrechtsrahmengesetzes zugewiesene Tätigkeit im Ausland wahrnimmt.

            
          

        

      


      Dies gilt auch für mit der nach Satz 1 berechtigten Person in einem Haushalt lebende Ehegatten, Ehegattinnen, Lebenspartner oder Lebenspartnerinnen.

    


    
      

      (3) Anspruch auf Elterngeld hat abweichend von Absatz 1 Nr. 2 auch, wer


      
        
          
            	1.

            	

            	
              mit einem Kind in einem Haushalt lebt, das er mit dem Ziel der Annahme als Kind aufgenommen hat,

            
          


          
            	2.

            	

            	
              ein Kind des Ehegatten, der Ehegattin, des Lebenspartners oder der Lebenspartnerin in seinen Haushalt aufgenommen hat, oder

            
          


          
            	3.

            	

            	
              mit einem Kind in einem Haushalt lebt und die von ihm erklärte Anerkennung der Vaterschaft nach § 1594 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs noch nicht wirksam oder über die von ihm beantragte Vaterschaftsfeststellung nach § 1600d des Bürgerlichen Gesetzbuchs noch nicht entschieden ist.

            
          

        

      


      Für angenommene Kinder und Kinder im Sinne des Satzes 1 Nr. 1 sind die Vorschriften dieses Gesetzes mit der Maßgabe anzuwenden, dass statt des Zeitpunktes der Geburt der Zeitpunkt der Aufnahme des Kindes bei der berechtigten Person maßgeblich ist.

    


    
      

      (4) Können die Eltern wegen einer schweren Krankheit, Schwerbehinderung oder Tod der Eltern ihr Kind nicht betreuen, haben Verwandte bis zum dritten Grad und ihre Ehegatten, Ehegattinnen, Lebenspartner oder Lebenspartnerinnen Anspruch auf Elterngeld, wenn sie die übrigen Voraussetzungen nach Absatz 1 erfüllen und von anderen Berechtigten Elterngeld nicht in Anspruch genommen wird.

    


    
      

      (5) Der Anspruch auf Elterngeld bleibt unberührt, wenn die Betreuung und Erziehung des Kindes aus einem wichtigen Grund nicht sofort aufgenommen werden kann oder wenn sie unterbrochen werden muss.

    


    
      

      (6) Eine Person ist nicht voll erwerbstätig, wenn ihre wöchentliche Arbeitszeit 30 Wochenstunden im Durchschnitt des Monats nicht übersteigt, sie eine Beschäftigung zur Berufsbildung ausübt oder sie eine geeignete Tagespflegeperson im Sinne des § 23 des Achten Buches Sozialgesetzbuch ist und nicht mehr als fünf Kinder in Tagespflege betreut.

    


    
      

      (7) Ein nicht freizügigkeitsberechtigter Ausländer oder eine nicht freizügigkeitsberechtigte Ausländerin ist nur anspruchsberechtigt, wenn diese Person


      
        
          
            	1.

            	

            	
              eine Niederlassungserlaubnis besitzt,

            
          


          
            	2.

            	

            	
              eine Aufenthaltserlaubnis besitzt, die zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigt oder berechtigt hat, es sei denn, die Aufenthaltserlaubnis wurde


              
                
                  
                    	a)

                    	

                    	
                      nach § 16 oder § 17 des Aufenthaltsgesetzes erteilt,

                    
                  


                  
                    	b)

                    	

                    	
                      nach § 18 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes erteilt und die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit darf nach der Beschäftigungsverordnung nur für einen bestimmten Höchstzeitraum erteilt werden,

                    
                  


                  
                    	c)

                    	

                    	
                      nach § 23 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes wegen eines Krieges in ihrem Heimatland oder nach den §§ 23a, 24, 25 Abs. 3 bis 5 des Aufenthaltsgesetzes erteilt oder

                    
                  

                

              

            
          


          
            	3.

            	

            	
              eine in Nummer 2 Buchstabe c genannte Aufenthaltserlaubnis besitzt und


              
                
                  
                    	a)

                    	

                    	
                      sich seit mindestens drei Jahren rechtmäßig, gestattet oder geduldet im Bundesgebiet aufhält und

                    
                  


                  
                    	b)

                    	

                    	
                      im Bundesgebiet berechtigt erwerbstätig ist, laufende Geldleistungen nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch bezieht oder Elternzeit in Anspruch nimmt.

                    
                  

                

              

            
          

        

      

    

  


  
    	Auszug aus: BEEG


    	§ 17 Urlaub

  


  
    
      
        	
          § 17

        

        	
          Urlaub

        
      

    


    
      

      (1) 1Der Arbeitgeber kann den Erholungsurlaub, der dem Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin für das Urlaubsjahr zusteht, für jeden vollen Kalendermonat der Elternzeit um ein Zwölftel kürzen. 2Dies gilt nicht, wenn der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin während der Elternzeit bei seinem oder ihrem Arbeitgeber Teilzeitarbeit leistet.

    


    
      

      (2) Hat der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin den ihm oder ihr zustehenden Urlaub vor dem Beginn der Elternzeit nicht oder nicht vollständig erhalten, hat der Arbeitgeber den Resturlaub nach der Elternzeit im laufenden oder im nächsten Urlaubsjahr zu gewähren.

    


    
      

      (3) Endet das Arbeitsverhältnis während der Elternzeit oder wird es im Anschluss an die Elternzeit nicht fortgesetzt, so hat der Arbeitgeber den noch nicht gewährten Urlaub abzugelten.

    


    
      

      (4) Hat der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin vor Beginn der Elternzeit mehr Urlaub erhalten, als ihm oder ihr nach Absatz 1 zusteht, kann der Arbeitgeber den Urlaub, der dem Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin nach dem Ende der Elternzeit zusteht, um die zu viel gewährten Urlaubstage kürzen.

    

  


  
    	Auszug aus: BEEG


    	§ 17 Urlaub

  


  
    
      
        	
          § 17

        

        	
          Urlaub

        
      

    


    
      

      (1) Der Arbeitgeber kann den Erholungsurlaub, der dem Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin für das Urlaubsjahr zusteht, für jeden vollen Kalendermonat der Elternzeit um ein Zwölftel kürzen. Dies gilt nicht, wenn der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin während der Elternzeit bei seinem oder ihrem Arbeitgeber Teilzeitarbeit leistet.

    


    
      

      (2) Hat der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin den ihm oder ihr zustehenden Urlaub vor dem Beginn der Elternzeit nicht oder nicht vollständig erhalten, hat der Arbeitgeber den Resturlaub nach der Elternzeit im laufenden oder im nächsten Urlaubsjahr zu gewähren.

    


    
      

      (3) Endet das Arbeitsverhältnis während der Elternzeit oder wird es im Anschluss an die Elternzeit nicht fortgesetzt, so hat der Arbeitgeber den noch nicht gewährten Urlaub abzugelten.

    


    
      

      (4) Hat der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin vor Beginn der Elternzeit mehr Urlaub erhalten, als ihm oder ihr nach Absatz 1 zusteht, kann der Arbeitgeber den Urlaub, der dem Arbeitnehmer oder der Arbeitnehmerin nach dem Ende der Elternzeit zusteht, um die zu viel gewährten Urlaubstage kürzen.

    

  


  

  BetrVG (Auszug)


  
    	§ 1 Errichtung von Betriebsräten


    	§ 2 Stellung der Gewerkschaften und Vereinigungen der Arbeitgeber


    	§ 5 Arbeitnehmer


    	§ 23 Verletzung gesetzlicher Pflichten


    	§ 26 Vorsitzender


    	§ 37 Ehrenamtliche Tätigkeit, Arbeitsversäumnis


    	§ 46 Beauftragte der Verbände


    	§ 60 Errichtung und Aufgabe


    	§ 71 Jugend- und Auszubildendenversammlung


    	§ 74 Grundsätze für die Zusammenarbeit


    	§ 80 Allgemeine Aufgaben


    	§ 81 Unterrichtungs- und Erörterungspflicht des Arbeitgebers


    	§ 82 Anhörungs- und Erörterungsrecht des Arbeitnehmers


    	§ 87 Mitbestimmungsrechte


    	§ 92 Personalplanung


    	§ 94 Personalfragebogen, Beurteilungsgrundsätze


    	§ 95 Auswahlrichtlinien


    	§ 99 Mitbestimmung bei personellen Einzelmaßnahmen


    	§ 103 Außerordentliche Kündigung und Versetzung in besonderen Fällen


    	§ 105 Leitende Angestellte

  


  
    	Auszug aus: BetrVG


    	§ 1 Errichtung von Betriebsräten


    	Diese Fassung gilt ab dem 28.07.2001

  


  
    Erster Teil

    Allgemeine Vorschriften


    
      
        	
          § 1

        

        	
          Errichtung von Betriebsräten

        
      

    


    
      

      (1) In Betrieben mit in der Regel mindestens fünf ständigen wahlberechtigten Arbeitnehmern, von denen drei wählbar sind, werden Betriebsräte gewählt. Dies gilt auch für gemeinsame Betriebe mehrerer Unternehmen.

    


    
      

      (2) Ein gemeinsamer Betrieb mehrerer Unternehmen wird vermutet, wenn


      
        
          
            	1.

            	

            	
              zur Verfolgung arbeitstechnischer Zwecke die Betriebsmittel sowie die Arbeitnehmer von den Unternehmen gemeinsam eingesetzt werden oder

            
          


          
            	2.

            	

            	
              die Spaltung eines Unternehmens zur Folge hat, dass von einem Betrieb ein oder mehrere Betriebsteile einem an der Spaltung beteiligten anderen Unternehmen zugeordnet werden, ohne dass sich dabei die Organisation des betroffenen Betriebs wesentlich ändert.

            
          

        

      

    

  


  
    	Auszug aus: BetrVG


    	§ 2 Stellung der Gewerkschaften und Vereinigungen der Arbeitgeber

  


  
    
      
        	
          § 2

        

        	
          Stellung der Gewerkschaften und Vereinigungen der Arbeitgeber

        
      

    


    
      

      (1) Arbeitgeber und Betriebsrat arbeiten unter Beachtung der geltenden Tarifverträge vertrauensvoll und im Zusammenwirken mit den im Betrieb vertretenen Gewerkschaften und Arbeitgebervereinigungen zum Wohl der Arbeitnehmer und des Betriebs zusammen.

    


    
      

      (2) Zur Wahrnehmung der in diesem Gesetz genannten Aufgaben und Befugnisse der im Betrieb vertretenen Gewerkschaften ist deren Beauftragten nach Unterrichtung des Arbeitgebers oder seines Vertreters Zugang zum Betrieb zu gewähren, soweit dem nicht unumgängliche Notwendigkeiten des Betriebsablaufs, zwingende Sicherheitsvorschriften oder der Schutz von Betriebsgeheimnissen entgegenstehen.

    


    
      

      (3) Die Aufgaben der Gewerkschaften und der Vereinigungen der Arbeitgeber, insbesondere die Wahrnehmung der Interessen ihrer Mitglieder, werden durch dieses Gesetz nicht berührt.

    

  


  
    	Auszug aus: BetrVG


    	§ 5 Arbeitnehmer


    	Diese Fassung gilt ab dem 04.08.2009

  


  
    
      
        	
          § 5

        

        	
          Arbeitnehmer

        
      

    


    
      

      (1) Arbeitnehmer (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer) im Sinne dieses Gesetzes sind Arbeiter und Angestellte einschließlich der zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten, unabhängig davon, ob sie im Betrieb, im Außendienst oder mit Telearbeit beschäftigt werden. Als Arbeitnehmer gelten auch die in Heimarbeit Beschäftigten, die in der Hauptsache für den Betrieb arbeiten. Als Arbeitnehmer gelten ferner Beamte (Beamtinnen und Beamte), Soldaten (Soldatinnen und Soldaten) sowie Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes einschließlich der zu ihrer Berufsausbildung Beschäftigten, die in Betrieben privatrechtlich organisierter Unternehmen tätig sind.

    


    
      

      (2) Als Arbeitnehmer im Sinne dieses Gesetzes gelten nicht


      
        
          
            	1.

            	

            	
              in Betrieben einer juristischen Person die Mitglieder des Organs, das zur gesetzlichen Vertretung der juristischen Person berufen ist;

            
          


          
            	2.

            	

            	
              die Gesellschafter einer offenen Handelsgesellschaft oder die Mitglieder einer anderen Personengesamtheit, soweit sie durch Gesetz, Satzung oder Gesellschaftsvertrag zur Vertretung der Personengesamtheit oder zur Geschäftsführung berufen sind, in deren Betrieben;

            
          


          
            	3.

            	

            	
              Personen, deren Beschäftigung nicht in erster Linie ihrem Erwerb dient, sondern vorwiegend durch Beweggründe karitativer oder religiöser Art bestimmt ist;

            
          


          
            	4.

            	

            	
              Personen, deren Beschäftigung nicht in erster Linie ihrem Erwerb dient und die vorwiegend zu ihrer Heilung, Wiedereingewöhnung, sittlichen Besserung oder Erziehung beschäftigt werden;

            
          


          
            	5.

            	

            	
              der Ehegatte, der Lebenspartner, Verwandte und Verschwägerte ersten Grades, die in häuslicher Gemeinschaft mit dem Arbeitgeber leben.

            
          

        

      

    


    
      

      (3) Dieses Gesetz findet, soweit in ihm nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, keine Anwendung auf leitende Angestellte. Leitender Angestellter ist, wer nach Arbeitsvertrag und Stellung im Unternehmen oder im Betrieb


      
        
          
            	1.

            	

            	
              zur selbständigen Einstellung und Entlassung von im Betrieb oder in der Betriebsabteilung beschäftigten Arbeitnehmern berechtigt ist oder

            
          


          
            	2.

            	

            	
              Generalvollmacht oder Prokura hat und die Prokura auch im Verhältnis zum Arbeitgeber nicht unbedeutend ist oder

            
          


          
            	3.

            	

            	
              regelmäßig sonstige Aufgaben wahrnimmt, die für den Bestand und die Entwicklung des Unternehmens oder eines Betriebs von Bedeutung sind und deren Erfüllung besondere Erfahrungen und Kenntnisse voraussetzt, wenn er dabei entweder die Entscheidungen im Wesentlichen frei von Weisungen trifft oder sie maßgeblich beeinflusst; dies kann auch bei Vorgaben insbesondere aufgrund von Rechtsvorschriften, Plänen oder Richtlinien sowie bei Zusammenarbeit mit anderen leitenden Angestellten gegeben sein.

            
          

        

      


      Für die in Absatz 1 Satz 3 genannten Beamten und Soldaten gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend.

    


    
      

      (4) Leitender Angestellter nach Absatz 3 Nr. 3 ist im Zweifel, wer


      
        
          
            	1.

            	

            	
              aus Anlass der letzten Wahl des Betriebsrats, des Sprecherausschusses oder von Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer oder durch rechtskräftige gerichtliche Entscheidung den leitenden Angestellten zugeordnet worden ist oder

            
          


          
            	2.

            	

            	
              einer Leitungsebene angehört, auf der in dem Unternehmen überwiegend leitende Angestellte vertreten sind, oder

            
          


          
            	3.

            	

            	
              ein regelmäßiges Jahresarbeitsentgelt erhält, das für leitende Angestellte in dem Unternehmen üblich ist, oder,

            
          


          
            	4.

            	

            	
              falls auch bei der Anwendung der Nummer 3 noch Zweifel bleiben, ein regelmäßiges Jahresarbeitsentgelt erhält, das das Dreifache der Bezugsgröße nach § 18 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch überschreitet.

            
          

        

      

    

  


  
    	Auszug aus: BetrVG


    	§ 23 Verletzung gesetzlicher Pflichten


    	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2002

  


  
    
      
        	
          § 23

        

        	
          Verletzung gesetzlicher Pflichten

        
      

    


    
      

      (1) Mindestens ein Viertel der wahlberechtigten Arbeitnehmer, der Arbeitgeber oder eine im Betrieb vertretene Gewerkschaft können beim Arbeitsgericht den Ausschluss eines Mitglieds aus dem Betriebsrat oder die Auflösung des Betriebsrats wegen grober Verletzung seiner gesetzlichen Pflichten beantragen. Der Ausschluss eines Mitglieds kann auch vom Betriebsrat beantragt werden.

    


    
      

      (2) Wird der Betriebsrat aufgelöst, so setzt das Arbeitsgericht unverzüglich einen Wahlvorstand für die Neuwahl ein. § 16 Abs. 2 gilt entsprechend.

    


    
      

      (3) Der Betriebsrat oder eine im Betrieb vertretene Gewerkschaft können bei groben Verstößen des Arbeitgebers gegen seine Verpflichtungen aus diesem Gesetz beim Arbeitsgericht beantragen, dem Arbeitgeber aufzugeben, eine Handlung zu unterlassen, die Vornahme einer Handlung zu dulden oder eine Handlung vorzunehmen. Handelt der Arbeitgeber der ihm durch rechtskräftige gerichtliche Entscheidung auferlegten Verpflichtung zuwider, eine Handlung zu unterlassen oder die Vornahme einer Handlung zu dulden, so ist er auf Antrag vom Arbeitsgericht wegen einer jeden Zuwiderhandlung nach vorheriger Androhung zu einem Ordnungsgeld zu verurteilen. Führt der Arbeitgeber die ihm durch eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung auferlegte Handlung nicht durch, so ist auf Antrag vom Arbeitsgericht zu erkennen, dass er zur Vornahme der Handlung durch Zwangsgeld anzuhalten sei. Antragsberechtigt sind der Betriebsrat oder eine im Betrieb vertretene Gewerkschaft. Das Höchstmaß des Ordnungsgeldes und Zwangsgeldes beträgt 10 000 Euro.

    

  


  
    	Auszug aus: BetrVG


    	§ 26 Vorsitzender


    	Diese Fassung gilt ab dem 28.07.2001

  


  
    Dritter Abschnitt

    Geschäftsführung des Betriebsrats


    
      
        	
          § 26

        

        	
          Vorsitzender

        
      

    


    
      

      (1) Der Betriebsrat wählt aus seiner Mitte den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter.

    


    
      

      (2) Der Vorsitzende des Betriebsrats oder im Fall seiner Verhinderung sein Stellvertreter vertritt den Betriebsrat im Rahmen der von ihm gefassten Beschlüsse. Zur Entgegennahme von Erklärungen, die dem Betriebsrat gegenüber abzugeben sind, ist der Vorsitzende des Betriebsrats oder im Fall seiner Verhinderung sein Stellvertreter berechtigt.

    

  


  
    	Auszug aus: BetrVG


    	§ 37 Ehrenamtliche Tätigkeit, Arbeitsversäumnis


    	Diese Fassung gilt ab dem 28.07.2001

  


  
    
      
        	
          § 37

        

        	
          Ehrenamtliche Tätigkeit, Arbeitsversäumnis

        
      

    


    
      

      (1) Die Mitglieder des Betriebsrats führen ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamt.

    


    
      

      (2) Mitglieder des Betriebsrats sind von ihrer beruflichen Tätigkeit ohne Minderung des Arbeitsentgelts zu befreien, wenn und soweit es nach Umfang und Art des Betriebs zur ordnungsgemäßen Durchführung ihrer Aufgaben erforderlich ist.

    


    
      

      (3) Zum Ausgleich für Betriebsratstätigkeit, die aus betriebsbedingten Gründen außerhalb der Arbeitszeit durchzuführen ist, hat das Betriebsratsmitglied Anspruch auf entsprechende Arbeitsbefreiung unter Fortzahlung des Arbeitsentgelts. Betriebsbedingte Gründe liegen auch vor, wenn die Betriebsratstätigkeit wegen der unterschiedlichen Arbeitszeiten der Betriebsratsmitglieder nicht innerhalb der persönlichen Arbeitszeit erfolgen kann. Die Arbeitsbefreiung ist vor Ablauf eines Monats zu gewähren; ist dies aus betriebsbedingten Gründen nicht möglich, so ist die aufgewendete Zeit wie Mehrarbeit zu vergüten.

    


    
      

      (4) Das Arbeitsentgelt von Mitgliedern des Betriebsrats darf einschließlich eines Zeitraums von einem Jahr nach Beendigung der Amtszeit nicht geringer bemessen werden als das Arbeitsentgelt vergleichbarer Arbeitnehmer mit betriebsüblicher beruflicher Entwicklung. Dies gilt auch für allgemeine Zuwendungen des Arbeitgebers.

    


    
      

      (5) Soweit nicht zwingende betriebliche Notwendigkeiten entgegenstehen, dürfen Mitglieder des Betriebsrats einschließlich eines Zeitraums von einem Jahr nach Beendigung der Amtszeit nur mit Tätigkeiten beschäftigt werden, die den Tätigkeiten der in Absatz 4 genannten Arbeitnehmer gleichwertig sind.

    


    
      

      (6) Die Absätze 2 und 3 gelten entsprechend für die Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen, soweit diese Kenntnisse vermitteln, die für die Arbeit des Betriebsrats erforderlich sind. Betriebsbedingte Gründe im Sinne des Absatzes 3 liegen auch vor, wenn wegen Besonderheiten der betrieblichen Arbeitszeitgestaltung die Schulung des Betriebsratsmitglieds außerhalb seiner Arbeitszeit erfolgt; in diesem Fall ist der Umfang des Ausgleichsanspruchs unter Einbeziehung der Arbeitsbefreiung nach Absatz 2 pro Schulungstag begrenzt auf die Arbeitszeit eines vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers. Der Betriebsrat hat bei der Festlegung der zeitlichen Lage der Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen die betrieblichen Notwendigkeiten zu berücksichtigen. Er hat dem Arbeitgeber die Teilnahme und die zeitliche Lage der Schulungs- und Bildungsveranstaltungen rechtzeitig bekannt zu geben. Hält der Arbeitgeber die betrieblichen Notwendigkeiten für nicht ausreichend berücksichtigt, so kann er die Einigungsstelle anrufen. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat.

    


    
      

      (7) Unbeschadet der Vorschrift des Absatzes 6 hat jedes Mitglied des Betriebsrats während seiner regelmäßigen Amtszeit Anspruch auf bezahlte Freistellung für insgesamt drei Wochen zur Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen, die von der zuständigen obersten Arbeitsbehörde des Landes nach Beratung mit den Spitzenorganisationen der Gewerkschaften und der Arbeitgeberverbände als geeignet anerkannt sind. Der Anspruch nach Satz 1 erhöht sich für Arbeitnehmer, die erstmals das Amt eines Betriebsratsmitglieds übernehmen und auch nicht zuvor Jugend- und Auszubildendenvertreter waren, auf vier Wochen. Absatz 6 Satz 2 bis 6 findet Anwendung.

    

  


  
    	Auszug aus: BetrVG


    	§ 46 Beauftragte der Verbände

  


  
    
      
        	
          § 46

        

        	
          Beauftragte der Verbände

        
      

    


    
      

      (1) An den Betriebs- oder Abteilungsversammlungen können Beauftragte der im Betrieb vertretenen Gewerkschaften beratend teilnehmen. Nimmt der Arbeitgeber an Betriebs- oder Abteilungsversammlungen teil, so kann er einen Beauftragten der Vereinigung der Arbeitgeber, der er angehört, hinzuziehen.

    


    
      

      (2) Der Zeitpunkt und die Tagesordnung der Betriebs- oder Abteilungsversammlungen sind den im Betriebsrat vertretenen Gewerkschaften rechtzeitig schriftlich mitzuteilen.

    

  


  
    	Auszug aus: BetrVG


    	§ 60 Errichtung und Aufgabe

  


  
    Dritter Teil

    Jugend- und Auszubildendenvertretung


    Erster Abschnitt

    Betriebliche Jugend- und Auszubildendenvertretung


    
      
        	
          § 60

        

        	
          Errichtung und Aufgabe

        
      

    


    
      

      (1) In Betrieben mit in der Regel mindestens fünf Arbeitnehmern, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (jugendliche Arbeitnehmer) oder die zu ihrer Berufsausbildung beschäftigt sind und das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, werden Jugend- und Auszubildendenvertretungen gewählt.

    


    
      

      (2) Die Jugend- und Auszubildendenvertretung nimmt nach Maßgabe der folgenden Vorschriften die besonderen Belange der in Absatz 1 genannten Arbeitnehmer wahr.

    

  


  
    	Auszug aus: BetrVG


    	§ 71 Jugend- und Auszubildendenversammlung

  


  
    
      
        	
          § 71

        

        	
          Jugend- und Auszubildendenversammlung

        
      

    


    Die Jugend- und Auszubildendenvertretung kann vor oder nach jeder Betriebsversammlung im Einvernehmen mit dem Betriebsrat eine betriebliche Jugend- und Auszubildendenversammlung einberufen. Im Einvernehmen mit Betriebsrat und Arbeitgeber kann die betriebliche Jugend- und Auszubildendenversammlung auch zu einem anderen Zeitpunkt einberufen werden. § 43 Abs. 2 Satz 1 und 2, die §§ 44 bis 46 und § 65 Abs. 2 Satz 2 gelten entsprechend.

  


  
    	Auszug aus: BetrVG


    	§ 74 Grundsätze für die Zusammenarbeit


    	Diese Fassung gilt ab dem 28.07.2001

  


  
    Vierter Teil

    Mitwirkung und Mitbestimmung der Arbeitnehmer


    Erster Abschnitt

    Allgemeines


    
      
        	
          § 74

        

        	
          Grundsätze für die Zusammenarbeit

        
      

    


    
      

      (1) Arbeitgeber und Betriebsrat sollen mindestens einmal im Monat zu einer Besprechung zusammentreten. Sie haben über strittige Fragen mit dem ernsten Willen zur Einigung zu verhandeln und Vorschläge für die Beilegung von Meinungsverschiedenheiten zu machen.

    


    
      

      (2) Maßnahmen des Arbeitskampfes zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat sind unzulässig; Arbeitskämpfe tariffähiger Parteien werden hierdurch nicht berührt. Arbeitgeber und Betriebsrat haben Betätigungen zu unterlassen, durch die der Arbeitsablauf oder der Frieden des Betriebs beeinträchtigt werden. Sie haben jede parteipolitische Betätigung im Betrieb zu unterlassen; die Behandlung von Angelegenheiten tarifpolitischer, sozialpolitischer, umweltpolitischer und wirtschaftlicher Art, die den Betrieb oder seine Arbeitnehmer unmittelbar betreffen, wird hierdurch nicht berührt.

    


    
      

      (3) Arbeitnehmer, die im Rahmen dieses Gesetzes Aufgaben übernehmen, werden hierdurch in der Betätigung für ihre Gewerkschaft auch im Betrieb nicht beschränkt.

    

  


  
    	Auszug aus: BetrVG


    	§ 80 Allgemeine Aufgaben


    	Diese Fassung gilt ab dem 28.07.2001

  


  
    
      
        	
          § 80

        

        	
          Allgemeine Aufgaben

        
      

    


    
      

      (1) Der Betriebsrat hat folgende allgemeine Aufgaben:


      
        
          
            	1.

            	

            	
              darüber zu wachen, dass die zugunsten der Arbeitnehmer geltenden Gesetze, Verordnungen, Unfallverhütungsvorschriften, Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen durchgeführt werden;

            
          


          
            	2.

            	

            	
              Maßnahmen, die dem Betrieb und der Belegschaft dienen, beim Arbeitgeber zu beantragen;

            
          


          
            	2a.

            	

            	
              die Durchsetzung der tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern, insbesondere bei der Einstellung, Beschäftigung, Aus-, Fort- und Weiterbildung und dem beruflichen Aufstieg, zu fördern;

            
          


          
            	2b.

            	

            	
              die Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit zu fördern;

            
          


          
            	3.

            	

            	
              Anregungen von Arbeitnehmern und der Jugend- und Auszubildendenvertretung entgegenzunehmen und, falls sie berechtigt erscheinen, durch Verhandlungen mit dem Arbeitgeber auf eine Erledigung hinzuwirken; er hat die betreffenden Arbeitnehmer über den Stand und das Ergebnis der Verhandlungen zu unterrichten;

            
          


          
            	4.

            	

            	
              die Eingliederung Schwerbehinderter und sonstiger besonders schutzbedürftiger Personen zu fördern;

            
          


          
            	5.

            	

            	
              die Wahl einer Jugend- und Auszubildendenvertretung vorzubereiten und durchzuführen und mit dieser zur Förderung der Belange der in § 60 Abs. 1 genannten Arbeitnehmer eng zusammenzuarbeiten; er kann von der Jugend- und Auszubildendenvertretung Vorschläge und Stellungnahmen anfordern;

            
          


          
            	6.

            	

            	
              die Beschäftigung älterer Arbeitnehmer im Betrieb zu fördern;

            
          


          
            	7.

            	

            	
              die Integration ausländischer Arbeitnehmer im Betrieb und das Verständnis zwischen ihnen und den deutschen Arbeitnehmern zu fördern sowie Maßnahmen zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit im Betrieb zu beantragen;

            
          


          
            	8.

            	

            	
              die Beschäftigung im Betrieb zu fördern und zu sichern;

            
          


          
            	9.

            	

            	
              Maßnahmen des Arbeitsschutzes und des betrieblichen Umweltschutzes zu fördern.

            
          

        

      

    


    
      

      (2) Zur Durchführung seiner Aufgaben nach diesem Gesetz ist der Betriebsrat rechtzeitig und umfassend vom Arbeitgeber zu unterrichten; die Unterrichtung erstreckt sich auch auf die Beschäftigung von Personen, die nicht in einem Arbeitsverhältnis zum Arbeitgeber stehen. Dem Betriebsrat sind auf Verlangen jederzeit die zur Durchführung seiner Aufgaben erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen; in diesem Rahmen ist der Betriebsausschuss oder ein nach § 28 gebildeter Ausschuss berechtigt, in die Listen über die Bruttolöhne und -gehälter Einblick zu nehmen. Soweit es zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Aufgaben des Betriebsrats erforderlich ist, hat der Arbeitgeber ihm sachkundige Arbeitnehmer als Auskunftspersonen zur Verfügung zu stellen; er hat hierbei die Vorschläge des Betriebsrats zu berücksichtigen, soweit betriebliche Notwendigkeiten nicht entgegenstehen.

    


    
      

      (3) Der Betriebsrat kann bei der Durchführung seiner Aufgaben nach näherer Vereinbarung mit dem Arbeitgeber Sachverständige hinzuziehen, soweit dies zur ordnungsgemäßen Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist.

    


    
      

      (4) Für die Geheimhaltungspflicht der Auskunftspersonen und der Sachverständigen gilt § 79 entsprechend.

    

  


  
    	Auszug aus: BetrVG


    	§ 81 Unterrichtungs- und Erörterungspflicht des Arbeitgebers


    	Diese Fassung gilt ab dem 21.08.1996

  


  
    Zweiter Abschnitt

    Mitwirkungs- und Beschwerderecht des Arbeitnehmers


    
      
        	
          § 81

        

        	
          Unterrichtungs- und Erörterungspflicht des Arbeitgebers

        
      

    


    
      

      (1) Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmer über dessen Aufgabe und Verantwortung sowie über die Art seiner Tätigkeit und ihre Einordnung in den Arbeitsablauf des Betriebs zu unterrichten. Er hat den Arbeitnehmer vor Beginn der Beschäftigung über die Unfall- und Gesundheitsgefahren, denen dieser bei der Beschäftigung ausgesetzt ist, sowie über die Maßnahmen und Einrichtungen zur Abwendung dieser Gefahren und die nach § 10 Abs. 2 des Arbeitsschutzgesetzes getroffenen Maßnahmen zu belehren.

    


    
      

      (2) Über Veränderungen in seinem Arbeitsbereich ist der Arbeitnehmer rechtzeitig zu unterrichten. Absatz 1 gilt entsprechend.

    


    
      

      (3) In Betrieben, in denen kein Betriebsrat besteht, hat der Arbeitgeber die Arbeitnehmer zu allen Maßnahmen zu hören, die Auswirkungen auf Sicherheit und Gesundheit der Arbeitnehmer haben können.

    


    
      

      (4) Der Arbeitgeber hat den Arbeitnehmer über die aufgrund einer Planung von technischen Anlagen, von Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufen oder der Arbeitsplätze vorgesehenen Maßnahmen und ihre Auswirkungen auf seinen Arbeitsplatz, die Arbeitsumgebung sowie auf Inhalt und Art seiner Tätigkeit zu unterrichten. Sobald feststeht, dass sich die Tätigkeit des Arbeitnehmers ändern wird und seine beruflichen Kenntnisse und Fähigkeiten zur Erfüllung seiner Aufgaben nicht ausreichen, hat der Arbeitgeber mit dem Arbeitnehmer zu erörtern, wie dessen berufliche Kenntnisse und Fähigkeiten im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten den künftigen Anforderungen angepasst werden können. Der Arbeitnehmer kann bei der Erörterung ein Mitglied des Betriebsrats hinzuziehen.

    

  


  
    	Auszug aus: BetrVG


    	§ 82 Anhörungs- und Erörterungsrecht des Arbeitnehmers

  


  
    
      
        	
          § 82

        

        	
          Anhörungs- und Erörterungsrecht des Arbeitnehmers

        
      

    


    
      

      (1) Der Arbeitnehmer hat das Recht, in betrieblichen Angelegenheiten, die seine Person betreffen, von den nach Maßgabe des organisatorischen Aufbaus des Betriebs hierfür zuständigen Personen gehört zu werden. Er ist berechtigt, zu Maßnahmen des Arbeitgebers, die ihn betreffen, Stellung zu nehmen sowie Vorschläge für die Gestaltung des Arbeitsplatzes und des Arbeitsablaufs zu machen.

    


    
      

      (2) Der Arbeitnehmer kann verlangen, dass ihm die Berechnung und Zusammensetzung seines Arbeitsentgelts erläutert und dass mit ihm die Beurteilung seiner Leistungen sowie die Möglichkeiten seiner beruflichen Entwicklung im Betrieb erörtert werden. Er kann ein Mitglied des Betriebsrats hinzuziehen. Das Mitglied des Betriebsrats hat über den Inhalt dieser Verhandlungen Stillschweigen zu bewahren, soweit es vom Arbeitnehmer im Einzelfall nicht von dieser Verpflichtung entbunden wird.

    

  


  
    	Auszug aus: BetrVG


    	§ 87 Mitbestimmungsrechte


    	Diese Fassung gilt ab dem 28.07.2001

  


  
    Dritter Abschnitt

    Soziale Angelegenheiten


    
      
        	
          § 87

        

        	
          Mitbestimmungsrechte

        
      

    


    
      

      (1) Der Betriebsrat hat, soweit eine gesetzliche oder tarifliche Regelung nicht besteht, in folgenden Angelegenheiten mitzubestimmen:


      
        
          
            	1.

            	

            	
              Fragen der Ordnung des Betriebs und des Verhaltens der Arbeitnehmer im Betrieb;

            
          


          
            	2.

            	

            	
              Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit einschließlich der Pausen sowie Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage;

            
          


          
            	3.

            	

            	
              vorübergehende Verkürzung oder Verlängerung der betriebsüblichen Arbeitszeit;

            
          


          
            	4.

            	

            	
              Zeit, Ort und Art der Auszahlung der Arbeitsentgelte;

            
          


          
            	5.

            	

            	
              Aufstellung allgemeiner Urlaubsgrundsätze und des Urlaubsplans sowie die Festsetzung der zeitlichen Lage des Urlaubs für einzelne Arbeitnehmer, wenn zwischen dem Arbeitgeber und den beteiligten Arbeitnehmern kein Einverständnis erzielt wird;

            
          


          
            	6.

            	

            	
              Einführung und Anwendung von technischen Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der Arbeitnehmer zu überwachen;

            
          


          
            	7.

            	

            	
              Regelungen über die Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten sowie über den Gesundheitsschutz im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften oder der Unfallverhütungsvorschriften;

            
          


          
            	8.

            	

            	
              Form, Ausgestaltung und Verwaltung von Sozialeinrichtungen, deren Wirkungsbereich auf den Betrieb, das Unternehmen oder den Konzern beschränkt ist;

            
          


          
            	9.

            	

            	
              Zuweisung und Kündigung von Wohnräumen, die den Arbeitnehmern mit Rücksicht auf das Bestehen eines Arbeitsverhältnisses vermietet werden, sowie die allgemeine Festlegung der Nutzungsbedingungen;

            
          


          
            	10.

            	

            	
              Fragen der betrieblichen Lohngestaltung, insbesondere die Aufstellung von Entlohnungsgrundsätzen und die Einführung und Anwendung von neuen Entlohnungsmethoden sowie deren Änderung;

            
          


          
            	11.

            	

            	
              Festsetzung der Akkord- und Prämiensätze und vergleichbarer leistungsbezogener Entgelte, einschließlich der Geldfaktoren;

            
          


          
            	12.

            	

            	
              Grundsätze über das betriebliche Vorschlagswesen;

            
          


          
            	13.

            	

            	
              Grundsätze über die Durchführung von Gruppenarbeit; Gruppenarbeit im Sinne dieser Vorschrift liegt vor, wenn im Rahmen des betrieblichen Arbeitsablaufs eine Gruppe von Arbeitnehmern eine ihr übertragene Gesamtaufgabe im Wesentlichen eigenverantwortlich erledigt.

            
          

        

      

    


    
      

      (2) Kommt eine Einigung über eine Angelegenheit nach Absatz 1 nicht zustande, so entscheidet die Einigungsstelle. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat.

    

  


  
    	Auszug aus: BetrVG


    	§ 92 Personalplanung


    	Diese Fassung gilt ab dem 28.07.2001

  


  
    Fünfter Abschnitt

    Personelle Angelegenheiten


    Erster Unterabschnitt

    Allgemeine personelle Angelegenheiten


    
      
        	
          § 92

        

        	
          Personalplanung

        
      

    


    
      

      (1) Der Arbeitgeber hat den Betriebsrat über die Personalplanung, insbesondere über den gegenwärtigen und künftigen Personalbedarf sowie über die sich daraus ergebenden personellen Maßnahmen und Maßnahmen der Berufsbildung anhand von Unterlagen rechtzeitig und umfassend zu unterrichten. Er hat mit dem Betriebsrat über Art und Umfang der erforderlichen Maßnahmen und über die Vermeidung von Härten zu beraten.

    


    
      

      (2) Der Betriebsrat kann dem Arbeitgeber Vorschläge für die Einführung einer Personalplanung und ihre Durchführung machen.

    


    
      

      (3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend für Maßnahmen im Sinne des § 80 Abs. 1 Nr. 2a und 2b, insbesondere für die Aufstellung und Durchführung von Maßnahmen zur Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern.

    

  


  
    	Auszug aus: BetrVG


    	§ 94 Personalfragebogen, Beurteilungsgrundsätze

  


  
    
      
        	
          § 94

        

        	
          Personalfragebogen, Beurteilungsgrundsätze

        
      

    


    
      

      (1) Personalfragebogen bedürfen der Zustimmung des Betriebsrats. Kommt eine Einigung über ihren Inhalt nicht zustande, so entscheidet die Einigungsstelle. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat.

    


    
      

      (2) Absatz 1 gilt entsprechend für persönliche Angaben in schriftlichen Arbeitsverträgen, die allgemein für den Betrieb verwendet werden sollen, sowie für die Aufstellung allgemeiner Beurteilungsgrundsätze.

    

  


  
    	Auszug aus: BetrVG


    	§ 95 Auswahlrichtlinien


    	Diese Fassung gilt ab dem 28.07.2001

  


  
    
      
        	
          § 95

        

        	
          Auswahlrichtlinien

        
      

    


    
      

      (1) Richtlinien über die personelle Auswahl bei Einstellungen, Versetzungen, Umgruppierungen und Kündigungen bedürfen der Zustimmung des Betriebsrats. Kommt eine Einigung über die Richtlinien oder ihren Inhalt nicht zustande, so entscheidet auf Antrag des Arbeitgebers die Einigungsstelle. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat.

    


    
      

      (2) In Betrieben mit mehr als 500 Arbeitnehmern kann der Betriebsrat die Aufstellung von Richtlinien über die bei Maßnahmen des Absatzes 1 Satz 1 zu beachtenden fachlichen und persönlichen Voraussetzungen und sozialen Gesichtspunkte verlangen. Kommt eine Einigung über die Richtlinien oder ihren Inhalt nicht zustande, so entscheidet die Einigungsstelle. Der Spruch der Einigungsstelle ersetzt die Einigung zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat.

    


    
      

      (3) Versetzung im Sinne dieses Gesetzes ist die Zuweisung eines anderen Arbeitsbereichs, die voraussichtlich die Dauer von einem Monat überschreitet, oder die mit einer erheblichen Änderung der Umstände verbunden ist, unter denen die Arbeit zu leisten ist. Werden Arbeitnehmer nach der Eigenart ihres Arbeitsverhältnisses üblicherweise nicht ständig an einem bestimmten Arbeitsplatz beschäftigt, so gilt die Bestimmung des jeweiligen Arbeitsplatzes nicht als Versetzung.

    

  


  
    	Auszug aus: BetrVG


    	§ 99 Mitbestimmung bei personellen Einzelmaßnahmen


    	Diese Fassung gilt ab dem 28.07.2001

  


  
    Dritter Unterabschnitt

    Personelle Einzelmaßnahmen


    
      
        	
          § 99

        

        	
          Mitbestimmung bei personellen Einzelmaßnahmen

        
      

    


    
      

      (1) In Unternehmen mit in der Regel mehr als zwanzig wahlberechtigten Arbeitnehmern hat der Arbeitgeber den Betriebsrat vor jeder Einstellung, Eingruppierung, Umgruppierung und Versetzung zu unterrichten, ihm die erforderlichen Bewerbungsunterlagen vorzulegen und Auskunft über die Person der Beteiligten zu geben; er hat dem Betriebsrat unter Vorlage der erforderlichen Unterlagen Auskunft über die Auswirkungen der geplanten Maßnahme zu geben und die Zustimmung des Betriebsrats zu der geplanten Maßnahme einzuholen. Bei Einstellungen und Versetzungen hat der Arbeitgeber insbesondere den in Aussicht genommenen Arbeitsplatz und die vorgesehene Eingruppierung mitzuteilen. Die Mitglieder des Betriebsrats sind verpflichtet, über die ihnen im Rahmen der personellen Maßnahmen nach den Sätzen 1 und 2 bekannt gewordenen persönlichen Verhältnisse und Angelegenheiten der Arbeitnehmer, die ihrer Bedeutung oder ihrem Inhalt nach einer vertraulichen Behandlung bedürfen, Stillschweigen zu bewahren; § 79 Abs. 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend.

    


    
      

      (2) Der Betriebsrat kann die Zustimmung verweigern, wenn


      
        
          
            	1.

            	

            	
              die personelle Maßnahme gegen ein Gesetz, eine Verordnung, eine Unfallverhütungsvorschrift oder gegen eine Bestimmung in einem Tarifvertrag oder in einer Betriebsvereinbarung oder gegen eine gerichtliche Entscheidung oder eine behördliche Anordnung verstoßen würde,

            
          


          
            	2.

            	

            	
              die personelle Maßnahme gegen eine Richtlinie nach § 95 verstoßen würde,

            
          


          
            	3.

            	

            	
              die durch Tatsachen begründete Besorgnis besteht, dass infolge der personellen Maßnahme im Betrieb beschäftigte Arbeitnehmer gekündigt werden oder sonstige Nachteile erleiden, ohne dass dies aus betrieblichen oder persönlichen Gründen gerechtfertigt ist; als Nachteil gilt bei unbefristeter Einstellung auch die Nichtberücksichtigung eines gleich geeigneten befristet Beschäftigten,

            
          


          
            	4.

            	

            	
              der betroffene Arbeitnehmer durch die personelle Maßnahme benachteiligt wird, ohne dass dies aus betrieblichen oder in der Person des Arbeitnehmers liegenden Gründen gerechtfertigt ist,

            
          


          
            	5.

            	

            	
              eine nach § 93 erforderliche Ausschreibung im Betrieb unterblieben ist oder

            
          


          
            	6.

            	

            	
              die durch Tatsachen begründete Besorgnis besteht, dass der für die personelle Maßnahme in Aussicht genommene Bewerber oder Arbeitnehmer den Betriebsfrieden durch gesetzwidriges Verhalten oder durch grobe Verletzung der in § 75 Abs. 1 enthaltenen Grundsätze, insbesondere durch rassistische oder fremdenfeindliche Betätigung, stören werde.

            
          

        

      

    


    
      

      (3) Verweigert der Betriebsrat seine Zustimmung, so hat er dies unter Angabe von Gründen innerhalb einer Woche nach Unterrichtung durch den Arbeitgeber diesem schriftlich mitzuteilen. Teilt der Betriebsrat dem Arbeitgeber die Verweigerung seiner Zustimmung nicht innerhalb der Frist schriftlich mit, so gilt die Zustimmung als erteilt.

    


    
      

      (4) Verweigert der Betriebsrat seine Zustimmung, so kann der Arbeitgeber beim Arbeitsgericht beantragen, die Zustimmung zu ersetzen.

    

  


  
    	Auszug aus: BetrVG


    	§ 103 Außerordentliche Kündigung und Versetzung in besonderen Fällen


    	Diese Fassung gilt ab dem 28.07.2001

  


  
    
      
        	
          § 103

        

        	
          Außerordentliche Kündigung und Versetzung in besonderen Fällen

        
      

    


    
      

      (1) Die außerordentliche Kündigung von Mitgliedern des Betriebsrats, der Jugend- und Auszubildendenvertretung, der Bordvertretung und des Seebetriebsrats, des Wahlvorstands sowie von Wahlbewerbern bedarf der Zustimmung des Betriebsrats.

    


    
      

      (2) Verweigert der Betriebsrat seine Zustimmung, so kann das Arbeitsgericht sie auf Antrag des Arbeitgebers ersetzen, wenn die außerordentliche Kündigung unter Berücksichtigung aller Umstände gerechtfertigt ist. In dem Verfahren vor dem Arbeitsgericht ist der betroffene Arbeitnehmer Beteiligter.

    


    
      

      (3) Die Versetzung der in Absatz 1 genannten Personen, die zu einem Verlust des Amtes oder der Wählbarkeit führen würde, bedarf der Zustimmung des Betriebsrats; dies gilt nicht, wenn der betroffene Arbeitnehmer mit der Versetzung einverstanden ist. Absatz 2 gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass das Arbeitsgericht die Zustimmung zu der Versetzung ersetzen kann, wenn diese auch unter Berücksichtigung der betriebsverfassungsrechtlichen Stellung des betroffenen Arbeitnehmers aus dringenden betrieblichen Gründen notwendig ist.

    

  


  
    	Auszug aus: BetrVG


    	§ 105 Leitende Angestellte

  


  
    
      
        	
          § 105

        

        	
          Leitende Angestellte

        
      

    


    Eine beabsichtigte Einstellung oder personelle Veränderung eines in § 5 Abs. 3 genannten leitenden Angestellten ist dem Betriebsrat rechtzeitig mitzuteilen.

  


  

  BGB (Auszug)


  
    	§ 241 Pflichten aus dem Schuldverhältnis


    	§ 305 Einbeziehung Allgemeiner Geschäftsbedingungen in den Vertrag


    	§ 433 Vertragstypische Pflichten beim Kaufvertrag


    	§ 451 Kauf durch ausgeschlossenen Käufer


    	§ 611 Vertragstypische Pflichten beim Dienstvertrag


    	§ 618 Pflicht zu Schutzmaßnahmen


    	§ 620 Beendigung des Dienstverhältnisses


    	§ 627 Fristlose Kündigung bei Vertrauensstellung


    	§ 630 Pflicht zur Zeugniserteilung


    	§ 631 Vertragstypische Pflichten beim Werkvertrag


    	§ 651 Anwendung des Kaufrechts


    	§ 1900 Betreuung durch Verein oder Behörde

  


  
    	Auszug aus: BGB


    	§ 241 Pflichten aus dem Schuldverhältnis


    	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2002

  


  
    Buch 2

    Recht der Schuldverhältnisse


    Abschnitt 1

    Inhalt der Schuldverhältnisse


    Titel 1

    Verpflichtung zur Leistung


    
      
        	
          § 241

        

        	
          Pflichten aus dem Schuldverhältnis

        
      

    


    
      

      (1) Kraft des Schuldverhältnisses ist der Gläubiger berechtigt, von dem Schuldner eine Leistung zu fordern. Die Leistung kann auch in einem Unterlassen bestehen.

    


    
      

      (2) Das Schuldverhältnis kann nach seinem Inhalt jeden Teil zur Rücksicht auf die Rechte, Rechtsgüter und Interessen des anderen Teils verpflichten.

    

  


  
    	Auszug aus: BGB


    	§ 305 Einbeziehung Allgemeiner Geschäftsbedingungen in den Vertrag


    	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2009

  


  
    Abschnitt 2*)

    Gestaltung rechtsgeschäftlicher Schuldverhältnisse durch Allgemeine Geschäftsbedingungen


    
      
        	
          § 305

        

        	
          Einbeziehung Allgemeiner Geschäftsbedingungen in den Vertrag

        
      

    


    
      

      (1) Allgemeine Geschäftsbedingungen sind alle für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierten Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei (Verwender) der anderen Vertragspartei bei Abschluss eines Vertrags stellt. Gleichgültig ist, ob die Bestimmungen einen äußerlich gesonderten Bestandteil des Vertrags bilden oder in die Vertragsurkunde selbst aufgenommen werden, welchen Umfang sie haben, in welcher Schriftart sie verfasst sind und welche Form der Vertrag hat. Allgemeine Geschäftsbedingungen liegen nicht vor, soweit die Vertragsbedingungen zwischen den Vertragsparteien im Einzelnen ausgehandelt sind.

    


    
      

      (2) Allgemeine Geschäftsbedingungen werden nur dann Bestandteil eines Vertrags, wenn der Verwender bei Vertragsschluss


      
        
          
            	1.

            	

            	
              die andere Vertragspartei ausdrücklich oder, wenn ein ausdrücklicher Hinweis wegen der Art des Vertragsschlusses nur unter unverhältnismäßigen Schwierigkeiten möglich ist, durch deutlich sichtbaren Aushang am Ort des Vertragsschlusses auf sie hinweist und

            
          


          
            	2.

            	

            	
              der anderen Vertragspartei die Möglichkeit verschafft, in zumutbarer Weise, die auch eine für den Verwender erkennbare körperliche Behinderung der anderen Vertragspartei angemessen berücksichtigt, von ihrem Inhalt Kenntnis zu nehmen,

            
          

        

      


      und wenn die andere Vertragspartei mit ihrer Geltung einverstanden ist.

    


    
      

      (3) Die Vertragsparteien können für eine bestimmte Art von Rechtsgeschäften die Geltung bestimmter Allgemeiner Geschäftsbedingungen unter Beachtung der in Absatz 2 bezeichneten Erfordernisse im Voraus vereinbaren.

    


    
      
        
          	*)

          	
            Amtlicher Hinweis zu Abschnitt 2:


            Dieser Abschnitt dient auch der Umsetzung der Richtlinie 93/13/EWG des Rates vom 5. April 1993 über missbräuchliche Klauseln in Verbraucherverträgen (ABl. EG Nr. L 95 S. 29).

          
        

      

    

  


  
    	Auszug aus: BGB


    	§ 433 Vertragstypische Pflichten beim Kaufvertrag


    	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2009

  


  
    Abschnitt 8

    Einzelne Schuldverhältnisse


    Titel 1

    Kauf, Tausch*)


    Untertitel 1

    Allgemeine Vorschriften


    
      
        	
          § 433

        

        	
          Vertragstypische Pflichten beim Kaufvertrag

        
      

    


    
      

      (1) Durch den Kaufvertrag wird der Verkäufer einer Sache verpflichtet, dem Käufer die Sache zu übergeben und das Eigentum an der Sache zu verschaffen. Der Verkäufer hat dem Käufer die Sache frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen.

    


    
      

      (2) Der Käufer ist verpflichtet, dem Verkäufer den vereinbarten Kaufpreis zu zahlen und die gekaufte Sache abzunehmen.

    


    
      
        
          	*)

          	
            Amtlicher Hinweis zu Titel 1:


            Dieser Titel dient der Umsetzung der Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Mai 1999 zu bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter (ABl. EG Nr. L 171 S. 12).

          
        

      

    

  


  
    	Auszug aus: BGB


    	§ 451 Kauf durch ausgeschlossenen Käufer


    	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2002

  


  
    
      
        	
          § 451

        

        	
          Kauf durch ausgeschlossenen Käufer

        
      

    


    
      

      (1) Die Wirksamkeit eines dem § 450 zuwider erfolgten Kaufs und der Übertragung des gekauften Gegenstandes hängt von der Zustimmung der bei dem Verkauf als Schuldner, Eigentümer oder Gläubiger Beteiligten ab. Fordert der Käufer einen Beteiligten zur Erklärung über die Genehmigung auf, so findet § 177 Abs. 2 entsprechende Anwendung.

    


    
      

      (2) Wird infolge der Verweigerung der Genehmigung ein neuer Verkauf vorgenommen, so hat der frühere Käufer für die Kosten des neuen Verkaufs sowie für einen Mindererlös aufzukommen.

    

  


  
    	Auszug aus: BGB


    	§ 611 Vertragstypische Pflichten beim Dienstvertrag


    	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2009

  


  
    Titel 8

    Dienstvertrag*)


    
      
        	
          § 611

        

        	
          Vertragstypische Pflichten beim Dienstvertrag

        
      

    


    
      

      (1) Durch den Dienstvertrag wird derjenige, welcher Dienste zusagt, zur Leistung der versprochenen Dienste, der andere Teil zur Gewährung der vereinbarten Vergütung verpflichtet.

    


    
      

      (2) Gegenstand des Dienstvertrags können Dienste jeder Art sein.

    


    
      
        
          	*)

          	
            Amtlicher Hinweis zu Titel 8:


            Dieser Titel dient der Umsetzung


            
              
                
                  	1.

                  	

                  	
                    der Richtlinie 76/207/EWG des Rates vom 9. Februar 1976 zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichberechtigung von Männern und Frauen hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, zur Berufsbildung und zum beruflichen Aufstieg sowie in Bezug auf die Arbeitsbedingungen (ABl. EG Nr. L 39 S. 40) und

                  
                


                
                  	2.

                  	

                  	
                    der Richtlinie 77/187/EWG des Rates vom 14. Februar 1977 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Wahrung von Ansprüchen der Arbeitnehmer beim Übergang von Unternehmen, Betrieben oder Betriebsteilen (ABl. EG Nr. L 61 S. 26).

                  
                

              

            

          
        

      

    

  


  
    	Auszug aus: BGB


    	§ 618 Pflicht zu Schutzmaßnahmen


    	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2002

  


  
    
      
        	
          § 618

        

        	
          Pflicht zu Schutzmaßnahmen

        
      

    


    
      

      (1) Der Dienstberechtigte hat Räume, Vorrichtungen oder Gerätschaften, die er zur Verrichtung der Dienste zu beschaffen hat, so einzurichten und zu unterhalten und Dienstleistungen, die unter seiner Anordnung oder seiner Leitung vorzunehmen sind, so zu regeln, dass der Verpflichtete gegen Gefahr für Leben und Gesundheit soweit geschützt ist, als die Natur der Dienstleistung es gestattet.

    


    
      

      (2) Ist der Verpflichtete in die häusliche Gemeinschaft aufgenommen, so hat der Dienstberechtigte in Ansehung des Wohn- und Schlafraums, der Verpflegung sowie der Arbeits- und Erholungszeit diejenigen Einrichtungen und Anordnungen zu treffen, welche mit Rücksicht auf die Gesundheit, die Sittlichkeit und die Religion des Verpflichteten erforderlich sind.

    


    
      

      (3) Erfüllt der Dienstberechtigte die ihm in Ansehung des Lebens und der Gesundheit des Verpflichteten obliegenden Verpflichtungen nicht, so finden auf seine Verpflichtung zum Schadensersatz die für unerlaubte Handlungen geltenden Vorschriften der §§ 842 bis 846 entsprechende Anwendung.

    

  


  
    	Auszug aus: BGB


    	§ 620 Beendigung des Dienstverhältnisses


    	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2002

  


  
    
      
        	
          § 620

        

        	
          Beendigung des Dienstverhältnisses

        
      

    


    
      

      (1) Das Dienstverhältnis endigt mit dem Ablauf der Zeit, für die es eingegangen ist.

    


    
      

      (2) Ist die Dauer des Dienstverhältnisses weder bestimmt noch aus der Beschaffenheit oder dem Zwecke der Dienste zu entnehmen, so kann jeder Teil das Dienstverhältnis nach Maßgabe der §§ 621 bis 623 kündigen.

    


    
      

      (3) Für Arbeitsverträge, die auf bestimmte Zeit abgeschlossen werden, gilt das Teilzeit- und Befristungsgesetz.

    

  


  
    	Auszug aus: BGB


    	§ 627 Fristlose Kündigung bei Vertrauensstellung


    	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2002

  


  
    
      
        	
          § 627

        

        	
          Fristlose Kündigung bei Vertrauensstellung

        
      

    


    
      

      (1) Bei einem Dienstverhältnis, das kein Arbeitsverhältnis im Sinne des § 622 ist, ist die Kündigung auch ohne die im § 626 bezeichnete Voraussetzung zulässig, wenn der zur Dienstleistung Verpflichtete, ohne in einem dauernden Dienstverhältnis mit festen Bezügen zu stehen, Dienste höherer Art zu leisten hat, die auf Grund besonderen Vertrauens übertragen zu werden pflegen.

    


    
      

      (2) Der Verpflichtete darf nur in der Art kündigen, dass sich der Dienstberechtigte die Dienste anderweit beschaffen kann, es sei denn, dass ein wichtiger Grund für die unzeitige Kündigung vorliegt. Kündigt er ohne solchen Grund zur Unzeit, so hat er dem Dienstberechtigten den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.

    

  


  
    	Auszug aus: BGB


    	§ 630 Pflicht zur Zeugniserteilung


    	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2003

  


  
    
      
        	
          § 630

        

        	
          Pflicht zur Zeugniserteilung

        
      

    


    Bei der Beendigung eines dauernden Dienstverhältnisses kann der Verpflichtete von dem anderen Teil ein schriftliches Zeugnis über das Dienstverhältnis und dessen Dauer fordern. Das Zeugnis ist auf Verlangen auf die Leistungen und die Führung im Dienst zu erstrecken. Die Erteilung des Zeugnisses in elektronischer Form ist ausgeschlossen. Wenn der Verpflichtete ein Arbeitnehmer ist, findet § 109 der Gewerbeordnung Anwendung.

  


  
    	Auszug aus: BGB


    	§ 631 Vertragstypische Pflichten beim Werkvertrag


    	Diese Fassung gilt ab dem 01.08.2002

  


  
    Titel 9

    Werkvertrag und ähnliche Verträge


    Untertitel 1

    Werkvertrag


    
      
        	
          § 631

        

        	
          Vertragstypische Pflichten beim Werkvertrag

        
      

    


    
      

      (1) Durch den Werkvertrag wird der Unternehmer zur Herstellung des versprochenen Werkes, der Besteller zur Entrichtung der vereinbarten Vergütung verpflichtet.

    


    
      

      (2) Gegenstand des Werkvertrags kann sowohl die Herstellung oder Veränderung einer Sache als auch ein anderer durch Arbeit oder Dienstleistung herbeizuführender Erfolg sein.

    

  


  
    	Auszug aus: BGB


    	§ 651 Anwendung des Kaufrechts


    	Diese Fassung gilt ab dem 02.01.2002

  


  
    
      
        	
          § 651

        

        	
          Anwendung des Kaufrechts*)

        
      

    


    Auf einen Vertrag, der die Lieferung herzustellender oder zu erzeugender beweglicher Sachen zum Gegenstand hat, finden die Vorschriften über den Kauf Anwendung. § 442 Abs. 1 Satz 1 findet bei diesen Verträgen auch Anwendung, wenn der Mangel auf den vom Besteller gelieferten Stoff zurückzuführen ist. Soweit es sich bei den herzustellenden oder zu erzeugenden beweglichen Sachen um nicht vertretbare Sachen handelt, sind auch die §§ 642, 643, 645, 649 und 650 mit der Maßgabe anzuwenden, dass an die Stelle der Abnahme der nach den §§ 446 und 447 maßgebliche Zeitpunkt tritt.


    
      
        
          	*)

          	
            Amtlicher Hinweis zu § 651:


            Diese Vorschrift dient der Umsetzung der Richtlinie 1999/44/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. Mai 1999 zu bestimmten Aspekten des Verbrauchsgüterkaufs und der Garantien für Verbrauchsgüter (ABl. EG Nr. L 171 S. 12).

          
        

      

    

  


  
    	Auszug aus: BGB


    	§ 1900 Betreuung durch Verein oder Behörde


    	Diese Fassung gilt ab dem 01.09.2009

  


  
    
      
        	
          § 1900

        

        	
          Betreuung durch Verein oder Behörde

        
      

    


    
      

      (1) Kann der Volljährige durch eine oder mehrere natürliche Personen nicht hinreichend betreut werden, so bestellt das Betreuungsgericht einen anerkannten Betreuungsverein zum Betreuer. Die Bestellung bedarf der Einwilligung des Vereins.

    


    
      

      (2) Der Verein überträgt die Wahrnehmung der Betreuung einzelnen Personen. Vorschlägen des Volljährigen hat er hierbei zu entsprechen, soweit nicht wichtige Gründe entgegenstehen. Der Verein teilt dem Gericht alsbald mit, wem er die Wahrnehmung der Betreuung übertragen hat.

    


    
      

      (3) Werden dem Verein Umstände bekannt, aus denen sich ergibt, dass der Volljährige durch eine oder mehrere natürliche Personen hinreichend betreut werden kann, so hat er dies dem Gericht mitzuteilen.

    


    
      

      (4) Kann der Volljährige durch eine oder mehrere natürliche Personen oder durch einen Verein nicht hinreichend betreut werden, so bestellt das Gericht die zuständige Behörde zum Betreuer. Die Absätze 2 und 3 gelten entsprechend.

    


    
      

      (5) Vereinen oder Behörden darf die Entscheidung über die Einwilligung in eine Sterilisation des Betreuten nicht übertragen werden.

    

  


  

  BHO (Auszug)


  
    	§ 44 Zuwendungen, Verwaltung von Mitteln oder Vermögensgegenständen

  


  
    	Auszug aus: BHO


    	§ 44 Zuwendungen, Verwaltung von Mitteln oder Vermögensgegenständen

  


  
    
      
        	
          § 44

        

        	
          Zuwendungen, Verwaltung von Mitteln oder Vermögensgegenständen

        
      

    


    
      

      (1) Zuwendungen dürfen nur unter den Voraussetzungen des § 23 gewährt werden. Dabei ist zu bestimmen, wie die zweckentsprechende Verwendung der Zuwendungen nachzuweisen ist. Außerdem ist ein Prüfungsrecht der zuständigen Dienststelle oder ihrer Beauftragten festzulegen. Verwaltungsvorschriften, welche die Regelung des Verwendungsnachweises und die Prüfung durch den Bundesrechnungshof (§ 91) betreffen, werden im Einvernehmen mit dem Bundesrechnungshof erlassen.

    


    
      

      (2) Sollen Bundesmittel oder Vermögensgegenstände des Bundes von Stellen außerhalb der Bundesverwaltung verwaltet werden, ist Absatz 1 entsprechend anzuwenden.

    


    
      

      (3) Juristischen Personen des privaten Rechts kann mit ihrem Einverständnis die Befugnis verliehen werden, Verwaltungsaufgaben auf dem Gebiet der Zuwendungen im eigenen Namen und in den Handlungsformen des öffentlichen Rechts wahrzunehmen, wenn sie die Gewähr für eine sachgerechte Erfüllung der ihnen übertragenen Aufgaben bieten und die Beleihung im öffentlichen Interesse liegt. Die Verleihung und die Entziehung der Befugnis obliegen dem zuständigen Bundesministerium; die Verleihung bedarf der Einwilligung des Bundesministeriums der Finanzen. Die Beliehene unterliegt der Aufsicht des zuständigen Bundesministeriums; dieses kann die Aufsicht auf nachgeordnete Behörden übertragen.

    

  


  

  BPersVG (Auszug)


  
    	§ 2 (Zusammenarbeit – Koalitionen)


    	§ 46 (Ehrenamt – Arbeitsversäumnis – Dienstbefreiung – Freistellung – Fortbildung)


    	§ 68 (Aufgaben – Unterrichtungspflicht)


    	§ 75 (Uneingeschränkte Mitbestimmung)


    	§ 76 (Eingeschränkte Mitbestimmung)


    	§ 78 (Mitwirkung – Anhörung)

  


  
    	Auszug aus: BPersVG


    	§ 2 (Zusammenarbeit – Koalitionen)

  


  
    
      
        	
          § 2

        

        	
          (Zusammenarbeit – Koalitionen)

        
      

    


    
      

      (1) Dienststelle und Personalvertretung arbeiten unter Beachtung der Gesetze und Tarifverträge vertrauensvoll und im Zusammenwirken mit den in der Dienststelle vertretenen Gewerkschaften und Arbeitgebervereinigungen zum Wohle der Beschäftigten und zur Erfüllung der der Dienststelle obliegenden Aufgaben zusammen.

    


    
      

      (2) Zur Wahrnehmung der in diesem Gesetz genannten Aufgaben und Befugnisse der in der Dienststelle vertretenen Gewerkschaften ist deren Beauftragten nach Unterrichtung des Dienststellenleiters oder seines Vertreters Zugang zu der Dienststelle zu gewähren, soweit dem nicht unumgängliche Notwendigkeiten des Dienstablaufs, zwingende Sicherheitsvorschriften oder der Schutz von Dienstgeheimnissen entgegenstehen.

    


    
      

      (3) Die Aufgaben der Gewerkschaften und der Vereinigungen der Arbeitgeber, insbesondere die Wahrnehmung der Interessen ihrer Mitglieder, werden durch dieses Gesetz nicht berührt.

    

  


  
    	Auszug aus: BPersVG


    	§ 46 (Ehrenamt – Arbeitsversäumnis – Dienstbefreiung – Freistellung – Fortbildung)

  


  
    Vierter Abschnitt

    Rechtsstellung der Personalratsmitglieder


    
      
        	
          § 46

        

        	
          (Ehrenamt – Arbeitsversäumnis – Dienstbefreiung – Freistellung – Fortbildung)

        
      

    


    
      

      (1) Die Mitglieder des Personalrates führen ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamt.

    


    
      

      (2) Versäumnis von Arbeitszeit, die zur ordnungsgemäßen Durchführung der Aufgaben des Personalrates erforderlich ist, hat keine Minderung der Dienstbezüge oder des Arbeitsentgeltes zur Folge. Werden Personalratsmitglieder durch die Erfüllung ihrer Aufgaben über die regelmäßige Arbeitszeit hinaus beansprucht, so ist ihnen Dienstbefreiung in entsprechendem Umfang zu gewähren.

    


    
      

      (3) Mitglieder des Personalrates sind von ihrer dienstlichen Tätigkeit freizustellen, wenn und soweit es nach Umfang und Art der Dienststelle zur ordnungsgemäßen Durchführung ihrer Aufgaben erforderlich ist. Bei der Auswahl der freizustellenden Mitglieder hat der Personalrat zunächst die nach § 32 Abs. 1 gewählten Vorstandsmitglieder, sodann die nach § 33 gewählten Ergänzungsmitglieder und schließlich weitere Mitglieder zu berücksichtigen. Bei weiteren Freistellungen sind die auf die einzelnen Wahlvorschlagslisten entfallenden Stimmen im Wege des Höchstzahlverfahrens zu berücksichtigen, wenn die Wahl des Personalrates nach den Grundsätzen der Verhältniswahl durchgeführt (§ 19 Abs. 3 Satz 1) wurde; dabei sind die nach Satz 2 freigestellten Vorstandsmitglieder von den auf jede Wahlvorschlagsliste entfallenden Freistellungen abzuziehen. Im Falle der Personenwahl (§ 19 Abs. 3 Satz 2) bestimmt sich die Rangfolge der weiteren freizustellenden Mitglieder nach der Zahl der für sie bei der Wahl zum Personalrat abgegebenen Stimmen. Sind die Mitglieder der im Personalrat vertretenen Gruppen teils nach den Grundsätzen der Verhältniswahl, teils im Wege der Personenwahl gewählt worden, sind bei weiteren Freistellungen die Gruppen entsprechend der Zahl ihrer Mitglieder nach dem Höchstzahlverfahren zu berücksichtigen; innerhalb der Gruppen bestimmen sich die weiteren Freistellungen in diesem Fall je nach Wahlverfahren in entsprechender Anwendung des Satzes 3 und nach Satz 4. Die Freistellung darf nicht zur Beeinträchtigung des beruflichen Werdegangs führen.

    


    
      

      (4) Von ihrer dienstlichen Tätigkeit sind nach Absatz 3 ganz freizustellen in Dienststellen mit in der Regel


      300 bis 600 Beschäftigten ein Mitglied,


      601 bis 1000 Beschäftigten zwei Mitglieder,


      1001 bis 2000 Beschäftigten drei Mitglieder,


      2001 bis 3000 Beschäftigten vier Mitglieder,


      3001 bis 4000 Beschäftigten fünf Mitglieder,


      4001 bis 5000 Beschäftigten sechs Mitglieder,


      5001 bis 6000 Beschäftigten sieben Mitglieder,


      6001 bis 7000 Beschäftigten acht Mitglieder,


      7001 bis 8000 Beschäftigten neun Mitglieder,


      8001 bis 9000 Beschäftigten zehn Mitglieder,


      9001 bis 10 000 Beschäftigten elf Mitglieder.


      In Dienststellen mit mehr als 10 000 Beschäftigten ist für je angefangene weitere 2000 Beschäftigte ein weiteres Mitglied freizustellen. Von den Sätzen 1 und 2 kann im Einvernehmen zwischen Personalrat und Dienststellenleiter abgewichen werden.

    


    
      

      (5) Die von ihrer dienstlichen Tätigkeit ganz freigestellten Personalratsmitglieder erhalten eine monatliche Aufwandsentschädigung. Nur teilweise, aber mindestens für die Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit freigestellte Personalratsmitglieder erhalten die Hälfte der Aufwandsentschädigung nach Satz 1. Die Bundesregierung bestimmt durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, die Höhe der Aufwandsentschädigung.

    


    
      

      (6) Die Mitglieder des Personalrates sind unter Fortzahlung der Bezüge für die Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen vom Dienst freizustellen, soweit diese Kenntnisse vermitteln, die für die Tätigkeit im Personalrat erforderlich sind.

    


    
      

      (7) Unbeschadet des Absatzes 6 hat jedes Mitglied des Personalrates während seiner regelmäßigen Amtszeit Anspruch auf Freistellung vom Dienst unter Fortzahlung der Bezüge für insgesamt drei Wochen zur Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen, die von der Bundeszentrale für politische Bildung als geeignet anerkannt sind. Beschäftigte, die erstmals das Amt eines Personalratsmitgliedes übernehmen und nicht zuvor Jugend- und Auszubildendenvertreter gewesen sind, haben einen Anspruch nach Satz 1 für insgesamt vier Wochen.

    

  


  
    	Auszug aus: BPersVG


    	§ 68 (Aufgaben – Unterrichtungspflicht)

  


  
    
      
        	
          § 68

        

        	
          (Aufgaben – Unterrichtungspflicht)

        
      

    


    
      

      (1) Die Personalvertretung hat folgende allgemeine Aufgaben:


      
        
          
            	1.

            	

            	
              Maßnahmen, die der Dienststelle und ihren Angehörigen dienen, zu beantragen,

            
          


          
            	2.

            	

            	
              darüber zu wachen, daß die zugunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen durchgeführt werden,

            
          


          
            	3.

            	

            	
              Anregungen und Beschwerden von Beschäftigten entgegenzunehmen und, falls sie berechtigt erscheinen, durch Verhandlung mit dem Leiter der Dienststelle auf ihre Erledigung hinzuwirken,

            
          


          
            	4.

            	

            	
              die Eingliederung und berufliche Entwicklung Schwerbeschädigter und sonstiger schutzbedürftiger, insbesondere älterer Personen zu fördern,

            
          


          
            	5.

            	

            	
              Maßnahmen zur beruflichen Förderung Schwerbeschädigter zu beantragen,

            
          


          
            	5a.

            	

            	
              die Durchsetzung der tatsächlichen Gleichberechtigung von Frauen und Männern insbesondere bei der Einstellung, Beschäftigung, Aus-, Fort- und Weiterbildung und dem beruflichen Aufstieg, zu fördern,

            
          


          
            	6.

            	

            	
              die Eingliederung ausländischer Beschäftigter in die Dienststelle und das Verhältnis zwischen ihnen und den deutschen Beschäftigten zu fördern,

            
          


          
            	7.

            	

            	
              mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung zur Förderung der Belange der in § 57 genannten Beschäftigten eng zusammenzuarbeiten.

            
          

        

      

    


    
      

      (2) Die Personalvertretung ist zur Durchführung ihrer Aufgaben rechtzeitig und umfassend zu unterrichten. Ihr sind die hierfür erforderlichen Unterlagen vorzulegen. Personalakten dürfen nur mit Zustimmung des Beschäftigten und nur von den von ihm bestimmten Mitgliedern der Personalvertretung eingesehen werden. Dienstliche Beurteilungen sind auf Verlangen des Beschäftigten der Personalvertretung zur Kenntnis zu bringen.

    


    
      Redaktionelle Anmerkung:

      
        In Abs. 1 Nr. 4 und 5 tritt gemäß Art. III § 4 Abs. 2 des Gesetzes zur Weiterentwicklung des Schwerbeschädigtenrechts vom 24. April 1974 (BGBl. I S. 981) anstelle der Bezeichnung „Schwerbeschädigter“ die Bezeichnung „Schwerbehinderter“.

      

    

  


  
    	Auszug aus: BPersVG


    	§ 75 (Uneingeschränkte Mitbestimmung)


    	Diese Fassung gilt ab dem 12.02.2009

  


  
    Dritter Abschnitt

    Angelegenheiten, in denen der Personalrat zu beteiligen ist


    
      
        	
          § 75

        

        	
          (Uneingeschränkte Mitbestimmung)

        
      

    


    
      

      (1) Der Personalrat hat mitzubestimmen in Personalangelegenheiten der Arbeitnehmer bei


      
        
          
            	1.

            	

            	
              Einstellung,

            
          


          
            	2.

            	

            	
              Übertragung einer höher oder niedriger zu bewertenden Tätigkeit, Höher- oder Rückgruppierung, Eingruppierung,

            
          


          
            	3.

            	

            	
              Versetzung zu einer anderen Dienststelle, Umsetzung innerhalb der Dienststelle, wenn sie mit einem Wechsel des Dienstortes verbunden ist (das Einzugsgebiet im Sinne des Umzugskostenrechts gehört zum Dienstort),

            
          


          
            	4.

            	

            	
              Abordnung für eine Dauer von mehr als drei Monaten,

            
          


          
            	4a.

            	

            	
              Zuweisung entsprechend § 29 des Bundesbeamtengesetzes für eine Dauer von mehr als drei Monaten,

            
          


          
            	5.

            	

            	
              Weiterbeschäftigung über die Altersgrenze hinaus,

            
          


          
            	6.

            	

            	
              Anordnungen, welche die Freiheit in der Wahl der Wohnung beschränken,

            
          


          
            	7.

            	

            	
              Versagung oder Widerruf der Genehmigung einer Nebentätigkeit.

            
          

        

      

    


    
      

      (2) Der Personalrat hat mitzubestimmen in sozialen Angelegenheiten bei


      
        
          
            	1.

            	

            	
              Gewährung von Unterstützungen, Vorschüssen, Darlehen und entsprechenden sozialen Zuwendungen,

            
          


          
            	2.

            	

            	
              Zuweisung und Kündigung von Wohnungen, über die die Dienststelle verfügt, sowie der allgemeinen Festsetzung der Nutzungsbedingungen,

            
          


          
            	3.

            	

            	
              Zuweisung von Dienst- und Pachtland und Festsetzung der Nutzungsbedingungen.

            
          

        

      


      Hat ein Beschäftigter eine Leistung nach Nummer 1 beantragt, wird der Personalrat nur auf seinen Antrag beteiligt; auf Verlangen des Antragstellers bestimmt nur der Vorstand des Personalrates mit. Die Dienststelle hat dem Personalrat nach Abschluß jedes Kalendervierteljahres einen Überblick über die Unterstützungen und entsprechenden sozialen Zuwendungen zu geben. Dabei sind die Anträge und die Leistungen gegenüberzustellen. Auskunft über die von den Antragstellern angeführten Gründe wird hierbei nicht erteilt.

    


    
      

      (3) Der Personalrat hat, soweit eine gesetzliche oder tarifliche Regelung nicht besteht, gegebenenfalls durch Abschluß von Dienstvereinbarungen mitzubestimmen über


      
        
          
            	1.

            	

            	
              Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit und der Pausen sowie die Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage,

            
          


          
            	2.

            	

            	
              Zeit, Ort und Art der Auszahlung der Dienstbezüge und Arbeitsentgelte,

            
          


          
            	3.

            	

            	
              Aufstellung des Urlaubsplanes, Festsetzung der zeitlichen Lage des Erholungsurlaubs für einzelne Beschäftigte, wenn zwischen dem Dienststellenleiter und den beteiligten Beschäftigten kein Einverständnis erzielt wird,

            
          


          
            	4.

            	

            	
              Fragen der Lohngestaltung innerhalb der Dienststelle, insbesondere die Aufstellung von Entlohnungsgrundsätzen, die Einführung und Anwendung von neuen Entlohnungsmethoden und deren Änderung sowie die Festsetzung der Akkord- und Prämiensätze und vergleichbarer leistungsbezogener Entgelte, einschließlich der Geldfaktoren,

            
          


          
            	5.

            	

            	
              Errichtung, Verwaltung und Auflösung von Sozialeinrichtungen ohne Rücksicht auf ihre Rechtsform,

            
          


          
            	6.

            	

            	
              Durchführung der Berufsausbildung bei Arbeitnehmern,

            
          


          
            	7.

            	

            	
              Auswahl der Teilnehmer an Fortbildungsveranstaltungen für Arbeitnehmer,

            
          


          
            	8.

            	

            	
              Inhalt von Personalfragebogen für Arbeitnehmer,

            
          


          
            	9.

            	

            	
              Beurteilungsrichtlinien für Arbeitnehmer,

            
          


          
            	10.

            	

            	
              Bestellung von Vertrauens- oder Betriebsärzten als Arbeitnehmer,

            
          


          
            	11.

            	

            	
              Maßnahmen zur Verhütung von Dienst- und Arbeitsunfällen und sonstigen Gesundheitsschädigungen,

            
          


          
            	12.

            	

            	
              Grundsätze über die Bewertung von anerkannten Vorschlägen im Rahmen des betrieblichen Vorschlagwesens,

            
          


          
            	13.

            	

            	
              Aufstellung von Sozialplänen einschließlich Plänen für Umschulungen zum Ausgleich oder zur Milderung von wirtschaftlichen Nachteilen, die den Beschäftigten infolge von Rationalisierungsmaßnahmen entstehen,

            
          


          
            	14.

            	

            	
              Absehen von der Ausschreibung von Dienstposten, die besetzt werden sollen,

            
          


          
            	15.

            	

            	
              Regelung der Ordnung in der Dienststelle und des Verhaltens der Beschäftigten,

            
          


          
            	16.

            	

            	
              Gestaltung der Arbeitsplätze,

            
          


          
            	17.

            	

            	
              Einführung und Anwendung technischer Einrichtungen, die dazu bestimmt sind, das Verhalten oder die Leistung der Beschäftigten zu überwachen.

            
          

        

      

    


    
      

      (4) Muß für Gruppen von Beschäftigten die tägliche Arbeitszeit (Absatz 3 Nr. 1) nach Erfordernissen, die die Dienststelle nicht voraussehen kann, unregelmäßig und kurzfristig festgesetzt werden, so beschränkt sich die Mitbestimmung auf die Grundsätze für die Aufstellung der Dienstpläne, insbesondere für die Anordnung von Dienstbereitschaft, Mehrarbeit und Überstunden.

    


    
      

      (5) Arbeitsentgelte und sonstige Arbeitsbedingungen, die durch Tarifvertrag geregelt sind oder üblicherweise geregelt werden, können nicht Gegenstand einer Dienstvereinbarung (Absatz 3) sein. Dies gilt nicht, wenn ein Tarifvertrag den Abschluß ergänzender Dienstvereinbarungen ausdrücklich zuläßt.

    

  


  
    	Auszug aus: BPersVG


    	§ 76 (Eingeschränkte Mitbestimmung)


    	Diese Fassung gilt ab dem 12.02.2009

  


  
    
      
        	
          § 76

        

        	
          (Eingeschränkte Mitbestimmung)

        
      

    


    
      

      (1) Der Personalrat hat mitzubestimmen in Personalangelegenheiten der Beamten bei


      
        
          
            	1.

            	

            	
              Einstellung, Anstellung,

            
          


          
            	2.

            	

            	
              Beförderung, Übertragung eines anderen Amtes mit höherem Endgrundgehalt ohne Änderung der Amtsbezeichnung, Verleihung eines anderen Amtes mit anderer Amtsbezeichnung beim Wechsel der Laufbahngruppe, Laufbahnwechsel,

            
          


          
            	3.

            	

            	
              Übertragung einer höher oder niedriger zu bewertenden Tätigkeit,

            
          


          
            	4.

            	

            	
              Versetzung zu einer anderen Dienststelle, Umsetzung innerhalb der Dienststelle, wenn sie mit einem Wechsel des Dienstortes verbunden ist (das Einzugsgebiet im Sinne des Umzugskostenrechts gehört zum Dienstort),

            
          


          
            	5.

            	

            	
              Abordnung für eine Dauer von mehr als drei Monaten,

            
          


          
            	5a.

            	

            	
              Zuweisung nach § 29 des Bundesbeamtengesetzes für eine Dauer von mehr als drei Monaten,

            
          


          
            	6.

            	

            	
              Anordnungen, welche die Freiheit in der Wahl der Wohnung beschränken,

            
          


          
            	7.

            	

            	
              Versagung oder Widerruf der Genehmigung einer Nebentätigkeit,

            
          


          
            	8.

            	

            	
              Ablehnung eines Antrages nach den §§ 91, 92 oder 95 des Bundesbeamtengesetzes auf Teilzeitbeschäftigung, Ermäßigung der regelmäßigen Arbeitszeit oder Urlaub,

            
          


          
            	9.

            	

            	
              Hinausschiebung des Eintritts in den Ruhestand wegen Erreichens der Altersgrenze.

            
          

        

      

    


    
      

      (2) Der Personalrat hat, soweit eine gesetzliche oder tarifliche Regelung nicht besteht, gegebenenfalls durch Abschluß von Dienstvereinbarungen mitzubestimmen über


      
        
          
            	1.

            	

            	
              Auswahl der Teilnehmer an Fortbildungsveranstaltungen für Beamte,

            
          


          
            	2.

            	

            	
              Inhalt von Personalfragebogen für Beamte,

            
          


          
            	3.

            	

            	
              Beurteilungsrichtlinien für Beamte,

            
          


          
            	4.

            	

            	
              Bestellung von Vertrauens- oder Betriebsärzten als Beamte,

            
          


          
            	5.

            	

            	
              Maßnahmen zur Hebung der Arbeitsleistung und Erleichterung des Arbeitsablaufs,

            
          


          
            	6.

            	

            	
              allgemeine Fragen der Fortbildung der Beschäftigten,

            
          


          
            	7.

            	

            	
              Einführung grundlegend neuer Arbeitsmethoden,

            
          


          
            	8.

            	

            	
              Erlaß von Richtlinien über die personelle Auswahl bei Einstellungen, Versetzungen, Umgruppierungen und Kündigungen,

            
          


          
            	9.

            	

            	
              Geltendmachung von Ersatzansprüchen gegen einen Beschäftigten,

            
          


          
            	10.

            	

            	
              Maßnahmen, die der Durchsetzung der tatsächlichen Gleichberechtigung von Frauen und Männern, insbesondere bei der Einstellung, Beschäftigung, Aus-, Fort- und Weiterbildung und dem beruflichen Aufstieg dienen.

            
          

        

      


      In den Fällen der Nummer 9 bestimmt der Personalrat nur auf Antrag des Beschäftigten mit; dieser ist von der beabsichtigten Maßnahme rechtzeitig vorher in Kenntnis zu setzen.

    

  


  
    	Auszug aus: BPersVG


    	§ 78 (Mitwirkung – Anhörung)


    	Diese Fassung gilt ab dem 12.02.2009

  


  
    
      
        	
          § 78

        

        	
          (Mitwirkung – Anhörung)

        
      

    


    
      

      (1) Der Personalrat wirkt mit bei


      
        
          
            	1.

            	

            	
              Vorbereitung von Verwaltungsanordnungen einer Dienststelle für die innerdienstlichen, sozialen und persönlichen Angelegenheiten der Beschäftigten ihres Geschäftsbereiches, wenn nicht nach § 118 des Bundesbeamtengesetzes die Spitzenorganisationen der zuständigen Gewerkschaften bei der Vorbereitung zu beteiligen sind,

            
          


          
            	2.

            	

            	
              Auflösung, Einschränkung, Verlegung oder Zusammenlegung von Dienststellen oder wesentlichen Teilen von ihnen,

            
          


          
            	3.

            	

            	
              Erhebung der Disziplinarklage gegen einen Beamten,

            
          


          
            	4.

            	

            	
              Entlassung von Beamten auf Probe oder auf Widerruf, wenn sie die Entlassung nicht selbst beantragt haben,

            
          


          
            	5.

            	

            	
              vorzeitiger Versetzung in den Ruhestand.

            
          

        

      

    


    
      

      (2) In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 3 bis 5 gilt für die Mitwirkung des Personalrates § 77 Abs. 1 Satz 2 entsprechend. In den Fällen des Absatzes 1 Nr. 3 bis 5 wird der Personalrat nur auf Antrag des Beschäftigten beteiligt; in diesen Fällen ist der Beschäftigte von der beabsichtigten Maßnahme rechtzeitig vorher in Kenntnis zu setzen. Der Personalrat kann bei der Mitwirkung nach Absatz 1 Nr. 3 Einwendungen auf die in § 77 Abs. 2 Nr. 1 und 2 bezeichneten Gründe stützen.

    


    
      

      (3) Vor der Weiterleitung von Personalanforderungen zum Haushaltsvoranschlag ist der Personalrat anzuhören. Gibt der Personalrat einer nachgeordneten Dienststelle zu den Personalanforderungen eine Stellungnahme ab, so ist diese mit den Personalanforderungen der übergeordneten Dienststelle vorzulegen. Das gilt entsprechend für die Personalplanung.

    


    
      

      (4) Absatz 3 gilt entsprechend für Neu, Um- und Erweiterungsbauten von Diensträumen.

    


    
      

      (5) Vor grundlegenden Änderungen von Arbeitsverfahren und Arbeitsabläufen ist der Personalrat anzuhören.

    

  


  

  EStG (Auszug)


  
    	§ 3

  


  
    	Auszug aus: EStG


    	§ 3


    	Diese Fassung gilt ab dem 01.04.2012

  


  
    2. Steuerfreie Einnahmen


    
      
        	
          § 3

        

        	
      

    


    Steuerfrei sind


    
      
        
          	1.

          	

          	
            
              
                
                  	a)

                  	

                  	
                    Leistungen aus einer Krankenversicherung, aus einer Pflegeversicherung und aus der gesetzlichen Unfallversicherung,

                  
                


                
                  	b)

                  	

                  	
                    Sachleistungen und Kinderzuschüsse aus den gesetzlichen Rentenversicherungen einschließlich der Sachleistungen nach dem Gesetz über die Alterssicherung der Landwirte,

                  
                


                
                  	c)

                  	

                  	
                    Übergangsgeld nach dem Sechsten Buch Sozialgesetzbuch und Geldleistungen nach den §§ 10, 36 bis 39 des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte,

                  
                


                
                  	d)

                  	

                  	
                    das Mutterschaftsgeld nach dem Mutterschutzgesetz, der Reichsversicherungsordnung und dem Gesetz über die Krankenversicherung der Landwirte, die Sonderunterstützung für im Familienhaushalt beschäftigte Frauen, der Zuschuss zum Mutterschaftsgeld nach dem Mutterschutzgesetz sowie der Zuschuss bei Beschäftigungsverboten für die Zeit vor oder nach einer Entbindung sowie für den Entbindungstag während einer Elternzeit nach beamtenrechtlichen Vorschriften;

                  
                

              

            

          
        


        
          	2.

          	

          	
            das Arbeitslosengeld, das Teilarbeitslosengeld, das Kurzarbeitergeld, das Winterausfallgeld, die Arbeitslosenhilfe, der Zuschuss zum Arbeitsentgelt, das Übergangsgeld, das Unterhaltsgeld, die Eingliederungshilfe, das Überbrückungsgeld, der Gründungszuschuss, der Existenzgründungszuschuss nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch oder dem Arbeitsförderungsgesetz sowie das aus dem Europäischen Sozialfonds finanzierte Unterhaltsgeld und die aus Landesmitteln ergänzten Leistungen aus dem Europäischen Sozialfonds zur Aufstockung des Überbrückungsgeldes nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch oder dem Arbeitsförderungsgesetz und die übrigen Leistungen nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch oder dem Arbeitsförderungsgesetz und den entsprechenden Programmen des Bundes und der Länder, soweit sie Arbeitnehmern oder Arbeitsuchenden oder zur Förderung der Ausbildung oder Fortbildung der Empfänger gewährt werden, sowie Leistungen auf Grund der in § 141m Absatz 1 und § 141n Absatz 2 des Arbeitsförderungsgesetzes oder § 169 und § 175 Absatz 2 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch genannten Ansprüche, Leistungen auf Grund der in § 115 Absatz 1 des Zehnten Buches Sozialgesetzbuch in Verbindung mit § 117 Absatz 4 Satz 1 oder § 134 Absatz 4, § 160 Absatz 1 Satz 1 und § 166a des Arbeitsförderungsgesetzes oder in Verbindung mit § 157 Absatz 3 oder § 198 Satz 2 Nummer 6, § 335 Absatz 3 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch genannten Ansprüche, wenn über das Vermögen des ehemaligen Arbeitgebers des Arbeitslosen das Konkursverfahren, Gesamtvollstreckungsverfahren oder Insolvenzverfahren eröffnet worden ist oder einer der Fälle des § 141b Absatz 3 des Arbeitsförderungsgesetzes oder des § 165 Absatz 1 Nummer 2 oder 3 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch vorliegt, und der Altersübergangsgeld-Ausgleichsbetrag nach § 249e Absatz 4a des Arbeitsförderungsgesetzes in der bis zum 31. Dezember 1997 geltenden Fassung;

          
        


        
          	2a.

          	

          	
            die Arbeitslosenbeihilfe und die Arbeitslosenhilfe nach dem Soldatenversorgungsgesetz;

          
        


        
          	2b.

          	

          	
            Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts und zur Eingliederung in Arbeit nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch;

          
        


        
          	3.

          	

          	
            
              
                
                  	a)

                  	

                  	
                    Rentenabfindungen nach § 107 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch, nach § 21 des Beamtenversorgungsgesetzes oder entsprechendem Landesrecht und nach § 43 des Soldatenversorgungsgesetzes in Verbindung mit § 21 des Beamtenversorgungsgesetzes,

                  
                


                
                  	b)

                  	

                  	
                    Beitragserstattungen an den Versicherten nach den §§ 210 und 286d des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch sowie nach den §§ 204, 205 und 207 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch, Beitragserstattungen nach den §§ 75 und 117 des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte und nach § 26 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch,

                  
                


                
                  	c)

                  	

                  	
                    Leistungen aus berufsständischen Versorgungseinrichtungen, die den Leistungen nach den Buchstaben a und b entsprechen,

                  
                


                
                  	d)

                  	

                  	
                    Kapitalabfindungen und Ausgleichszahlungen nach § 48 des Beamtenversorgungsgesetzes oder entsprechendem Landesrecht und nach den §§ 28 bis 35 und 38 des Soldatenversorgungsgesetzes;

                  
                

              

            

          
        


        
          	4.

          	

          	
            bei Angehörigen der Bundeswehr, der Bundespolizei, des Zollfahndungsdienstes, der Bereitschaftspolizei der Länder, der Vollzugspolizei und der Berufsfeuerwehr der Länder und Gemeinden und bei Vollzugsbeamten der Kriminalpolizei des Bundes, der Länder und Gemeinden


            
              
                
                  	a)

                  	

                  	
                    der Geldwert der ihnen aus Dienstbeständen überlassenen Dienstkleidung,

                  
                


                
                  	b)

                  	

                  	
                    Einkleidungsbeihilfen und Abnutzungsentschädigungen für die Dienstkleidung der zum Tragen oder Bereithalten von Dienstkleidung Verpflichteten und für dienstlich notwendige Kleidungsstücke der Vollzugsbeamten der Kriminalpolizei und der Zollfahndungsbeamten,

                  
                


                
                  	c)

                  	

                  	
                    im Einsatz gewährte Verpflegung oder Verpflegungszuschüsse,

                  
                


                
                  	d)

                  	

                  	
                    der Geldwert der auf Grund gesetzlicher Vorschriften gewährten Heilfürsorge;

                  
                

              

            

          
        


        
          	5.

          	

          	
            die Geld- und Sachbezüge sowie die Heilfürsorge, die Soldaten auf Grund des § 1 Absatz 1 Satz 1 des Wehrsoldgesetzes und Zivildienstleistende auf Grund des § 35 des Zivildienstgesetzes erhalten;

          
        


        
          	6.

          	

          	
            Bezüge, die auf Grund gesetzlicher Vorschriften aus öffentlichen Mitteln versorgungshalber an Wehrdienstbeschädigte und Zivildienstbeschädigte oder ihre Hinterbliebenen, Kriegsbeschädigte, Kriegshinterbliebene und ihnen gleichgestellte Personen gezahlt werden, soweit es sich nicht um Bezüge handelt, die auf Grund der Dienstzeit gewährt werden;

          
        


        
          	7.

          	

          	
            Ausgleichsleistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz, Leistungen nach dem Flüchtlingshilfegesetz, dem Bundesvertriebenengesetz, dem Reparationsschädengesetz, dem Vertriebenenzuwendungsgesetz, dem NS-Verfolgtenentschädigungsgesetz sowie Leistungen nach dem Entschädigungsgesetz und nach dem Ausgleichsleistungsgesetz, soweit sie nicht Kapitalerträge im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 7 und Absatz 2 sind;

          
        


        
          	8.

          	

          	
            Geldrenten, Kapitalentschädigungen und Leistungen im Heilverfahren, die auf Grund gesetzlicher Vorschriften zur Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts gewährt werden. 2Die Steuerpflicht von Bezügen aus einem aus Wiedergutmachungsgründen neu begründeten oder wieder begründeten Dienstverhältnis sowie von Bezügen aus einem früheren Dienstverhältnis, die aus Wiedergutmachungsgründen neu gewährt oder wieder gewährt werden, bleibt unberührt;

          
        


        
          	8a.

          	

          	
            Renten wegen Alters und Renten wegen verminderter Erwerbsfähigkeit aus der gesetzlichen Rentenversicherung, die an Verfolgte im Sinne des § 1 des Bundesentschädigungsgesetzes gezahlt werden, wenn rentenrechtliche Zeiten auf Grund der Verfolgung in der Rente enthalten sind. 2Renten wegen Todes aus der gesetzlichen Rentenversicherung, wenn der verstorbene Versicherte Verfolgter im Sinne des § 1 des Bundesentschädigungsgesetzes war und wenn rentenrechtliche Zeiten auf Grund der Verfolgung in dieser Rente enthalten sind;

          
        


        
          	9.

          	

          	
            Erstattungen nach § 23 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 und 4 sowie nach § 39 Absatz 4 Satz 2 des Achten Buches Sozialgesetzbuch;

          
        


        
          	10.

          	

          	
            Einnahmen einer Gastfamilie für die Aufnahme eines behinderten oder von Behinderung bedrohten Menschen nach § 2 Absatz 1 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch zur Pflege, Betreuung, Unterbringung und Verpflegung, die auf Leistungen eines Leistungsträgers nach dem Sozialgesetzbuch beruhen. 2Für Einnahmen im Sinne des Satzes 1, die nicht auf Leistungen eines Leistungsträgers nach dem Sozialgesetzbuch beruhen, gilt Entsprechendes bis zur Höhe der Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch. 3Überschreiten die auf Grund der in Satz 1 bezeichneten Tätigkeit bezogenen Einnahmen der Gastfamilie den steuerfreien Betrag, dürfen die mit der Tätigkeit in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammenhang stehenden Ausgaben abweichend von § 3c nur insoweit als Betriebsausgaben abgezogen werden, als sie den Betrag der steuerfreien Einnahmen übersteigen;

          
        


        
          	11.

          	

          	
            Bezüge aus öffentlichen Mitteln oder aus Mitteln einer öffentlichen Stiftung, die wegen Hilfsbedürftigkeit oder als Beihilfe zu dem Zweck bewilligt werden, die Erziehung oder Ausbildung, die Wissenschaft oder Kunst unmittelbar zu fördern. 2Darunter fallen nicht Kinderzuschläge und Kinderbeihilfen, die auf Grund der Besoldungsgesetze, besonderer Tarife oder ähnlicher Vorschriften gewährt werden. 3Voraussetzung für die Steuerfreiheit ist, dass der Empfänger mit den Bezügen nicht zu einer bestimmten wissenschaftlichen oder künstlerischen Gegenleistung oder zu einer bestimmten Arbeitnehmertätigkeit verpflichtet wird. 4Den Bezügen aus öffentlichen Mitteln wegen Hilfsbedürftigkeit gleichgestellt sind Beitragsermäßigungen und Prämienrückzahlungen eines Trägers der gesetzlichen Krankenversicherung für nicht in Anspruch genommene Beihilfeleistungen;

          
        


        
          	12.

          	

          	
            aus einer Bundeskasse oder Landeskasse gezahlte Bezüge, die in einem Bundesgesetz oder Landesgesetz oder einer auf bundesgesetzlicher oder landesgesetzlicher Ermächtigung beruhenden Bestimmung oder von der Bundesregierung oder einer Landesregierung als Aufwandsentschädigung festgesetzt sind und als Aufwandsentschädigung im Haushaltsplan ausgewiesen werden. 2Das Gleiche gilt für andere Bezüge, die als Aufwandsentschädigung aus öffentlichen Kassen an öffentliche Dienste leistende Personen gezahlt werden, soweit nicht festgestellt wird, dass sie für Verdienstausfall oder Zeitverlust gewährt werden oder den Aufwand, der dem Empfänger erwächst, offenbar übersteigen;

          
        


        
          	13.

          	

          	
            die aus öffentlichen Kassen gezahlten Reisekostenvergütungen, Umzugskostenvergütungen und Trennungsgelder. 2Die als Reisekostenvergütungen gezahlten Vergütungen für Verpflegungsmehraufwendungen sind nur insoweit steuerfrei, als sie die Pauschbeträge nach § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 5 nicht übersteigen; Trennungsgelder sind nur insoweit steuerfrei, als sie die nach § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 und Absatz 5 sowie § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 5 abziehbaren Aufwendungen nicht übersteigen;

          
        


        
          	14.

          	

          	
            Zuschüsse eines Trägers der gesetzlichen Rentenversicherung zu den Aufwendungen eines Rentners für seine Krankenversicherung und von dem gesetzlichen Rentenversicherungsträger getragene Anteile (§ 249a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch) an den Beiträgen für die gesetzliche Krankenversicherung;

          
        


        
          	15.

          	

          	
            (weggefallen)

          
        


        
          	16.

          	

          	
            die Vergütungen, die Arbeitnehmer außerhalb des öffentlichen Dienstes von ihrem Arbeitgeber zur Erstattung von Reisekosten, Umzugskosten oder Mehraufwendungen bei doppelter Haushaltsführung erhalten, soweit sie die beruflich veranlassten Mehraufwendungen, bei Verpflegungsmehraufwendungen die Pauschbeträge nach § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 5 und bei Familienheimfahrten mit dem eigenen oder außerhalb des Dienstverhältnisses zur Nutzung überlassenen Kraftfahrzeug die Pauschbeträge nach § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 4 nicht übersteigen; Vergütungen zur Erstattung von Mehraufwendungen bei doppelter Haushaltsführung sind nur insoweit steuerfrei, als sie die nach § 9 Absatz 1 Satz 3 Nummer 5 und Absatz 5 sowie § 4 Absatz 5 Satz 1 Nummer 5 abziehbaren Aufwendungen nicht übersteigen;

          
        


        
          	17.

          	

          	
            Zuschüsse zum Beitrag nach § 32 des Gesetzes über die Alterssicherung der Landwirte;

          
        


        
          	18.

          	

          	
            das Aufgeld für ein an die Bank für Vertriebene und Geschädigte (Lastenausgleichsbank) zugunsten des Ausgleichsfonds (§ 5 des Lastenausgleichsgesetzes) gegebenes Darlehen, wenn das Darlehen nach § 7f des Gesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. September 1953 (BGBl. I S. 1355) im Jahr der Hingabe als Betriebsausgabe abzugsfähig war;

          
        


        
          	19.

          	

          	
            (weggefallen)

          
        


        
          	20.

          	

          	
            die aus öffentlichen Mitteln des Bundespräsidenten aus sittlichen oder sozialen Gründen gewährten Zuwendungen an besonders verdiente Personen oder ihre Hinterbliebenen;

          
        


        
          	21.

          	

          	
            (weggefallen)

          
        


        
          	22.

          	

          	
            (weggefallen)

          
        


        
          	23.

          	

          	
            die Leistungen nach dem Häftlingshilfegesetz, dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz, dem Verwaltungsrechtlichen Rehabilitierungsgesetz und dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz;

          
        


        
          	24.

          	

          	
            Leistungen, die auf Grund des Bundeskindergeldgesetzes gewährt werden;

          
        


        
          	25.

          	

          	
            Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045);

          
        


        
          	26.

          	

          	
            Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten als Übungsleiter, Ausbilder, Erzieher, Betreuer oder vergleichbaren nebenberuflichen Tätigkeiten, aus nebenberuflichen künstlerischen Tätigkeiten oder der nebenberuflichen Pflege alter, kranker oder behinderter Menschen im Dienst oder im Auftrag einer juristischen Person des öffentlichen Rechts, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Staat belegen ist, auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum Anwendung findet, oder einer unter § 5 Absatz 1 Nummer 9 des Körperschaftsteuergesetzes fallenden Einrichtung zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke (§§ 52 bis 54 der Abgabenordnung) bis zur Höhe von insgesamt 2100 Euro im Jahr. 2Überschreiten die Einnahmen für die in Satz 1 bezeichneten Tätigkeiten den steuerfreien Betrag, dürfen die mit den nebenberuflichen Tätigkeiten in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammenhang stehenden Ausgaben abweichend von § 3c nur insoweit als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abgezogen werden, als sie den Betrag der steuerfreien Einnahmen übersteigen;

          
        


        
          	26a.

          	

          	
            Einnahmen aus nebenberuflichen Tätigkeiten im Dienst oder Auftrag einer juristischen Person des öffentlichen Rechts, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem Staat belegen ist, auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum Anwendung findet, oder einer unter § 5 Absatz 1 Nummer 9 des Körperschaftsteuergesetzes fallenden Einrichtung zur Förderung gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke (§§ 52 bis 54 der Abgabenordnung) bis zur Höhe von insgesamt 500 Euro im Jahr. 2Die Steuerbefreiung ist ausgeschlossen, wenn für die Einnahmen aus der Tätigkeit – ganz oder teilweise – eine Steuerbefreiung nach § 3 Nummer 12, 26 oder 26b gewährt wird. 3Überschreiten die Einnahmen für die in Satz 1 bezeichneten Tätigkeiten den steuerfreien Betrag, dürfen die mit den nebenberuflichen Tätigkeiten in unmittelbarem wirtschaftlichen Zusammenhang stehenden Ausgaben abweichend von § 3c nur insoweit als Betriebsausgaben oder Werbungskosten abgezogen werden, als sie den Betrag der steuerfreien Einnahmen übersteigen;

          
        


        
          	26b.

          	

          	
            Aufwandsentschädigungen nach § 1835a des Bürgerlichen Gesetzbuchs, soweit sie zusammen mit den steuerfreien Einnahmen im Sinne der Nummer 26 den Freibetrag nach Nummer 26 Satz 1 nicht überschreiten. 2Nummer 26 Satz 2 gilt entsprechend;

          
        


        
          	27.

          	

          	
            der Grundbetrag der Produktionsaufgaberente und das Ausgleichsgeld nach dem Gesetz zur Förderung der Einstellung der landwirtschaftlichen Erwerbstätigkeit bis zum Höchstbetrag von 18 407 Euro;

          
        


        
          	28.

          	

          	
            die Aufstockungsbeträge im Sinne des § 3 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a sowie die Beiträge und Aufwendungen im Sinne des § 3 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe b und des § 4 Absatz 2 des Altersteilzeitgesetzes, die Zuschläge, die versicherungsfrei Beschäftigte im Sinne des § 27 Absatz 1 Nummer 1 bis 3 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch zur Aufstockung der Bezüge bei Altersteilzeit nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen erhalten, sowie die Zahlungen des Arbeitgebers zur Übernahme der Beiträge im Sinne des § 187a des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch, soweit sie 50 Prozent der Beiträge nicht übersteigen;

          
        


        
          	29.

          	

          	
            das Gehalt und die Bezüge,


            
              
                
                  	a)

                  	

                  	
                    die die diplomatischen Vertreter ausländischer Staaten, die ihnen zugewiesenen Beamten und die in ihren Diensten stehenden Personen erhalten. 2Dies gilt nicht für deutsche Staatsangehörige oder für im Inland ständig ansässige Personen;

                  
                


                
                  	b)

                  	

                  	
                    der Berufskonsuln, der Konsulatsangehörigen und ihres Personals, soweit sie Angehörige des Entsendestaates sind. 2Dies gilt nicht für Personen, die im Inland ständig ansässig sind oder außerhalb ihres Amtes oder Dienstes einen Beruf, ein Gewerbe oder eine andere gewinnbringende Tätigkeit ausüben;

                  
                

              

            

          
        


        
          	30.

          	

          	
            Entschädigungen für die betriebliche Benutzung von Werkzeugen eines Arbeitnehmers (Werkzeuggeld), soweit sie die entsprechenden Aufwendungen des Arbeitnehmers nicht offensichtlich übersteigen;

          
        


        
          	31.

          	

          	
            die typische Berufskleidung, die der Arbeitgeber seinem Arbeitnehmer unentgeltlich oder verbilligt überlässt; dasselbe gilt für eine Barablösung eines nicht nur einzelvertraglichen Anspruchs auf Gestellung von typischer Berufskleidung, wenn die Barablösung betrieblich veranlasst ist und die entsprechenden Aufwendungen des Arbeitnehmers nicht offensichtlich übersteigt;

          
        


        
          	32.

          	

          	
            die unentgeltliche oder verbilligte Sammelbeförderung eines Arbeitnehmers zwischen Wohnung und Arbeitsstätte mit einem vom Arbeitgeber gestellten Beförderungsmittel, soweit die Sammelbeförderung für den betrieblichen Einsatz des Arbeitnehmers notwendig ist;

          
        


        
          	33.

          	

          	
            zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbrachte Leistungen des Arbeitgebers zur Unterbringung und Betreuung von nicht schulpflichtigen Kindern der Arbeitnehmer in Kindergärten oder vergleichbaren Einrichtungen;

          
        


        
          	34.

          	

          	
            zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbrachte Leistungen des Arbeitgebers zur Verbesserung des allgemeinen Gesundheitszustandes und der betrieblichen Gesundheitsförderung, die hinsichtlich Qualität, Zweckbindung und Zielgerichtetheit den Anforderungen der §§ 20 und 20a des Fünften Buches Sozialgesetzbuch genügen, soweit sie 500 Euro im Kalenderjahr nicht übersteigen;

          
        


        
          	35.

          	

          	
            die Einnahmen der bei der Deutsche Post AG, Deutsche Postbank AG oder Deutsche Telekom AG beschäftigten Beamten, soweit die Einnahmen ohne Neuordnung des Postwesens und der Telekommunikation nach den Nummern 11 bis 13 und 64 steuerfrei wären;

          
        


        
          	36.

          	

          	
            Einnahmen für Leistungen zur Grundpflege oder hauswirtschaftlichen Versorgung bis zur Höhe des Pflegegeldes nach § 37 des Elften Buches Sozialgesetzbuch, wenn diese Leistungen von Angehörigen des Pflegebedürftigen oder von anderen Personen, die damit eine sittliche Pflicht im Sinne des § 33 Absatz 2 gegenüber dem Pflegebedürftigen erfüllen, erbracht werden. 2Entsprechendes gilt, wenn der Pflegebedürftige Pflegegeld aus privaten Versicherungsverträgen nach den Vorgaben des Elften Buches Sozialgesetzbuch oder eine Pauschalbeihilfe nach Beihilfevorschriften für häusliche Pflege erhält;

          
        


        
          	37.

          	

          	
            (weggefallen)

          
        


        
          	38.

          	

          	
            Sachprämien, die der Steuerpflichtige für die persönliche Inanspruchnahme von Dienstleistungen von Unternehmen unentgeltlich erhält, die diese zum Zwecke der Kundenbindung im allgemeinen Geschäftsverkehr in einem jedermann zugänglichen planmäßigen Verfahren gewähren, soweit der Wert der Prämien 1080 Euro im Kalenderjahr nicht übersteigt;

          
        


        
          	39.

          	

          	
            der Vorteil des Arbeitnehmers im Rahmen eines gegenwärtigen Dienstverhältnisses aus der unentgeltlichen oder verbilligten Überlassung von Vermögensbeteiligungen im Sinne des § 2 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a, b und d bis l und Absatz 2 bis 5 des Fünften Vermögensbildungsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. März 1994 (BGBl. I S. 406), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 7. März 2009 (BGBl. I S. 451), in der jeweils geltenden Fassung, am Unternehmen des Arbeitgebers, soweit der Vorteil insgesamt 360 Euro im Kalenderjahr nicht übersteigt. 2Voraussetzung für die Steuerfreiheit ist, dass die Beteiligung mindestens allen Arbeitnehmern offensteht, die im Zeitpunkt der Bekanntgabe des Angebots ein Jahr oder länger ununterbrochen in einem gegenwärtigen Dienstverhältnis zum Unternehmen stehen. 3Als Unternehmen des Arbeitgebers im Sinne des Satzes 1 gilt auch ein Unternehmen im Sinne des § 18 des Aktiengesetzes. 4Als Wert der Vermögensbeteiligung ist der gemeine Wert anzusetzen;

          
        


        
          	40.

          	

          	
            40 Prozent


            
              
                
                  	a)

                  	

                  	
                    der Betriebsvermögensmehrungen oder Einnahmen aus der Veräußerung oder der Entnahme von Anteilen an Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen, deren Leistungen beim Empfänger zu Einnahmen im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 1 und 9 gehören, oder an einer Organgesellschaft im Sinne der §§ 14, 17 oder 18 des Körperschaftsteuergesetzes oder aus deren Auflösung oder Herabsetzung von deren Nennkapital oder aus dem Ansatz eines solchen Wirtschaftsguts mit dem Wert, der sich nach § 6 Absatz 1 Nummer 2 Satz 3 ergibt, soweit sie zu den Einkünften aus Land- und Forstwirtschaft, aus Gewerbebetrieb oder aus selbständiger Arbeit gehören. 2Dies gilt nicht, soweit der Ansatz des niedrigeren Teilwertes in vollem Umfang zu einer Gewinnminderung geführt hat und soweit diese Gewinnminderung nicht durch Ansatz eines Werts, der sich nach § 6 Absatz 1 Nummer 2 Satz 3 ergibt, ausgeglichen worden ist. 3Satz 1 gilt außer für Betriebsvermögensmehrungen aus dem Ansatz mit dem Wert, der sich nach § 6 Absatz 1 Nummer 2 Satz 3 ergibt, ebenfalls nicht, soweit Abzüge nach § 6b oder ähnliche Abzüge voll steuerwirksam vorgenommen worden sind,

                  
                


                
                  	b)

                  	

                  	
                    des Veräußerungspreises im Sinne des § 16 Absatz 2, soweit er auf die Veräußerung von Anteilen an Körperschaften, Personenvereinigungen und Vermögensmassen entfällt, deren Leistungen beim Empfänger zu Einnahmen im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 1 und 9 gehören, oder an einer Organgesellschaft im Sinne der §§ 14, 17 oder 18 des Körperschaftsteuergesetzes. 2Satz 1 ist in den Fällen des § 16 Absatz 3 entsprechend anzuwenden. 3Buchstabe a Satz 3 gilt entsprechend,

                  
                


                
                  	c)

                  	

                  	
                    des Veräußerungspreises oder des gemeinen Wertes im Sinne des § 17 Absatz 2. 2Satz 1 ist in den Fällen des § 17 Absatz 4 entsprechend anzuwenden,

                  
                


                
                  	d)

                  	

                  	
                    der Bezüge im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 1 und der Einnahmen im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 9. 2Dies gilt für sonstige Bezüge im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 1 Satz 2 und der Einnahmen im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 9 Satz 1 zweiter Halbsatz nur, soweit sie das Einkommen der leistenden Körperschaft nicht gemindert haben (§ 8 Absatz 3 Satz 2 des Körperschaftsteuergesetzes). 3Satz 1 Buchstabe d Satz 2 gilt nicht, soweit die verdeckte Gewinnausschüttung das Einkommen einer dem Steuerpflichtigen nahe stehenden Person erhöht hat und § 32a des Körperschaftsteuergesetzes auf die Veranlagung dieser nahe stehenden Person keine Anwendung findet,

                  
                


                
                  	e)

                  	

                  	
                    der Bezüge im Sinne des § 20 Absatz 1 Nummer 2,

                  
                


                
                  	f)

                  	

                  	
                    der besonderen Entgelte oder Vorteile im Sinne des § 20 Absatz 3, die neben den in § 20 Absatz 1 Nummer 1 und Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a bezeichneten Einnahmen oder an deren Stelle gewährt werden,

                  
                


                
                  	g)

                  	

                  	
                    des Gewinns aus der Veräußerung von Dividendenscheinen und sonstigen Ansprüchen im Sinne des § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a,

                  
                


                
                  	h)

                  	

                  	
                    des Gewinns aus der Abtretung von Dividendenansprüchen oder sonstigen Ansprüchen im Sinne des § 20 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe a in Verbindung mit § 20 Absatz 2 Satz 2,

                  
                


                
                  	i)

                  	

                  	
                    der Bezüge im Sinne des § 22 Nummer 1 Satz 2, soweit diese von einer nicht von der Körperschaftsteuer befreiten Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse stammen.

                  
                

              

            


            2Dies gilt für Satz 1 Buchstabe d bis h nur in Verbindung mit § 20 Absatz 8. 3Satz 1 Buchstabe a, b und d bis h ist nicht anzuwenden für Anteile, die bei Kreditinstituten und Finanzdienstleistungsinstituten nach § 1a des Kreditwesengesetzes dem Handelsbuch zuzurechnen sind; Gleiches gilt für Anteile, die von Finanzunternehmen im Sinne des Gesetzes über das Kreditwesen mit dem Ziel der kurzfristigen Erzielung eines Eigenhandelserfolges erworben werden. 4Satz 3 zweiter Halbsatz gilt auch für Kreditinstitute, Finanzdienstleistungsinstitute und Finanzunternehmen mit Sitz in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaft oder in einem anderen Vertragsstaat des EWR-Abkommens;

          
        


        
          	40a.

          	

          	
            40 Prozent der Vergütungen im Sinne des § 18 Absatz 1 Nummer 4;

          
        


        
          	41.

          	

          	
            
              
                
                  	a)

                  	

                  	
                    Gewinnausschüttungen, soweit für das Kalenderjahr oder Wirtschaftsjahr, in dem sie bezogen werden, oder für die vorangegangenen sieben Kalenderjahre oder Wirtschaftsjahre aus einer Beteiligung an derselben ausländischen Gesellschaft Hinzurechnungsbeträge (§ 10 Absatz 2 des Außensteuergesetzes) der Einkommensteuer unterlegen haben, § 11 Absatz 1 und 2 des Außensteuergesetzes in der Fassung des Artikels 12 des Gesetzes vom 21. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2310) nicht anzuwenden war und der Steuerpflichtige dies nachweist; § 3c Absatz 2 gilt entsprechend;

                  
                


                
                  	b)

                  	

                  	
                    Gewinne aus der Veräußerung eines Anteils an einer ausländischen Kapitalgesellschaft sowie aus deren Auflösung oder Herabsetzung ihres Kapitals, soweit für das Kalenderjahr oder Wirtschaftsjahr, in dem sie bezogen werden, oder für die vorangegangenen sieben Kalenderjahre oder Wirtschaftsjahre aus einer Beteiligung an derselben ausländischen Gesellschaft Hinzurechnungsbeträge (§ 10 Absatz 2 des Außensteuergesetzes) der Einkommensteuer unterlegen haben, § 11 Absatz 1 und 2 des Außensteuergesetzes in der Fassung des Artikels 12 des Gesetzes vom 21. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2310) nicht anzuwenden war, der Steuerpflichtige dies nachweist und der Hinzurechnungsbetrag ihm nicht als Gewinnanteil zugeflossen ist.

                  
                

              

            


            2Die Prüfung, ob Hinzurechnungsbeträge der Einkommensteuer unterlegen haben, erfolgt im Rahmen der gesonderten Feststellung nach § 18 des Außensteuergesetzes;

          
        


        
          	42.

          	

          	
            die Zuwendungen, die auf Grund des Fulbright-Abkommens gezahlt werden;

          
        


        
          	43.

          	

          	
            der Ehrensold für Künstler sowie Zuwendungen aus Mitteln der Deutschen Künstlerhilfe, wenn es sich um Bezüge aus öffentlichen Mitteln handelt, die wegen der Bedürftigkeit des Künstlers gezahlt werden;

          
        


        
          	44.

          	

          	
            Stipendien, die aus öffentlichen Mitteln oder von zwischenstaatlichen oder überstaatlichen Einrichtungen, denen die Bundesrepublik Deutschland als Mitglied angehört, zur Förderung der Forschung oder zur Förderung der wissenschaftlichen oder künstlerischen Ausbildung oder Fortbildung gewährt werden. 2Das Gleiche gilt für Stipendien, die zu den in Satz 1 bezeichneten Zwecken von einer Einrichtung, die von einer Körperschaft des öffentlichen Rechts errichtet ist oder verwaltet wird, oder von einer Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse im Sinne des § 5 Absatz 1 Nummer 9 des Körperschaftsteuergesetzes gegeben werden. 3Voraussetzung für die Steuerfreiheit ist, dass


            
              
                
                  	a)

                  	

                  	
                    die Stipendien einen für die Erfüllung der Forschungsaufgabe oder für die Bestreitung des Lebensunterhalts und die Deckung des Ausbildungsbedarfs erforderlichen Betrag nicht übersteigen und nach den von dem Geber erlassenen Richtlinien vergeben werden,

                  
                


                
                  	b)

                  	

                  	
                    der Empfänger im Zusammenhang mit dem Stipendium nicht zu einer bestimmten wissenschaftlichen oder künstlerischen Gegenleistung oder zu einer bestimmten Arbeitnehmertätigkeit verpflichtet ist;

                  
                

              

            

          
        


        
          	45.

          	

          	
            die Vorteile des Arbeitnehmers aus der privaten Nutzung von betrieblichen Datenverarbeitungsgeräten und Telekommunikationsgeräten sowie deren Zubehör, aus zur privaten Nutzung überlassenen System- und Anwendungsprogrammen, die der Arbeitgeber auch in seinem Betrieb einsetzt, und aus den im Zusammenhang mit diesen Zuwendungen erbrachten Dienstleistungen;

          
        


        
          	46.

          	

          	
            (weggefallen)

          
        


        
          	47.

          	

          	
            Leistungen nach § 14a Absatz 4 und § 14b des Arbeitsplatzschutzgesetzes;

          
        


        
          	48.

          	

          	
            Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz, soweit sie nicht nach dessen § 15 Absatz 1 Satz 2 steuerpflichtig sind;

          
        


        
          	49.

          	

          	
            (weggefallen)

          
        


        
          	50.

          	

          	
            die Beträge, die der Arbeitnehmer vom Arbeitgeber erhält, um sie für ihn auszugeben (durchlaufende Gelder), und die Beträge, durch die Auslagen des Arbeitnehmers für den Arbeitgeber ersetzt werden (Auslagenersatz);

          
        


        
          	51.

          	

          	
            Trinkgelder, die anlässlich einer Arbeitsleistung dem Arbeitnehmer von Dritten freiwillig oder ohne dass ein Rechtsanspruch auf sie besteht, zusätzlich zu dem Betrag gegeben werden, der für diese Arbeitsleistung zu zahlen ist;

          
        


        
          	52.

          	

          	
            (weggefallen)

          
        


        
          	53.

          	

          	
            die Übertragung von Wertguthaben nach § 7f Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch auf die Deutsche Rentenversicherung Bund. 2Die Leistungen aus dem Wertguthaben durch die Deutsche Rentenversicherung Bund gehören zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit im Sinne des § 19. 3Von ihnen ist Lohnsteuer einzubehalten;

          
        


        
          	54.

          	

          	
            Zinsen aus Entschädigungsansprüchen für deutsche Auslandsbonds im Sinne der §§ 52 bis 54 des Bereinigungsgesetzes für deutsche Auslandsbonds in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4139-2, veröffentlichten bereinigten Fassung, soweit sich die Entschädigungsansprüche gegen den Bund oder die Länder richten. 2Das Gleiche gilt für die Zinsen aus Schuldverschreibungen und Schuldbuchforderungen, die nach den §§ 9, 10 und 14 des Gesetzes zur näheren Regelung der Entschädigungsansprüche für Auslandsbonds in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 4139-3, veröffentlichten bereinigten Fassung vom Bund oder von den Ländern für Entschädigungsansprüche erteilt oder eingetragen werden;

          
        


        
          	55.

          	

          	
            der in den Fällen des § 4 Absatz 2 Nummer 2 und Absatz 3 des Betriebsrentengesetzes vom 19. Dezember 1974 (BGBl. I S. 3610), das zuletzt durch Artikel 8 des Gesetzes vom 5. Juli 2004 (BGBl. I S. 1427) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung geleistete Übertragungswert nach § 4 Absatz 5 des Betriebsrentengesetzes, wenn die betriebliche Altersversorgung beim ehemaligen und neuen Arbeitgeber über einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder ein Unternehmen der Lebensversicherung durchgeführt wird. 2Satz 1 gilt auch, wenn der Übertragungswert vom ehemaligen Arbeitgeber oder von einer Unterstützungskasse an den neuen Arbeitgeber oder eine andere Unterstützungskasse geleistet wird. 3Die Leistungen des neuen Arbeitgebers, der Unterstützungskasse, des Pensionsfonds, der Pensionskasse oder des Unternehmens der Lebensversicherung auf Grund des Betrags nach Satz 1 und 2 gehören zu den Einkünften, zu denen die Leistungen gehören würden, wenn die Übertragung nach § 4 Absatz 2 Nummer 2 und Absatz 3 des Betriebsrentengesetzes nicht stattgefunden hätte;

          
        


        
          	55a.

          	

          	
            die nach § 10 des Versorgungsausgleichsgesetzes vom 3. April 2009 (BGBl. I S. 700) in der jeweils geltenden Fassung (interne Teilung) durchgeführte Übertragung von Anrechten für die ausgleichsberechtigte Person zu Lasten von Anrechten der ausgleichspflichtigen Person. 2Die Leistungen aus diesen Anrechten gehören bei der ausgleichsberechtigten Person zu den Einkünften, zu denen die Leistungen bei der ausgleichspflichtigen Person gehören würden, wenn die interne Teilung nicht stattgefunden hätte;

          
        


        
          	55b.

          	

          	
            der nach § 14 des Versorgungsausgleichsgesetzes (externe Teilung) geleistete Ausgleichswert zur Begründung von Anrechten für die ausgleichsberechtigte Person zu Lasten von Anrechten der ausgleichspflichtigen Person, soweit Leistungen aus diesen Anrechten zu steuerpflichtigen Einkünften nach den §§ 19, 20 und 22 führen würden. 2Satz 1 gilt nicht, soweit Leistungen, die auf dem begründeten Anrecht beruhen, bei der ausgleichsberechtigten Person zu Einkünften nach § 20 Absatz 1 Nummer 6 oder § 22 Nummer 1 Satz 3 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb führen würden. 3Der Versorgungsträger der ausgleichspflichtigen Person hat den Versorgungsträger der ausgleichsberechtigten Person über die für die Besteuerung der Leistungen erforderlichen Grundlagen zu informieren. 4Dies gilt nicht, wenn der Versorgungsträger der ausgleichsberechtigten Person die Grundlagen bereits kennt oder aus den bei ihm vorhandenen Daten feststellen kann und dieser Umstand dem Versorgungsträger der ausgleichspflichtigen Person mitgeteilt worden ist;

          
        


        
          	55c.

          	

          	
            Übertragungen von Altersvorsorgevermögen im Sinne des § 92 auf einen anderen auf den Namen des Steuerpflichtigen lautenden Altersvorsorgevertrag (§ 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 10 Buchstabe b des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes), soweit die Leistungen zu steuerpflichtigen Einkünften nach § 22 Nummer 5 führen würden. 2Dies gilt entsprechend


            
              
                
                  	a)

                  	

                  	
                    wenn Anwartschaften der betrieblichen Altersversorgung abgefunden werden, soweit das Altersvorsorgevermögen zugunsten eines auf den Namen des Steuerpflichtigen lautenden Altersvorsorgevertrages geleistet wird,

                  
                


                
                  	b)

                  	

                  	
                    wenn im Fall des Todes des Steuerpflichtigen das Altersvorsorgevermögen auf einen auf den Namen des Ehegatten lautenden Altersvorsorgevertrag übertragen wird, wenn die Ehegatten im Zeitpunkt des Todes des Zulageberechtigten nicht dauernd getrennt gelebt haben (§ 26 Absatz 1) und ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem Staat hatten, auf den das Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum anwendbar ist;

                  
                

              

            

          
        


        
          	55d.

          	

          	
            Übertragungen von Anrechten aus einem nach § 5a Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz zertifizierten Vertrag auf einen anderen auf den Namen des Steuerpflichtigen lautenden nach § 5a Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetz zertifizierten Vertrag;

          
        


        
          	55e.

          	

          	
            die auf Grund eines Abkommens mit einer zwischen- oder überstaatlichen Einrichtung übertragenen Werte von Anrechten auf Altersversorgung, soweit diese zur Begründung von Anrechten auf Altersversorgung bei einer zwischen- oder überstaatlichen Einrichtung dienen. 2Die Leistungen auf Grund des Betrags nach Satz 1 gehören zu den Einkünften, zu denen die Leistungen gehören, die die übernehmende Versorgungseinrichtung im Übrigen erbringt;

          
        


        
          	56.

          	

          	
            Zuwendungen des Arbeitgebers nach § 19 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Satz 1 aus dem ersten Dienstverhältnis an eine Pensionskasse zum Aufbau einer nicht kapitalgedeckten betrieblichen Altersversorgung, bei der eine Auszahlung der zugesagten Alters-, Invaliditäts- oder Hinterbliebenenversorgung in Form einer Rente oder eines Auszahlungsplans (§ 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes) vorgesehen ist, soweit diese Zuwendungen im Kalenderjahr 1 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung nicht übersteigen. 2Der in Satz 1 genannte Höchstbetrag erhöht sich ab 1. Januar 2014 auf 2 Prozent, ab 1. Januar 2020 auf 3 Prozent und ab 1. Januar 2025 auf 4 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung. 3Die Beträge nach den Sätzen 1 und 2 sind jeweils um die nach § 3 Nummer 63 Satz 1, 3 oder Satz 4 steuerfreien Beträge zu mindern;

          
        


        
          	57.

          	

          	
            die Beträge, die die Künstlersozialkasse zugunsten des nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz Versicherten aus dem Aufkommen von Künstlersozialabgabe und Bundeszuschuss an einen Träger der Sozialversicherung oder an den Versicherten zahlt;

          
        


        
          	58.

          	

          	
            das Wohngeld nach dem Wohngeldgesetz, die sonstigen Leistungen aus öffentlichen Haushalten oder Zweckvermögen zur Senkung der Miete oder Belastung im Sinne des § 11 Absatz 2 Nummer 4 des Wohngeldgesetzes sowie öffentliche Zuschüsse zur Deckung laufender Aufwendungen und Zinsvorteile bei Darlehen, die aus öffentlichen Haushalten gewährt werden, für eine zu eigenen Wohnzwecken genutzte Wohnung im eigenen Haus oder eine zu eigenen Wohnzwecken genutzte Eigentumswohnung, soweit die Zuschüsse und Zinsvorteile die Vorteile aus einer entsprechenden Förderung mit öffentlichen Mitteln nach dem Zweiten Wohnungsbaugesetz, dem Wohnraumförderungsgesetz oder einem Landesgesetz zur Wohnraumförderung nicht überschreiten, der Zuschuss für die Wohneigentumsbildung in innerstädtischen Altbauquartieren nach den Regelungen zum Stadtumbau Ost in den Verwaltungsvereinbarungen über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die Länder nach Artikel 104a Absatz 4 des Grundgesetzes zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen;

          
        


        
          	59.

          	

          	
            die Zusatzförderung nach § 88e des Zweiten Wohnungsbaugesetzes und nach § 51f des Wohnungsbaugesetzes für das Saarland und Geldleistungen, die ein Mieter zum Zwecke der Wohnkostenentlastung nach dem Wohnraumförderungsgesetz oder einem Landesgesetz zur Wohnraumförderung erhält, soweit die Einkünfte dem Mieter zuzurechnen sind, und die Vorteile aus einer mietweisen Wohnungsüberlassung im Zusammenhang mit einem Arbeitsverhältnis, soweit sie die Vorteile aus einer entsprechenden Förderung nach dem Zweiten Wohnungsbaugesetz, nach dem Wohnraumförderungsgesetz oder einem Landesgesetz zur Wohnraumförderung nicht überschreiten;

          
        


        
          	60.

          	

          	
            Leistungen aus öffentlichen Mitteln an Arbeitnehmer des Steinkohlen-, Pechkohlen- und Erzbergbaues, des Braunkohlentiefbaues und der Eisen- und Stahlindustrie aus Anlass von Stilllegungs-, Einschränkungs-, Umstellungs- oder Rationalisierungsmaßnahmen;

          
        


        
          	61.

          	

          	
            Leistungen nach § 4 Absatz 1 Nummer 2, § 7 Absatz 3, §§ 9, 10 Absatz 1, §§ 13, 15 des Entwicklungshelfer-Gesetzes;

          
        


        
          	62.

          	

          	
            Ausgaben des Arbeitgebers für die Zukunftssicherung des Arbeitnehmers, soweit der Arbeitgeber dazu nach sozialversicherungsrechtlichen oder anderen gesetzlichen Vorschriften oder nach einer auf gesetzlicher Ermächtigung beruhenden Bestimmung verpflichtet ist, und es sich nicht um Zuwendungen oder Beiträge des Arbeitgebers nach den Nummern 56 und 63 handelt. 2Den Ausgaben des Arbeitgebers für die Zukunftssicherung, die auf Grund gesetzlicher Verpflichtung geleistet werden, werden gleichgestellt Zuschüsse des Arbeitgebers zu den Aufwendungen des Arbeitnehmers


            
              
                
                  	a)

                  	

                  	
                    für eine Lebensversicherung,

                  
                


                
                  	b)

                  	

                  	
                    für die freiwillige Versicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung,

                  
                


                
                  	c)

                  	

                  	
                    für eine öffentlich-rechtliche Versicherungs- oder Versorgungseinrichtung seiner Berufsgruppe,

                  
                

              

            


            wenn der Arbeitnehmer von der Versicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung befreit worden ist. 3Die Zuschüsse sind nur insoweit steuerfrei, als sie insgesamt bei Befreiung von der Versicherungspflicht in der allgemeinen Rentenversicherung die Hälfte und bei Befreiung von der Versicherungspflicht in der knappschaftlichen Rentenversicherung zwei Drittel der Gesamtaufwendungen des Arbeitnehmers nicht übersteigen und nicht höher sind als der Betrag, der als Arbeitgeberanteil bei Versicherungspflicht in der allgemeinen Rentenversicherung oder in der knappschaftlichen Rentenversicherung zu zahlen wäre. 4Die Sätze 2 und 3 gelten sinngemäß für Beiträge des Arbeitgebers zu einer Pensionskasse, wenn der Arbeitnehmer bei diesem Arbeitgeber nicht im Inland beschäftigt ist und der Arbeitgeber keine Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung im Inland leistet; Beiträge des Arbeitgebers zu einer Rentenversicherung auf Grund gesetzlicher Verpflichtung sind anzurechnen;

          
        


        
          	63.

          	

          	
            Beiträge des Arbeitgebers aus dem ersten Dienstverhältnis an einen Pensionsfonds, eine Pensionskasse oder für eine Direktversicherung zum Aufbau einer kapitalgedeckten betrieblichen Altersversorgung, bei der eine Auszahlung der zugesagten Alters-, Invaliditäts- oder Hinterbliebenenversorgungsleistungen in Form einer Rente oder eines Auszahlungsplans (§ 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 des Altersvorsorgeverträge-Zertifizierungsgesetzes vom 26. Juni 2001 (BGBl. I S. 1310, 1322), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 5. Juli 2004 (BGBl. I S. 1427) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung vorgesehen ist, soweit die Beiträge im Kalenderjahr 4 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenversicherung nicht übersteigen. 2Dies gilt nicht, soweit der Arbeitnehmer nach § 1a Absatz 3 des Betriebsrentengesetzes verlangt hat, dass die Voraussetzungen für eine Förderung nach § 10a oder Abschnitt XI erfüllt werden. 3Der Höchstbetrag nach Satz 1 erhöht sich um 1800 Euro, wenn die Beiträge im Sinne des Satzes 1 auf Grund einer Versorgungszusage geleistet werden, die nach dem 31. Dezember 2004 erteilt wurde. 4Aus Anlass der Beendigung des Dienstverhältnisses geleistete Beiträge im Sinne des Satzes 1 sind steuerfrei, soweit sie 1800 Euro vervielfältigt mit der Anzahl der Kalenderjahre, in denen das Dienstverhältnis des Arbeitnehmers zu dem Arbeitgeber bestanden hat, nicht übersteigen; der vervielfältigte Betrag vermindert sich um die nach den Sätzen 1 und 3 steuerfreien Beiträge, die der Arbeitgeber in dem Kalenderjahr, in dem das Dienstverhältnis beendet wird, und in den sechs vorangegangenen Kalenderjahren erbracht hat; Kalenderjahre vor 2005 sind dabei jeweils nicht zu berücksichtigen;

          
        


        
          	64.

          	

          	
            bei Arbeitnehmern, die zu einer inländischen juristischen Person des öffentlichen Rechts in einem Dienstverhältnis stehen und dafür Arbeitslohn aus einer inländischen öffentlichen Kasse beziehen, die Bezüge für eine Tätigkeit im Ausland insoweit, als sie den Arbeitslohn übersteigen, der dem Arbeitnehmer bei einer gleichwertigen Tätigkeit am Ort der zahlenden öffentlichen Kasse zustehen würde. 2Satz 1 gilt auch, wenn das Dienstverhältnis zu einer anderen Person besteht, die den Arbeitslohn entsprechend den im Sinne des Satzes 1 geltenden Vorschriften ermittelt, der Arbeitslohn aus einer öffentlichen Kasse gezahlt wird und ganz oder im Wesentlichen aus öffentlichen Mitteln aufgebracht wird. 3Bei anderen für einen begrenzten Zeitraum in das Ausland entsandten Arbeitnehmern, die dort einen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben, ist der ihnen von einem inländischen Arbeitgeber gewährte Kaufkraftausgleich steuerfrei, soweit er den für vergleichbare Auslandsdienstbezüge nach § 55 des Bundesbesoldungsgesetzes zulässigen Betrag nicht übersteigt;

          
        


        
          	65.

          	

          	
            
              
                
                  	a)

                  	

                  	
                    Beiträge des Trägers der Insolvenzsicherung (§ 14 des Betriebsrentengesetzes) zugunsten eines Versorgungsberechtigten und seiner Hinterbliebenen an eine Pensionskasse oder ein Unternehmen der Lebensversicherung zur Ablösung von Verpflichtungen, die der Träger der Insolvenzsicherung im Sicherungsfall gegenüber dem Versorgungsberechtigten und seinen Hinterbliebenen hat,

                  
                


                
                  	b)

                  	

                  	
                    Leistungen zur Übernahme von Versorgungsleistungen oder unverfallbaren Versorgungsanwartschaften durch eine Pensionskasse oder ein Unternehmen der Lebensversicherung in den in § 4 Absatz 4 des Betriebsrentengesetzes bezeichneten Fällen und

                  
                


                
                  	c)

                  	

                  	
                    der Erwerb von Ansprüchen durch den Arbeitnehmer gegenüber einem Dritten im Falle der Eröffnung des Insolvenzverfahrens oder in den Fällen des § 7 Absatz 1 Satz 4 des Betriebsrentengesetzes, soweit der Dritte neben dem Arbeitgeber für die Erfüllung von Ansprüchen auf Grund bestehender Versorgungsverpflichtungen oder Versorgungsanwartschaften gegenüber dem Arbeitnehmer und dessen Hinterbliebenen einsteht; dies gilt entsprechend, wenn der Dritte für Wertguthaben aus einer Vereinbarung über die Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz vom 23. Juli 1996 (BGBl. I S. 1078), zuletzt geändert durch Artikel 234 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407), in der jeweils geltenden Fassung oder auf Grund von Wertguthaben aus einem Arbeitszeitkonto in den im ersten Halbsatz genannten Fällen für den Arbeitgeber einsteht.

                  
                

              

            


            2In den Fällen nach Buchstabe a, b und c gehören die Leistungen der Pensionskasse, des Unternehmens der Lebensversicherung oder des Dritten zu den Einkünften, zu denen jene Leistungen gehören würden, die ohne Eintritt eines Falles nach Buchstabe a, b und c zu erbringen wären. 3Soweit sie zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit im Sinne des § 19 gehören, ist von ihnen Lohnsteuer einzubehalten. 4Für die Erhebung der Lohnsteuer gelten die Pensionskasse, das Unternehmen der Lebensversicherung oder der Dritte als Arbeitgeber und der Leistungsempfänger als Arbeitnehmer;

          
        


        
          	66.

          	

          	
            Leistungen eines Arbeitgebers oder einer Unterstützungskasse an einen Pensionsfonds zur Übernahme bestehender Versorgungsverpflichtungen oder Versorgungsanwartschaften durch den Pensionsfonds, wenn ein Antrag nach § 4d Absatz 3 oder § 4e Absatz 3 gestellt worden ist;

          
        


        
          	67.

          	

          	
            das Erziehungsgeld nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz und vergleichbare Leistungen der Länder, das Elterngeld nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz und vergleichbare Leistungen der Länder sowie Leistungen für Kindererziehung an Mütter der Geburtsjahrgänge vor 1921 nach den §§ 294 bis 299 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch und die Zuschläge nach den §§ 50a bis 50e des Beamtenversorgungsgesetzes oder den §§ 70 bis 74 des Soldatenversorgungsgesetzes;

          
        


        
          	68.

          	

          	
            die Hilfen nach dem Gesetz über die Hilfe für durch Anti-D-Immunprophylaxe mit dem Hepatitis-C-Virus infizierte Personen vom 2. August 2000 (BGBl. I S. 1270);

          
        


        
          	69.

          	

          	
            die von der Stiftung „Humanitäre Hilfe für durch Blutprodukte HIV-infizierte Personen“ nach dem HIV-Hilfegesetz vom 24. Juli 1995 (BGBl. I S. 972) gewährten Leistungen;

          
        


        
          	70.

          	

          	
            die Hälfte


            
              
                
                  	a)

                  	

                  	
                    der Betriebsvermögensmehrungen oder Einnahmen aus der Veräußerung von Grund und Boden und Gebäuden, die am 1. Januar 2007 mindestens fünf Jahre zum Anlagevermögen eines inländischen Betriebsvermögens des Steuerpflichtigen gehören, wenn diese auf Grund eines nach dem 31. Dezember 2006 und vor dem 1. Januar 2010 rechtswirksam abgeschlossenen obligatorischen Vertrages an eine REIT-Aktiengesellschaft oder einen Vor-REIT veräußert werden,

                  
                


                
                  	b)

                  	

                  	
                    der Betriebsvermögensmehrungen, die auf Grund der Eintragung eines Steuerpflichtigen in das Handelsregister als REIT-Aktiengesellschaft im Sinne des REIT-Gesetzes vom 28. Mai 2007 (BGBl. I S. 914) durch Anwendung des § 13 Absatz 1 und 3 Satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes auf Grund und Boden und Gebäude entstehen, wenn diese Wirtschaftsgüter vor dem 1. Januar 2005 angeschafft oder hergestellt wurden, und die Schlussbilanz im Sinne des § 13 Absatz 1 und 3 des Körperschaftsteuergesetzes auf einen Zeitpunkt vor dem 1. Januar 2010 aufzustellen ist.

                  
                

              

            


            2Satz 1 ist nicht anzuwenden,


            
              
                
                  	a)

                  	

                  	
                    wenn der Steuerpflichtige den Betrieb veräußert oder aufgibt und der Veräußerungsgewinn nach § 34 besteuert wird,

                  
                


                
                  	b)

                  	

                  	
                    soweit der Steuerpflichtige von den Regelungen der §§ 6b und 6c Gebrauch macht,

                  
                


                
                  	c)

                  	

                  	
                    soweit der Ansatz des niedrigeren Teilwerts in vollem Umfang zu einer Gewinnminderung geführt hat und soweit diese Gewinnminderung nicht durch den Ansatz eines Werts, der sich nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 Satz 4 ergibt, ausgeglichen worden ist,

                  
                


                
                  	d)

                  	

                  	
                    wenn im Falle des Satzes 1 Buchstabe a der Buchwert zuzüglich der Veräußerungskosten den Veräußerungserlös oder im Falle des Satzes 1 Buchstabe b der Buchwert den Teilwert übersteigt. 2Ermittelt der Steuerpflichtige den Gewinn nach § 4 Absatz 3, treten an die Stelle des Buchwerts die Anschaffungs- oder Herstellungskosten verringert um die vorgenommenen Absetzungen für Abnutzung oder Substanzverringerung,

                  
                


                
                  	e)

                  	

                  	
                    soweit vom Steuerpflichtigen in der Vergangenheit Abzüge bei den Anschaffungs- oder Herstellungskosten von Wirtschaftsgütern im Sinne des Satzes 1 nach § 6b oder ähnliche Abzüge voll steuerwirksam vorgenommen worden sind,

                  
                


                
                  	f)

                  	

                  	
                    wenn es sich um eine Übertragung im Zusammenhang mit Rechtsvorgängen handelt, die dem Umwandlungssteuergesetz unterliegen und die Übertragung zu einem Wert unterhalb des gemeinen Werts erfolgt.

                  
                

              

            


            3Die Steuerbefreiung entfällt rückwirkend, wenn


            
              
                
                  	a)

                  	

                  	
                    innerhalb eines Zeitraums von vier Jahren seit dem Vertragsschluss im Sinne des Satzes 1 Buchstabe a der Erwerber oder innerhalb eines Zeitraums von vier Jahren nach dem Stichtag der Schlussbilanz im Sinne des Satzes 1 Buchstabe b die REIT-Aktiengesellschaft den Grund und Boden oder das Gebäude veräußert,

                  
                


                
                  	b)

                  	

                  	
                    der Vor-REIT oder ein anderer Vor-REIT als sein Gesamtrechtsnachfolger den Status als Vor-REIT gemäß § 10 Absatz 3 Satz 1 des REIT-Gesetzes verliert,

                  
                


                
                  	c)

                  	

                  	
                    die REIT-Aktiengesellschaft innerhalb eines Zeitraums von vier Jahren seit dem Vertragsschluss im Sinne des Satzes 1 Buchstabe a oder nach dem Stichtag der Schlussbilanz im Sinne des Satzes 1 Buchstabe b in keinem Veranlagungszeitraum die Voraussetzungen für die Steuerbefreiung erfüllt,

                  
                


                
                  	d)

                  	

                  	
                    die Steuerbefreiung der REIT-Aktiengesellschaft innerhalb eines Zeitraums von vier Jahren seit dem Vertragsschluss im Sinne des Satzes 1 Buchstabe a oder nach dem Stichtag der Schlussbilanz im Sinne des Satzes 1 Buchstabe b endet,

                  
                


                
                  	e)

                  	

                  	
                    das Bundeszentralamt für Steuern dem Erwerber im Sinne des Satzes 1 Buchstabe a den Status als Vor-REIT im Sinne des § 2 Satz 4 des REIT-Gesetzes vom 28. Mai 2007 (BGBl. I S. 914) bestandskräftig aberkannt hat.

                  
                

              

            


            4Die Steuerbefreiung entfällt auch rückwirkend, wenn die Wirtschaftsgüter im Sinne des Satzes 1 Buchstabe a vom Erwerber an den Veräußerer oder eine ihm nahe stehende Person im Sinne des § 1 Absatz 2 des Außensteuergesetzes überlassen werden und der Veräußerer oder eine ihm nahe stehende Person im Sinne des § 1 Absatz 2 des Außensteuergesetzes nach Ablauf einer Frist von zwei Jahren seit Eintragung des Erwerbers als REIT-Aktiengesellschaft in das Handelsregister an dieser mittelbar oder unmittelbar zu mehr als 50 Prozent beteiligt ist. 5Der Grundstückserwerber haftet für die sich aus dem rückwirkenden Wegfall der Steuerbefreiung ergebenden Steuern.

          
        

      

    

  


  

  GewO (Auszug)


  
    	§ 106 Weisungsrecht des Arbeitgebers


    	§ 109 Zeugnis

  


  
    	Auszug aus: GewO


    	§ 106 Weisungsrecht des Arbeitgebers


    	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2003

  


  
    
      
        	
          § 106

        

        	
          Weisungsrecht des Arbeitgebers

        
      

    


    1Der Arbeitgeber kann Inhalt, Ort und Zeit der Arbeitsleistung nach billigem Ermessen näher bestimmen, soweit diese Arbeitsbedingungen nicht durch den Arbeitsvertrag, Bestimmungen einer Betriebsvereinbarung, eines anwendbaren Tarifvertrages oder gesetzliche Vorschriften festgelegt sind. 2Dies gilt auch hinsichtlich der Ordnung und des Verhaltens der Arbeitnehmer im Betrieb. 3Bei der Ausübung des Ermessens hat der Arbeitgeber auch auf Behinderungen des Arbeitnehmers Rücksicht zu nehmen.

  


  
    	Auszug aus: GewO


    	§ 109 Zeugnis


    	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2003

  


  
    
      
        	
          § 109

        

        	
          Zeugnis

        
      

    


    
      

      (1) 1Der Arbeitnehmer hat bei Beendigung eines Arbeitsverhältnisses Anspruch auf ein schriftliches Zeugnis. 2Das Zeugnis muss mindestens Angaben zu Art und Dauer der Tätigkeit (einfaches Zeugnis) enthalten. 3Der Arbeitnehmer kann verlangen, dass sich die Angaben darüber hinaus auf Leistung und Verhalten im Arbeitsverhältnis (qualifiziertes Zeugnis) erstrecken.

    


    
      

      (2) 1Das Zeugnis muss klar und verständlich formuliert sein. 2Es darf keine Merkmale oder Formulierungen enthalten, die den Zweck haben, eine andere als aus der äußeren Form oder aus dem Wortlaut ersichtliche Aussage über den Arbeitnehmer zu treffen.

    


    
      

      (3) Die Erteilung des Zeugnisses in elektronischer Form ist ausgeschlossen.

    

  


  

  HGB (Auszug)


  
    	§ 48 (Erklärung der Prokura; Gesamtprokura)


    	§ 257 Aufbewahrung von Unterlagen. Aufbewahrungsfristen

  


  
    	Auszug aus: HGB


    	§ 48 (Erklärung der Prokura; Gesamtprokura)

  


  
    Fünfter Abschnitt

    Prokura und Handlungsvollmacht


    
      
        	
          § 48

        

        	
          (Erklärung der Prokura; Gesamtprokura)

        
      

    


    
      

      (1) Die Prokura kann nur von dem Inhaber des Handelsgeschäfts oder seinem gesetzlichen Vertreter und nur mittels ausdrücklicher Erklärung erteilt werden.

    


    
      

      (2) Die Erteilung kann an mehrere Personen gemeinschaftlich erfolgen (Gesamtprokura).

    

  


  
    	Auszug aus: HGB


    	§ 257 Aufbewahrung von Unterlagen. Aufbewahrungsfristen


    	Diese Fassung gilt ab dem 10.12.2004

  


  
    Dritter Unterabschnitt

    Aufbewahrung und Vorlage


    
      
        	
          § 257

        

        	
          Aufbewahrung von Unterlagen. Aufbewahrungsfristen

        
      

    


    
      

      (1) Jeder Kaufmann ist verpflichtet, die folgenden Unterlagen geordnet aufzubewahren:


      
        
          
            	1.

            	

            	
              Handelsbücher, Inventare, Eröffnungsbilanzen, Jahresabschlüsse, Einzelabschlüsse nach § 325 Abs. 2a, Lageberichte, Konzernabschlüsse, Konzernlageberichte sowie die zu ihrem Verständnis erforderlichen Arbeitsanweisungen und sonstigen Organisationsunterlagen,

            
          


          
            	2.

            	

            	
              die empfangenen Handelsbriefe,

            
          


          
            	3.

            	

            	
              Wiedergaben der abgesandten Handelsbriefe,

            
          


          
            	4.

            	

            	
              Belege für Buchungen in den von ihm nach § 238 Abs. 1 zu führenden Büchern (Buchungsbelege).

            
          

        

      

    


    
      

      (2) Handelsbriefe sind nur Schriftstücke, die ein Handelsgeschäft betreffen.

    


    
      

      (3) Mit Ausnahme der Eröffnungsbilanzen und Abschlüsse können die in Absatz 1 aufgeführten Unterlagen auch als Wiedergabe auf einem Bildträger oder auf anderen Datenträgern aufbewahrt werden, wenn dies den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung entspricht und sichergestellt ist, daß die Wiedergabe oder die Daten


      
        
          
            	1.

            	

            	
              mit den empfangenen Handelsbriefen und den Buchungsbelegen bildlich und mit den anderen Unterlagen inhaltlich übereinstimmen, wenn sie lesbar gemacht werden,

            
          


          
            	2.

            	

            	
              während der Dauer der Aufbewahrungsfrist verfügbar sind und jederzeit innerhalb angemessener Frist lesbar gemacht werden können.

            
          

        

      


      Sind Unterlagen auf Grund des § 239 Abs. 4 Satz 1 auf Datenträger hergestellt worden, können statt des Datenträgers die Daten auch ausgedruckt aufbewahrt werden; die ausgedruckten Unterlagen können auch nach Satz 1 aufbewahrt werden.

    


    
      

      (4) Die in Absatz 1 Nr. 1 und 4 aufgeführten Unterlagen sind zehn Jahre, die sonstigen in Absatz 1 aufgeführten Unterlagen sechs Jahre aufzubewahren.

    


    
      

      (5) Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluß des Kalenderjahrs, in dem die letzte Eintragung in das Handelsbuch gemacht, das Inventar aufgestellt, die Eröffnungsbilanz oder der Jahresabschluß festgestellt, der Einzelabschluss nach § 325 Abs. 2a oder der Konzernabschluß aufgestellt, der Handelsbrief empfangen oder abgesandt worden oder der Buchungsbeleg entstanden ist.

    

  


  

  HOAI (Auszug)


  
    	§ 10 Mehrere Vorentwurfs- oder Entwurfsplanungen


    	§ 34 Honorare für Leistungen bei Gebäuden und raumbildenden Ausbauten

  


  
    	Auszug aus: HOAI


    	§ 10 Mehrere Vorentwurfs- oder Entwurfsplanungen

  


  
    
      
        	
          § 10

        

        	
          Mehrere Vorentwurfs- oder Entwurfsplanungen

        
      

    


    Werden auf Veranlassung des Auftraggebers mehrere Vorentwurfs- oder Entwurfsplanungen für dasselbe Objekt nach grundsätzlich verschiedenen Anforderungen gefertigt, so sind für die vollständige Vorentwurfs- oder Entwurfsplanung die vollen Prozentsätze dieser Leistungsphasen nach § 3 Absatz 4 vertraglich zu vereinbaren. Bei der Berechnung des Honorars für jede weitere Vorentwurfs- oder Entwurfsplanung sind die anteiligen Prozentsätze der entsprechenden Leistungen vertraglich zu vereinbaren.

  


  
    	Auszug aus: HOAI


    	§ 34 Honorare für Leistungen bei Gebäuden und raumbildenden Ausbauten

  


  
    
      
        	
          § 34

        

        	
          Honorare für Leistungen bei Gebäuden und raumbildenden Ausbauten

        
      

    


    
      

      (1) Die Mindest- und Höchstsätze der Honorare für die in § 33 aufgeführten Leistungen bei Gebäuden und raumbildenden Ausbauten sind in der folgenden Honorartafel festgesetzt:


      Honorartafel zu § 34 Absatz 1 – Gebäude und raumbildende Ausbauten


      
        
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
        

        
          
            	Anrechenbare Kosten

            	Honorarzone I

            	Honorarzone II

            	Honorarzone III

            	Honorarzone IV

            	Honorarzone V
          


          
            	von

            	bis

            	von

            	bis

            	von

            	bis

            	von

            	bis

            	von

            	bis
          


          
            	Euro

            	Euro

            	Euro

            	Euro

            	Euro

            	Euro
          

        

        
          
            	25 565

            	2 182

            	2 654

            	2 654

            	3 290

            	3 290

            	4 241

            	4 241

            	4 876

            	4 876

            	5 348
          


          
            	30 000

            	2 558

            	3 109

            	3 109

            	3 847

            	3 847

            	4 948

            	4 948

            	5 686

            	5 686

            	6 237
          


          
            	35 000

            	2 991

            	3 629

            	3 629

            	4 483

            	4 483

            	5 760

            	5 760

            	6 613

            	6 613

            	7 252
          


          
            	40 000

            	3 411

            	4 138

            	4 138

            	5 112

            	5 112

            	6 565

            	6 565

            	7 538

            	7 538

            	8 264
          


          
            	45 000

            	3 843

            	4 657

            	4 657

            	5 743

            	5 743

            	7 372

            	7 372

            	8 458

            	8 458

            	9 272
          


          
            	50 000

            	4 269

            	5 167

            	5 167

            	6 358

            	6 358

            	8 154

            	8 154

            	9 346

            	9 346

            	10 243
          


          
            	100 000

            	8 531

            	10 206

            	10 206

            	12 442

            	12 442

            	15 796

            	15 796

            	18 032

            	18 032

            	19 708
          


          
            	150 000

            	12 799

            	15 128

            	15 128

            	18 236

            	18 236

            	22 900

            	22 900

            	26 008

            	26 008

            	28 337
          


          
            	200 000

            	17 061

            	19 927

            	19 927

            	23 745

            	23 745

            	29 471

            	29 471

            	33 289

            	33 289

            	36 155
          


          
            	250 000

            	21 324

            	24 622

            	24 622

            	29 018

            	29 018

            	35 610

            	35 610

            	40 006

            	40 006

            	43 305
          


          
            	300 000

            	24 732

            	28 581

            	28 581

            	33 715

            	33 715

            	41 407

            	41 407

            	46 540

            	46 540

            	50 389
          


          
            	350 000

            	27 566

            	32 044

            	32 044

            	38 017

            	38 017

            	46 970

            	46 970

            	52 944

            	52 944

            	57 421
          


          
            	400 000

            	29 999

            	35 114

            	35 114

            	41 940

            	41 940

            	52 175

            	52 175

            	59 001

            	59 001

            	64 116
          


          
            	450 000

            	32 058

            	37 820

            	37 820

            	45 498

            	45 498

            	57 024

            	57 024

            	64 702

            	64 702

            	70 465
          


          
            	500 000

            	33 738

            	40 137

            	40 137

            	48 667

            	48 667

            	61 464

            	61 464

            	69 994

            	69 994

            	76 392
          


          
            	1 000 000

            	60 822

            	72 089

            	72 089

            	87 112

            	87 112

            	109 650

            	109 650

            	124 674

            	124 674

            	135 940
          


          
            	1 500 000

            	88 184

            	104 284

            	104 284

            	125 749

            	125 749

            	157 951

            	157 951

            	179 416

            	179 416

            	195 516
          


          
            	2 000 000

            	115 506

            	136 436

            	136 436

            	164 341

            	164 341

            	206 201

            	206 201

            	234 105

            	234 105

            	255 036
          


          
            	2 500 000

            	142 830

            	168 598

            	168 598

            	202 953

            	202 953

            	254 487

            	254 487

            	288 842

            	288 842

            	314 607
          


          
            	3 000 000

            	171 226

            	200 401

            	200 401

            	239 295

            	239 295

            	297 639

            	297 639

            	336 534

            	336 534

            	365 708
          


          
            	3 500 000

            	199 766

            	232 158

            	232 158

            	275 353

            	275 353

            	340 143

            	340 143

            	383 337

            	383 337

            	415 731
          


          
            	4 000 000

            	228 305

            	263 920

            	263 920

            	311 411

            	311 411

            	382 642

            	382 642

            	430 133

            	430 133

            	465 748
          


          
            	4 500 000

            	256 840

            	295 678

            	295 678

            	347 465

            	347 465

            	425 145

            	425 145

            	476 931

            	476 931

            	515 769
          


          
            	5 000 000

            	285 379

            	327 439

            	327 439

            	383 522

            	383 522

            	467 649

            	467 649

            	523 731

            	523 731

            	565 792
          


          
            	10 000 000

            	570 757

            	648 805

            	648 805

            	752 869

            	752 869

            	908 967

            	908 967

            	1 013 031

            	1 013 031

            	1 091 079
          


          
            	15 000 000

            	856 136

            	964 745

            	964 745

            	1 109 559

            	1 109 559

            	1 326 782

            	1 326 782

            	1 471 595

            	1 471 595

            	1 580 205
          


          
            	20 000 000

            	1 141 514

            	1 275 044

            	1 275 044

            	1 453 088

            	1 453 088

            	1 720 148

            	1 720 148

            	1 898 192

            	1 898 192

            	2 031 722
          


          
            	25 000 000

            	1 426 893

            	1 586 268

            	1 586 268

            	1 798 766

            	1 798 766

            	2 117 513

            	2 117 513

            	2 330 011

            	2 330 011

            	2 489 383
          


          
            	25 564 594

            	1 459 117

            	1 621 426

            	1 621 426

            	1 837 835

            	1 837 835

            	2 162 447

            	2 162 447

            	2 378 856

            	2 378 856

            	2 541 160
          

        
      

    


    
      

      (2) Die Zuordnung zu den Honorarzonen für Leistungen bei Gebäuden wird anhand folgender Bewertungsmerkmale ermittelt:


      
        
          
            	1.

            	

            	
              Anforderungen an die Einbindung in die Umgebung,

            
          


          
            	2.

            	

            	
              Anzahl der Funktionsbereiche,

            
          


          
            	3.

            	

            	
              gestalterische Anforderungen,

            
          


          
            	4.

            	

            	
              konstruktive Anforderungen,

            
          


          
            	5.

            	

            	
              technische Ausrüstung,

            
          


          
            	6.

            	

            	
              Ausbau.

            
          

        

      

    


    
      

      (3) Die Zuordnung zu den Honorarzonen für Leistungen bei raumbildenden Ausbauten wird anhand folgender Bewertungsmerkmale ermittelt:


      
        
          
            	1.

            	

            	
              Funktionsbereich,

            
          


          
            	2.

            	

            	
              Anforderungen an die Lichtgestaltung,

            
          


          
            	3.

            	

            	
              Anforderungen an die Raum-Zuordnung und Raum-Proportion,

            
          


          
            	4.

            	

            	
              technische Ausrüstung,

            
          


          
            	5.

            	

            	
              Farb- und Materialgestaltung,

            
          


          
            	6.

            	

            	
              konstruktive Detailgestaltung.

            
          

        

      

    


    
      

      (4) Sind für ein Gebäude oder einen raumbildenden Ausbau Bewertungsmerkmale aus mehreren Honorarzonen anwendbar und bestehen deswegen Zweifel, welcher Honorarzone das Gebäude oder der raumbildende Ausbau zugeordnet werden kann, so ist die Anzahl der Bewertungspunkte nach Absatz 5 zu ermitteln; das Gebäude oder der raumbildende Ausbau ist nach der Summe der Bewertungspunkte folgenden Honorarzonen zuzuordnen:


      
        
          
            	1.

            	

            	
              Honorarzone I: Gebäude bzw. der raumbildende Ausbau mit bis zu 10 Punkten,

            
          


          
            	2.

            	

            	
              Honorarzone II: Gebäude bzw. der raumbildende Ausbau mit 11 bis 18 Punkten,

            
          


          
            	3.

            	

            	
              Honorarzone III: Gebäude bzw. der raumbildende Ausbau mit 19 bis 26 Punkten,

            
          


          
            	4.

            	

            	
              Honorarzone IV: Gebäude bzw. der raumbildende Ausbau mit 27 bis 34 Punkten,

            
          


          
            	5.

            	

            	
              Honorarzone V: Gebäude bzw. der raumbildende Ausbau mit 35 bis 42 Punkten.

            
          

        

      

    


    
      

      (5) Bei der Zuordnung zu den Honorarzonen sind entsprechend dem Schwierigkeitsgrad der Planungsanforderungen die Bewertungsmerkmale für Gebäude nach Absatz 2 Nummer 1, 4 bis 6 mit je bis zu 6 Punkten, die Bewertungsmerkmale nach Absatz 2 Nummer 2 und 3 mit je bis zu 9 Punkten, für raumbildende Ausbauten nach Absatz 3 Nummer 1 bis 4 mit je bis zu 6 Punkten, die Bewertungsmerkmale nach Absatz 3 Nummer 5 und 6 mit je bis zu 9 Punkten zu bewerten.

    

  


  

  JArbSchG (Auszug)


  
    	§ 8 Dauer der Arbeitszeit


    	§ 19 Urlaub


    	§ 32 Erstuntersuchung


    	§ 44 Kosten der Untersuchungen

  


  
    	Auszug aus: JArbSchG


    	§ 8 Dauer der Arbeitszeit


    	Diese Fassung gilt ab dem 01.03.1997

  


  
    Dritter Abschnitt

    Beschäftigung Jugendlicher


    Erster Titel

    Arbeitszeit und Freizeit


    
      
        	
          § 8

        

        	
          Dauer der Arbeitszeit

        
      

    


    
      

      (1) Jugendliche dürfen nicht mehr als acht Stunden täglich und nicht mehr als 40 Stunden wöchentlich beschäftigt werden.

    


    
      

      (2) Wenn in Verbindung mit Feiertagen an Werktagen nicht gearbeitet wird, damit die Beschäftigten eine längere zusammenhängende Freizeit haben, so darf die ausfallende Arbeitszeit auf die Werktage von fünf zusammenhängenden, die Ausfalltage einschließenden Wochen nur dergestalt verteilt werden, daß die Wochenarbeitszeit im Durchschnitt dieser fünf Wochen 40 Stunden nicht überschreitet. Die tägliche Arbeitszeit darf hierbei achteinhalb Stunden nicht überschreiten.

    


    
      

      (2a) Wenn an einzelnen Werktagen die Arbeitszeit auf weniger als acht Stunden verkürzt ist, können Jugendliche an den übrigen Werktagen derselben Woche achteinhalb Stunden beschäftigt werden.

    


    
      

      (3) In der Landwirtschaft dürfen Jugendliche über 16 Jahre während der Erntezeit nicht mehr als neun Stunden täglich und nicht mehr als 85 Stunden in der Doppelwoche beschäftigt werden.

    

  


  
    	Auszug aus: JArbSchG


    	§ 19 Urlaub

  


  
    
      
        	
          § 19

        

        	
          Urlaub

        
      

    


    
      

      (1) Der Arbeitgeber hat Jugendlichen für jedes Kalenderjahr einen bezahlten Erholungsurlaub zu gewähren.

    


    
      

      (2) Der Urlaub beträgt jährlich


      
        
          
            	1.

            	

            	
              mindestens 30 Werktage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahres noch nicht 16 Jahre alt ist,

            
          


          
            	2.

            	

            	
              mindestens 27 Werktage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahres noch nicht 17 Jahre alt ist,

            
          


          
            	3.

            	

            	
              mindestens 25 Werktage, wenn der Jugendliche zu Beginn des Kalenderjahres noch nicht 18 Jahre alt ist.

            
          

        

      


      Jugendliche, die im Bergbau unter Tage beschäftigt werden, erhalten in jeder Altersgruppe einen zusätzlichen Urlaub von drei Werktagen.

    


    
      

      (3) Der Urlaub soll Berufsschülern in der Zeit der Berufsschulferien gegeben werden. Soweit er nicht in den Berufsschulferien gegeben wird, ist für jeden Berufsschultag, an dem die Berufsschule während des Urlaubs besucht wird, ein weiterer Urlaubstag zu gewähren.

    


    
      

      (4) Im übrigen gelten für den Urlaub der Jugendlichen § 3 Abs. 2, §§ 4 bis 12 und § 13 Abs. 3 des Bundesurlaubsgesetzes. Der Auftraggeber oder Zwischenmeister hat jedoch abweichend von § 12 Nr. 1 des Bundesurlaubsgesetzes den jugendlichen Heimarbeitern für jedes Kalenderjahr einen bezahlten Erholungsurlaub entsprechend Absatz 2 zu gewähren; das Urlaubsentgelt der jugendlichen Heimarbeiter beträgt bei einem Urlaub von 30 Werktagen 11,6 vom Hundert, bei einem Urlaub von 27 Werktagen 10,3 vom Hundert und bei einem Urlaub von 25 Werktagen 9,5 vom Hundert.

    

  


  
    	Auszug aus: JArbSchG


    	§ 32 Erstuntersuchung


    	Diese Fassung gilt ab dem 01.03.1997

  


  
    Vierter Titel

    Gesundheitliche Betreuung


    
      
        	
          § 32

        

        	
          Erstuntersuchung

        
      

    


    
      

      (1) Ein Jugendlicher, der in das Berufsleben eintritt, darf nur beschäftigt werden, wenn


      
        
          
            	1.

            	

            	
              er innerhalb der letzten vierzehn Monate von einem Arzt untersucht worden ist (Erstuntersuchung) und

            
          


          
            	2.

            	

            	
              dem Arbeitgeber eine von diesem Arzt ausgestellte Bescheinigung vorliegt.

            
          

        

      

    


    
      

      (2) Absatz 1 gilt nicht für eine nur geringfügige oder eine nicht länger als zwei Monate dauernde Beschäftigung mit leichten Arbeiten, von denen keine gesundheitlichen Nachteile für den Jugendlichen zu befürchten sind.

    

  


  
    	Auszug aus: JArbSchG


    	§ 44 Kosten der Untersuchungen

  


  
    
      
        	
          § 44

        

        	
          Kosten der Untersuchungen

        
      

    


    Die Kosten der Untersuchungen trägt das Land.

  


  

  LeistungsTV-Bund (Auszug)


  
    	§ 4 Zielvereinbarung


    	§ 5 Systematische Leistungsbewertung

  


  
    	Auszug aus: LeistungsTV-Bund


    	§ 4 Zielvereinbarung

  


  
    
      
        	
          § 4

        

        	
          Zielvereinbarung

        
      

    


    
      

      (1) 1Eine Zielvereinbarung ist eine schriftlich niedergelegte, freiwillige und verbindliche Abrede zwischen der Führungskraft und einzelnen Beschäftigten oder Beschäftigtengruppen für einen festgelegten Zeitraum über objektivierbare Leistungsziele und die Bedingungen ihrer Erfüllung. 2Die Leistungsziele sind eindeutig, konkret und präzise zu bestimmen. 3Das gilt auch für den Zeitraum bzw. den Zeitpunkt der Zielerreichung. 4Die Leistungsziele müssen realistisch, messbar und nachvollziehbar sein.

    


    
      

      (2) 1In der Zielvereinbarung sind ein oder mehrere Leistungsziele und die Bedingungen ihrer Erfüllung zu vereinbaren. 2Für die Zielvereinbarung können bis zu 5 Ziele festgelegt werden; sie können unterschiedlich gewichtet werden. 3Für jedes Ziel sind bis zu 5 Zielerreichungsgrade festzulegen. 4Näheres regelt die Dienstvereinbarung.

    


    
      

      (3) 1Erklärt die/der Beschäftigte oder eine Beschäftigtengruppe bzw. die jeweilige Führungskraft ihren Wunsch nach Abschluss einer Zielvereinbarung, ist ein Gespräch zu führen, um die Möglichkeit des Abschlusses einer Zielvereinbarung zu prüfen; ein Anspruch auf Abschluss einer Zielvereinbarung besteht nicht. 2Kommt eine Zielvereinbarung mit einzelnen Beschäftigten oder Beschäftigtengruppen nicht zu Stande, erfolgt eine Leistungsfeststellung jeder/jedes dieser Beschäftigten auf Grundlage einer systematischen Leistungsbewertung.

    


    
      

      (4) 1Eine Zielvereinbarung mit einer Beschäftigtengruppe erfolgt in Form einer Abrede zwischen der jeweiligen Führungskraft und jeder/jedem Beschäftigten der Gruppe. 2Eine Zielvereinbarung für die Gruppe kommt zustande, wenn sich alle Beschäftigten der Gruppe und die jeweilige Führungskraft für den Abschluss der Gruppenzielvereinbarung entscheiden.

    


    
      

      (5) 1Während der Laufzeit von Zielvereinbarungen sollen Gespräche zum Zwischenstand der Zielerreichung zwischen der jeweiligen Führungskraft und der/dem Beschäftigten geführt werden. 2Bei relevanten Änderungen, die die Zielerreichung gefährden, sind die Gespräche zeitnah zu führen. 3Ist ein Zielerreichungsgrad zu erwarten, der ein Leistungsentgelt ausschließt, ist ein Gespräch mit der/dem Beschäftigten zu führen, um gemeinsam Wege zur Zielerreichung zu erörtern. 4Die Initiative für ein Gespräch kann von der/dem Beschäftigten oder der jeweiligen Führungskraft ausgehen.


      
        
          Protokollerklärung zu Absatz 5 Satz 2:
        


        1Eine relevante Änderung ist zum Beispiel ein Arbeitsplatzwechsel. 2Ein Tätigkeitswechsel, die Reduzierung oder der Wegfall personeller oder materieller Ressourcen können relevante Änderungen sein.

      

    


    
      

      (6) Die Leistungsfeststellung erfolgt nach § 3 Abs. 4 durch den Vergleich der vereinbarten Ziele mit dem Grad der Zielerreichung (Soll-Ist Vergleich).

    

  


  
    	Auszug aus: LeistungsTV-Bund


    	§ 5 Systematische Leistungsbewertung

  


  
    
      
        	
          § 5

        

        	
          Systematische Leistungsbewertung

        
      

    


    
      

      (1) Systematische Leistungsbewertung ist die auf einem festgelegten System beruhende Feststellung der erbrachten Leistung nach möglichst messbaren oder anderweitig objektivierbaren Kriterien.

    


    
      

      (2) 1Für die Bewertung ist ein System mit bis zu fünf Bewertungsstufen zu bilden. 2Die Bewertungsstufen können textlich oder auf andere Weise bezeichnet werden. 3Die Bewertung erfolgt nach Leistungskriterien, die durch Dienstvereinbarung festgelegt werden. 4Die Leistungskriterien sind aus den Merkmalen Adressatenorientierung, Arbeitsqualität (einschließlich z. B. Arbeitsweise und Prioritätensetzung), Arbeitsquantität, Führungsverhalten, Wirtschaftlichkeit und Zusammenarbeit in ausfüllenden Dienstvereinbarungen zu konkretisieren. 5Dabei müssen nicht alle Merkmale abgebildet werden; die Merkmale und Kriterien können unterschiedlich gewichtet und nach Arbeitsbereichen differenziert werden.

    


    
      

      (3) 1Grundlage einer Leistungsbewertung ist eine Aufgabenbenennung des zurückliegenden Bewertungszeitraums von bis zu 5 Aufgaben, die im Wesentlichen den Arbeitsplatz tragen. 2Beim Bewertungsgespräch der systematischen Leistungsbewertung sollen die voraussichtlichen Schwerpunkte des künftigen Bewertungszeitraums erörtert werden. 3Sie ersetzen nicht die für die systematische Leistungsbewertung relevanten Aufgabenbenennungen aus Satz 1. 4Ist aufgrund der Leistungen der/des Beschäftigten absehbar, dass die Bewertung so ausfallen wird, dass ein Leistungsentgelt nicht zustehen wird, ist mit der/dem Beschäftigten ein Gespräch zu führen, um gemeinsam Wege zur Leistungssteigerung (z. B. Qualifizierungsbedarf, regelmäßige Gespräche als Zwischenschritte zur jährlichen Leistungsbewertung, Veränderungen der Arbeitsabläufe) zu erörtern.


      
        
          Protokollerklärung zu § 5:
        


        1Die systematische Leistungsbewertung entspricht nicht der Regelbeurteilung. 2Quoten dürfen nicht vereinbart werden.

      

    

  


  

  NachwG (Auszug)


  
    	§ 2 Nachweispflicht

  


  
    	Auszug aus: NachwG


    	§ 2 Nachweispflicht


    	Diese Fassung gilt ab dem 01.08.2001

  


  
    
      
        	
          § 2

        

        	
          Nachweispflicht

        
      

    


    
      

      (1) Der Arbeitgeber hat spätestens einen Monat nach dem vereinbarten Beginn des Arbeitsverhältnisses die wesentlichen Vertragsbedingungen schriftlich niederzulegen, die Niederschrift zu unterzeichnen und dem Arbeitnehmer auszuhändigen. In die Niederschrift sind mindestens aufzunehmen:


      
        
          
            	1.

            	

            	
              der Name und die Anschrift der Vertragsparteien,

            
          


          
            	2.

            	

            	
              der Zeitpunkt des Beginns des Arbeitsverhältnisses,

            
          


          
            	3.

            	

            	
              bei befristeten Arbeitsverhältnissen: die vorhersehbare Dauer des Arbeitsverhältnisses,

            
          


          
            	4.

            	

            	
              der Arbeitsort oder, falls der Arbeitnehmer nicht nur an einem bestimmten Arbeitsort tätig sein soll, ein Hinweis darauf, daß der Arbeitnehmer an verschiedenen Orten beschäftigt werden kann,

            
          


          
            	5.

            	

            	
              eine kurze Charakterisierung oder Beschreibung der vom Arbeitnehmer zu leistenden Tätigkeit,

            
          


          
            	6.

            	

            	
              die Zusammensetzung und die Höhe des Arbeitsentgelts einschließlich der Zuschläge, der Zulagen, Prämien und Sonderzahlungen sowie anderer Bestandteile des Arbeitsentgelts und deren Fälligkeit,

            
          


          
            	7.

            	

            	
              die vereinbarte Arbeitszeit,

            
          


          
            	8.

            	

            	
              die Dauer des jährlichen Erholungsurlaubs,

            
          


          
            	9.

            	

            	
              die Fristen für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses,

            
          


          
            	10.

            	

            	
              ein in allgemeiner Form gehaltener Hinweis auf die Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen, die auf das Arbeitsverhältnis anzuwenden sind.

            
          

        

      


      Der Nachweis der wesentlichen Vertragsbedingungen in elektronischer Form ist ausgeschlossen. Bei Arbeitnehmern, die eine geringfügige Beschäftigung nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch ausüben, ist außerdem der Hinweis aufzunehmen, daß der Arbeitnehmer in der gesetzlichen Rentenversicherung die Stellung eines versicherungspflichtigen Arbeitnehmers erwerben kann, wenn er nach § 5 Abs. 2 Satz 2 des Sechsten Buches Sozialgesetzbuch auf die Versicherungsfreiheit durch Erklärung gegenüber dem Arbeitgeber verzichtet.

    


    
      

      (2) Hat der Arbeitnehmer seine Arbeitsleistung länger als einen Monat außerhalb der Bundesrepublik Deutschland zu erbringen, so muß die Niederschrift dem Arbeitnehmer vor seiner Abreise ausgehändigt werden und folgende zusätzliche Angaben enthalten:


      
        
          
            	1.

            	

            	
              die Dauer der im Ausland auszuübenden Tätigkeit,

            
          


          
            	2.

            	

            	
              die Währung, in der das Arbeitsentgelt ausgezahlt wird,

            
          


          
            	3.

            	

            	
              ein zusätzliches mit dem Auslandsaufenthalt verbundenes Arbeitsentgelt und damit verbundene zusätzliche Sachleistungen,

            
          


          
            	4.

            	

            	
              die vereinbarten Bedingungen für die Rückkehr des Arbeitnehmers.

            
          

        

      

    


    
      

      (3) Die Angaben nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 6 bis 9 und Absatz 2 Nr. 2 und 3 können ersetzt werden durch einen Hinweis auf die einschlägigen Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen und ähnlichen Regelungen, die für das Arbeitsverhältnis gelten. Ist in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 8 und 9 die jeweilige gesetzliche Regelung maßgebend, so kann hierauf verwiesen werden.

    


    
      

      (4) Wenn dem Arbeitnehmer ein schriftlicher Arbeitsvertrag ausgehändigt worden ist, entfällt die Verpflichtung nach den Absätzen 1 und 2, soweit der Vertrag die in den Absätzen 1 bis 3 geforderten Angaben enthält.

    

  


  

  SGB IX (Auszug)


  
    	§ 68 Geltungsbereich


    	§ 77 Ausgleichsabgabe


    	§ 80 Zusammenwirken der Arbeitgeber mit der Bundesagentur für Arbeit und den Integrationsämtern


    	§ 84 Prävention


    	§ 85 Erfordernis der Zustimmung


    	§ 96 Persönliche Rechte und Pflichten der Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen


    	§ 98 Beauftragter des Arbeitgebers


    	§ 124 Mehrarbeit


    	§ 125 Zusatzurlaub

  


  
    	Auszug aus: SGB IX


    	§ 68 Geltungsbereich


    	Diese Fassung gilt ab dem 01.05.2004

  


  
    Teil 2

    Besondere Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter Menschen (Schwerbehindertenrecht)


    Kapitel 1

    Geschützter Personenkreis


    
      
        	
          § 68

        

        	
          Geltungsbereich

        
      

    


    
      

      (1) Die Regelungen dieses Teils gelten für schwerbehinderte und diesen gleichgestellte behinderte Menschen.

    


    
      

      (2) 1Die Gleichstellung behinderter Menschen mit schwerbehinderten Menschen (§ 2 Abs. 3) erfolgt auf Grund einer Feststellung nach § 69 auf Antrag des behinderten Menschen durch die Bundesagentur für Arbeit. 2Die Gleichstellung wird mit dem Tag des Eingangs des Antrags wirksam. 3Sie kann befristet werden.

    


    
      

      (3) Auf gleichgestellte behinderte Menschen werden die besonderen Regelungen für schwerbehinderte Menschen mit Ausnahme des § 125 und des Kapitels 13 angewendet.

    


    
      

      (4) 1Schwerbehinderten Menschen gleichgestellt sind auch behinderte Jugendliche und junge Erwachsene (§ 2 Abs. 1) während der Zeit einer Berufsausbildung in Betrieben und Dienststellen, auch wenn der Grad der Behinderung weniger als 30 beträgt oder ein Grad der Behinderung nicht festgestellt ist. 2Der Nachweis der Behinderung wird durch eine Stellungnahme der Agentur für Arbeit oder durch einen Bescheid über Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben erbracht. 3Die besonderen Regelungen für schwerbehinderte Menschen, mit Ausnahme des § 102 Abs. 3 Nr. 2 Buchstabe c, werden nicht angewendet.

    

  


  
    	Auszug aus: SGB IX


    	§ 77 Ausgleichsabgabe


    	Diese Fassung gilt ab dem 08.11.2006

  


  
    
      
        	
          § 77

        

        	
          Ausgleichsabgabe

        
      

    


    
      

      (1) 1Solange Arbeitgeber die vorgeschriebene Zahl schwerbehinderter Menschen nicht beschäftigen, entrichten sie für jeden unbesetzten Pflichtarbeitsplatz für schwerbehinderte Menschen eine Ausgleichsabgabe. 2Die Zahlung der Ausgleichsabgabe hebt die Pflicht zur Beschäftigung schwerbehinderter Menschen nicht auf. 3Die Ausgleichsabgabe wird auf der Grundlage einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote ermittelt.

    


    
      

      (2) 1Die Ausgleichsabgabe beträgt je unbesetzten Pflichtarbeitsplatz


      
        
          
            	1.

            	

            	
              105 Euro bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote von 3 Prozent bis weniger als dem geltenden Pflichtsatz,

            
          


          
            	2.

            	

            	
              180 Euro bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote von 2 Prozent bis weniger als 3 Prozent,

            
          


          
            	3.

            	

            	
              260 Euro bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigungsquote von weniger als 2 Prozent.

            
          

        

      


      2Abweichend von Satz 1 beträgt die Ausgleichsabgabe je unbesetzten Pflichtarbeitsplatz für schwerbehinderte Menschen


      
        
          
            	1.

            	

            	
              für Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich weniger als 40 zu berücksichtigenden Arbeitsplätzen bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigung von weniger als einem schwerbehinderten Menschen 105 Euro und

            
          


          
            	2.

            	

            	
              für Arbeitgeber mit jahresdurchschnittlich weniger als 60 zu berücksichtigenden Arbeitsplätzen bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigung von weniger als zwei schwerbehinderten Menschen 105 Euro und bei einer jahresdurchschnittlichen Beschäftigung von weniger als einem schwerbehinderten Menschen 180 Euro.

            
          

        

      

    


    
      

      (3) 1Die Ausgleichsabgabe erhöht sich entsprechend der Veränderung der Bezugsgröße nach § 18 Abs. 1 des Vierten Buches. 2Sie erhöht sich zum 1. Januar eines Kalenderjahres, wenn sich die Bezugsgröße seit der letzten Neubestimmung der Beträge der Ausgleichsabgabe um wenigstens 10 Prozent erhöht hat. 3Die Erhöhung der Ausgleichsabgabe erfolgt, indem der Faktor für die Veränderung der Bezugsgröße mit dem jeweiligen Betrag der Ausgleichsabgabe vervielfältigt wird. 4Die sich ergebenden Beträge sind auf den nächsten durch fünf teilbaren Betrag abzurunden. 5Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gibt den Erhöhungsbetrag und die sich nach Satz 3 ergebenden Beträge der Ausgleichsabgabe im Bundesanzeiger bekannt.

    


    
      

      (4) 1Die Ausgleichsabgabe zahlt der Arbeitgeber jährlich zugleich mit der Erstattung der Anzeige nach § 80 Abs. 2 an das für seinen Sitz zuständige Integrationsamt. 2Ist ein Arbeitgeber mehr als drei Monate im Rückstand, erlässt das Integrationsamt einen Feststellungsbescheid über die rückständigen Beträge und zieht diese ein. 3Für rückständige Beträge der Ausgleichsabgabe erhebt das Integrationsamt nach dem 31. März Säumniszuschläge nach Maßgabe des § 24 Abs. 1 des Vierten Buches; für ihre Verwendung gilt Absatz 5 entsprechend. 4Das Integrationsamt kann in begründeten Ausnahmefällen von der Erhebung von Säumniszuschlägen absehen. 5Widerspruch und Anfechtungsklage gegen den Feststellungsbescheid haben keine aufschiebende Wirkung. 6Gegenüber privaten Arbeitgebern wird die Zwangsvollstreckung nach den Vorschriften über das Verwaltungszwangsverfahren durchgeführt. 7Bei öffentlichen Arbeitgebern wendet sich das Integrationsamt an die Aufsichtsbehörde, gegen deren Entscheidung es die Entscheidung der obersten Bundes- oder Landesbehörde anrufen kann. 8Die Ausgleichsabgabe wird nach Ablauf des Kalenderjahres, das auf den Eingang der Anzeige bei der Bundesagentur für Arbeit folgt, weder nachgefordert noch erstattet.

    


    
      

      (5) 1Die Ausgleichsabgabe darf nur für besondere Leistungen zur Förderung der Teilhabe schwerbehinderter Menschen am Arbeitsleben einschließlich begleitender Hilfe im Arbeitsleben (§ 102 Abs. 1 Nr. 3) verwendet werden, soweit Mittel für denselben Zweck nicht von anderer Seite zu leisten sind oder geleistet werden. 2Aus dem Aufkommen an Ausgleichsabgabe dürfen persönliche und sächliche Kosten der Verwaltung und Kosten des Verfahrens nicht bestritten werden. 3Das Integrationsamt gibt dem Beratenden Ausschuss für behinderte Menschen bei dem Integrationsamt (§ 103) auf dessen Verlangen eine Übersicht über die Verwendung der Ausgleichsabgabe.

    


    
      

      (6) 1Die Integrationsämter leiten den in der Rechtsverordnung nach § 79 bestimmten Prozentsatz des Aufkommens an Ausgleichsabgabe an den Ausgleichsfonds (§ 78) weiter. 2Zwischen den Integrationsämtern wird ein Ausgleich herbeigeführt. 3Der auf das einzelne Integrationsamt entfallende Anteil am Aufkommen an Ausgleichsabgabe bemisst sich nach dem Mittelwert aus dem Verhältnis der Wohnbevölkerung im Zuständigkeitsbereich des Integrationsamtes zur Wohnbevölkerung im Geltungsbereich dieses Gesetzbuches und dem Verhältnis der Zahl der im Zuständigkeitsbereich des Integrationsamtes in den Betrieben und Dienststellen beschäftigungspflichtiger Arbeitgeber auf Arbeitsplätzen im Sinne des § 73 beschäftigen und der bei den Agenturen für Arbeit arbeitslos gemeldeten schwerbehinderten und diesen gleichgestellten behinderten Menschen zur entsprechenden Zahl der schwerbehinderten und diesen gleichgestellten behinderten Menschen im Geltungsbereich dieses Gesetzbuchs.

    


    
      

      (7) 1Die bei den Integrationsämtern verbleibenden Mittel der Ausgleichsabgabe werden von diesen gesondert verwaltet. 2Die Rechnungslegung und die formelle Einrichtung der Rechnungen und Belege regeln sich nach den Bestimmungen, die für diese Stellen allgemein maßgebend sind.

    


    
      

      (8) Für die Verpflichtung zur Entrichtung einer Ausgleichsabgabe (Absatz 1) gelten hinsichtlich der in § 71 Abs. 3 Nr. 1 genannten Stellen der Bund und hinsichtlich der in § 71 Abs. 3 Nr. 2 genannten Stellen das Land als ein Arbeitgeber.

    


    
      Redaktionelle Anmerkung:

      
        Bekanntmachung über die Erhöhung der Ausgleichsabgabe (§ 77 Absatz 3 SGB IX) und der übernahmefähigen Kinderbetreuungskosten (§ 54 Absatz 3 SGB IX)


        Vom 16. Dezember 2011

        (BAnz. 2011 Nr. 196, S. 4624)


        Gemäß § 77 Absatz 3 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX) erhöhen sich die in § 77 Absatz 2 SGB IX genannten monatlichen Sätze der Ausgleichsabgabe ab dem 1. Januar 2012 wie folgt:


        
          
            
            
          

          
            
              	bisheriger Satz

              	neuer Satz
            

          

          
            
              	105 Euro

              	115 Euro
            


            
              	180 Euro

              	200 Euro
            


            
              	260 Euro

              	290 Euro
            

          
        


        Die neuen Sätze gelten für Arbeitsplätze, die ab dem 1. Januar 2012 unbesetzt sind. Sie sind erstmals zum 31. März 2013 zu zahlen, wenn die Ausgleichsabgabe für das Jahr 2012 fällig wird.

      

    

  


  
    	Auszug aus: SGB IX


    	§ 80 Zusammenwirken der Arbeitgeber mit der Bundesagentur für Arbeit und den Integrationsämtern


    	Diese Fassung gilt ab dem 30.12.2008

  


  
    Kapitel 3

    Sonstige Pflichten der Arbeitgeber; Rechte der schwerbehinderten Menschen


    
      
        	
          § 80

        

        	
          Zusammenwirken der Arbeitgeber mit der Bundesagentur für Arbeit und den Integrationsämtern

        
      

    


    
      

      (1) Die Arbeitgeber haben, gesondert für jeden Betrieb und jede Dienststelle, ein Verzeichnis der bei ihnen beschäftigten schwerbehinderten, ihnen gleichgestellten behinderten Menschen und sonstigen anrechnungsfähigen Personen laufend zu führen und dieses den Vertretern oder Vertreterinnen der Bundesagentur für Arbeit und des Integrationsamtes, die für den Sitz des Betriebes oder der Dienststelle zuständig sind, auf Verlangen vorzulegen.

    


    
      

      (2) 1Die Arbeitgeber haben der für ihren Sitz zuständigen Agentur für Arbeit einmal jährlich bis spätestens zum 31. März für das vorangegangene Kalenderjahr, aufgegliedert nach Monaten, die Daten anzuzeigen, die zur Berechnung des Umfangs der Beschäftigungspflicht, zur Überwachung ihrer Erfüllung und der Ausgleichsabgabe notwendig sind. 2Der Anzeige sind das nach Absatz 1 geführte Verzeichnis sowie eine Kopie der Anzeige und des Verzeichnisses zur Weiterleitung an das für ihren Sitz zuständige Integrationsamt beizufügen. 3Dem Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- und Präsidialrat, der Schwerbehindertenvertretung und dem Beauftragten des Arbeitgebers ist je eine Kopie der Anzeige und des Verzeichnisses zu übermitteln.

    


    
      

      (3) Zeigt ein Arbeitgeber die Daten bis zum 30. Juni nicht, nicht richtig oder nicht vollständig an, erlässt die Bundesagentur für Arbeit nach Prüfung in tatsächlicher sowie in rechtlicher Hinsicht einen Feststellungsbescheid über die zur Berechnung der Zahl der Pflichtarbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen und der besetzten Arbeitsplätze notwendigen Daten.

    


    
      

      (4) Die Arbeitgeber, die Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen nicht zur Verfügung zu stellen haben, haben die Anzeige nur nach Aufforderung durch die Bundesagentur für Arbeit im Rahmen einer repräsentativen Teilerhebung zu erstatten, die mit dem Ziel der Erfassung der in Absatz 1 genannten Personengruppen, aufgegliedert nach Bundesländern, alle fünf Jahre durchgeführt wird.

    


    
      

      (5) Die Arbeitgeber haben der Bundesagentur für Arbeit und dem Integrationsamt auf Verlangen die Auskünfte zu erteilen, die zur Durchführung der besonderen Regelungen zur Teilhabe schwerbehinderter und ihnen gleichgestellter behinderter Menschen am Arbeitsleben notwendig sind.

    


    
      

      (6) 1Für das Verzeichnis und die Anzeige des Arbeitgebers sind die mit der Bundesarbeitsgemeinschaft der Integrationsämter und Hauptfürsorgestellen abgestimmten Vordrucke der Bundesagentur für Arbeit zu verwenden. 2Die Bundesagentur für Arbeit soll zur Durchführung des Anzeigeverfahrens in Abstimmung mit der Bundesarbeitsgemeinschaft ein elektronisches Übermittlungsverfahren zulassen.

    


    
      

      (7) Die Arbeitgeber haben den Beauftragten der Bundesagentur für Arbeit und des Integrationsamtes auf Verlangen Einblick in ihren Betrieb oder ihre Dienststelle zu geben, soweit es im Interesse der schwerbehinderten Menschen erforderlich ist und Betriebs- oder Dienstgeheimnisse nicht gefährdet werden.

    


    
      

      (8) Die Arbeitgeber haben die Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen (§ 94 Abs. 1 Satz 1 bis 3 und § 97 Abs. 1 bis 5) unverzüglich nach der Wahl und ihren Beauftragten für die Angelegenheiten der schwerbehinderten Menschen (§ 98 Satz 1) unverzüglich nach der Bestellung der für den Sitz des Betriebes oder der Dienststelle zuständigen Agentur für Arbeit und dem Integrationsamt zu benennen.

    

  


  
    	Auszug aus: SGB IX


    	§ 84 Prävention


    	Diese Fassung gilt ab dem 30.03.2005

  


  
    
      
        	
          § 84

        

        	
          Prävention

        
      

    


    
      

      (1) Der Arbeitgeber schaltet bei Eintreten von personen-, verhaltens- oder betriebsbedingten Schwierigkeiten im Arbeits- oder sonstigen Beschäftigungsverhältnis, die zur Gefährdung dieses Verhältnisses führen können, möglichst frühzeitig die Schwerbehindertenvertretung und die in § 93 genannten Vertretungen sowie das Integrationsamt ein, um mit ihnen alle Möglichkeiten und alle zur Verfügung stehenden Hilfen zur Beratung und mögliche finanzielle Leistungen zu erörtern, mit denen die Schwierigkeiten beseitigt werden können und das Arbeits- oder sonstige Beschäftigungsverhältnis möglichst dauerhaft fortgesetzt werden kann.

    


    
      

      (2) 1Sind Beschäftigte innerhalb eines Jahres länger als sechs Wochen ununterbrochen oder wiederholt arbeitsunfähig, klärt der Arbeitgeber mit der zuständigen Interessenvertretung im Sinne des § 93,bei schwerbehinderten Menschen außerdem mit der Schwerbehindertenvertretung, mit Zustimmung und Beteiligung der betroffenen Person die Möglichkeiten, wie die Arbeitsunfähigkeit möglichst überwunden werden und mit welchen Leistungen oder Hilfen erneuter Arbeitsunfähigkeit vorgebeugt und der Arbeitsplatz erhalten werden kann (betriebliches Eingliederungsmanagement). 2Soweit erforderlich wird der Werks- oder Betriebsarzt hinzugezogen. 3Die betroffene Person oder ihr gesetzlicher Vertreter ist zuvor auf die Ziele des betrieblichen Eingliederungsmanagements sowie auf Art und Umfang der hierfür erhobenen und verwendeten Daten hinzuweisen. 4Kommen Leistungen zur Teilhabe oder begleitende Hilfen im Arbeitsleben in Betracht, werden vom Arbeitgeber die örtlichen gemeinsamen Servicestellen oder bei schwerbehinderten Beschäftigten das Integrationsamt hinzugezogen. 5Diese wirken darauf hin, dass die erforderlichen Leistungen oder Hilfen unverzüglich beantragt und innerhalb der Frist des § 14 Abs. 2 Satz 2 erbracht werden. 6Die zuständige Interessenvertretung im Sinne des § 93, bei schwerbehinderten Menschen außerdem die Schwerbehindertenvertretung, können die Klärung verlangen. 7Sie wachen darüber, dass der Arbeitgeber die ihm nach dieser Vorschrift obliegenden Verpflichtungen erfüllt.

    


    
      

      (3) Die Rehabilitationsträger und die Integrationsämter können Arbeitgeber, die ein betriebliches Eingliederungsmanagement einführen, durch Prämien oder einen Bonus fördern.

    

  


  
    	Auszug aus: SGB IX


    	§ 85 Erfordernis der Zustimmung

  


  
    Kapitel 4

    Kündigungsschutz


    
      
        	
          § 85

        

        	
          Erfordernis der Zustimmung

        
      

    


    Die Kündigung des Arbeitsverhältnisses eines schwerbehinderten Menschen durch den Arbeitgeber bedarf der vorherigen Zustimmung des Integrationsamtes.

  


  
    	Auszug aus: SGB IX


    	§ 96 Persönliche Rechte und Pflichten der Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen


    	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2004

  


  
    
      
        	
          § 96

        

        	
          Persönliche Rechte und Pflichten der Vertrauenspersonen der schwerbehinderten Menschen

        
      

    


    
      

      (1) Die Vertrauenspersonen führen ihr Amt unentgeltlich als Ehrenamt.

    


    
      

      (2) Die Vertrauenspersonen dürfen in der Ausübung ihres Amtes nicht behindert oder wegen ihres Amtes nicht benachteiligt oder begünstigt werden; dies gilt auch für ihre berufliche Entwicklung.

    


    
      

      (3) 1Die Vertrauenspersonen besitzen gegenüber dem Arbeitgeber die gleiche persönliche Rechtsstellung, insbesondere den gleichen Kündigungs-, Versetzungs- und Abordnungsschutz wie ein Mitglied des Betriebs-, Personal-, Staatsanwalts- oder Richterrates. 2Das stellvertretende Mitglied besitzt während der Dauer der Vertretung und der Heranziehung nach § 95 Abs. 1 Satz 4 die gleiche persönliche Rechtsstellung wie die Vertrauensperson, im Übrigen die gleiche Rechtsstellung wie Ersatzmitglieder der in Satz 1 genannten Vertretungen.

    


    
      

      (4) 1Die Vertrauenspersonen werden von ihrer beruflichen Tätigkeit ohne Minderung des Arbeitsentgelts oder der Dienstbezüge befreit, wenn und soweit es zur Durchführung ihrer Aufgaben erforderlich ist. 2Sind in den Betrieben und Dienststellen in der Regel wenigstens 200 schwerbehinderte Menschen beschäftigt, wird die Vertrauensperson auf ihren Wunsch freigestellt; weiter gehende Vereinbarungen sind zulässig. 3Satz 1 gilt entsprechend für die Teilnahme an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen, soweit diese Kenntnisse vermitteln, die für die Arbeit der Schwerbehindertenvertretung erforderlich sind. 4Satz 3 gilt auch für das mit der höchsten Stimmenzahl gewählte stellvertretende Mitglied, wenn wegen


      
        
          
            	1.

            	

            	
              ständiger Heranziehung nach § 95,

            
          


          
            	2.

            	

            	
              häufiger Vertretung der Vertrauensperson für längere Zeit,

            
          


          
            	3.

            	

            	
              absehbaren Nachrückens in das Amt der Schwerbehindertenvertretung in kurzer Frist

            
          

        

      


      die Teilnahme an Bildungs- und Schulungsveranstaltungen erforderlich ist.

    


    
      

      (5) 1Freigestellte Vertrauenspersonen dürfen von inner- oder außerbetrieblichen Maßnahmen der Berufsförderung nicht ausgeschlossen werden. 2Innerhalb eines Jahres nach Beendigung ihrer Freistellung ist ihnen im Rahmen der Möglichkeiten des Betriebes oder der Dienststelle Gelegenheit zu geben, eine wegen der Freistellung unterbliebene berufliche Entwicklung in dem Betrieb oder der Dienststelle nachzuholen. 3Für Vertrauenspersonen, die drei volle, aufeinander folgende Amtszeiten freigestellt waren, erhöht sich der genannte Zeitraum auf zwei Jahre.

    


    
      

      (6) Zum Ausgleich für ihre Tätigkeit, die aus betriebsbedingten oder dienstlichen Gründen außerhalb der Arbeitszeit durchzuführen ist, haben die Vertrauenspersonen Anspruch auf entsprechende Arbeits- oder Dienstbefreiung unter Fortzahlung des Arbeitsentgelts oder der Dienstbezüge.

    


    
      

      (7) 1Die Vertrauenspersonen sind verpflichtet,


      
        
          
            	1.

            	

            	
              über ihnen wegen ihres Amtes bekannt gewordene persönliche Verhältnisse und Angelegenheiten von Beschäftigten im Sinne des § 73, die ihrer Bedeutung oder ihrem Inhalt nach einer vertraulichen Behandlung bedürfen, Stillschweigen zu bewahren und

            
          


          
            	2.

            	

            	
              ihnen wegen ihres Amtes bekannt gewordene und vom Arbeitgeber ausdrücklich als geheimhaltungsbedürftig bezeichnete Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse nicht zu offenbaren und nicht zu verwerten.

            
          

        

      


      2Diese Pflichten gelten auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt. 3Sie gelten nicht gegenüber der Bundesagentur für Arbeit, den Integrationsämtern und den Rehabilitationsträgern, soweit deren Aufgaben den schwerbehinderten Menschen gegenüber es erfordern, gegenüber den Vertrauenspersonen in den Stufenvertretungen (§ 97) sowie gegenüber den in § 79 Abs. 1 des Betriebsverfassungsgesetzes und den in den entsprechenden Vorschriften des Personalvertretungsrechtes genannten Vertretungen, Personen und Stellen.

    


    
      

      (8) 1Die durch die Tätigkeit der Schwerbehindertenvertretung entstehenden Kosten trägt der Arbeitgeber. 2Das Gleiche gilt für die durch die Teilnahme des mit der höchsten Stimmenzahl gewählten stellvertretenden Mitglieds an Schulungs- und Bildungsveranstaltungen nach Absatz 4 Satz 3 entstehenden Kosten.

    


    
      

      (9) Die Räume und der Geschäftsbedarf, die der Arbeitgeber dem Betriebs-, Personal-, Richter-, Staatsanwalts- oder Präsidialrat für dessen Sitzungen, Sprechstunden und laufende Geschäftsführung zur Verfügung stellt, stehen für die gleichen Zwecke auch der Schwerbehindertenvertretung zur Verfügung, soweit ihr hierfür nicht eigene Räume und sächliche Mittel zur Verfügung gestellt werden.

    

  


  
    	Auszug aus: SGB IX


    	§ 98 Beauftragter des Arbeitgebers

  


  
    
      
        	
          § 98

        

        	
          Beauftragter des Arbeitgebers

        
      

    


    1Der Arbeitgeber bestellt einen Beauftragten, der ihn in Angelegenheiten schwerbehinderter Menschen verantwortlich vertritt; falls erforderlich, können mehrere Beauftragte bestellt werden. 2Der Beauftragte soll nach Möglichkeit selbst ein schwerbehinderter Mensch sein. 3Der Beauftragte achtet vor allem darauf, dass dem Arbeitgeber obliegende Verpflichtungen erfüllt werden.

  


  
    	Auszug aus: SGB IX


    	§ 124 Mehrarbeit

  


  
    
      
        	
          § 124

        

        	
          Mehrarbeit

        
      

    


    Schwerbehinderte Menschen werden auf ihr Verlangen von Mehrarbeit freigestellt.

  


  
    	Auszug aus: SGB IX


    	§ 125 Zusatzurlaub


    	Diese Fassung gilt ab dem 01.05.2004

  


  
    
      
        	
          § 125

        

        	
          Zusatzurlaub

        
      

    


    
      

      (1) 1Schwerbehinderte Menschen haben Anspruch auf einen bezahlten zusätzlichen Urlaub von fünf Arbeitstagen im Urlaubsjahr; verteilt sich die regelmäßige Arbeitszeit des schwerbehinderten Menschen auf mehr oder weniger als fünf Arbeitstage in der Kalenderwoche, erhöht oder vermindert sich der Zusatzurlaub entsprechend. 2Soweit tarifliche, betriebliche oder sonstige Urlaubsregelungen für schwerbehinderte Menschen einen längeren Zusatzurlaub vorsehen, bleiben sie unberührt.

    


    
      

      (2) 1Besteht die Schwerbehinderteneigenschaft nicht während des gesamten Kalenderjahres, so hat der schwerbehinderte Mensch für jeden vollen Monat der im Beschäftigungsverhältnis vorliegenden Schwerbehinderteneigenschaft einen Anspruch auf ein Zwölftel des Zusatzurlaubs nach Absatz 1 Satz 1. 2Bruchteile von Urlaubstagen, die mindestens einen halben Tag ergeben, sind auf volle Urlaubstage aufzurunden. 3Der so ermittelte Zusatzurlaub ist dem Erholungsurlaub hinzuzurechnen und kann bei einem nicht im ganzen Kalenderjahr bestehenden Beschäftigungsverhältnis nicht erneut gemindert werden.

    


    
      

      (3) Wird die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch nach § 69 Abs. 1 und 2 rückwirkend festgestellt, finden auch für die Übertragbarkeit des Zusatzurlaubs in das nächste Kalenderjahr die dem Beschäftigungsverhältnis zugrunde liegenden urlaubsrechtlichen Regelungen Anwendung.

    

  


  

  SGB V (Auszug)


  
    	§ 24 Medizinische Vorsorge für Mütter und Väter


    	§ 28 Ärztliche und zahnärztliche Behandlung

  


  
    	Auszug aus: SGB V


    	§ 24 Medizinische Vorsorge für Mütter und Väter


    	Diese Fassung gilt ab dem 01.04.2007

  


  
    
      
        	
          § 24

        

        	
          Medizinische Vorsorge für Mütter und Väter

        
      

    


    
      

      (1) 1Versicherte haben unter den in § 23 Abs. 1 genannten Voraussetzungen Anspruch auf aus medizinischen Gründen erforderliche Vorsorgeleistungen in einer Einrichtung des Müttergenesungswerks oder einer gleichartigen Einrichtung; die Leistung kann in Form einer Mutter-Kind-Maßnahme erbracht werden. 2Satz 1 gilt auch für Vater-Kind-Maßnahmen in dafür geeigneten Einrichtungen. 3Vorsorgeleistungen nach den Sätzen 1 und 2 werden in Einrichtungen erbracht, mit denen ein Versorgungsvertrag nach § 111a besteht. 4§ 23 Abs. 4 Satz 1 gilt nicht; § 23 Abs. 4 Satz 2 gilt entsprechend.

    


    
      

      (2) § 23 Abs. 5 gilt entsprechend.

    


    
      

      (3) 1Versicherte, die das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben und eine Leistung nach Absatz 1 in Anspruch nehmen, zahlen je Kalendertag den sich nach § 61 Satz 2 ergebenden Betrag an die Einrichtung. 2Die Zahlung ist an die Krankenkasse weiterzuleiten.

    

  


  
    	Auszug aus: SGB V


    	§ 28 Ärztliche und zahnärztliche Behandlung


    	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2012

  


  
    
      
        	
          § 28

        

        	
          Ärztliche und zahnärztliche Behandlung

        
      

    


    
      

      (1) 1Die ärztliche Behandlung umfaßt die Tätigkeit des Arztes, die zur Verhütung, Früherkennung und Behandlung von Krankheiten nach den Regeln der ärztlichen Kunst ausreichend und zweckmäßig ist. 2Zur ärztlichen Behandlung gehört auch die Hilfeleistung anderer Personen, die von dem Arzt angeordnet und von ihm zu verantworten ist. 3Die Partner der Bundesmantelverträge legen bis zum 30. Juni 2012 für die ambulante Versorgung beispielhaft fest, bei welchen Tätigkeiten Personen nach Satz 2 ärztliche Leistungen erbringen können und welche Anforderungen an die Erbringung zu stellen sind. 4Der Bundesärztekammer ist Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

    


    
      

      (2) 1Die zahnärztliche Behandlung umfaßt die Tätigkeit des Zahnarztes, die zur Verhütung, Früherkennung und Behandlung von Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten nach den Regeln der zahnärztlichen Kunst ausreichend und zweckmäßig ist; sie umfasst auch konservierend-chirurgische Leistungen und Röntgenleistungen, die im Zusammenhang mit Zahnersatz einschließlich Zahnkronen und Suprakonstruktionen erbracht werden. 2Wählen Versicherte bei Zahnfüllungen eine darüber hinausgehende Versorgung, haben sie die Mehrkosten selbst zu tragen. 3In diesen Fällen ist von den Kassen die vergleichbare preisgünstigste plastische Füllung als Sachleistung abzurechnen. 4In Fällen des Satzes 2 ist vor Beginn der Behandlung eine schriftliche Vereinbarung zwischen dem Zahnarzt und dem Versicherten zu treffen. 5Die Mehrkostenregelung gilt nicht für Fälle, in denen intakte plastische Füllungen ausgetauscht werden. 6Nicht zur zahnärztlichen Behandlung gehört die kieferorthopädische Behandlung von Versicherten, die zu Beginn der Behandlung das 18. Lebensjahr vollendet haben. 7Dies gilt nicht für Versicherte mit schweren Kieferanomalien, die ein Ausmaß haben, das kombinierte kieferchirurgische und kieferorthopädische Behandlungsmaßnahmen erfordert. 8Ebenso gehören funktionsanalytische und funktionstherapeutische Maßnahmen nicht zur zahnärztlichen Behandlung; sie dürfen von den Krankenkassen auch nicht bezuschußt werden. 9Das Gleiche gilt für implantologische Leistungen, es sei denn, es liegen seltene vom Gemeinsamen Bundesausschuss in Richtlinien nach § 92 Abs. 1 festzulegende Ausnahmeindikationen für besonders schwere Fälle vor, in denen die Krankenkasse diese Leistung einschließlich der Suprakonstruktion als Sachleistung im Rahmen einer medizinischen Gesamtbehandlung erbringt. 10Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

    


    
      

      (3) 1Die psychotherapeutische Behandlung einer Krankheit wird durch Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten (Psychotherapeuten), soweit sie zur psychotherapeutischen Behandlung zugelassen sind, sowie durch Vertragsärzte entsprechend den Richtlinien nach § 92 durchgeführt. 2Spätestens nach den probatorischen Sitzungen gemäß § 92 Abs. 6a hat der Psychotherapeut vor Beginn der Behandlung den Konsiliarbericht eines Vertragsarztes zur Abklärung einer somatischen Erkrankung sowie, falls der somatisch abklärende Vertragsarzt dies für erforderlich hält, eines psychiatrisch tätigen Vertragsarztes einzuholen.

    


    
      

      (4) 1Versicherte, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, leisten je Kalendervierteljahr für jede erste Inanspruchnahme eines an der ambulanten ärztlichen, zahnärztlichen oder psychotherapeutischen Versorgung teilnehmenden Leistungserbringers, die nicht auf Überweisung aus demselben Kalendervierteljahr erfolgt, als Zuzahlung den sich nach § 61 Satz 2 ergebenden Betrag an den Leistungserbringer. 2Satz 1 gilt nicht für Inanspruchnahmen nach § 20d, § 25, zahnärztliche Untersuchungen nach § 55 Abs. 1 Satz 4 und 5 sowie Maßnahmen zur Schwangerenvorsorge nach § 196 Abs. 1 der Reichsversicherungsordnung und § 23 Abs. 1 des Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte. 3Soweit Versicherte Kostenerstattung nach § 13 Abs. 2 gewählt haben, gelten die Sätze 1 und 2 mit der Maßgabe, dass die Zuzahlung gemäß § 13 Abs. 2 Satz 9 von der Krankenkasse in Abzug zu bringen ist.

    

  


  

  SGB VI (Auszug)


  
    	§ 5 Versicherungsfreiheit


    	§ 9 Aufgabe der Leistungen zur Teilhabe


    	§ 47 Erziehungsrente


    	§ 190 Meldepflichten bei Beschäftigten und Hausgewerbetreibenden


    	§ 191 Meldepflichten bei sonstigen versicherungspflichtigen Personen

  


  
    	Auszug aus: SGB VI


    	§ 5 Versicherungsfreiheit


    	Diese Fassung gilt ab dem 03.05.2011

  


  
    
      
        	
          § 5

        

        	
          Versicherungsfreiheit

        
      

    


    
      

      (1) 1Versicherungsfrei sind


      
        
          
            	1.

            	

            	
              Beamte und Richter auf Lebenszeit, auf Zeit oder auf Probe, Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit sowie Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst,

            
          


          
            	2.

            	

            	
              sonstige Beschäftigte von Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts, deren Verbänden einschließlich der Spitzenverbände oder ihrer Arbeitsgemeinschaften, wenn ihnen nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen Anwartschaft auf Versorgung bei verminderter Erwerbsfähigkeit und im Alter sowie auf Hinterbliebenenversorgung gewährleistet und die Erfüllung der Gewährleistung gesichert ist,

            
          


          
            	3.

            	

            	
              Beschäftigte im Sinne von Nummer 2, wenn ihnen nach kirchenrechtlichen Regelungen eine Anwartschaft im Sinne von Nummer 2 gewährleistet und die Erfüllung der Gewährleistung gesichert ist, sowie satzungsmäßige Mitglieder geistlicher Genossenschaften, Diakonissen und Angehörige ähnlicher Gemeinschaften, wenn ihnen nach den Regeln der Gemeinschaft Anwartschaft auf die in der Gemeinschaft übliche Versorgung bei verminderter Erwerbsfähigkeit und im Alter gewährleistet und die Erfüllung der Gewährleistung gesichert ist,

            
          

        

      


      in dieser Beschäftigung und in weiteren Beschäftigungen, auf die die Gewährleistung einer Versorgungsanwartschaft erstreckt wird. 2Für Personen nach Satz 1 Nr. 2 gilt dies nur, wenn sie


      
        
          
            	1.

            	

            	
              nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen Anspruch auf Vergütung und bei Krankheit auf Fortzahlung der Bezüge haben oder

            
          


          
            	2.

            	

            	
              nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen bei Krankheit Anspruch auf Beihilfe oder Heilfürsorge haben oder

            
          


          
            	3.

            	

            	
              innerhalb von zwei Jahren nach Beginn des Beschäftigungsverhältnisses in ein Rechtsverhältnis nach Nummer 1 berufen werden sollen oder

            
          


          
            	4.

            	

            	
              in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis stehen.

            
          

        

      


      3Über das Vorliegen der Voraussetzungen nach Satz 1 Nr. 2 und 3 sowie nach Satz 2 und die Erstreckung der Gewährleistung auf weitere Beschäftigungen entscheidet für Beschäftigte beim Bund und bei Dienstherren oder anderen Arbeitgebern, die der Aufsicht des Bundes unterstehen, das zuständige Bundesministerium, im Übrigen die oberste Verwaltungsbehörde des Landes, in dem die Arbeitgeber, Genossenschaften oder Gemeinschaften ihren Sitz haben. 4Die Gewährleistung von Anwartschaften begründet die Versicherungsfreiheit von Beginn des Monats an, in dem die Zusicherung der Anwartschaften vertraglich erfolgt.

    


    
      

      (2) 1Versicherungsfrei sind Personen, die


      
        
          
            	1.

            	

            	
              eine geringfügige Beschäftigung (§ 8 Abs. 1, § 8a Viertes Buch),

            
          


          
            	2.

            	

            	
              eine geringfügige selbständige Tätigkeit (§ 8 Abs. 3, § 8a Viertes Buch) oder

            
          


          
            	3.

            	

            	
              eine geringfügige nicht erwerbsmäßige Pflegetätigkeit

            
          

        

      


      ausüben, in dieser Beschäftigung, selbständigen Tätigkeit oder Pflegetätigkeit; § 8 Abs. 2 des Vierten Buches ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass eine Zusammenrechnung mit einer nicht geringfügigen Beschäftigung oder nicht geringfügigen selbständigen Tätigkeit nur erfolgt, wenn diese versicherungspflichtig ist. 2Satz 1 Nr. 1 gilt nicht für geringfügig Beschäftigte nach § 8 Abs. 1 Nr. 1 und § 8a des Vierten Buches, die durch schriftliche Erklärung gegenüber dem Arbeitgeber auf die Versicherungsfreiheit verzichten; der Verzicht kann nur mit Wirkung für die Zukunft und bei mehreren geringfügigen Beschäftigungen nur einheitlich erklärt werden und ist für die Dauer der Beschäftigungen bindend. 3Satz 1 Nr. 1 und 2 gilt nicht für Personen, die im Rahmen betrieblicher Berufsbildung, nach dem Jugendfreiwilligendienstegesetz, nach dem Bundesfreiwilligendienstgesetz im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes oder nach § 1 Satz 1 Nr. 2 bis 4 beschäftigt sind, von der Möglichkeit einer stufenweisen Wiederaufnahme einer nicht geringfügigen Tätigkeit (§ 74 Fünftes Buch) Gebrauch machen oder nach § 2 Satz 1 Nr. 10 versicherungspflichtig sind. 4Eine nicht erwerbsmäßige Pflegetätigkeit ist geringfügig, wenn die Beitragsbemessungsgrundlage für die Pflegetätigkeit (§ 166 Abs. 2) auf den Monat bezogen 400 Euro nicht übersteigt; mehrere nicht erwerbsmäßige Pflegetätigkeiten sind zusammenzurechnen.

    


    
      

      (3) Versicherungsfrei sind Personen, die während der Dauer eines Studiums als ordentliche Studierende einer Fachschule oder Hochschule ein Praktikum ableisten, das in ihrer Studienordnung oder Prüfungsordnung vorgeschrieben ist.

    


    
      

      (4) Versicherungsfrei sind Personen, die


      
        
          
            	1.

            	

            	
              eine Vollrente wegen Alters beziehen,

            
          


          
            	2.

            	

            	
              nach beamtenrechtlichen Vorschriften oder Grundsätzen oder entsprechenden kirchenrechtlichen Regelungen oder nach den Regelungen einer berufsständischen Versorgungseinrichtung eine Versorgung nach Erreichen einer Altersgrenze beziehen oder die in der Gemeinschaft übliche Versorgung im Alter nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 3 erhalten oder

            
          


          
            	3.

            	

            	
              bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze nicht versichert waren oder nach Erreichen der Regelaltersgrenze eine Beitragserstattung aus ihrer Versicherung erhalten haben.

            
          

        

      

    

  


  
    	Auszug aus: SGB VI


    	§ 9 Aufgabe der Leistungen zur Teilhabe


    	Diese Fassung gilt ab dem 01.07.2001

  


  
    Zweites Kapitel

    Leistungen


    Erster Abschnitt

    Leistungen zur Teilhabe


    Erster Unterabschnitt

    Voraussetzungen für die Leistungen


    
      
        	
          § 9

        

        	
          Aufgabe der Leistungen zur Teilhabe

        
      

    


    
      

      (1) 1Die Rentenversicherung erbringt Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben sowie ergänzende Leistungen, um


      
        
          
            	1.

            	

            	
              den Auswirkungen einer Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung auf die Erwerbsfähigkeit der Versicherten entgegenzuwirken oder sie zu überwinden und

            
          


          
            	2.

            	

            	
              dadurch Beeinträchtigungen der Erwerbsfähigkeit der Versicherten oder ihr vorzeitiges Ausscheiden aus dem Erwerbsleben zu verhindern oder sie möglichst dauerhaft in das Erwerbsleben wiedereinzugliedern.

            
          

        

      


      2Die Leistungen zur Teilhabe haben Vorrang vor Rentenleistungen, die bei erfolgreichen Leistungen zur Teilhabe nicht oder voraussichtlich erst zu einem späteren Zeitpunkt zu erbringen sind.

    


    
      

      (2) Die Leistungen nach Absatz 1 können erbracht werden, wenn die persönlichen und versicherungsrechtlichen Voraussetzungen dafür erfüllt sind.

    

  


  
    	Auszug aus: SGB VI


    	§ 47 Erziehungsrente


    	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2008

  


  
    
      
        	
          § 47

        

        	
          Erziehungsrente

        
      

    


    
      

      (1) Versicherte haben bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze Anspruch auf Erziehungsrente, wenn


      
        
          
            	1.

            	

            	
              ihre Ehe nach dem 30. Juni 1977 geschieden und ihr geschiedener Ehegatte gestorben ist,

            
          


          
            	2.

            	

            	
              sie ein eigenes Kind oder ein Kind des geschiedenen Ehegatten erziehen (§ 46 Abs. 2),

            
          


          
            	3.

            	

            	
              sie nicht wieder geheiratet haben und

            
          


          
            	4.

            	

            	
              sie bis zum Tode des geschiedenen Ehegatten die allgemeine Wartezeit erfüllt haben.

            
          

        

      

    


    
      

      (2) Geschiedenen Ehegatten stehen Ehegatten gleich, deren Ehe für nichtig erklärt oder aufgehoben ist.

    


    
      

      (3) Anspruch auf Erziehungsrente besteht bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze auch für verwitwete Ehegatten, für die ein Rentensplitting durchgeführt wurde, wenn


      
        
          
            	1.

            	

            	
              sie ein eigenes Kind oder ein Kind des verstorbenen Ehegatten erziehen (§ 46 Abs. 2),

            
          


          
            	2.

            	

            	
              sie nicht wieder geheiratet haben und

            
          


          
            	3.

            	

            	
              sie bis zum Tod des Ehegatten die allgemeine Wartezeit erfüllt haben.

            
          

        

      

    


    
      

      (4) Für einen Anspruch auf Erziehungsrente gelten als Scheidung einer Ehe auch die Aufhebung einer Lebenspartnerschaft, als geschiedener Ehegatte auch der frühere Lebenspartner, als Heirat auch die Begründung einer Lebenspartnerschaft, als verwitweter Ehegatte auch ein überlebender Lebenspartner und als Ehegatte auch der Lebenspartner.

    

  


  
    	Auszug aus: SGB VI


    	§ 190 Meldepflichten bei Beschäftigten und Hausgewerbetreibenden

  


  
    Zweiter Unterabschnitt

    Verfahren


    Erster Titel

    Meldungen


    
      
        	
          § 190

        

        	
          Meldepflichten bei Beschäftigten und Hausgewerbetreibenden

        
      

    


    Versicherungspflichtig Beschäftigte und Hausgewerbetreibende sind nach den Vorschriften über die Meldepflichten der Arbeitgeber nach dem Dritten Abschnitt des Vierten Buches zu melden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist.

  


  
    	Auszug aus: SGB VI


    	§ 191 Meldepflichten bei sonstigen versicherungspflichtigen Personen


    	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2012

  


  
    
      
        	
          § 191

        

        	
          Meldepflichten bei sonstigen versicherungspflichtigen Personen

        
      

    


    1Eine Meldung nach § 28a Abs. 1 bis 3 des Vierten Buches haben zu erstatten


    
      
        
          	1.

          	

          	
            für Seelotsen die Lotsenbrüderschaften,

          
        


        
          	2.

          	

          	
            für Personen, für die Beiträge aus Sozialleistungen zu zahlen sind, die Leistungsträger,

          
        


        
          	3.

          	

          	
            für Personen, die Vorruhestandsgeld beziehen, die zur Zahlung des Vorruhestandsgeldes Verpflichteten,

          
        


        
          	4.

          	

          	
            für Entwicklungshelfer oder sonstige im Ausland beschäftigte Personen die antragstellenden Stellen.

          
        

      

    


    2§ 28a Abs. 5 sowie die §§ 28b und 28c des Vierten Buches gelten entsprechend.

  


  

  SGB VIII (Auszug)


  
    	§ 45 Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung


    	§ 46 Örtliche Prüfung

  


  
    	Auszug aus: SGB VIII


    	§ 45 Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung


    	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2012

  


  
    
      
        	
          § 45

        

        	
          Erlaubnis für den Betrieb einer Einrichtung

        
      

    


    
      

      (1) 1Der Träger einer Einrichtung, in der Kinder oder Jugendliche ganztägig oder für einen Teil des Tages betreut werden oder Unterkunft erhalten, bedarf für den Betrieb der Einrichtung der Erlaubnis. 2Einer Erlaubnis bedarf nicht, wer


      
        
          
            	1.

            	

            	
              eine Jugendfreizeiteinrichtung, eine Jugendbildungseinrichtung, eine Jugendherberge oder ein Schullandheim betreibt,

            
          


          
            	2.

            	

            	
              ein Schülerheim betreibt, das landesgesetzlich der Schulaufsicht untersteht,

            
          


          
            	3.

            	

            	
              eine Einrichtung betreibt, die außerhalb der Jugendhilfe liegende Aufgaben für Kinder oder Jugendliche wahrnimmt, wenn für sie eine entsprechende gesetzliche Aufsicht besteht oder im Rahmen des Hotel- und Gaststättengewerbes der Aufnahme von Kindern oder Jugendlichen dient.

            
          

        

      

    


    
      

      (2) 1Die Erlaubnis ist zu erteilen, wenn das Wohl der Kinder und Jugendlichen in der Einrichtung gewährleistet ist. 2Dies ist in der Regel anzunehmen, wenn


      
        
          
            	1.

            	

            	
              die dem Zweck und der Konzeption der Einrichtung entsprechenden räumlichen, fachlichen, wirtschaftlichen und personellen Voraussetzungen für den Betrieb erfüllt sind,

            
          


          
            	2.

            	

            	
              die gesellschaftliche und sprachliche Integration in der Einrichtung unterstützt wird sowie die gesundheitliche Vorsorge und die medizinische Betreuung der Kinder und Jugendlichen nicht erschwert werden sowie

            
          


          
            	3.

            	

            	
              zur Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen in der Einrichtung geeignete Verfahren der Beteiligung sowie der Möglichkeit der Beschwerde in persönlichen Angelegenheiten Anwendung finden.

            
          

        

      

    


    
      

      (3) Zur Prüfung der Voraussetzungen hat der Träger der Einrichtung mit dem Antrag


      
        
          
            	1.

            	

            	
              die Konzeption der Einrichtung vorzulegen, die auch Auskunft über Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung und -sicherung gibt, sowie

            
          


          
            	2.

            	

            	
              im Hinblick auf die Eignung des Personals nachzuweisen, dass die Vorlage und Prüfung von aufgabenspezifischen Ausbildungsnachweisen sowie von Führungszeugnissen nach § 30 Absatz 5 und § 30a Absatz 1 des Bundeszentralregistergesetzes sichergestellt sind; Führungszeugnisse sind von dem Träger der Einrichtung in regelmäßigen Abständen erneut anzufordern und zu prüfen.

            
          

        

      

    


    
      

      (4) 1Die Erlaubnis kann mit Nebenbestimmungen versehen werden. 2Zur Sicherung des Wohls der Kinder und der Jugendlichen können auch nachträgliche Auflagen erteilt werden.

    


    
      

      (5) 1Besteht für eine erlaubnispflichtige Einrichtung eine Aufsicht nach anderen Rechtsvorschriften, so hat die zuständige Behörde ihr Tätigwerden zuvor mit der anderen Behörde abzustimmen. 2Sie hat den Träger der Einrichtung rechtzeitig auf weitergehende Anforderungen nach anderen Rechtsvorschriften hinzuweisen.

    


    
      

      (6) 1Sind in einer Einrichtung Mängel festgestellt worden, so soll die zuständige Behörde zunächst den Träger der Einrichtung über die Möglichkeiten zur Beseitigung der Mängel beraten. 2Wenn sich die Beseitigung der Mängel auf Entgelte oder Vergütungen nach § 75 des Zwölften Buches auswirken kann, so ist der Träger der Sozialhilfe an der Beratung zu beteiligen, mit dem Vereinbarungen nach dieser Vorschrift bestehen. 3Werden festgestellte Mängel nicht behoben, so können dem Träger der Einrichtung Auflagen erteilt werden, die zur Beseitigung einer eingetretenen oder Abwendung einer drohenden Beeinträchtigung oder Gefährdung des Wohls der Kinder oder Jugendlichen erforderlich sind. 4Wenn sich eine Auflage auf Entgelte oder Vergütungen nach § 75 des Zwölften Buches auswirkt, so entscheidet die zuständige Behörde nach Anhörung des Trägers der Sozialhilfe, mit dem Vereinbarungen nach dieser Vorschrift bestehen, über die Erteilung der Auflage. 5Die Auflage ist nach Möglichkeit in Übereinstimmung mit Vereinbarungen nach den §§ 75 bis 80 des Zwölften Buches auszugestalten.

    


    
      

      (7) 1Die Erlaubnis ist zurückzunehmen oder zu widerrufen, wenn das Wohl der Kinder oder der Jugendlichen in der Einrichtung gefährdet und der Träger der Einrichtung nicht bereit oder nicht in der Lage ist, die Gefährdung abzuwenden. 2Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Rücknahme oder den Widerruf der Erlaubnis haben keine aufschiebende Wirkung.

    

  


  
    	Auszug aus: SGB VIII


    	§ 46 Örtliche Prüfung


    	Diese Fassung gilt ab dem 01.10.2005

  


  
    
      
        	
          § 46

        

        	
          Örtliche Prüfung

        
      

    


    
      

      (1) 1Die zuständige Behörde soll nach den Erfordernissen des Einzelfalls an Ort und Stelle überprüfen, ob die Voraussetzungen für die Erteilung der Erlaubnis weiterbestehen. 2Der Träger der Einrichtung soll bei der örtlichen Prüfung mitwirken. 3Sie soll das Jugendamt und einen zentralen Träger der freien Jugendhilfe, wenn diesem der Träger der Einrichtung angehört, an der Überprüfung beteiligen.

    


    
      

      (2) 1Die von der zuständigen Behörde mit der Überprüfung der Einrichtung beauftragten Personen sind berechtigt, die für die Einrichtung benutzten Grundstücke und Räume, soweit diese nicht einem Hausrecht der Bewohner unterliegen, während der Tageszeit zu betreten, dort Prüfungen und Besichtigungen vorzunehmen, sich mit den Kindern und Jugendlichen in Verbindung zu setzen und die Beschäftigten zu befragen. 2Zur Abwehr von Gefahren für das Wohl der Kinder und der Jugendlichen können die Grundstücke und Räume auch außerhalb der in Satz 1 genannten Zeit und auch, wenn sie zugleich einem Hausrecht der Bewohner unterliegen, betreten werden. 3Der Träger der Einrichtung hat die Maßnahmen nach den Sätzen 1 und 2 zu dulden.

    

  


  

  SGB XI (Auszug)


  
    	§ 2 Selbstbestimmung


    	§ 6 Eigenverantwortung

  


  
    	Auszug aus: SGB XI


    	§ 2 Selbstbestimmung


    	Diese Fassung gilt ab dem 01.07.2008

  


  
    
      
        	
          § 2

        

        	
          Selbstbestimmung

        
      

    


    
      

      (1) 1Die Leistungen der Pflegeversicherung sollen den Pflegebedürftigen helfen, trotz ihres Hilfebedarfs ein möglichst selbständiges und selbstbestimmtes Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht. 2Die Hilfen sind darauf auszurichten, die körperlichen, geistigen und seelischen Kräfte der Pflegebedürftigen wiederzugewinnen oder zu erhalten.

    


    
      

      (2) 1Die Pflegebedürftigen können zwischen Einrichtungen und Diensten verschiedener Träger wählen. 2Ihren Wünschen zur Gestaltung der Hilfe soll, soweit sie angemessen sind, im Rahmen des Leistungsrechts entsprochen werden. 3Wünsche der Pflegebedürftigen nach gleichgeschlechtlicher Pflege haben nach Möglichkeit Berücksichtigung zu finden.

    


    
      

      (3) 1Auf die religiösen Bedürfnisse der Pflegebedürftigen ist Rücksicht zu nehmen. 2Auf ihren Wunsch hin sollen sie stationäre Leistungen in einer Einrichtung erhalten, in der sie durch Geistliche ihres Bekenntnisses betreut werden können.

    


    
      

      (4) Die Pflegebedürftigen sind auf die Rechte nach den Absätzen 2 und 3 hinzuweisen.

    

  


  
    	Auszug aus: SGB XI


    	§ 6 Eigenverantwortung


    	Diese Fassung gilt ab dem 01.07.2001

  


  
    
      
        	
          § 6

        

        	
          Eigenverantwortung

        
      

    


    
      

      (1) Die Versicherten sollen durch gesundheitsbewußte Lebensführung, durch frühzeitige Beteiligung an Vorsorgemaßnahmen und durch aktive Mitwirkung an Krankenbehandlung und Leistungen zur medizinischen Rehabilitation dazu beitragen, Pflegebedürftigkeit zu vermeiden.

    


    
      

      (2) Nach Eintritt der Pflegebedürftigkeit haben die Pflegebedürftigen an Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und der aktivierenden Pflege mitzuwirken, um die Pflegebedürftigkeit zu überwinden, zu mindern oder eine Verschlimmerung zu verhindern.

    

  


  

  StVZO (Auszug)


  
    	§ 19 Erteilung und Wirksamkeit der Betriebserlaubnis


    	§ 29 Untersuchung der Kraftfahrzeuge und Anhänger

  


  
    	Auszug aus: StVZO


    	§ 19 Erteilung und Wirksamkeit der Betriebserlaubnis


    	Diese Fassung gilt ab dem 01.06.2012

  


  
    
      
        	
          § 19

        

        	
          Erteilung und Wirksamkeit der Betriebserlaubnis

        
      

    


    
      

      (1) Die Betriebserlaubnis ist zu erteilen, wenn das Fahrzeug den Vorschriften dieser Verordnung, den zu ihrer Ausführung erlassenen Anweisungen des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung und den Vorschriften der Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 des Rates vom 20. Dezember 1985 über das Kontrollgerät im Straßenverkehr (ABl. L 370 vom 31. 12. 1985, S. 8), die zuletzt durch die Verordnung (EU) Nr. 1266/2009 (ABl. L 339 vom 22. 12. 2009, S. 3) geändert worden ist, entspricht. Die Betriebserlaubnis ist ferner zu erteilen, wenn das Fahrzeug anstelle der Vorschriften dieser Verordnung die Einzelrichtlinien in ihrer jeweils geltenden Fassung erfüllt, die


      
        
          
            	1.

            	

            	
              in Anhang IV der Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. September 2007 zur Schaffung eines Rahmens für die Genehmigung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten für diese Fahrzeuge (Rahmenrichtlinie) (ABl. L 263 vom 9. 10. 2007, S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EU) Nr. 371/2010 (ABl. L 110 vom 1. 5. 2010, S. 1) geändert worden ist, oder

            
          


          
            	2.

            	

            	
              in Anhang II Kapitel B der Richtlinie 2003/37/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Mai 2003 über die Typgenehmigung für land- oder forstwirtschaftliche Zugmaschinen, ihre Anhänger und die von ihnen gezogenen auswechselbaren Maschinen sowie für Systeme, Bauteile und selbstständige technische Einheiten dieser Fahrzeuge und zur Aufhebung der Richtlinie 74/150/EWG (ABl. L 171 vom 9. 7. 2003, S. 1), die zuletzt durch die Richtlinie 2010/62/EU (ABl. L 238 vom 9. 9. 2010, S. 7) geändert worden ist, oder

            
          


          
            	3.

            	

            	
              in Anhang I der Richtlinie 2002/24/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. März 2002 über die Typgenehmigung für zweirädrige oder dreirädrige Kraftfahrzeuge und zur Aufhebung der Richtlinie 92/61/EWG des Rates (ABl. L 124 vom 9. 5. 2002, S. 1), die zuletzt durch die Verordnung (EG) Nr. 1137/2008 (ABl. L 311 vom 21. 11. 2008, S. 1) geändert worden ist,

            
          

        

      


      in seiner jeweils geltenden Fassung genannt sind. Die jeweilige Liste der in Anhang IV der Richtlinie 2007/46/EG, in Anhang II der Richtlinie 2003/37/EG und in Anhang I der Richtlinie 2002/24/EG genannten Einzelrichtlinien wird unter Angabe der Kurzbezeichnungen und der ersten Fundstelle aus dem Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im Verkehrsblatt bekannt gemacht und fortgeschrieben. Die in Satz 2 genannten Einzelrichtlinien sind jeweils ab dem Zeitpunkt anzuwenden, zu dem sie in Kraft treten und nach Satz 3 bekannt gemacht worden sind. Soweit in einer Einzelrichtlinie ihre verbindliche Anwendung vorgeschrieben ist, ist nur diese Einzelrichtlinie maßgeblich. Gehört ein Fahrzeug zu einem genehmigten Typ oder liegt eine Einzelbetriebserlaubnis nach dieser Verordnung oder eine Einzelgenehmigung nach § 13 der EG-Fahrzeuggenehmigungsverordnung vor, ist die Erteilung einer neuen Betriebserlaubnis nur zulässig, wenn die Betriebserlaubnis nach Absatz 2 Satz 2 erloschen ist.

    


    
      

      (2) Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt, wenn sie nicht ausdrücklich entzogen wird, bis zu seiner endgültigen Außerbetriebsetzung wirksam. Sie erlischt, wenn Änderungen vorgenommen werden, durch die


      
        
          
            	1.

            	

            	
              die in der Betriebserlaubnis genehmigte Fahrzeugart geändert wird,

            
          


          
            	2.

            	

            	
              eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern zu erwarten ist oder

            
          


          
            	3.

            	

            	
              das Abgas- oder Geräuschverhalten verschlechtert wird.

            
          

        

      


      Sie erlischt ferner für Fahrzeuge der Bundeswehr, für die § 20 Absatz 3b oder § 21 Satz 5 angewendet worden ist, sobald die Fahrzeuge nicht mehr für die Bundeswehr zugelassen sind. Für die Erteilung einer neuen Betriebserlaubnis gilt § 21 entsprechend. Besteht Anlass zur Annahme, dass die Betriebserlaubnis erloschen ist, kann die Verwaltungsbehörde zur Vorbereitung einer Entscheidung


      
        
          
            	1.

            	

            	
              die Beibringung eines Gutachtens eines amtlich anerkannten Sachverständigen, Prüfers für den Kraftfahrzeugverkehr oder eines Prüfingenieurs darüber, ob das Fahrzeug den Vorschriften dieser Verordnung entspricht, oder

            
          


          
            	2.

            	

            	
              die Vorführung des Fahrzeugs

            
          

        

      


      anordnen und wenn nötig mehrere solcher Anordnungen treffen; auch darf eine Prüfplakette nach Anlage IX nicht zugeteilt werden.

    


    
      

      (2a) Die Betriebserlaubnis für Fahrzeuge, die nach ihrer Bauart speziell für militärische oder polizeiliche Zwecke sowie für Zwecke des Brandschutzes und des Katastrophenschutzes bestimmt sind, bleibt nur so lange wirksam, wie die Fahrzeuge für die Bundeswehr, die Bundespolizei, die Polizei, die Feuerwehr oder den Katastrophenschutz zugelassen oder eingesetzt werden. Für Fahrzeuge nach Satz 1 darf eine Betriebserlaubnis nach § 21 nur der Bundeswehr, der Bundespolizei, der Polizei, der Feuerwehr oder dem Katastrophenschutz erteilt werden; dies gilt auch, wenn die für die militärischen oder die polizeilichen Zwecke sowie die Zwecke des Brandschutzes und des Katastrophenschutzes vorhandene Ausstattung oder Ausrüstung entfernt, verändert oder unwirksam gemacht worden ist. Ausnahmen von Satz 2 für bestimmte Einsatzzwecke können gemäß § 70 genehmigt werden.

    


    
      

      (3) Abweichend von Absatz 2 Satz 2 erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs jedoch nicht, wenn bei Änderungen durch Ein- oder Anbau von Teilen


      
        
          
            	1.

            	

            	
              für diese Teile


              
                
                  
                    	a)

                    	

                    	
                      eine Betriebserlaubnis nach § 22 oder eine Bauartgenehmigung nach § 22a erteilt worden ist oder

                    
                  


                  
                    	b)

                    	

                    	
                      der nachträgliche Ein- oder Anbau im Rahmen einer Betriebserlaubnis oder eines Nachtrags dazu für das Fahrzeug nach § 20 oder § 21 genehmigt worden ist

                    
                  

                

              


              und die Wirksamkeit der Betriebserlaubnis, der Bauartgenehmigung oder der Genehmigung nicht von der Abnahme des Ein- oder Anbaus abhängig gemacht worden ist oder

            
          


          
            	2.

            	

            	
              für diese Teile


              
                
                  
                    	a)

                    	

                    	
                      eine EWG-Betriebserlaubnis, eine EWG-Bauartgenehmigung oder eine EG-Typgenehmigung nach Europäischem Gemeinschaftsrecht oder

                    
                  


                  
                    	b)

                    	

                    	
                      eine Genehmigung nach Regelungen in der jeweiligen Fassung entsprechend dem Übereinkommen vom 20. März 1958 über die Annahme einheitlicher Bedingungen für die Genehmigung der Ausrüstungsgegenstände und Teile von Kraftfahrzeugen und über die gegenseitige Anerkennung der Genehmigung (BGBl. 1965 II S. 857, 858), soweit diese von der Bundesrepublik Deutschland angewendet werden,

                    
                  

                

              


              erteilt worden ist und eventuelle Einschränkungen oder Einbauanweisungen beachtet sind oder

            
          


          
            	3.

            	

            	
              die Wirksamkeit der Betriebserlaubnis, der Bauartgenehmigung oder der Genehmigung dieser Teile nach Nummer 1 Buchstabe a oder b von einer Abnahme des Ein- oder Anbaus abhängig gemacht ist und die Abnahme unverzüglich durchgeführt und nach § 22 Absatz 1 Satz 5, auch in Verbindung mit § 22a Absatz 1a, bestätigt worden ist oder

            
          


          
            	4.

            	

            	
              für diese Teile


              
                
                  
                    	a)

                    	

                    	
                      die Identität mit einem Teil gegeben ist, für das ein Gutachten eines Technischen Dienstes nach Anlage XIX über die Vorschriftsmäßigkeit eines Fahrzeugs bei bestimmungsgemäßem Ein- oder Anbau dieser Teile (Teilegutachten) vorliegt,

                    
                  


                  
                    	b)

                    	

                    	
                      der im Gutachten angegebene Verwendungsbereich eingehalten wird und

                    
                  


                  
                    	c)

                    	

                    	
                      die Abnahme des Ein- oder Anbaus unverzüglich durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder durch einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb durchgeführt und der ordnungsgemäße Ein- oder Anbau entsprechend § 22 Absatz 1 Satz 5 bestätigt worden ist; § 22 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 2 Satz 3 gilt entsprechend.

                    
                  

                

              

            
          

        

      


      Werden bei Teilen nach Nummer 1 oder 2 in der Betriebserlaubnis, der Bauartgenehmigung oder der Genehmigung aufgeführte Einschränkungen oder Einbauanweisungen nicht eingehalten, erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs.

    


    
      

      (4) Der Führer des Fahrzeugs hat in den Fällen


      
        
          
            	1.

            	

            	
              des Absatzes 3 Nummer 1 den Abdruck oder die Ablichtung der betreffenden Betriebserlaubnis, Bauartgenehmigung, Genehmigung im Rahmen der Betriebserlaubnis oder eines Nachtrags dazu oder eines Auszugs dieser Erlaubnis oder Genehmigung, der die für die Verwendung wesentlichen Angaben enthält, und

            
          


          
            	2.

            	

            	
              des Absatzes 3 Nummer 3 und 4 einen Nachweis nach einem vom Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung im Verkehrsblatt bekannt gemachten Muster über die Erlaubnis, die Genehmigung oder das Teilegutachten mit der Bestätigung des ordnungsgemäßen Ein- oder Anbaus sowie den zu beachtenden Beschränkungen oder Auflagen mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen. Satz 1 gilt nicht, wenn die Zulassungsbescheinigung Teil I, das Anhängerverzeichnis nach § 11 Absatz 1 Satz 2 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung oder ein nach § 4 Absatz 5 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung mitzuführender oder aufzubewahrender Nachweis einen entsprechenden Eintrag einschließlich zu beachtender Beschränkungen oder Auflagen enthält; anstelle der zu beachtenden Beschränkungen oder Auflagen kann auch ein Vermerk enthalten sein, dass diese in einer mitzuführenden Erlaubnis, Genehmigung oder einem mitzuführenden Nachweis aufgeführt sind. Die Pflicht zur Mitteilung von Änderungen nach § 13 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung bleibt unberührt.

            
          

        

      

    


    
      

      (5) Ist die Betriebserlaubnis nach Absatz 2 Satz 2 oder Absatz 3 Satz 2 erloschen, so darf das Fahrzeug nicht auf öffentlichen Straßen in Betrieb genommen werden oder dessen Inbetriebnahme durch den Halter angeordnet oder zugelassen werden. Ausnahmen von Satz 1 sind nur nach Maßgabe der Sätze 3 bis 5 zulässig. Ist die Betriebserlaubnis nach Absatz 2 Satz 2 erloschen, dürfen nur solche Fahrten durchgeführt werden, die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erlangung einer neuen Betriebserlaubnis stehen. Am Fahrzeug sind die bisherigen Kennzeichen oder rote Kennzeichen oder Kurzzeitkennzeichen zu führen. Die Sätze 3 und 4 gelten auch für Fahrten, die der amtlich anerkannte Sachverständige für den Kraftfahrzeugverkehr im Rahmen der Erstellung des Gutachtens durchführt.

    


    
      

      (6) Werden an Fahrzeugen von Fahrzeugherstellern, die Inhaber einer Betriebserlaubnis für Typen sind, im Sinne des Absatzes 2 Teile verändert, so bleibt die Betriebserlaubnis wirksam, solange die Fahrzeuge ausschließlich zur Erprobung verwendet werden; insoweit ist auch keine Mitteilung an die Zulassungsbehörde erforderlich. Satz 1 gilt nur, wenn die Zulassungsbehörde im Fahrzeugschein bestätigt hat, dass ihr das Fahrzeug als Erprobungsfahrzeug gemeldet worden ist.

    


    
      

      (7) Die Absätze 2 bis 6 gelten entsprechend für die EG-Typgenehmigung.

    

  


  
    	Auszug aus: StVZO


    	§ 29 Untersuchung der Kraftfahrzeuge und Anhänger


    	Diese Fassung gilt ab dem 01.06.2012

  


  
    
      
        	
          § 29

        

        	
          Untersuchung der Kraftfahrzeuge und Anhänger

        
      

    


    
      

      (1) Halter von zulassungspflichtigen Fahrzeugen im Sinne des § 3 Absatz 1 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung und kennzeichenpflichtigen Fahrzeugen nach § 4 Absatz 2 und 3 Satz 2 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung haben ihre Fahrzeuge auf ihre Kosten nach Maßgabe der Anlage VIII in Verbindung mit Anlage VIIIa in regelmäßigen Zeitabständen untersuchen zu lassen. Ausgenommen sind


      
        
          
            	1.

            	

            	
              Fahrzeuge mit rotem Kennzeichen oder Kurzzeitkennzeichen,

            
          


          
            	2.

            	

            	
              Fahrzeuge der Bundeswehr und der Bundespolizei.

            
          

        

      


      Über die Untersuchung der Fahrzeuge der Feuerwehren und des Katastrophenschutzes entscheiden die zuständigen obersten Landesbehörden im Einzelfall oder allgemein.

    


    
      

      (2) Der Halter hat den Monat, in dem das Fahrzeug spätestens zur


      
        
          
            	1.

            	

            	
              Hauptuntersuchung vorgeführt werden muss, durch eine Prüfplakette nach Anlage IX auf dem amtlichen Kennzeichen nachzuweisen,

            
          


          
            	2.

            	

            	
              Sicherheitsprüfung vorgeführt werden muss, durch eine Prüfmarke in Verbindung mit einem SP-Schild nach Anlage IXb nachzuweisen.

            
          

        

      


      Prüfplaketten sind von der nach Landesrecht zuständigen Behörde oder den zur Durchführung von Hauptuntersuchungen berechtigten Personen zuzuteilen und auf dem hinteren amtlichen Kennzeichen dauerhaft und gegen Missbrauch gesichert anzubringen. Prüfmarken sind von der nach Landesrecht zuständigen Behörde zuzuteilen und von dem Halter oder seinem Beauftragten auf dem SP-Schild nach den Vorschriften der Anlage IXb anzubringen oder von den zur Durchführung von Hauptuntersuchungen oder Sicherheitsprüfungen berechtigten Personen zuzuteilen und von diesen nach den Vorschriften der Anlage IXb auf dem SP-Schild anzubringen. SP-Schilder dürfen von der nach Landesrecht zuständigen Behörde, von den zur Durchführung von Hauptuntersuchungen berechtigten Personen, dem Fahrzeughersteller, dem Halter oder seinem Beauftragten nach den Vorschriften der Anlage IXb angebracht werden.

    


    
      

      (3) Eine Prüfplakette darf nur dann zugeteilt und angebracht werden, wenn die Vorschriften der Anlage VIII eingehalten sind. Durch die nach durchgeführter Hauptuntersuchung zugeteilte und angebrachte Prüfplakette wird bescheinigt, dass das Fahrzeug zum Zeitpunkt dieser Untersuchung vorschriftsmäßig nach Nummer 1.2 der Anlage VIII ist. Weist das Fahrzeug lediglich geringe Mängel auf, so kann abweichend von Satz 1 die Prüfplakette zugeteilt und angebracht werden, wenn die unverzügliche Beseitigung der Mängel zu erwarten ist.

    


    
      

      (4) Eine Prüfmarke darf zugeteilt und angebracht werden, wenn das Fahrzeug nach Abschluss der Sicherheitsprüfung nach Maßgabe der Nummer 1.3 der Anlage VIII keine Mängel aufweist. Die Vorschriften von Nummer 2.6 der Anlage VIII bleiben unberührt.

    


    
      

      (5) Der Halter hat dafür zu sorgen, dass sich die nach Absatz 3 angebrachte Prüfplakette und die nach Absatz 4 angebrachte Prüfmarke und das SP-Schild in ordnungsgemäßem Zustand befinden; sie dürfen weder verdeckt noch verschmutzt sein.

    


    
      

      (6) Monat und Jahr des Ablaufs der Frist für die nächste


      
        
          
            	1.

            	

            	
              Hauptuntersuchung müssen von demjenigen, der die Prüfplakette zugeteilt und angebracht hat,


              
                
                  
                    	a)

                    	

                    	
                      bei den im üblichen Zulassungsverfahren behandelten Fahrzeugen in der Zulassungsbescheinigung Teil I oder

                    
                  


                  
                    	b)

                    	

                    	
                      bei anderen Fahrzeugen auf dem nach § 4 Absatz 5 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung mitzuführenden oder aufzubewahrenden Nachweis in Verbindung mit dem Prüfstempel der untersuchenden Stelle oder dem HU-Code und der Kennnummer der untersuchenden Person oder Stelle,

                    
                  

                

              

            
          


          
            	2.

            	

            	
              Sicherheitsprüfung müssen von demjenigen, der die Prüfmarke zugeteilt hat, im Prüfprotokoll

            
          

        

      


      vermerkt werden.

    


    
      

      (7) Die Prüfplakette und die Prüfmarke werden mit Ablauf des jeweils angegebenen Monats ungültig. Ihre Gültigkeit verlängert sich um einen Monat, wenn bei der Durchführung der Hauptuntersuchung oder Sicherheitsprüfung Mängel festgestellt werden, die vor der Zuteilung einer neuen Prüfplakette oder Prüfmarke zu beheben sind. Satz 2 gilt auch, wenn bei geringen Mängeln keine Prüfplakette nach Absatz 3 Satz 3 zugeteilt wird, und für Prüfmarken in den Fällen der Anlage VIII Nummer 2.4 Satz 6. Befindet sich an einem Fahrzeug, das mit einer Prüfplakette oder einer Prüfmarke in Verbindung mit einem SP-Schild versehen sein muss, keine gültige Prüfplakette oder keine gültige Prüfmarke, so kann die nach Landesrecht zuständige Behörde für die Zeit bis zur Anbringung der vorgenannten Nachweise den Betrieb des Fahrzeugs im öffentlichen Verkehr untersagen oder beschränken. Die betroffene Person hat das Verbot oder die Beschränkung zu beachten.

    


    
      

      (8) Einrichtungen aller Art, die zu Verwechslungen mit der in Anlage IX beschriebenen Prüfplakette oder der in Anlage IXb beschriebenen Prüfmarke in Verbindung mit dem SP-Schild Anlass geben können, dürfen an Kraftfahrzeugen und ihren Anhängern nicht angebracht sein.

    


    
      

      (9) Der für die Durchführung von Hauptuntersuchungen oder Sicherheitsprüfungen Verantwortliche hat für Hauptuntersuchungen einen Untersuchungsbericht und für Sicherheitsprüfungen ein Prüfprotokoll nach Maßgabe der Anlage VIII zu erstellen und dem Fahrzeughalter oder seinem Beauftragten auszuhändigen.

    


    
      

      (10) Der Halter hat den Untersuchungsbericht mindestens bis zur nächsten Hauptuntersuchung und das Prüfprotokoll mindestens bis zur nächsten Sicherheitsprüfung aufzubewahren. Der Halter oder sein Beauftragter hat den Untersuchungsbericht, bei Fahrzeugen nach Absatz 11 zusammen mit dem Prüfprotokoll und dem Prüfbuch, zuständigen Personen und der nach Landesrecht zuständigen Behörde auf deren Anforderung hin auszuhändigen. Kann der letzte Untersuchungsbericht oder das letzte Prüfprotokoll nicht ausgehändigt werden, hat der Halter auf seine Kosten Zweitschriften von den prüfenden Stellen zu beschaffen oder eine Hauptuntersuchung oder eine Sicherheitsprüfung durchführen zu lassen. Die Sätze 2 und 3 gelten nicht für den Hauptuntersuchungsbericht bei der Fahrzeugzulassung, wenn die Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung für die Zulassungsbehörde aus einem anderen amtlichen Dokument ersichtlich ist.

    


    
      

      (11) Halter von Fahrzeugen, an denen nach Nummer 2.1 der Anlage VIII Sicherheitsprüfungen durchzuführen sind, haben ab dem Tag der Zulassung Prüfbücher nach einem im Verkehrsblatt mit Zustimmung der zuständigen obersten Landesbehörden bekannt gemachten Muster zu führen. Untersuchungsberichte und Prüfprotokolle müssen mindestens für die Dauer ihrer Aufbewahrungspflicht nach Absatz 10 in den Prüfbüchern abgeheftet werden.

    


    
      

      (12) Der für die Durchführung von Hauptuntersuchungen oder Sicherheitsprüfungen Verantwortliche hat ihre Durchführung unter Angabe des Datums, bei Kraftfahrzeugen zusätzlich unter Angabe des Kilometerstandes, im Prüfbuch einzutragen.

    


    
      

      (13) Prüfbücher sind bis zur endgültigen Außerbetriebsetzung des jeweiligen Fahrzeugs von dem Halter des Fahrzeugs aufzubewahren.

    

  


  

  TVöD (Auszug)


  
    	§ 4 Versetzung, Abordnung, Zuweisung, Personalgestellung


    	§ 5 Qualifizierung


    	§ 17 Allgemeine Regelungen zu den Stufen


    	§ 18 (VKA) Leistungsentgelt


    	§ 35 Zeugnis

  


  
    	Auszug aus: TVöD


    	§ 4 Versetzung, Abordnung, Zuweisung, Personalgestellung

  


  
    
      
        	
          § 4

        

        	
          Versetzung, Abordnung, Zuweisung, Personalgestellung

        
      

    


    
      

      (1) 1Beschäftigte können aus dienstlichen oder betrieblichen Gründen versetzt oder abgeordnet werden. 2Sollen Beschäftigte an eine Dienststelle oder einen Betrieb außerhalb des bisherigen Arbeitsortes versetzt oder voraussichtlich länger als drei Monate abgeordnet werden, so sind sie vorher zu hören.


      
        
          Protokollerklärungen zu Absatz 1:
        


        
          
            
              	1.

              	

              	
                Abordnung ist die Zuweisung einer vorübergehenden Beschäftigung bei einer anderen Dienststelle oder einem anderen Betrieb desselben oder eines anderen Arbeitgebers unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses.

              
            


            
              	2.

              	

              	
                Versetzung ist die Zuweisung einer auf Dauer bestimmten Beschäftigung bei einer anderen Dienststelle oder einem anderen Betrieb desselben Arbeitgebers unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses.

              
            

          

        

      


      
        
          Niederschriftserklärung zu § 4 Abs. 1:
        


        Der Begriff „Arbeitsort“ ist ein generalisierter Oberbegriff; die Bedeutung unterscheidet sich nicht von dem bisherigen Begriff „Dienstort“.

      

    


    
      

      (2) 1Beschäftigten kann im dienstlichen/betrieblichen oder öffentlichen Interesse mit ihrer Zustimmung vorübergehend eine mindestens gleich vergütete Tätigkeit bei einem Dritten zugewiesen werden. 2Die Zustimmung kann nur aus wichtigem Grund verweigert werden. 3Die Rechtsstellung der Beschäftigten bleibt unberührt. 4Bezüge aus der Verwendung nach Satz 1 werden auf das Entgelt angerechnet.


      
        
          Protokollerklärung zu Absatz 2:
        


        Zuweisung ist – unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses – die vorübergehende Beschäftigung bei einem Dritten im In- und Ausland, bei dem der Allgemeine Teil des TVöD nicht zur Anwendung kommt.

      

    


    
      

      (3) 1Werden Aufgaben der Beschäftigten zu einem Dritten verlagert, ist auf Verlangen des Arbeitgebers bei weiter bestehendem Arbeitsverhältnis die arbeitsvertraglich geschuldete Arbeitsleistung bei dem Dritten zu erbringen (Personalgestellung). 2§ 613a BGB sowie gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt.


      
        
          Protokollerklärung zu Absatz 3:
        


        1Personalgestellung ist – unter Fortsetzung des bestehenden Arbeitsverhältnisses – die auf Dauer angelegte Beschäftigung bei einem Dritten. 2Die Modalitäten der Personalgestellung werden zwischen dem Arbeitgeber und dem Dritten vertraglich geregelt.

      

    

  


  
    	Auszug aus: TVöD


    	§ 5 Qualifizierung

  


  
    
      
        	
          § 5

        

        	
          Qualifizierung

        
      

    


    
      

      (1) 1Ein hohes Qualifikationsniveau und lebenslanges Lernen liegen im gemeinsamen Interesse von Beschäftigten und Arbeitgebern. 2Qualifizierung dient der Steigerung von Effektivität und Effizienz des öffentlichen Dienstes, der Nachwuchsförderung und der Steigerung von beschäftigungsbezogenen Kompetenzen. 3Die Tarifvertragsparteien verstehen Qualifizierung auch als Teil der Personalentwicklung.

    


    
      

      (2) 1Vor diesem Hintergrund stellt Qualifizierung nach diesem Tarifvertrag ein Angebot dar, aus dem für die Beschäftigten kein individueller Anspruch außer nach Absatz 4 abgeleitet, aber das durch freiwillige Betriebsvereinbarung wahrgenommen und näher ausgestaltet werden kann. 2Entsprechendes gilt für Dienstvereinbarungen im Rahmen der personalvertretungsrechtlichen Möglichkeiten. 3Weitergehende Mitbestimmungsrechte werden dadurch nicht berührt.

    


    
      

      (3) 1Qualifizierungsmaßnahmen sind


      
        
          
            	a)

            	

            	
              die Fortentwicklung der fachlichen, methodischen und sozialen Kompetenzen für die übertragenen Tätigkeiten (Erhaltungsqualifizierung),

            
          


          
            	b)

            	

            	
              der Erwerb zusätzlicher Qualifikationen (Fort- und Weiterbildung),

            
          


          
            	c)

            	

            	
              die Qualifizierung zur Arbeitsplatzsicherung (Qualifizierung für eine andere Tätigkeit; Umschulung) und

            
          


          
            	d)

            	

            	
              die Einarbeitung bei oder nach längerer Abwesenheit (Wiedereinstiegsqualifizierung).

            
          

        

      


      2Die Teilnahme an einer Qualifizierungsmaßnahme wird dokumentiert und den Beschäftigten schriftlich bestätigt.

    


    
      

      (4) 1Beschäftigte haben – auch in den Fällen des Abatzes 3 Satz 1 Buchst. d – Anspruch auf ein regelmäßiges Gespräch mit der jeweiligen Führungskraft, in dem festgestellt wird, ob und welcher Qualifizierungsbedarf besteht. 2Dieses Gespräch kann auch als Gruppengespräch geführt werden. 3Wird nichts anderes geregelt, ist das Gespräch jährlich zu führen.

    


    
      

      (5) 1Die Kosten einer vom Arbeitgeber veranlassten Qualifizierungsmaßnahme – einschließlich Reisekosten – werden, soweit sie nicht von Dritten übernommen werden, grundsätzlich vom Arbeitgeber getragen. 2Ein möglicher Eigenbetrag wird durch eine Qualifizierungsvereinbarung geregelt. 3Die Betriebsparteien sind gehalten, die Grundsätze einer fairen Kostenverteilung unter Berücksichtigung des betrieblichen und individuellen Nutzens zu regeln. 4Ein Eigenbeitrag der Beschäftigten kann in Geld und/oder Zeit erfolgen.

    


    
      

      (6) Zeiten von vereinbarten Qualifizierungsmaßnahmen gelten als Arbeitszeit.

    


    
      

      (7) Gesetzliche Förderungsmöglichkeiten können in die Qualifizierungsplanung einbezogen werden.

    


    
      

      (8) Für Beschäftigte mit individuellen Arbeitszeiten sollen Qualifizierungsmaßnahmen so angeboten werden, dass ihnen eine gleichberechtigte Teilnahme ermöglicht wird.

    

  


  
    	Auszug aus: TVöD


    	§ 17 Allgemeine Regelungen zu den Stufen


    	Diese Fassung gilt ab dem 01.03.2012

  


  
    
      
        	
          § 17

        

        	
          Allgemeine Regelungen zu den Stufen

        
      

    


    
      

      (1) Die Beschäftigten erhalten vom Beginn des Monats an, in dem die nächste Stufe erreicht wird, das Tabellenentgelt nach der neuen Stufe.

    


    
      

      (2) 1Bei Leistungen der/des Beschäftigten, die erheblich über dem Durchschnitt liegen, kann die erforderliche Zeit für das Erreichen der Stufen 4 bis 6 jeweils verkürzt werden. 2Bei Leistungen, die erheblich unter dem Durchschnitt liegen, kann die erforderliche Zeit für das Erreichen der Stufen 4 bis 6 jeweils verlängert werden. 3Bei einer Verlängerung der Stufenlaufzeit hat der Arbeitgeber jährlich zu prüfen, ob die Voraussetzungen für die Verlängerung noch vorliegen. 4Für die Beratung von schriftlich begründeten Beschwerden von Beschäftigten gegen eine Verlängerung nach Satz 2 bzw. 3 ist eine betriebliche Kommission zuständig. 5Die Mitglieder der betrieblichen Kommission werden je zur Hälfte vom Arbeitgeber und vom Betriebs-/Personalrat benannt; sie müssen dem Betrieb/der Dienststelle angehören. 6Der Arbeitgeber entscheidet auf Vorschlag der Kommission darüber, ob und in welchem Umfang der Beschwerde abgeholfen werden soll.


      
        
          Protokollerklärung zu Absatz 2:
        


        1Die Instrumente der materiellen Leistungsanreize (§ 18) und der leistungsbezogene Stufenaufstieg bestehen unabhängig voneinander und dienen unterschiedlichen Zielen. 2Leistungsbezogene Stufenaufstiege unterstützen insbesondere die Anliegen der Personalentwicklung.

      


      
        
          Protokollerklärung zu Absatz 2 Satz 2:
        


        Bei Leistungsminderungen, die auf einem anerkannten Arbeitsunfall oder einer Berufskrankheit gemäß §§ 8 und 9 SGB VII beruhen, ist diese Ursache in geeigneter Weise zu berücksichtigen.

      


      
        
          Protokollerklärung zu Absatz 2 Satz 6:
        


        Die Mitwirkung der Kommission erfasst nicht die Entscheidung über die leistungsbezogene Stufenzuordnung.

      

    


    
      

      (3) 1Den Zeiten einer ununterbrochenen Tätigkeit im Sinne des § 16 (Bund) Abs. 4 Satz 1 und des § 16 (VKA) Abs. 3 Satz 1 stehen gleich:


      
        
          
            	a)

            	

            	
              Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz,

            
          


          
            	b)

            	

            	
              Zeiten einer Arbeitsunfähigkeit nach § 22 bis zu 39 Wochen,

            
          


          
            	c)

            	

            	
              Zeiten eines bezahlten Urlaubs,

            
          


          
            	d)

            	

            	
              Zeiten eines Sonderurlaubs, bei denen der Arbeitgeber vor dem Antritt schriftlich ein dienstliches bzw. betriebliches Interesse anerkannt hat,

            
          


          
            	e)

            	

            	
              Zeiten einer sonstigen Unterbrechung von weniger als einem Monat im Kalenderjahr,

            
          


          
            	f)

            	

            	
              Zeiten der vorübergehenden Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit.

            
          

        

      


      2Zeiten der Unterbrechung bis zu einer Dauer von jeweils drei Jahren, die nicht von Satz 1 erfasst werden, und Elternzeit bis zu jeweils fünf Jahren sind unschädlich, werden aber nicht auf die Stufenlaufzeit angerechnet. 3Bei einer Unterbrechung von mehr als drei Jahren, bei Elternzeit von mehr als fünf Jahren, erfolgt eine Zuordnung zu der Stufe, die der vor der Unterbrechung erreichten Stufe vorangeht, jedoch nicht niedriger als bei einer Neueinstellung; die Stufenlaufzeit beginnt mit dem Tag der Arbeitsaufnahme. 4Zeiten, in denen Beschäftigte mit einer kürzeren als der regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit eines entsprechenen Vollbeschäftigten beschäftigt waren, werden voll angerechnet.

    


    
      

      (4) 1Bei Eingruppierung in eine höhere Entgeltgruppe werden die Beschäftigten derjenigen Stufe zugeordnet, in der sie mindestens ihr bisheriges Tabellenentgelt erhalten, mindestens jedoch der Stufe 2. 2Beträgt der Unterschiedsbetrag zwischen dem derzeitigen Tabellenentgelt und dem Tabellenentgelt nach Satz 1


      
        	
          in den Entgeltgruppen 1 bis 8


          
            	
              vom 1. März 2012 bis 31. Dezember 2012 weniger als 51,75 Euro,

            


            	
              vom 1. Januar 2013 bis 31. Juli 2013 weniger als 52,47 Euro,

            


            	
              ab 1. August 2013 weniger als 53,20 Euro,

            

          

        


        	
          in den Entgeltgruppen 9 bis 15


          
            	
              vom 1. März 2012 bis 31. Dezember 2012 weniger als 82,80 Euro,

            


            	
              vom 1. Januar 2013 bis 31. Juli 2013 weniger als 83,96 Euro,

            


            	
              ab 1. August 2013 weniger als 85,14 Euro,

            

          


          so erhält die/der Beschäftigte während der betreffenden Stufenlaufzeit anstelle des Unterschiedsbetrages den vorgenannten jeweils zustehenden Garantiebetrag.

        

      


      3Wird die/der Beschäftigte nicht in die nächsthöhere, sondern in eine darüber liegende Entgeltgruppe höhergruppiert, ist das Tabellenentgelt für jede dazwischen liegende Entgeltgruppe nach Satz 1 zu berechnen; Satz 2 gilt mit der Maßgabe, dass auf das derzeitige Tabellenentgelt und das Tabellenentgelt der Entgeltgruppe abzustellen ist, in die die/der Beschäftigte höhergruppiert wird. 4Die Stufenlaufzeit in der höheren Entgeltgruppe beginnt mit dem Tag der Höhergruppierung. 5Bei einer Eingruppierung in eine niedrigere Entgeltgruppe ist die/der Beschäftigte der in der höheren Entgeltgruppe erreichten Stufe zuzuordnen. 6Die/Der Beschäftigte erhält vom Beginn des Monats an, in dem die Veränderung wirksam wird, das entsprechende Tabellenentgelt aus der in Satz 1 oder Satz 5 festgelegten Stufe der betreffenden Entgeltgruppe, ggf. einschließlich des Garantiebetrags.


      
        
          Protokollerklärung zu Absatz 4 Satz 2:
        


        Die Garantiebeträge nehmen an allgemeinen Entgeltanpassungen teil.

      


      
        
          Protokollerklärung zu Absatz 4 Satz 3:
        


        Satz 3 gilt bis zum Inkrafttreten der Eingruppierungsvorschriften des TVöD (Entgeltordnung) nicht für Beschäftigte im Sinne von § 38 Abs. 5 Satz 1, wenn sie von der Entgeltgruppe 3 in die Entgeltgruppe 5 oder von der Entgeltgruppe 6 in die Entgeltgruppe 8 höhergruppiert werden.

      

    

  


  
    	Auszug aus: TVöD


    	§ 18 (VKA) Leistungsentgelt


    	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2010

  


  
    
      
        	
          § 18 (VKA)

        

        	
          Leistungsentgelt

        
      

    


    
      

      (1) 1Die leistungs- und/oder erfolgsorientierte Bezahlung soll dazu beitragen, die öffentlichen Dienstleistungen zu verbessern. 2Zugleich sollen Motivation, Eigenverantwortung und Führungskompetenz gestärkt werden.

    


    
      

      (2) 1Ab dem 1. Januar 2007 wird ein Leistungsentgelt eingeführt. 2Das Leistungsentgelt ist eine variable und leistungsorientierte Bezahlung zusätzlich zum Tabellenentgelt.

    


    
      

      (3) 1Ausgehend von einer vereinbarten Zielgröße von 8 v. H. entspricht bis zu einer Vereinbarung eines höheren Vomhundertsatzes das für das Leistungsentgelt zur Verfügung stehende Gesamtvolumen


      
        	
          ab 1. Januar 2010 1,25 v. H.,

        


        	
          ab 1. Januar 2011 1,50 v. H.,

        


        	
          ab 1. Januar 2012 1,75 v. H. und

        


        	
          ab 1. Januar 2013 2,00 v. H.

        

      


      der ständigen Monatsentgelte des Vorjahres aller unter den Geltungsbereich des TVöD fallenden Beschäftigten des jeweiligen Arbeitgebers.


      2Das für das Leistungsentgelt zur Verfügung stehende Gesamtvolumen ist zweckentsprechend zu verwenden; es besteht die Verpflichtung zu jährlicher Auszahlung der Leistungsentgelte.


      
        
          Protokollerklärung zu Absatz 3 Satz 1:
        


        1Ständige Monatsentgelte sind insbesondere das Tabellenentgelt (ohne Sozialversicherungsbeiträge des Arbeitgebers und dessen Kosten für die betriebliche Altersvorsorge), die in Monatsbeträgen festgelegten Zulagen einschließlich Besitzstandszulagen sowie Entgelt im Krankheitsfall (§ 22) und bei Urlaub, soweit diese Entgelte in dem betreffenden Kalenderjahr ausgezahlt worden sind; nicht einbezogen sind dagegen insbesondere Abfindungen, Aufwandsentschädigungen, Einmalzahlungen, Jahressonderzahlungen, Leistungsentgelte, Strukturausgleiche, unständige Entgeltbestandteile und Entgelte der außertariflichen Beschäftigten. 2Unständige Entgeltbestandteile können betrieblich einbezogen werden.

      


      
        
          Niederschriftserklärung zu § 18 (VKA) Abs. 3:
        


        Das als Zielgröße zu erreichende Gesamtvolumen von 8 v. H. wird wie folgt finanziert


        
          	
            Anteil aus auslaufenden Besitzständen in pauschalierter Form,

          


          	
            im Rahmen zukünftiger Tarifrunden.

          

        


        Die Tarifvertragsparteien führen erstmals Mitte 2008 Gespräche über den Anteil aus auslaufenden Besitzständen und über eine mögliche Berücksichtigung von Effizienzgewinnen.

      

    


    
      

      (4) 1Das Leistungsentgelt wird zusätzlich zum Tabellenentgelt als Leistungsprämie, Erfolgsprämie oder Leistungszulage gewährt; das Verbinden verschiedener Formen des Leistungsentgelts ist zulässig. 2Die Leistungsprämie ist in der Regel eine einmalige Zahlung, die im Allgemeinen auf der Grundlage einer Zielvereinbarung erfolgt; sie kann auch in zeitlicher Abfolge gezahlt werden. 3Die Erfolgsprämie kann in Abhängigkeit von einem bestimmten wirtschaftlichen Erfolg neben dem gemäß Absatz 3 vereinbarten Startvolumen gezahlt werden. 4Die Leistungszulage ist eine zeitlich befristete, widerrufliche, in der Regel monatlich wiederkehrende Zahlung. 5Leistungsentgelte können auch an Gruppen von Beschäftigten gewährt werden. 6Leistungsentgelt muss grundsätzlich allen Beschäftigten zugänglich sein. 7Für Teilzeitbeschäftigte kann von § 24 Abs. 2 abgewichen werden.


      
        
          Protokollerklärungen zu Absatz 4:
        


        
          
            
              	1.

              	

              	
                1Die Tarifvertragsparteien sind sich darüber einig, dass die zeitgerechte Einführung des Leistungsentgelts sinnvoll, notwendig und deshalb beiderseits gewollt ist. 2Sie fordern deshalb die Betriebsparteien dazu auf, rechtzeitig vor dem 1. Januar 2007 die betrieblichen Systeme zu vereinbaren. 3Kommt bis zum 30. September 2007 keine betriebliche Regelung zustande, erhalten die Beschäftigten mit dem Tabellenentgelt des Monats Dezember 2008 6 v. H. des für den Monat September jeweils zustehenden Tabellenentgelts. 4Das Leistungsentgelt erhöht sich im Folgejahr um den Restbetrag des Gesamtvolumens. 5Solange auch in den Folgejahren keine Einigung entsprechend Satz 2 zustande kommt, gelten die Sätze 3 und 4 ebenfalls. 6Für das Jahr 2007 erhalten die Beschäftigten mit dem Tabellengehalt des Monats Dezember 2007 12 v. H. des für den Monat September 2007 jeweils zustehenden Tabellenentgelts ausgezahlt, insgesamt jedoch nicht mehr als das Gesamtvolumen gemäß Absatz 3 Satz 1, wenn bis zum 31. Juli 2007 keine Einigung nach Satz 3 zustande gekommen ist.

              
            


            
              	2.

              	

              	
                Die Tarifvertragsparteien bekennen sich zur weiteren Stärkung der Leistungsorientierung im öffentlichen Dienst.

              
            

          

        

      


      
        
          Protokollerklärung zu Absatz 4 Satz 3:
        


        
          
            
              	1.

              	

              	
                1Die wirtschaftlichen Unternehmensziele legt die Verwaltungs-/Unternehmensführung zu Beginn des Wirtschaftsjahres fest. 2Der wirtschaftliche Erfolg wird auf der Gesamtebene der Verwaltung/des Betriebes festgestellt.

              
            


            
              	2.

              	

              	
                1Soweit Beschäftigte im Sinne von § 38 Abs. 5 Satz 1 eine Tätigkeit ausüben, bei der sie nach Maßgabe von § 33 Abs. 1 Buchst. b BAT/BAT-O in Verbindung mit den Abschnitten IV und V der Verordnung über die Vergütung für Beamte im Vollstreckungsdienst (Vollstreckungsvergütungsverordnung) in der Fassung der Bekanntmachung vom 6. Januar 2003 (BGBl. I S. 8) nach dem 30. September 2005 eine Vollstreckungsdienstzulage hätten beanspruchen können, erhalten sie diejenigen Leistungen, die sie bei Fortgeltung des bis zum 30. September 2005 geltenden Rechts beanspruchen könnten, als Erfolgsprämie, die neben dem im übrigen nach § 18 zustehenden Leistungsentgelt zu zahlen ist. 2Darüber hinaus bleibt die Zahlung höherer Erfolgsprämien bei Überschreiten vereinbarter Ziele möglich.

              
            

          

        

      

    


    
      

      (5) 1Die Feststellung oder Bewertung von Leistungen geschieht durch das Vergleichen von Zielerreichungen mit den in der Zielvereinbarung angestrebten Zielen oder über eine systematische Leistungsbewertung. 2Zielvereinbarung ist eine freiwillige Abrede zwischen der Führungskraft und einzelnen Beschäftigten oder Beschäftigtengruppen über objektivierbare Leistungsziele und die Bedingungen ihrer Erfüllung. 3Leistungsbewertung ist die auf einem betrieblich vereinbarten System beruhende Feststellung der erbrachten Leistung nach möglichst messbaren oder anderweitig objektivierbaren Kriterien oder durch aufgabenbezogene Bewertung.


      
        
          Niederschriftserklärung zu § 18 (VKA) Abs. 5 Satz 2:
        


        1Die Tarifvertragsparteien stimmen darin überein, dass aus Motivationsgründen die Vereinbarung von Zielen freiwillig geschieht. 2Eine freiwillige Zielvereinbarung kann auch die Verständigung auf zum Teil vorgegebene oder übergeordnete Ziele sein, z. B. bei der Umsetzung gesetzlicher oder haushaltsrechtlicher Vorgaben, Grundsatzentscheidungen der Verwaltungs-/Unternehmensführung.

      


      
        
          Niederschriftserklärung zu § 18 (VKA) Abs. 5 Satz 3:
        


        Die systematische Leistungsbewertung entspricht nicht der Regelbeurteilung.

      

    


    
      

      (6) 1Das jeweilige System der leistungsbezogenen Bezahlung wird betrieblich vereinbart. 2Die individuellen Leistungsziele von Beschäftigten bzw. Beschäftigtengruppen müssen beeinflussbar und in der regelmäßigen Arbeitszeit erreichbar sein. 3Die Ausgestaltung geschieht durch Betriebsvereinbarung oder einvernehmliche Dienstvereinbarung, in der insbesondere geregelt werden:


      
        	
          Verfahren der Einführung von leistungs- und/oder erfolgsorientierten Entgelten,

        


        	
          zulässige Kriterien für Zielvereinbarungen,

        


        	
          Ziele zur Sicherung und Verbesserung der Effektivität und Effizienz, insbesondere für Mehrwertsteigerungen (z. B. Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, – der Dienstleistungsqualität, – der Kunden-/Bürgerorientierung),

        


        	
          Auswahl der Formen von Leistungsentgelten, der Methoden sowie Kriterien der systematischen Leistungsbewertung und der aufgabenbezogenen Bewertung (messbar, zählbar oder anderweitig objektivierbar), ggf. differenziert nach Arbeitsbereichen, u. U. Zielerreichungsgrade,

        


        	
          Anpassung von Zielvereinbarungen bei wesentlichen Änderungen von Geschäftsgrundlagen,

        


        	
          Vereinbarung von Verteilungsgrundsätzen,

        


        	
          Überprüfung und Verteilung des zur Verfügung stehenden Finanzvolumens, ggf. Begrenzung individueller Leistungsentgelte aus umgewidmetem Entgelt,

        


        	
          Dokumentation und Umgang mit Auswertungen über Leistungsbewertungen.

        

      


      
        
          Protokollerklärung zu Absatz 6:
        


        Besteht in einer Dienststelle/in einem Unternehmen kein Personal- oder Betriebsrat, hat der Dienststellenleiter/Arbeitgeber die jährliche Ausschüttung der Leistungsentgelte im Umfang des Vomhundertsatzes der Protokollerklärung Nr. 1 zu Absatz 4 sicherzustellen, solange eine Kommission im Sinne des Absatzes 7 nicht besteht.

      

    


    
      

      (7) 1Bei der Entwicklung und beim ständigen Controlling des betrieblichen Systems wirkt eine betriebliche Kommission mit, deren Mitglieder je zur Hälfte vom Arbeitgeber und vom Betriebs-/Personalrat aus dem Betrieb benannt werden. 2Die betriebliche Kommission ist auch für die Beratung von schriftlich begründeten Beschwerden zuständig, die sich auf Mängel des Systems bzw. seiner Anwendung beziehen. 3Der Arbeitgeber entscheidet auf Vorschlag der betrieblichen Kommission, ob und in welchem Umfang der Beschwerde im Einzelfall abgeholfen wird. 4Folgt der Arbeitgeber dem Vorschlag nicht, hat er seine Gründe darzulegen. 5Notwendige Korrekturen des Systems bzw. von Systembestandteilen empfiehlt die betriebliche Kommission. 6Die Rechte der betrieblichen Mitbestimmung bleiben unberührt.


      
        
          Niederschriftserklärung zu § 18 (VKA) Abs. 7:
        


        
          
            
              	1.

              	

              	
                Die Mitwirkung der Kommission erfasst nicht die Vergabeentscheidung über Leistungsentgelte im Einzelfall.

              
            


            
              	2.

              	

              	
                Die nach Abs. 7 und die für Leistungsstufen nach § 17 Abs. 2 gebildeten betrieblichen Kommissionen sind identisch.

              
            

          

        

      

    


    
      

      (8) Die ausgezahlten Leistungsentgelte sind zusatzversorgungspflichtiges Entgelt.


      
        
          Niederschriftserklärung zu § 18 (VKA) Abs. 8:
        


        Die Tarifvertragsparteien wirken darauf hin, dass der ATV, der ATV-K sowie die Satzungen der VBL und der kommunalen Zusatzversorgungskassen bis spätestens 31. Dezember 2006 entsprechend angepasst werden.

      


      
        
          Protokollerklärungen zu § 18:
        


        
          
            
              	1.

              	

              	
                1Eine Nichterfüllung der Voraussetzungen für die Gewährung eines Leistungsentgelts darf für sich genommen keine arbeitsrechtlichen Maßnahmen auslösen. 2Umgekehrt sind arbeitsrechtliche Maßnahmen nicht durch Teilnahme an einer Zielvereinbarung bzw. durch Gewährung eines Leistungsentgelts ausgeschlossen.

              
            


            
              	2.

              	

              	
                1Leistungsgeminderte dürfen nicht grundsätzlich aus Leistungsentgelten ausgenommen werden. 2Ihre jeweiligen Leistungsminderungen sollen angemessen berücksichtigt werden.

              
            


            
              	3.

              	

              	
                Die Vorschriften des § 18 sind sowohl für die Parteien der betrieblichen Systeme als auch für die Arbeitgeber und Beschäftigten unmittelbar geltende Regelungen.

              
            


            
              	4.

              	

              	
                Die Beschäftigten in Sparkassen sind ausgenommen.

              
            


            
              	5.

              	

              	
                Die landesbezirklichen Regelungen in Baden-Württemberg, in Nordrhein-Westfalen und im Saarland zu Leistungszuschlägen zu § 20 BMT-G bleiben unberührt.

              
            

          

        

      


      
        
          Niederschriftserklärung zu § 18 (VKA):
        


        Die Tarifvertragsparteien gehen davon aus, dass Leistungsentgelte Bezüge im Sinne des § 4 TV ATZ sind.

      

    

  


  
    	Auszug aus: TVöD


    	§ 35 Zeugnis

  


  
    
      
        	
          § 35

        

        	
          Zeugnis

        
      

    


    
      

      (1) Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses haben die Beschäftigten Anspruch auf ein schriftliches Zeugnis über Art und Dauer ihrer Tätigkeit, das sich auch auf Führung und Leistung erstrecken muss (Endzeugnis).

    


    
      

      (2) Aus triftigen Gründen können Beschäftigte auch während des Arbeitsverhältnisses ein Zeugnis verlangen (Zwischenzeugnis).

    


    
      

      (3) Bei bevorstehender Beendigung des Arbeitsverhältnisses können die Beschäftigten ein Zeugnis über Art und Dauer ihrer Tätigkeit verlangen (vorläufiges Zeugnis).

    


    
      

      (4) Die Zeugnisse gemäß den Absätzen 1 bis 3 sind unverzüglich auszustellen.

    

  


  

  TV-V (Auszug)


  
    	§ 1 Geltungsbereich


    	§ 5 Eingruppierung

  


  
    	Auszug aus: TV-V


    	§ 1 Geltungsbereich


    	Diese Fassung gilt ab dem 01.10.2010

  


  
    
      
        	
          § 1

        

        	
          Geltungsbereich

        
      

    


    
      

      (1) 1Dieser Tarifvertrag gilt für Arbeitnehmer in rechtlich selbständigen Versorgungsbetrieben, die dem Betriebsverfassungsgesetz unterliegen, in der Regel mehr als 20 wahlberechtigte Arbeitnehmer beschäftigen und Mitglieder der Arbeitgeberverbände sind, die der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) angehören. 2Rechtlich selbständige Versorgungsbetriebe sind solche Unternehmen, die nach Satzung oder Gesellschaftsvertrag Energie- und/oder Wasserversorgung einschließlich zugehöriger Dienstleistungen betreiben, wenn in den genannten Bereichen mindestens 90 v. H. des Gesamtpersonalbestandes eingesetzt sind. 3Ausgenommen sind Unternehmen, die in einen Konzern eingebunden sind, dem auch Unternehmen mit anderen Unternehmenszwecken angehören, wenn die hierfür eingesetzten Beschäftigten mindestens 10 v. H. des Gesamtpersonalbestandes des Konzerns ausmachen.


      
        
          Protokollerklärung zu Absatz 1:
        


        Die Geltung des TV-V nach § 1 Abs. 1 besteht auch dann fort, wenn die hierfür erforderlichen Voraussetzungen (z. B. Unterschreiten des Quorums von 90 v. H. des Gesamtpersonalbestandes) wegfallen; § 1 Abs. 2 bleibt unberührt.

      


      
        
          Protokollerklärung zu § 1 Absatz 1 Satz 2
        


        Versorgungsbetriebe im Sinne von Absatz 1 Satz 2 sind auch rechtlich selbständige Netz- und Netzservicegesellschaften.

      

    


    
      

      (2) Ungeachtet der Voraussetzungen des Absatzes 1 können Betriebe durch landesbezirklichen Tarifvertrag ganz oder teilweise in den Geltungsbereich einbezogen oder ausgenommen werden.


      
        
          Niederschriftserklärung zu Absatz 2:
        


        Auf Antrag eines Betriebes sind vom kommunalen Arbeitgeberverband Tarifverhandlungen über eine Einbeziehung in den Tarifvertrag Versorgungsbetriebe aufzunehmen.

      

    


    
      

      (3) Dieser Tarifvertrag gilt nicht für


      
        
          
            	a)

            	

            	
              leitende Angestellte im Sinne von § 5 Abs. 3 des Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG), wenn ihre Arbeitsbedingungen einzelvertraglich besonders vereinbart sind, sowie Arbeitnehmer, die ein über die höchste Entgeltgruppe dieses Tarifvertrages hinausgehendes Entgelt erhalten,

            
          


          
            	b)

            	

            	
              Auszubildende, Volontäre und Praktikanten,

            
          


          
            	c)

            	

            	
              Arbeitnehmer,


              
                
                  
                    	aa)

                    	

                    	
                      die Arbeiten nach § 260 SGB III verrichten oder

                    
                  


                  
                    	bb)

                    	

                    	
                      für die Eingliederungszuschüsse nach den §§ 217 ff. SGB III gewährt werden,

                    
                  

                

              

            
          


          
            	d)

            	

            	
              Arbeitnehmer, die im Sinne des § 8 SGB IV – ohne Berücksichtigung des § 8 Abs. 2 Satz 1 SGB IV – geringfügig beschäftigt sind,

            
          


          
            	e)

            	

            	
              Arbeitnehmer nach § 6 Abs. 4 Satz 2, für die – abweichend von § 18 – eine eigenständige betriebliche Regelung zur Alters- und Hinterbliebenenversorgung besteht; eine landesbezirkliche Vereinbarung nach Absatz 2 bleibt unberührt.

            
          

        

      


      
        
          Niederschriftserklärung zu Absatz 3 Buchst. b:
        


        Die Tarifvertragsparteien sind sich darüber einig, dass für Auszubildende in Betrieben, für deren Arbeitnehmer der TV-V gilt, die aber nach § 1 Abs. 3 Buchst. b selbst nicht unter den TV-V fallen, die Manteltarifverträge für Auszubildende weiter gelten. Soweit in diesen Tarifverträgen auf Bestimmungen des BAT/BAT-O bzw. BMT-G/BMT-G-O verwiesen wird, gelten für die Auszubildenen diese Vorschriften weiter.

      

    


    
      

      (4) Dieser Tarifvertrag gilt nicht für den Bereich der Arbeitsrechtlichen Vereinigung Hamburg e. V.

    


    
      

      (5) Die in diesem Tarifvertrag verwendete Bezeichnung „Arbeitnehmer“ umfasst weibliche und männliche Arbeitnehmer.

    

  


  
    	Auszug aus: TV-V


    	§ 5 Eingruppierung

  


  
    
      
        	
          § 5

        

        	
          Eingruppierung

        
      

    


    
      

      (1) 1Der Arbeitnehmer ist entsprechend seiner mindestens zur Hälfte regelmäßig auszuübenden Tätigkeit in einer Entgeltgruppe nach Anlage 1 eingruppiert. 2Soweit in Anlage 1 ausdrücklich ein von Satz 1 abweichendes Maß bestimmt ist, gilt dieses. 3Erreicht keine der vom Arbeitnehmer auszuübenden Tätigkeiten das in Satz 1 oder 2 geforderte Maß, werden höherwertige Tätigkeiten zu der jeweils nächstniedrigeren Tätigkeit hinzugerechnet.


      
        
          Niederschriftserklärung zu Absatz 1 Satz 3:
        


        Bei Teiltätigkeiten, die unterschiedlichen Entgeltgruppen zuzuordnen sind, soll auf der Grundlage der nachfolgenden Beispiele verfahren werden:


        Beispiel 1:


        Auszuübende Teiltätigkeiten:


        
          
            
            
          

          
            
              	Entgeltgruppe

              	Umfang der Teiltätigkeit
            

          

          
            
              	8

              	25
            


            
              	7

              	45
            


            
              	6

              	30
            

          
        


        


        Die 25 % der Teiltätigkeit in EGr. 8 sind der nächstniedrigeren EGr. 7 zuzurechnen (25 % + 45 % = 70 %). Damit ist die mindestens zur Hälfte auzuübende Tätigkeit erreicht. Der Arbeitnehmer ist in EGr. 7 eingruppiert.


        Beispiel 2:


        Auszuübende Teiltätigkeiten:


        
          
            
            
          

          
            
              	Entgeltgruppe

              	Umfang der Teiltätigkeit
            

          

          
            
              	8

              	20
            


            
              	7

              	20
            


            
              	6

              	20
            


            
              	5

              	20
            


            
              	4

              	20
            

          
        


        


        Die 20 % der Teiltätigkeit in EGr. 8 sind der nächstniedrigeren EGr. 7 zuzurechnen (20 % + 20 % = 40 %). Damit ist die mindestens zur Hälfte auzuübende Tätigkeit noch nicht erreicht. Diese 40 % Teiltätigkeiten werden wiederum der nächstniedrigeren EGr. 6 zugerechnet. (40 % + 20 % = 60 %). Damit ist die mindestens zur Hälfte auszuübende Tätigkeit erreicht. Der Arbeitnehmer ist in EGr. 6 eingruppiert.


        Beispiel 3:


        Auszuübende Teiltätigkeiten:


        
          
            
            
          

          
            
              	Entgeltgruppe

              	Umfang der Teiltätigkeit
            

          

          
            
              	8

              	35
            


            
              	7

              	15
            


            
              	6

              	20
            


            
              	5

              	30
            

          
        


        Die 35 % der Teiltätigkeit in EGr. 8 sind der nächstniedrigeren EGr. 7 zuzurechnen (35 % + 15 % = 50 %). Damit ist die mindestens zur Hälfte auzuübende Tätigkeit erreicht. Der Arbeitnehmer ist in EGr. 7 eingruppiert.

      

    


    
      

      (2) 1Die Entgeltgruppen 2 bis 15 sind in sechs Stufen aufgeteilt. 2Beginnend mit der Stufe 1 erreicht der Arbeitnehmer die jeweils nächste Stufe innerhalb seiner Entgeltgruppe unter Berücksichtigung der Betriebszugehörigkeit (§ 4) nach folgenden Zeiten:


      Stufe 2 nach zwei Jahren in Stufe 1,


      Stufe 3 nach zwei Jahren in Stufe 2,


      Stufe 4 nach drei Jahren in Stufe 3,


      Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4,


      Stufe 6 nach vier Jahren in Stufe 5.


      3Förderliche Zeiten können für die Stufenzuordnung berücksichtigt werden. 4Bei Leistungen, die erheblich über dem Durchschnitt liegen, kann die erforderliche Zeit in den Stufen verkürzt werden. 5Bei Leistungen, die erheblich unter dem Durchschnitt liegen, kann die erforderliche Zeit in jeder Stufe einmal bis zur Hälfte verlängert werden. 6Für Beschwerdefälle ist die betriebliche Kommission (§ 6 Abs. 5 mit dem entsprechenden Verfahren) zuständig.


      
        
          Protokollerklärung zu Absatz 2 Satz 5:
        


        Bei Leistungsminderungen, die auf einem anerkannten Arbeitsunfall beruhen, ist diese Ursache in geeigneter Weise zu berücksichtigen.

      


      
        
          Protokollerklärung zu Absatz 2:
        


        Die Mitwirkung der Kommission erfasst nicht die Vergabeentscheidung.

      

    


    
      

      (3) 1Wird einem Arbeitnehmer vorübergehend eine höherwertige Tätigkeit übertragen und hat er sie mindestens einen Monat ausgeübt, erhält er eine Zulage für die Dauer der Übertragung. 2Die Zulage bemisst sich aus dem Unterschied zwischen dem Entgelt, das dem Arbeitnehmer zustehen würde, wenn er in der nächsthöheren Entgeltgruppe eingruppiert wäre, und der Entgeltgruppe, in der er eingruppiert ist.


      
        
          Protokollerklärung zu Absatz 3:
        


        Die Regelung gilt auch für die Vertretung von Vorhandwerkern und Vorarbeitern.

      

    

  


  

  TVG (Auszug)


  
    	§ 1 Inhalt und Form des Tarifvertrages

  


  
    	Auszug aus: TVG


    	§ 1 Inhalt und Form des Tarifvertrages

  


  
    
      
        	
          § 1

        

        	
          Inhalt und Form des Tarifvertrages

        
      

    


    
      

      (1) Der Tarifvertrag regelt die Rechte und Pflichten der Tarifvertragsparteien und enthält Rechtsnormen, die den Inhalt, den Abschluß und die Beendigung von Arbeitsverhältnissen sowie betriebliche und betriebsverfassungsrechtliche Fragen ordnen können.

    


    
      

      (2) Tarifverträge bedürfen der Schriftform.

    

  


  

  TzBfG (Auszug)


  
    	§ 4 Verbot der Diskriminierung

  


  
    	Auszug aus: TzBfG


    	§ 4 Verbot der Diskriminierung

  


  
    
      
        	
          § 4

        

        	
          Verbot der Diskriminierung

        
      

    


    
      

      (1) 1Ein teilzeitbeschäftigter Arbeitnehmer darf wegen der Teilzeitarbeit nicht schlechter behandelt werden als ein vergleichbarer vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer, es sei denn, dass sachliche Gründe eine unterschiedliche Behandlung rechtfertigen. 2Einem teilzeitbeschäftigten Arbeitnehmer ist Arbeitsentgelt oder eine andere teilbare geldwerte Leistung mindestens in dem Umfang zu gewähren, der dem Anteil seiner Arbeitszeit an der Arbeitszeit eines vergleichbaren vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmers entspricht.

    


    
      

      (2) 1Ein befristet beschäftigter Arbeitnehmer darf wegen der Befristung des Arbeitsvertrages nicht schlechter behandelt werden als ein vergleichbarer unbefristet beschäftigter Arbeitnehmer, es sei denn, dass sachliche Gründe eine unterschiedliche Behandlung rechtfertigen. 2Einem befristet beschäftigten Arbeitnehmer ist Arbeitsentgelt oder eine andere teilbare geldwerte Leistung, die für einen bestimmten Bemessungszeitraum gewährt wird, mindestens in dem Umfang zu gewähren, der dem Anteil seiner Beschäftigungsdauer am Bemessungszeitraum entspricht. 3Sind bestimmte Beschäftigungsbedingungen von der Dauer des Bestehens des Arbeitsverhältnisses in demselben Betrieb oder Unternehmen abhängig, so sind für befristet beschäftigte Arbeitnehmer dieselben Zeiten zu berücksichtigen wie für unbefristet beschäftigte Arbeitnehmer, es sei denn, dass eine unterschiedliche Berücksichtigung aus sachlichen Gründen gerechtfertigt ist.

    

  


  

  ZPO (Auszug)


  
    	§ 138 Erklärungspflicht über Tatsachen; Wahrheitspflicht


    	§ 415 Beweiskraft öffentlicher Urkunden über Erklärungen


    	§ 416 Beweiskraft von Privaturkunden

  


  
    	Auszug aus: ZPO


    	§ 138 Erklärungspflicht über Tatsachen; Wahrheitspflicht


    	Diese Fassung gilt ab dem 01.01.2002

  


  
    
      
        	
          § 138

        

        	
          Erklärungspflicht über Tatsachen; Wahrheitspflicht

        
      

    


    
      

      (1) Die Parteien haben ihre Erklärungen über tatsächliche Umstände vollständig und der Wahrheit gemäß abzugeben.

    


    
      

      (2) Jede Partei hat sich über die von dem Gegner behaupteten Tatsachen zu erklären.

    


    
      

      (3) Tatsachen, die nicht ausdrücklich bestritten werden, sind als zugestanden anzusehen, wenn nicht die Absicht, sie bestreiten zu wollen, aus den übrigen Erklärungen der Partei hervorgeht.

    


    
      

      (4) Eine Erklärung mit Nichtwissen ist nur über Tatsachen zulässig, die weder eigene Handlungen der Partei noch Gegenstand ihrer eigenen Wahrnehmung gewesen sind.

    

  


  
    	Auszug aus: ZPO


    	§ 415 Beweiskraft öffentlicher Urkunden über Erklärungen


    	Diese Fassung gilt ab dem 21.10.2005

  


  
    Titel 9

    Beweis durch Urkunden


    
      
        	
          § 415

        

        	
          Beweiskraft öffentlicher Urkunden über Erklärungen

        
      

    


    
      

      (1) Urkunden, die von einer öffentlichen Behörde innerhalb der Grenzen ihrer Amtsbefugnisse oder von einer mit öffentlichem Glauben versehenen Person innerhalb des ihr zugewiesenen Geschäftskreises in der vorgeschriebenen Form aufgenommen sind (öffentliche Urkunden), begründen, wenn sie über eine vor der Behörde oder der Urkundsperson abgegebene Erklärung errichtet sind, vollen Beweis des durch die Behörde oder die Urkundsperson beurkundeten Vorganges.

    


    
      

      (2) Der Beweis, dass der Vorgang unrichtig beurkundet sei, ist zulässig.

    

  


  
    	Auszug aus: ZPO


    	§ 416 Beweiskraft von Privaturkunden


    	Diese Fassung gilt ab dem 21.10.2005

  


  
    
      
        	
          § 416

        

        	
          Beweiskraft von Privaturkunden

        
      

    


    Privaturkunden begründen, sofern sie von den Ausstellern unterschrieben oder mittels notariell beglaubigten Handzeichens unterzeichnet sind, vollen Beweis dafür, dass die in ihnen enthaltenen Erklärungen von den Ausstellern abgegeben sind.
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